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Anhang 1  

Generaltarif: Schweizerischer Zolltarif 

 

«Teil 1a: Einfuhrtarif» wird zu «Teil 1: Einfuhrtarif». 

«Teil 1b: Anhänge zum Abkommen über den Handel mit pharmazeutischen Produkte, für die 

Zollfreiheit gilt» wird aufgehoben. 

 

Teil 1: Einfuhrtarif 

 
1 Die Kapitel 25-97 werden unter Vorbehalt von Absatz 2 ersetzt durch untenstehende Ta-

belle. 
2 Alle Anmerkungen mit Ausnahme der schweizerischen Anmerkungen in den Kapiteln 37, 49, 

70 sowie in den Abschnitten XV und XVI, bleiben unverändert. Die schweizerischen 

Anmerkungen der genannten Kapitel und Abschnitte werden gestrichen. 
    

    

Tarifnr.   Bezeichnung der Ware Generaltarif 

      
Fr./100 kg 

brutto 

V   MINERALISCHE STOFFE   

25   Salz; Schwefel; Erden und Steine; Gips, Kalk und Zement   

2501.0000   

Salz (einschliesslich präpariertes Tafelsalz und denaturiertes Salz) 
und reines Natriumchlorid, auch in wässeriger Lösung oder mit Zu-
satz von Antiklumpmitteln oder Stoffen zur Erhaltung der Fliessei-
genschaften; Meerwasser 

0.00 

2502.0000   Schwefelkies (Pyrit), nicht geröstet 0.00 

2503.0000   
Schwefel aller Art, ausgenommen sublimierter Schwefel, gefällter 
Schwefel und kolloider Schwefel 

0.00 

2504   Natürlicher Graphit   

2504.1000 - in Form von Pulver oder Schuppen 0.00 

2504.9000 - anderer 0.00 

2505   
Natürliche Sande aller Art, auch gefärbt, ausgenommen metallhal-
tige Sande des Kapitels 26 

  

2505.1000 - kieselsaure Sande und Quarzsande 0.00 

2505.9000 - andere 0.00 

2506   
Quarze (andere als natürliche Sande); Quarzite, auch grob be-
hauen oder durch Sägen oder auf andere Weise lediglich zerteilt, in 
Blöcken oder in quadratischen oder rechteckigen Platten 

  

2506.1000 - Quarze 0.00 

2506.2000 - Quarzite 0.00 

2507.0000   Kaolin und anderer kaolinhaltiger Ton, auch gebrannt 0.00 

2508   
Anderer Ton (ausgenommen geblähter Ton der Nr. 6806), Andalu-
sit, Cyanit, Sillimanit, auch gebrannt; Mullit; Schamotte oder Dina-
serden 

  

2508.1000 - Bentonit 0.00 

2508.3000 - feuerfester Ton 0.00 

2508.4000 - anderer Ton 0.00 

2508.5000 - Andalusit, Cyanit und Sillimanit 0.00 

2508.6000 - Mullit 0.00 

2508.7000 - Schamotte oder Dinaserden 0.00 



Botschaft Aufhebung Industriezölle: Änderung Anhang 1 Zolltarifgesetz 

  

 

2 

Tarifnr.   Bezeichnung der Ware Generaltarif 

      
Fr./100 kg 

brutto 

2509.0000   Kreide 0.00 

2510   
Natürliche Calciumphosphate, natürliche Aluminiumcalciumphos-
phate und Phosphatkreiden 

  

2510.1000 - nicht gemahlen 0.00 

2510.2000 - gemahlen 0.00 

2511   
Natürliches Bariumsulfat (Baryt); natürliches Bariumcarbonat 
(Witherit), auch gebrannt, ausgenommen Bariumoxid der Nr. 2816 

  

2511.1000 - natürliches Bariumsulfat (Baryt) 0.00 

2511.2000 - natürliches Bariumcarbonat (Witherit) 0.00 

2512.0000   
Kieselsaures Fossilienmehl (z.B. Kieselgur, Tripel, Diatomeen) und 
andere ähnliche kieselsaure Erden, mit einem augenscheinlichen 
Schüttgewicht von 1 oder weniger, auch gebrannt 

0.00 

2513   
Bimsstein; Schmirgel; natürlicher Korund, natürlicher Granat und 
andere natürliche Schleifstoffe, auch wärmebehandelt 

  

2513.1000 - Bimsstein 0.00 

2513.2000 - 
Schmirgel, natürlicher Korund, natürlicher Granat und andere na-

türliche Schleifstoffe 
0.00 

2514.0000   
Schiefer, auch grob behauen oder durch Sägen oder auf andere 
Weise lediglich zerteilt, in Blöcken oder in quadratischen oder 
rechteckigen Platten 

0.00 

2515   

Marmor, Travertin, Ecaussine und andere Werk- oder Hausteine 
aus Kalkstein mit einem augenscheinlichen Schüttgewicht von 2,5 
oder mehr und Alabaster, auch grob behauen oder durch Sägen o-
der auf andere Weise lediglich zerteilt, in Blöcken oder in quadrati-
schen oder rechteckigen Platten 

  

  - Marmor und Travertin   

2515.1100 - - roh oder grob behauen 0.00 

2515.1200 - - 
durch Sägen oder auf andere Weise lediglich zerteilt, in Blö-

cken oder in quadratischen oder rechteckigen Platten 
0.00 

2515.2000 - 
Ecaussine und andere Werk- oder Hausteine aus Kalkstein; Ala-

baster 
0.00 

2516   

Granit, Porphyr, Basalt, Sandstein und andere Werk- oder Hau-
steine, auch grob behauen oder durch Sägen oder auf andere 
Weise lediglich zerteilt, in Blöcken oder in quadratischen oder 
rechteckigen Platten 

  

  - Granit   

2516.1100 - - roh oder grob behauen 0.00 

2516.1200 - - 
durch Sägen oder auf andere Weise lediglich zerteilt, in Blö-

cken oder in quadratischen oder rechteckigen Platten 
0.00 

2516.2000 - Sandstein 0.00 

2516.9000 - andere Werk- oder Hausteine 0.00 

2517   

Steine, Kies, zerkleinerte Steine, der gewöhnlich zum Betonieren o-
der zur Beschotterung im Strassen- oder Bahnbau oder zu anderen 
Beschotterungen verwendeten Art, Kiesel und Feuerstein (Flint), 
auch wärmebehandelt; Makadam aus Schlacke oder ähnlichen In-
dustrieabfällen, auch im ersten Teil dieser Nummer erfasste Stoffe 
enthaltend; Teermakadam; Körner, Splitt und Pulver von Steinen 
der Nrn. 2515 oder 2516, auch wärmebehandelt 
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Tarifnr.   Bezeichnung der Ware Generaltarif 

      
Fr./100 kg 

brutto 

2517.1000 - 

Steine, Kies, zerkleinerte Steine, der gewöhnlich zum Betonieren 
oder zur Beschotterung im Strassen- oder Bahnbau oder zu ande-
ren Beschotterungen verwendeten Art, Kiesel und Feuerstein 
(Flint), auch wärmebehandelt 

0.00 

2517.2000 - 
Makadam aus Schlacke oder ähnlichen Industrieabfällen, auch 

Stoffe der Nr. 2517.10 enthaltend 
0.00 

2517.3000 - Teermakadam 0.00 

  - 
Körner, Splitt und Pulver von Steinen der Nrn. 2515 oder 2516, 

auch wärmebehandelt 
  

2517.4100 - - aus Marmor 0.00 

2517.4900 - - andere 0.00 

2518   

Dolomit, auch gesintert oder gebrannt, einschliesslich Dolomit, grob 
behauen oder durch Sägen oder auf andere Weise lediglich zerteilt, 
in Blöcken oder in quadratischen oder rechteckigen Platten; Dolo-
mitstampfmasse 

  

2518.1000 - Dolomit, weder gebrannt noch gesintert 0.00 

2518.2000 - Dolomit, gebrannt oder gesintert 0.00 

2518.3000 - Dolomitstampfmasse 0.00 

2519   

Natürliches Magnesiumcarbonat (Magnesit); geschmolzene Mag-
nesia; totgebrannte (gesinterte) Magnesia, auch mit Zusatz von ge-
ringen Mengen anderer Oxide vor dem Sintern; anderes Magnesi-
umoxid, auch rein 

  

2519.1000 - natürliches Magnesiumcarbonat (Magnesit) 0.00 

2519.9000 - andere 0.00 

2520   
Gipsstein; Anhydrit; Gips, auch gefärbt oder mit geringen Zusätzen 
von Abbindebeschleunigern oder -verzögerern 

  

2520.1000 - Gipsstein; Anhydrit 0.00 

2520.2000 - Gips 0.00 

2521.0000   
Kalksteine, wie sie üblicherweise als Hochofenzuschläge oder zum 
Herstellen von Kalk oder Zement verwendet werden 

0.00 

2522   
Ungelöschter Kalk, gelöschter Kalk und Wasserkalk, ausgenom-
men Calciumoxid und Calciumhydroxid der Nr. 2825 

  

2522.1000 - ungelöschter Kalk 0.00 

2522.2000 - gelöschter Kalk 0.00 

2522.3000 - Wasserkalk 0.00 

2523   Zement (einschliesslich Zementklinker), auch gefärbt   

2523.1000 - Zementklinker 0.00 

  - Portlandzement   

2523.2100 - - weisser Zement, auch künstlich gefärbt 0.00 

2523.2900 - - anderer 0.00 

2523.3000 - Tonerdezement 0.00 

2523.9000 - anderer Zement 0.00 

2524   Asbest   

2524.1000 - Krokydolith 0.00 

2524.9000 - anderer 0.00 
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Tarifnr.   Bezeichnung der Ware Generaltarif 

      
Fr./100 kg 

brutto 

2525   
Glimmer, auch in unregelmässige Scheiben gespalten (Schuppen); 
Glimmerabfälle 

  

2525.1000 - 
Glimmer, roh oder in unregelmässige Blätter oder Scheiben ge-

spalten 
0.00 

2525.2000 - Glimmerpulver 0.00 

2525.3000 - Glimmerabfälle 0.00 

2526   
Natürlicher Speckstein, auch grob behauen oder durch Sägen oder 
auf andere Weise lediglich zerteilt, in Blöcken oder in quadrati-
schen oder rechteckigen Platten; Talk 

  

2526.1000 - weder zerkleinert noch in Pulverform 0.00 

2526.2000 - zerkleinert oder in Pulverform 0.00 

2528.0000   

Natürliche Borate und ihre Konzentrate (auch calciniert), ausge-
nommen aus natürlichen Solen gewonnene Borate; natürliche Bor-
säure mit einem Gehalt an H3BO3 von nicht mehr als 85 % in der 
Trockensubstanz 

0.00 

2529   Feldspat; Leuzit; Nephelin und Nephelinsyenit; Flussspat   

2529.1000 - Feldspat 0.00 

  - Flussspat   

2529.2100 - - 
mit einem Gehalt an Calciumfluorid von 97 Gewichtsprozent o-

der weniger 
0.00 

2529.2200 - - 
mit einem Gehalt an Calciumfluorid von mehr als 97 Gewichts-

prozent 
0.00 

2529.3000 - Leuzit; Nephelin und Nephelinsyenit 0.00 

2530   Mineralische Stoffe, anderweit weder genannt noch inbegriffen   

2530.1000 - Vermiculit, Perlit und Chlorite, nicht gebläht 0.00 

2530.2000 - Kieserit, Epsomit (natürliche Magnesiumsulfate) 0.00 

2530.9000 - andere 0.00 

26   Erze, Schlacken und Aschen   

2601   
Eisenerze und ihre Konzentrate, einschliesslich Schwefelkie-
sabbrände 

  

  - 
Eisenerze und ihre Konzentrate, ausgenommen Schwefelkie-

sabbrände 
  

2601.1100 - - nicht agglomeriert 0.00 

2601.1200 - - agglomeriert 0.00 

2601.2000 - Schwefelkiesabbrände 0.00 

2602.0000   

Manganerze und ihre Konzentrate, einschliesslich eisenhaltiger 
Manganerze und ihrer Konzentrate mit einem Gehalt an Mangan 
von 20 Gewichtsprozent oder mehr, bezogen auf die Trockensub-
stanz 

0.00 

2603.0000   Kupfererze und ihre Konzentrate 0.00 

2604.0000   Nickelerze und ihre Konzentrate 0.00 

2605.0000   Kobalterze und ihre Konzentrate 0.00 

2606.0000   Aluminiumerze und ihre Konzentrate 0.00 

2607.0000   Bleierze und ihre Konzentrate 0.00 

2608.0000   Zinkerze und ihre Konzentrate 0.00 

2609.0000   Zinnerze und ihre Konzentrate 0.00 

2610.0000   Chromerze und ihre Konzentrate 0.00 

2611.0000   Wolframerze und ihre Konzentrate 0.00 

2612   Uran- oder Thoriumerze und ihre Konzentrate   

2612.1000 - Uranerze und ihre Konzentrate 0.00 
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Tarifnr.   Bezeichnung der Ware Generaltarif 

      
Fr./100 kg 

brutto 

2612.2000 - Thoriumerze und ihre Konzentrate 0.00 

2613   Molybdänerze und ihre Konzentrate   

2613.1000 - geröstet 0.00 

2613.9000 - andere 0.00 

2614.0000   Titanerze und ihre Konzentrate 0.00 

2615   
Nioberze, Tantalerze, Vanadiumerze oder Zirkonerze und ihre Kon-
zentrate 

  

2615.1000 - Zirkonerze und ihre Konzentrate 0.00 

2615.9000 - andere 0.00 

2616   Edelmetallerze und ihre Konzentrate   

2616.1000 - Silbererze und ihre Konzentrate 0.00 

2616.9000 - andere 0.00 

2617   Andere Erze und ihre Konzentrate   

2617.1000 - Antimonerze und ihre Konzentrate 0.00 

2617.9000 - andere 0.00 

2618.0000   
Schlacken, granuliert (Schlackensand), von der Roheisen-, Eisen- 
oder Stahlherstellung 

0.00 

2619.0000   
Schlacken (ausgenommen granulierte Schlacken), Zunder und an-
dere Abfälle von der Roheisen-, Eisen- oder Stahlherstellung 

0.00 

2620   
Schlacken, Aschen und Rückstände (ausgenommen solche von 
der Roheisen- , Eisen- oder Stahlherstellung), die Metalle, Arsen o-
der ihre Verbindungen enthalten 

  

  - hauptsächlich Zink enthaltend   

2620.1100 - - Galvanisationsmatte (Hartzink) 0.00 

2620.1900 - - andere 0.00 

  - hauptsächlich Blei enthaltend   

2620.2100 - - 
bleihaltige Benzinschlämme und Schlämme von bleihaltigen 

Antiklopfmitteln 
0.00 

2620.2900 - - andere 0.00 

2620.3000 - hauptsächlich Kupfer enthaltend 0.00 

2620.4000 - hauptsächlich Aluminium enthaltend 0.00 

2620.6000 - 
Arsen, Quecksilber, Thallium oder deren Mischungen enthaltend, 

wie sie zum Gewinnen von Arsen oder deren Metallen oder zum 
Herstellen ihrer chemischen Verbindungen verwendet werden 

0.00 

  - andere   

2620.9100 - - 
Antimon, Beryllium, Cadmium, Chrom oder ihre Mischungen 

enthaltend 
0.00 

2620.9900 - - andere 0.00 

2621   
Andere Schlacken und Aschen, einschliesslich Seetangasche; 
Aschen und Rückstände aus der Siedlungsmüllverbrennung 

  

2621.1000 - Aschen und Rückstände aus der Siedlungsmüllverbrennung 0.00 

2621.9000 - andere 0.00 

27   
Mineralische Brennstoffe, Mineralöle und Erzeugnisse ihrer Destil-
lation; bituminöse Stoffe; Mineralwachse 

  

2701   Steinkohle; Briketts und ähnliche feste Brennstoffe aus Steinkohle   

  - Steinkohle, auch in Pulverform, aber nicht agglomeriert   
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Tarifnr.   Bezeichnung der Ware Generaltarif 

      
Fr./100 kg 

brutto 

2701.1100 - - Anthrazit 0.00 

2701.1200 - - bituminöse Steinkohle 0.00 

2701.1900 - - andere Steinkohle 0.00 

2701.2000 - Briketts und ähnliche feste Brennstoffe aus Steinkohle 0.00 

2702   Braunkohle, auch agglomeriert, ausgenommen Jett   

2702.1000 - Braunkohle, auch in Pulverform, aber nicht agglomeriert 0.00 

2702.2000 - Braunkohle, agglomeriert 0.00 

2703.0000   Torf (einschliesslich Torfstreue), auch agglomeriert 0.00 

2704.0000   
Koks und Schwelkoks, aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf, auch 
agglomeriert; Retortenkohle 

0.00 

2705.0000   
Steinkohlengas, Wassergas, Schwachgas und ähnliche Gase, aus-
genommen Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe 

0.00 

2706.0000   
Teer aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf und andere Mineral-
teere, auch entwässert oder teilweise destilliert, einschliesslich re-
konstituierte Teere 

0.00 

2707   

Öle und andere Erzeugnisse der Destillation des Hochtemperatur-
Steinkohlenteers; ähnliche Erzeugnisse, in denen die aromatischen 
Bestandteile im Gewicht gegenüber den nichtaromatischen Be-
standteilen überwiegen 

  

 - Benzol   

2707.1010 - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2707.1090 - - anderes 0.00 
 - Toluol   

2707.2010 - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2707.2090 - - anderes 0.00 

 - Xylol   

2707.3010 - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2707.3090 - - anderes 0.00 

 - Naphthalin   

2707.4010 - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2707.4090 - - anderes 0.00 

 - 

andere aromatische Kohlenwasserstoffmischungen, bei deren 
Destillation, nach der Methode ISO 3405 (gleichwertig mit der Me-
thode ASTM D 86), 65 % Vol oder mehr (einschliesslich Verluste) 
bis 250 °C übergehen 

  

2707.5010 - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2707.5090 - - andere 0.00 

  - andere   
 - - Kreosotöle   

2707.9110 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2707.9190 - - - andere 0.00 
 - - andere   

2707.9910 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2707.9990 - - - andere 0.00 

2708   
Pech und Pechkoks aus Steinkohlenteer oder anderen Mineraltee-
ren 

  

2708.1000 - Pech 0.00 

2708.2000 - Pechkoks 0.00 
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Tarifnr.   Bezeichnung der Ware Generaltarif 

      
Fr./100 kg 

brutto 

2709   Erdöle oder Öle aus bituminösen Mineralien, roh   

2709.0010 - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2709.0090 - andere 0.00 

2710   

Erdöle oder Öle aus bituminösen Mineralien, andere als rohe Öle; 
anderweit weder genannte noch inbegriffene Zubereitungen mit ei-
nem Gewichtsanteil an Erdölen oder Ölen aus bituminösen Minera-
lien von 70 % oder mehr, in denen diese Öle den wesentlichen Be-
standteil bilden; Ölabfälle 

  

  - 

Erdöle oder Öle aus bituminösen Mineralien (andere als rohe 
Öle) und anderweit weder genannte noch inbegriffene Zubereitun-
gen mit einem Gewichtsanteil an Erdölen oder Ölen aus bituminö-
sen Mineralien von 70 % oder mehr, in denen diese Öle den we-
sentlichen Bestandteil bilden, andere als solche die Biodiesel 
enthalten und andere als Ölabfälle 

  

 - - Leichtöle und Zubereitungen   

  - - - zur Verwendung als Treibstoff   

2710.1211 - - - - Benzin und seine Fraktionen 0.00 

2710.1212 - - - - White Spirit 0.00 

2710.1219 - - - - andere 0.00 

  - - - zu andern Zwecken   

2710.1291 - - - - Benzin und seine Fraktionen 0.00 

2710.1292 - - - - White Spirit 0.00 

2710.1299 - - - - andere 0.00 
 - - andere   

  - - - zur Verwendung als Treibstoff   

2710.1911 - - - - Petroleum 0.00 

2710.1912 - - - - Dieselöl 0.00 

2710.1919 - - - - andere 0.00 

  - - - zu andern Zwecken   

2710.1991 - - - - Petroleum 0.00 

2710.1992 - - - - Heizöle zu Feuerungszwecken 0.00 

2710.1993 - - - - 
Mineralöldestillate, bei denen weniger als 20 % Vol vor 

300 °C übergehen, unvermischt 
0.00 

2710.1994 - - - - 
Mineralöldestillate, bei denen weniger als 20 % Vol vor 

300 °C übergehen, vermischt 
0.00 

2710.1995 - - - - Mineralschmierfett 0.00 

2710.1999 - - - - andere Destillate und Produkte 0.00 

 - 

Erdöle oder Öle aus bituminösen Mineralien (andere als rohe 
Öle) und anderweit weder genannte noch inbegriffene Zubereitun-
gen mit einem Gewichtsanteil an Erdölen oder Ölen aus bituminö-
sen Mineralien von 70 % oder mehr, in denen diese Öle den we-
sentlichen Bestandteil bilden, Biodiesel enthaltend, andere als 
Ölabfälle 

  

2710.2010 - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2710.2090 - - zu andern Zwecken 0.00 

  - Ölabfälle   

2710.9100 - - 
Polychlordiphenyle (PCB), Polychlorterphenyle (PCT) oder Po-

lybromdiphenyle (PBB) enthaltend 
0.00 
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Tarifnr.   Bezeichnung der Ware Generaltarif 

      
Fr./100 kg 

brutto 

2710.9900 - - andere 0.00 

2711   Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe   

  - verflüssigt   

 - - Erdgas   

2711.1110 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2711.1190 - - - anderes 0.00 
 - - Propan   

2711.1210 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2711.1290 - - - anderes 0.00 
 - - Butane   

2711.1310 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2711.1390 - - - andere 0.00 
 - - Ethylen, Propylen, Butylen und Butadien   

2711.1410 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2711.1490 - - - andere 0.00 
 - - andere   

2711.1910 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2711.1990 - - - andere 0.00 

  - in gasförmigem Zustand   
 - - Erdgas   

2711.2110 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2711.2190 - - - anderes 0.00 
 - - andere   

2711.2910 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2711.2990 - - - andere 0.00 

2712   

Vaselin; Paraffin, mikrokristallines Erdölwachs, «slack wax», Ozo-
kerit, Montanwachs, Torfwachs, andere Mineralwachse und ähnli-
che, durch Synthese oder andere Verfahren gewonnene Erzeug-
nisse, auch gefärbt 

  

2712.1000 - Vaselin 0.00 

2712.2000 - 
Paraffin mit einem Gehalt an Öl von weniger als 0,75 Gewichts-

prozent 
0.00 

2712.9000 - andere 0.00 

2713   
Petrolkoks, Bitumen aus Erdöl und andere Rückstände aus Erdölen 
oder Ölen aus bituminösen Mineralien 

  

  - Petrolkoks   

2713.1100 - - nicht calciniert 0.00 

2713.1200 - - calciniert 0.00 

2713.2000 - Bitumen aus Erdöl 0.00 

2713.9000 - 
andere Rückstände aus Erdölen oder Ölen aus bituminösen Mi-

neralien 
0.00 

2714   
Naturbitumen und Naturasphalt; bituminöse Schiefer und Sande; 
Asphaltite und Asphaltgesteine 

  

2714.1000 - bituminöse Schiefer und Sande 0.00 

2714.9000 - andere 0.00 

2715.0000   
Bituminöse Mischungen auf der Grundlage von Naturasphalt oder 
Naturbitumen, Bitumen aus Erdöl, Mineralteer oder Mineralteer-
pech (z.B. Asphaltmastix, Verschnittbitumen) 

0.00 
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Tarifnr.   Bezeichnung der Ware Generaltarif 

   Fr. / MWh 

2716.0000   Elektrischer Strom 0.00 

VI   
ERZEUGNISSE DER CHEMISCHEN INDUSTRIE ODER 
VERWANDTER INDUSTRIEN 

Fr./100 kg 
brutto  

28   
Anorganische chemische Erzeugnisse; anorganische oder organi-
sche Verbindungen von Edelmetallen, radioaktiven Elementen, Sel-
tenerdmetallen oder Isotopen 

  

   I. Chemische Elemente   

2801   Fluor, Chlor, Brom und Jod   

2801.1000 - Chlor 0.00 

2801.2000 - Jod 0.00 

2801.3000 - Fluor; Brom 0.00 

2802.0000   Schwefel, sublimiert oder gefällt; kolloider Schwefel 0.00 

2803.0000   
Kohlenstoff (Russ und andere Formen von Kohlenstoff, anderweit 
weder genannt noch inbegriffen) 

0.00 

2804   Wasserstoff, Edelgase und andere nichtmetallische Elemente   

2804.1000 - Wasserstoff 0.00 

  - Edelgase   

2804.2100 - - Argon 0.00 

2804.2900 - - andere 0.00 

2804.3000 - Stickstoff 0.00 

2804.4000 - Sauerstoff 0.00 

2804.5000 - Bor; Tellur 0.00 

  - Silicium   

2804.6100 - - 
mit einem Gehalt an Silicium von mindestens 99,99 Gewichts-

prozent 
0.00 

2804.6900 - - anderes 0.00 

2804.7000 - Phosphor 0.00 

2804.8000 - Arsen 0.00 

2804.9000 - Selen 0.00 

2805   
Alkali- oder Erdalkalimetalle; Seltenerdmetalle, Scandium und 
Yttrium, auch untereinander gemischt oder legiert; Quecksilber 

  

  - Alkali- oder Erdalkalimetalle   

2805.1100 - - Natrium 0.00 

2805.1200 - - Calcium 0.00 

2805.1900 - - andere 0.00 

2805.3000 - 
Seltenerdmetalle, Scandium und Yttrium, auch untereinander ge-

mischt oder legiert 
0.00 

2805.4000 - Quecksilber 0.00 

   
II. Anorganische Säuren und anorganische Sauerstoffverbindungen 
der nichtmetallischen Elemente 

  

2806   Chlorwasserstoff (Salzsäure); Chloroschwefelsäure   

2806.1000 - Chlorwasserstoff (Salzsäure) 0.00 

2806.2000 - Chloroschwefelsäure 0.00 

2807.0000   Schwefelsäure; Oleum 0.00 

2808.0000   Salpetersäure; Nitriersäuren 0.00 

2809   
Diphosphorpentoxid; Phosphorsäure; Polyphosphorsäure, auch 
chemisch nicht einheitlich 

  

2809.1000 - Diphosphorpentoxid 0.00 

2809.2000 - Phosphorsäure und Polyphosphorsäuren 0.00 
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Tarifnr.   Bezeichnung der Ware Generaltarif 

      
Fr./100 kg 

brutto 

2810.0000   Boroxide; Borsäuren 0.00 

2811   
Andere anorganische Säuren und andere anorganische Sauerstoff-
verbindungen der nichtmetallischen Elemente 

  

  - andere anorganische Säuren   

2811.1100 - - Fluorwasserstoff (Flusssäure) 0.00 

2811.1200 - - Hydrogencyanid (Cyanwasserstoff) 0.00 

2811.1900 - - andere 0.00 

  - 
andere anorganische Sauerstoffverbindungen der nichtmetalli-

schen Elemente 
  

2811.2100 - - Kohlenstoffdioxid 0.00 

2811.2200 - - Siliciumdioxid 0.00 

2811.2900 - - andere 0.00 

   
III. Halogen- und Oxyhalogenverbindungen oder Sulfide der nicht-
metallischen Elemente 

  

2812   
Halogen- und Oxyhalogenverbindungen der nichtmetallischen Ele-
mente 

  

  - Chloride und Oxychloride   

2812.1100 - - Carbonyldichlorid (Phosgen) 0.00 

2812.1200 - - Phosphoroxychlorid 0.00 

2812.1300 - - Phosphortrichlorid 0.00 

2812.1400 - - Phosphorpentachlorid 0.00 

2812.1500 - - Schwefelmonochlorid 0.00 

2812.1600 - - Schwefeldichlorid 0.00 

2812.1700 - - Thionylchlorid 0.00 

2812.1900 - - andere 0.00 

2812.9000 - andere 0.00 

2813   
Sulfide der nichtmetallischen Elemente; handelsübliches Phos-
phortrisulfid 

  

2813.1000 - Schwefelkohlenstoff 0.00 

2813.9000 - andere 0.00 

   IV. Anorganische Basen und Metalloxide, -hydroxide und -peroxide   

2814   Ammoniak, wasserfrei oder in wässeriger Lösung (Salmiakgeist)   

2814.1000 - Ammoniak, wasserfrei 0.00 

2814.2000 - Ammoniak, in wässeriger Lösung (Salmiakgeist) 0.00 

2815   
Natriumhydroxid (Ätznatron); Kaliumhydroxid (Ätzkali); Natrium- o-
der Kaliumperoxid 

  

  - Natriumhydroxid (Ätznatron)   

2815.1100 - - fest 0.00 

2815.1200 - - in wässeriger Lösung (Natronlauge) 0.00 

2815.2000 - Kaliumhydroxid (Ätzkali) 0.00 

2815.3000 - Natrium- und Kaliumperoxid 0.00 

2816   
Magnesiumhydroxid und -peroxid; Strontium- oder Bariumoxide, -
hydroxide und -peroxide 

  

2816.1000 - Magnesiumhydroxid und -peroxid 0.00 

2816.4000 - 
Strontiumoxide, -hydroxide und -peroxide und Bariumoxide, -hyd-

roxide und -peroxide 
0.00 

2817.0000   Zinkoxid; Zinkperoxid 0.00 
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Tarifnr.   Bezeichnung der Ware Generaltarif 

      
Fr./100 kg 

brutto 

2818   
Künstlicher Korund, auch chemisch nicht einheitlich; Alumini-
umoxid; Aluminiumhydroxid 

  

2818.1000 - künstlicher Korund, auch chemisch nicht einheitlich 0.00 

2818.2000 - Aluminiumoxid, anderes als künstlicher Korund 0.00 

2818.3000 - Aluminiumhydroxid 0.00 

2819   Chromoxide und -hydroxide   

2819.1000 - Chromtrioxid 0.00 

2819.9000 - andere 0.00 

2820   Manganoxide   

2820.1000 - Mangandioxid 0.00 

2820.9000 - andere 0.00 

2821   
Eisenoxide und -hydroxide; Farberden mit einem Gehalt an gebun-
denem Eisen, berechnet als Fe2O3, von 70 Gewichtsprozent oder 
mehr 

  

2821.1000 - Eisenoxide und -hydroxide 0.00 

2821.2000 - Farberden 0.00 

2822.0000   Kobaltoxide und -hydroxide; handelsübliche Kobaltoxide 0.00 

2823.0000   Titanoxide 0.00 

2824   Bleioxide; Mennige und Orangemennige   

2824.1000 - Bleimonoxid (Bleiglätte, Massicot) 0.00 

2824.9000 - andere 0.00 

2825   
Hydrazin und Hydroxylamin und ihre anorganischen Salze; andere 
anorganische Basen; andere Metalloxide, -hydroxide und -peroxide 

  

2825.1000 - Hydrazin und Hydroxylamin und ihre anorganischen Salze 0.00 

2825.2000 - Lithiumoxid und -hydroxid 0.00 

2825.3000 - Vanadiumoxide und -hydroxide 0.00 

2825.4000 - Nickeloxide und -hydroxide 0.00 

2825.5000 - Kupferoxide und -hydroxide 0.00 

2825.6000 - Germaniumoxide und Zirkondioxid 0.00 

2825.7000 - Molybdänoxide und -hydroxide 0.00 

2825.8000 - Antimonoxide 0.00 

2825.9000 - andere 0.00 
   V. Metallsalze und -Peroxosalze der anorganischen Säuren   

2826   
Fluoride; Fluorosilicate, Fluoroaluminate und andere komplexe Flu-
orsalze 

  

  - Fluoride   

2826.1200 - - des Aluminiums 0.00 

2826.1900 - - andere 0.00 

2826.3000 - Natriumhexafluoroaluminat (synthetischer Kryolith) 0.00 

2826.9000 - andere 0.00 

2827   
Chloride, Oxychloride und Hydroxychloride; Bromide und Oxybro-
mide; Jodide und Oxyjodide 

  

2827.1000 - Ammoniumchlorid 0.00 

2827.2000 - Calciumchlorid 0.00 

  - andere Chloride   

2827.3100 - - des Magnesiums 0.00 

2827.3200 - - des Aluminiums 0.00 

2827.3500 - - des Nickels 0.00 
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Fr./100 kg 
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2827.3900 - - andere 0.00 

  - Oxychloride und Hydroxychloride   

2827.4100 - - des Kupfers 0.00 

2827.4900 - - andere 0.00 

  - Bromide und Oxybromide   

2827.5100 - - Natrium- oder Kaliumbromide 0.00 

2827.5900 - - andere 0.00 

2827.6000 - Jodide und Oxyjodide 0.00 

2828   
Hypochlorite; handelsübliches Calciumhypochlorit; Chlorite; Hypo-
bromite 

  

2828.1000 - 
handelsübliches Calciumhypochlorit und andere Calciumhypoch-

lorite 
0.00 

2828.9000 - andere 0.00 

2829   
Chlorate und Perchlorate; Bromate und Perbromate; Jodate und 
Perjodate 

  

  - Chlorate   

2829.1100 - - des Natriums 0.00 

2829.1900 - - andere 0.00 

2829.9000 - andere 0.00 

2830   Sulfide; Polysulfide, auch chemisch nicht einheitlich   

2830.1000 - Natriumsulfide 0.00 

2830.9000 - andere 0.00 

2831   Dithionite und Sulfoxylate   

2831.1000 - des Natriums 0.00 

2831.9000 - andere 0.00 

2832   Sulfite; Thiosulfate   

2832.1000 - Natriumsulfite 0.00 

2832.2000 - andere Sulfite 0.00 

2832.3000 - Thiosulfate 0.00 

2833   Sulfate; Alaune; Peroxosulfate (Persulfate)   

  - Natriumsulfate   

2833.1100 - - Dinatriumsulfat 0.00 

2833.1900 - - andere 0.00 

  - andere Sulfate   

2833.2100 - - des Magnesiums 0.00 

2833.2200 - - des Aluminiums 0.00 

2833.2400 - - des Nickels 0.00 

2833.2500 - - des Kupfers 0.00 

2833.2700 - - des Bariums 0.00 

2833.2900 - - andere 0.00 

2833.3000 - Alaune 0.00 

2833.4000 - Peroxosulfate (Persulfate) 0.00 

2834   Nitrite; Nitrate   

2834.1000 - Nitrite 0.00 

  - Nitrate   

2834.2100 - - des Kaliums 0.00 

2834.2900 - - andere 0.00 

2835   
Phosphinate (Hypophosphite), Phosphonate (Phosphite) und Phos-
phate; Polyphosphate, auch chemisch nicht einheitlich 
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Fr./100 kg 
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2835.1000 - Phosphinate (Hypophosphite) und Phosphonate (Phosphite) 0.00 

  - Phosphate   

2835.2200 - - Mono- oder Dinatriumphosphat 0.00 

2835.2400 - - Kaliumphosphat 0.00 

2835.2500 - - Calciumhydrogenorthophosphat (Dicalciumphosphat) 0.00 

2835.2600 - - andere Calciumphosphate 0.00 

2835.2900 - - andere 0.00 

  - Polyphosphate   

2835.3100 - - Natriumtriphosphat (Natriumtripolyphosphat) 0.00 

2835.3900 - - andere 0.00 

2836   
Carbonate; Peroxocarbonate (Percarbonate); handelsübliches am-
moniumcarbamathaltiges Ammoniumcarbonat 

  

2836.2000 - Dinatriumcarbonat 0.00 

2836.3000 - Natriumhydrogencarbonat (Natriumbicarbonat) 0.00 

2836.4000 - Kaliumcarbonate 0.00 

2836.5000 - Calciumcarbonat 0.00 

2836.6000 - Bariumcarbonat 0.00 

  - andere   

2836.9100 - - Lithiumcarbonate 0.00 

2836.9200 - - Strontiumcarbonat 0.00 

2836.9900 - - andere 0.00 

2837   Cyanide, Oxycyanide und komplexe Cyanide   

  - Cyanide und Oxycyanide   

2837.1100 - - des Natriums 0.00 

2837.1900 - - andere 0.00 

2837.2000 - komplexe Cyanide 0.00 

2839   Silicate; handelsübliche Silicate der Alkalimetalle   

  - des Natriums   

2839.1100 - - Metasilicate 0.00 

2839.1900 - - andere 0.00 

2839.9000 - andere 0.00 

2840   Borate; Peroxoborate (Perborate)   

  - Dinatriumtetraborat (raffinierter Borax)   

2840.1100 - - wasserfrei 0.00 

2840.1900 - - anderes 0.00 

2840.2000 - andere Borate 0.00 

2840.3000 - Peroxoborate (Perborate) 0.00 

2841   Salze der Metalloxidsäuren oder Metallperoxidsäuren   

2841.3000 - Natriumdichromat 0.00 

2841.5000 - andere Chromate und Dichromate; Peroxochromate 0.00 

  - Manganite, Manganate und Permanganate   

2841.6100 - - Kaliumpermanganat 0.00 

2841.6900 - - andere 0.00 

2841.7000 - Molybdate 0.00 

2841.8000 - Tungstate (Wolframate) 0.00 

2841.9000 - andere 0.00 
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2842   
Andere Salze anorganischer Säuren oder Peroxosäuren (ein-
schliesslich Aluminosilicate, auch chemisch nicht einheitlich), aus-
genommen Azide 

  

2842.1000 - 
Doppelsilicate oder komplexe Silicate, einschliesslich Aluminosili-

cate, auch chemisch nicht einheitlich 
0.00 

2842.9000 - andere 0.00 
   VI. Verschiedenes   

2843   
Edelmetalle in kolloidem Zustand; anorganische oder organische 
Verbindungen der Edelmetalle, auch chemisch nicht einheitlich; 
Edelmetallamalgame 

  

2843.1000 - Edelmetalle in kolloidem Zustand 0.00 

  - Silberverbindungen   

2843.2100 - - Silbernitrat 0.00 

2843.2900 - - andere 0.00 

2843.3000 - Goldverbindungen 0.00 

2843.9000 - andere Verbindungen; Amalgame 0.00 

2844   

Radioaktive chemische Elemente und radioaktive Isotope (ein-
schliesslich der spaltbaren oder brütbaren chemischen Elemente 
und Isotope) und ihre Verbindungen; Mischungen und Rückstände, 
die solche Erzeugnisse enthalten 

  

2844.1000 - 

natürliches Uran und seine Verbindungen; Legierungen, Disper-
sionen (einschliesslich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mi-
schungen, die natürliches Uran oder Verbindungen von natürlichem 
Uran enthalten 

0.00 

2844.2000 - 

an U 235 angereichertes Uran und seine Verbindungen; Pluto-
nium und seine Verbindungen; Legierungen, Dispersionen (ein-
schliesslich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, 
die an U 235 angereichertes Uran, Plutonium oder Verbindungen 
dieser Erzeugnisse enthalten 

0.00 

2844.3000 - 

an U 235 verarmtes Uran und seine Verbindungen; Thorium und 
seine Verbindungen; Legierungen, Dispersionen (einschliesslich 
Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die an U 235 
verarmtes Uran, Thorium oder Verbindungen dieser Erzeugnisse 
enthalten 

0.00 

2844.4000 - 

radioaktive Elemente und Isotope und Verbindungen, ausgenom-
men solche der Nrn. 2844.10, 2844.20 oder 2844.30; Legierungen, 
Dispersionen (einschliesslich Cermets), keramische Erzeugnisse 
und Mischungen, die solche Elemente, Isotopen oder Verbindun-
gen enthalten; radioaktive Rückstände 

0.00 

2844.5000 - 
verbrauchte (bestrahlte) Brennstoffelemente (Patronen) von 

Kernreaktoren 
0.00 

2845   
Isotope, ausgenommen solche der Nr. 2844; ihre anorganischen o-
der organischen Verbindungen, auch chemisch nicht einheitlich 

  

2845.1000 - schweres Wasser (Deuteriumoxid) 0.00 

2845.9000 - andere 0.00 

2846   
Anorganische oder organische Verbindungen der Seltenerdmetalle, 
des Yttriums oder des Scandiums oder der Mischungen dieser Me-
talle 

  

2846.1000 - Cerverbindungen 0.00 
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2846.9000 - andere 0.00 

2847.0000   Wasserstoffperoxid, auch mit Harnstoff verfestigt 0.00 

2849   Carbide, auch chemisch nicht einheitlich   

2849.1000 - des Calciums 0.00 

2849.2000 - des Siliciums 0.00 

2849.9000 - andere 0.00 

2850.0000   
Hydride, Nitride, Azide, Silicide und Boride, auch chemisch nicht 
einheitlich, andere als solche Verbindungen, die ebenfalls Carbide 
der Nr. 2849 sind 

0.00 

2852   
Anorganische oder organische Verbindungen von Quecksilber, 
auch chemisch nicht einheitlich, ausgenommen Amalgame 

  

2852.1000 - chemisch einheitlich 0.00 

2852.9000 - andere 0.00 

2853   

Phosphide, auch chemisch nicht einheitlich, ausgenommen Ferro-
phosphor; andere anorganische Verbindungen (einschliesslich des 
destillierten Wassers, Leitfähigkeitswassers oder Wassers von glei-
cher Reinheit); flüssige Luft (einschliesslich von Edelgasen befreite 
flüssige Luft); komprimierte Luft; Amalgame, ausgenommen solche 
von Edelmetallen 

  

2853.1000 - Cyanchlorid (Chlorcyan) 0.00 

2853.9000 - andere 0.00 

29   Organische chemische Erzeugnisse   

   
I. Kohlenwasserstoffe und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitro-
soderivate 

  

2901   Kohlenwasserstoffe, acyclische   
 - gesättigt   

  - - gasförmige, auch verflüssigt   

2901.1011 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2901.1019 - - - andere 0.00 

  - - andere als gasförmige   

2901.1091 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2901.1099 - - - andere 0.00 

  - ungesättigt   
 - - Ethylen   

2901.2110 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2901.2190 - - - anderes 0.00 
 - - Propen (Propylen)   

2901.2210 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2901.2290 - - - anderes 0.00 
 - - Buten (Butylen) und seine Isomere   

2901.2310 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2901.2390 - - - andere 0.00 

 - - Buta-1,3-dien und Isopren   

  - - - Buta-1,3-dien   

2901.2411 - - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2901.2419 - - - - anderes 0.00 

  - - - Isopren   

2901.2421 - - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 
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2901.2429 - - - - anderes 0.00 
 - - andere   

  - - - gasförmig, auch verflüssigt   

2901.2911 - - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

  - - - - andere   

2901.2912 - - - - - Acetylen 0.00 

2901.2919 - - - - - andere 0.00 

  - - - andere als gasförmige   

2901.2991 - - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2901.2999 - - - - andere 0.00 

2902   Kohlenwasserstoffe, cyclische   

  - alicyclische   
 - - Cyclohexan   

2902.1110 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2902.1190 - - - anderes 0.00 
 - - andere   

2902.1910 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2902.1990 - - - andere 0.00 
 - Benzol   

2902.2010 - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2902.2090 - - anderes 0.00 
 - Toluol   

2902.3010 - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2902.3090 - - anderes 0.00 

  - Xylole   
 - - o-Xylol   

2902.4110 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2902.4190 - - - anderes 0.00 
 - - m-Xylol   

2902.4210 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2902.4290 - - - anderes 0.00 
 - - p-Xylol   

2902.4310 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2902.4390 - - - anderes 0.00 
 - - Xylol-Isomerengemische   

2902.4410 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2902.4490 - - - andere 0.00 

2902.5000 - Styrol 0.00 
 - Ethylbenzol   

2902.6010 - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2902.6090 - - anderes 0.00 
 - Cumol   

2902.7010 - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2902.7090 - - anderes 0.00 
 - andere   

2902.9010 - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2902.9090 - - andere 0.00 

2903   Halogenderivate der Kohlenwasserstoffe   

  - gesättigte Chlorderivate der acyclischen Kohlenwasserstoffe   
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2903.1100 - - Chlormethan (Methylchlorid) und Chlorethan (Ethylchlorid) 0.00 

2903.1200 - - Dichlormethan (Methylenchlorid) 0.00 

2903.1300 - - Chloroform (Trichlormethan) 0.00 

2903.1400 - - Tetrachlorkohlenstoff 0.00 

2903.1500 - - Ethylendichlorid (ISO) (1,2-Dichlorethan) 0.00 

2903.1900 - - andere 0.00 

  - ungesättigte Chlorderivate der acyclischen Kohlenwasserstoffe   

2903.2100 - - Vinylchlorid (Chlorethylen) 0.00 

2903.2200 - - Trichlorethylen 0.00 

2903.2300 - - Tetrachlorethylen (Perchlorethylen) 0.00 

2903.2900 - - andere 0.00 

  - 
Fluor-, Brom- und Jodderivate der acyclischen Kohlenwasser-

stoffe 
  

2903.3100 - - Ethylendibromid (ISO) (1,2-Dibromethan) 0.00 

2903.3900 - - andere 0.00 

  - 
Halogenderivate der acyclischen Kohlenwasserstoffe, mindes-

tens zwei verschiedene Halogene enthaltend 
  

2903.7100 - - Chlordifluormethan 0.00 

2903.7200 - - Dichlortrifluorethane 0.00 

2903.7300 - - Dichlorfluorethane 0.00 

2903.7400 - - Chlordifluorethane 0.00 

2903.7500 - - Dichlorpentafluorpropane 0.00 

2903.7600 - - 
Bromchlordifluormethan, Bromtrifluormethan und Dibromtetraf-

luorethane 
0.00 

2903.7700 - - andere, nur mit Fluor und Chlor perhalogeniert 0.00 

2903.7800 - - andere perhalogenierte Derivate 0.00 

2903.7900 - - andere 0.00 

  - 
Halogenderivate der cyclanischen, cyclenischen oder cycloterpe-

nischen Kohlenwasserstoffe 
  

2903.8100 - - 
1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexan (HCH (ISO)), einschliesslich 

Lindan (ISO, INN) 
0.00 

2903.8200 - - Aldrin (ISO), Chlordan (ISO) und Heptachlor (ISO) 0.00 

2903.8300 - - Mirex (ISO) 0.00 

2903.8900 - - andere 0.00 

  - Halogenderivate der aromatischen Kohlenwasserstoffe   

2903.9100 - - Chlorbenzol, o-Dichlorbenzol und p-Dichlorbenzol 0.00 

2903.9200 - - 
Hexachlorbenzol (ISO) und DDT (ISO) (Clofenotan (INN), 

1,1,1-Trichlor-2,2-bis(p-chlorphenyl)ethan) 
0.00 

2903.9300 - - Pentachlorbenzol (ISO) 0.00 

2903.9400 - - Hexabrombiphenyle 0.00 

2903.9900 - - andere 0.00 

2904   
Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate der Kohlenwasserstoffe, auch 
halogeniert 

  

2904.1000 - 
nur Sulfogruppen enthaltende Derivate, ihre Salze und ihre Ethyl-

ester 
0.00 

2904.2000 - nur Nitro- oder Nitrosogruppen enthaltende Derivate 0.00 

  - 
Perfluoroctansulfonsäure, ihre Salze und Perfluoroctansulfonyl-

fluorid 
  

2904.3100 - - Perfluoroctansulfonsäure 0.00 

2904.3200 - - Ammoniumperfluoroctansulfonat 0.00 
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2904.3300 - - Lithiumperfluoroctansulfonat 0.00 

2904.3400 - - Kaliumperfluoroctansulfonat 0.00 

2904.3500 - - andere Salze der Perfluoroctansulfonsäure 0.00 

2904.3600 - - Perfluoroctansulfonylfluorid 0.00 

  - andere   

2904.9100 - - Trichlornitromethan (Chlorpikrin) 0.00 

2904.9900 - - andere 0.00 

   II. Alkohole und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate   

2905   
Acyclische Alkohole und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitro-
soderivate 

  

  - gesättigte einwertige Alkohole   
 - - Methanol (Methylalkohol)   

2905.1110 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2905.1190 - - - anderer 0.00 

 - - Propan-1-ol (Propylalkohol) und Propan-2-ol (Isopropylalkohol)   

2905.1210 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2905.1290 - - - andere 0.00 

2905.1300 - - Butan-1-ol (n-Butylalkohol) 0.00 
 - - andere Butanole   

2905.1410 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2905.1490 - - - andere 0.00 

 - - Octanol (Octylalkohol) und seine Isomere   

2905.1610 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2905.1690 - - - andere 0.00 

2905.1700 - - 
Dodecan-1-ol (Laurylalkohol), Hexadecan-1-ol (Cetylalkohol) 

und Octadecan-1-ol (Stearylalkohol) 
0.00 

 - - andere   

2905.1920 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2905.1980 - - - andere 0.00 

  - ungesättigte einwertige Alkohole   

 - - acyclische Terpenalkohole   

2905.2210 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2905.2290 - - - andere 0.00 
 - - andere   

2905.2910 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2905.2990 - - - andere 0.00 

  - Diole   

2905.3100 - - Ethylenglycol (Ethandiol) 0.00 

2905.3200 - - Propylenglycol (1,2-Propandiol) 0.00 

2905.3900 - - andere 0.00 

  - andere Polyalkohole   

2905.4100 - - 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propan-diol (Trimethylolpropan) 0.00 

2905.4200 - - Pentaerythritol (Pentaerythrit) 0.00 

2905.4300 - - Mannit 0.00 

2905.4400 - - D-Glucit (Sorbit) 0.00 

2905.4500 - - Glycerol 0.00 

2905.4900 - - andere 0.00 
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Fr./100 kg 

brutto 

  - 
Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate der acyclischer Alko-

hole 
  

2905.5100 - - Ethchlorvynol (INN) 0.00 

2905.5900 - - andere 0.00 

2906   
Cyclische Alkohole und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosode-
rivate 

  

  - alicyclische   

2906.1100 - - Menthol 0.00 

2906.1200 - - 
Cyclohexanol, Methylcyclohexanole und Dimethylcyclohexa-

nole 
0.00 

2906.1300 - - Sterine und Inosite 0.00 

2906.1900 - - andere 0.00 

  - aromatische   

2906.2100 - - Benzylalkohol 0.00 

2906.2900 - - andere 0.00 

   
III. Phenole und Phenolalkohole und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- o-
der Nitrosoderivate 

  

2907   Phenole; Phenolalkohole   

  - einwertige Phenole   

2907.1100 - - Phenol (Hydroxybenzol) und seine Salze 0.00 

2907.1200 - - Kresole und ihre Salze 0.00 

2907.1300 - - 
Octylphenol, Nonylphenol und ihre Isomere; Salze dieser Er-

zeugnisse 
0.00 

2907.1500 - - Naphthole und ihre Salze 0.00 

2907.1900 - - andere 0.00 

  - Polyphenole; Phenolalkohole   

2907.2100 - - Resorcin und seine Salze 0.00 

2907.2200 - - Hydrochinon und seine Salze 0.00 

2907.2300 - - 
4,4'-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A, Diphenylolpropan) 

und seine Salze 
0.00 

2907.2900 - - andere 0.00 

2908   
Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate der Phenole oder Phe-
nolalkohole 

  

  - nur halogenierte Derivate und ihre Salze   

2908.1100 - - Pentachlorphenol (ISO) 0.00 

2908.1900 - - andere 0.00 

  - andere   

2908.9100 - - Dinoseb (ISO) und seine Salze 0.00 

2908.9200 - - 4,6-Dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) und seine Salze 0.00 

2908.9900 - - andere 0.00 

   
IV. Ether, Alkoholperoxide, Etherperoxide, Ketonperoxide, Epoxide 
mit drei Atomen im Ring, Acetale und Halbacetale, und ihre Halo-
gen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate 

  

2909   
Ether, Etheralkohole, Etherphenole, Etherphenolalkohole, Alkohol-
peroxide, Etherperoxide, Ketonperoxide (auch chemisch nicht ein-
heitlich) und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate 

  

  - 
acyclische Ether und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosode-

rivate 
  

2909.1100 - - Diethylether 0.00 
 - - andere   
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2909.1910 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2909.1990 - - - andere 0.00 

 - 
alicyclische Ether und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitro-

soderivate 
  

2909.2010 - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2909.2090 - - andere 0.00 

 - 
aromatische Ether und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitro-

soderivate 
  

2909.3010 - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2909.3090 - - andere 0.00 

  - 
Etheralkohole und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderi-

vate 
  

2909.4100 - - 2,2'-Oxydiethanol (Diethylenglycol) 0.00 

 - - Monobutylether des Ethylenglycols oder des Diethylenglycols   

2909.4310 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2909.4390 - - - andere 0.00 

 - - 
andere Monoalkylether des Ethylenglycols oder des Diethyl-

englycols 
  

2909.4420 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2909.4480 - - - andere 0.00 
 - - andere   

2909.4910 - - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2909.4990 - - - andere 0.00 

 - 
Etherphenole, Etherphenolalkohole und ihre Halogen-, Sulfo-, 

Nitro- oder Nitrosoderivate 
  

2909.5010 - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2909.5090 - - andere 0.00 

 - 
Alkoholperoxide, Etherperoxide, Ketonperoxide, und ihre Halo-

gen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate 
  

2909.6010 - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

2909.6090 - - andere 0.00 

2910   
Epoxide, Epoxyalkohole, Epoxyphenole und Epoxyether, mit drei 
Atomen im Ring, und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderi-
vate 

  

2910.1000 - Oxiran (Ethylenoxid) 0.00 

2910.2000 - Methyloxiran (Propylenoxid) 0.00 

2910.3000 - 1-Chlor-2,3-epoxypropan (Epichlorhydrin) 0.00 

2910.4000 - Dieldrin (ISO, INN) 0.00 

2910.5000 - Endrin (ISO) 0.00 

2910.9000 - andere 0.00 

2911.0000   
Acetale und Halbacetale, auch mit anderen Sauerstofffunktionen, 
und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate 

0.00 

   V. Verbindungen mit Aldehydfunktion   

2912   
Aldehyde, auch mit anderen Sauerstofffunktionen; cyclische Poly-
mere der Aldehyde; Paraformaldehyd 

  

  - acyclische Aldehyde ohne andere Sauerstofffunktionen   

2912.1100 - - Methanal (Formaldehyd) 0.00 

2912.1200 - - Ethanal (Acetaldehyd) 0.00 



Botschaft Aufhebung Industriezölle: Änderung Anhang 1 Zolltarifgesetz   

 

21 

Tarifnr.   Bezeichnung der Ware Generaltarif 

      
Fr./100 kg 

brutto 

2912.1900 - - andere 0.00 

  - cyclische Aldehyde ohne andere Sauerstofffunktionen   

2912.2100 - - Benzaldehyd 0.00 

2912.2900 - - andere 0.00 

  - 
Aldehydalkohole, Aldehydether, Aldehydphenole und Aldehyde 

mit anderen Sauerstofffunktionen 
  

2912.4100 - - Vanillin (Protocatechualdehyd-Methylether) 0.00 

2912.4200 - - Ethylvanillin (Protocatechualdehyd-Ethylether) 0.00 

2912.4900 - - andere 0.00 

2912.5000 - cyclische Polymere der Aldehyde 0.00 

2912.6000 - Paraformaldehyd 0.00 

2913.0000   
Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate der Erzeugnisse der 
Nr. 2912 

0.00 

   VI. Verbindungen mit Keton- oder Chinonfunktion   

2914   
Ketone und Chinone, auch mit anderen Sauerstofffunktionen, und 
ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate 

  

  - acyclische Ketone ohne andere Sauerstofffunktionen   

2914.1100 - - Aceton 0.00 

2914.1200 - - Butanon (Methylethylketon) 0.00 

2914.1300 - - 4-Methylpentan-2-on (Methylisobutylketon) 0.00 

2914.1900 - - andere 0.00 

  - alicyclische Ketone ohne andere Sauerstofffunktionen   

2914.2200 - - Cyclohexanon und Methylcyclohexanone 0.00 

2914.2300 - - Jonone und Methyljonone 0.00 

2914.2900 - - andere 0.00 

  - aromatische Ketone ohne andere Sauerstofffunktionen   

2914.3100 - - Phenylaceton (Phenylpropan-2-on) 0.00 

2914.3900 - - andere 0.00 

2914.4000 - Ketonalkohole und Ketonaldehyde 0.00 

2914.5000 - Ketonphenole und Ketone mit anderen Sauerstofffunktionen 0.00 

  - Chinone   

2914.6100 - - Anthrachinon 0.00 

2914.6200 - - Coenzym Q10 (Ubidecarenon (INN)) 0.00 

2914.6900 - - andere 0.00 

  - Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate   

2914.7100 - - Chlordecon (ISO) 0.00 

2914.7900 - - andere 0.00 

   
VII. Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide und Per-
oxysäuren; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate 

  

2915   
Gesättigte acyclische einbasische Carbonsäuren und ihre Anhyd-
ride, Halogenide, Peroxide und Peroxysäuren; ihre Halogen-, Sulfo-
, Nitro- oder Nitrosoderivate 

  

  - Ameisensäure, ihre Salze und Ester   

2915.1100 - - Ameisensäure 0.00 
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2915.1200 - - Salze der Ameisensäure 0.00 

2915.1300 - - Ester der Ameisensäure 0.00 

  - Essigsäure und ihre Salze; Essigsäureanhydrid   

2915.2100 - - Essigsäure 0.00 

2915.2400 - - Essigsäureanhydrid 0.00 

2915.2900 - - andere 0.00 

  - Essigsäureester   

2915.3100 - - Ethylacetat 0.00 

2915.3200 - - Vinylacetat 0.00 

2915.3300 - - n-Butylacetat 0.00 

2915.3600 - - Dinosebacetat (ISO) 0.00 

2915.3900 - - andere 0.00 

2915.4000 - Mono-, Di- und Trichloressigsäuren, ihre Salze und Ester 0.00 

2915.5000 - Propionsäure, ihre Salze und Ester 0.00 

2915.6000 - Butansäuren, Pentansäuren, ihre Salze und Ester 0.00 

2915.7000 - Palmitinsäure, Stearinsäure, ihre Salze und Ester 0.00 

2915.9000 - andere 0.00 

2916   

Ungesättigte acyclische einbasische Carbonsäuren und cyclische 
einbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide 
und Peroxysäuren; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderi-
vate 

  

  - 
ungesättigte acyclische einbasische Carbonsäuren, ihre Anhyd-

ride, Halogenide, Peroxide, Peroxysäuren und ihre Derivate 
  

2916.1100 - - Acrylsäure und ihre Salze 0.00 

2916.1200 - - Ester der Acrylsäure 0.00 

2916.1300 - - Methacrylsäure und ihre Salze 0.00 

2916.1400 - - Ester der Methacrylsäure 0.00 

2916.1500 - - Ölsäure, Linolsäure oder Linolensäure, ihre Salze und Ester 0.00 

2916.1600 - - Binapacryl (ISO) 0.00 

2916.1900 - - andere 0.00 

2916.2000 - 
alicyclische einbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halo-

genide, Peroxide, Peroxysäuren und ihre Derivate 
0.00 

  - 
aromatische einbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halo-

genide, Peroxide, Peroxysäuren und ihre Derivate 
  

2916.3100 - - Benzoesäure, ihre Salze und Ester 0.00 

2916.3200 - - Benzoylperoxid und Benzoylchlorid 0.00 

2916.3400 - - Phenylessigsäure und ihre Salze 0.00 

2916.3900 - - andere 0.00 

2917   
Mehrbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide 
und Peroxysäuren; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderi-
vate 

  

  - 
acyclische mehrbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halo-

genide, Peroxide, Peroxysäuren und ihre Derivate 
  

2917.1100 - - Oxalsäure, ihre Salze und Ester 0.00 

2917.1200 - - Adipinsäure, ihre Salze und Ester 0.00 

2917.1300 - - Azelainsäure, Sebacinsäure, ihre Salze und Ester 0.00 
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2917.1400 - - Maleinsäureanhydrid 0.00 

2917.1900 - - andere 0.00 

2917.2000 - 
alicyclische mehrbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halo-

genide, Peroxide, Peroxysäuren und ihre Derivate 
0.00 

  - 
aromatische mehrbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halo-

genide, Peroxide, Peroxysäuren und ihre Derivate 
  

2917.3200 - - Dioctylorthophthalate 0.00 

2917.3300 - - Dinonylorthophthalate oder Didecylorthophthalate 0.00 

2917.3400 - - andere Ester der Orthophthalsäure 0.00 

2917.3500 - - Phthalsäureanhydrid 0.00 

2917.3600 - - Terephthalsäure und ihre Salze 0.00 

2917.3700 - - Dimethylterephthalat 0.00 

2917.3900 - - andere 0.00 

2918   
Carbonsäuren mit zusätzlichen Sauerstofffunktionen und ihre An-
hydride, Halogenide, Peroxide und Peroxysäuren; ihre Halogen-, 
Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate 

  

  - 
Carbonsäuren mit Alkoholfunktion aber ohne andere Sauerstoff-

funktion, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide, Peroxysäuren und 
ihre Derivate 

  

2918.1100 - - Milchsäure, ihre Salze und Ester 0.00 

2918.1200 - - Weinsäure 0.00 

2918.1300 - - Salze und Ester der Weinsäure 0.00 

2918.1400 - - Citronensäure 0.00 

2918.1500 - - Salze und Ester der Citronensäure 0.00 

2918.1600 - - Gluconsäure, ihre Salze und Ester 0.00 

2918.1700 - - 2,2-Diphenyl-2-hydroxyessigsäure (Benzilsäure) 0.00 

2918.1800 - - Chlorobenzilat (ISO) 0.00 

2918.1900 - - andere 0.00 

  - 
Carbonsäuren mit Phenolfunktion aber ohne andere Sauerstoff-

funktion, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide, Peroxysäuren und 
ihre Derivate 

  

2918.2100 - - Salicylsäure und ihre Salze 0.00 

2918.2200 - - O-Acetylsalicylsäure, ihre Salze und Ester 0.00 

2918.2300 - - andere Ester der Salicylsäure und ihre Salze 0.00 

2918.2900 - - andere 0.00 

2918.3000 - 
Carbonsäuren mit Aldehyd- oder Ketonfunktion aber ohne an-

dere Sauerstofffunktion, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide, Per-
oxysäuren und ihre Derivate 

0.00 

  - andere   

2918.9100 - - 
2,4,5-T (ISO) (2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure), ihre Salze 

und Ester 
0.00 

2918.9900 - - andere 0.00 

   
VIII. Ester der anorganischen Säuren der Nichtmetalle und ihre 
Salze und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate 

  

2919   
Ester der Phosphorsäuren und ihre Salze, einschliesslich der Lac-
tophosphate; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate 

  

2919.1000 - Tris(2,3-dibrompropyl)phosphat 0.00 

2919.9000 - andere 0.00 
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2920   
Ester der anderen anorganischen Säuren der Nichtmetalle (ausge-
nommen Ester der Halogenwasserstoffsäuren) und ihre Salze; ihre 
Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate 

  

  - 
Ester der Thiophosphorsäure (Phosphorothioate) und ihre Salze; 

ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate 
  

2920.1100 - - Parathion (ISO) und Parathion-methyl (ISO) (Methylparathion) 0.00 

2920.1900 - - andere 0.00 

  - 
Phosphit-Ester und ihre Salze; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder 

Nitrosoderivate 
  

2920.2100 - - Dimethylphosphit 0.00 

2920.2200 - - Diethylphosphit 0.00 

2920.2300 - - Trimethylphosphit 0.00 

2920.2400 - - Triethylphosphit 0.00 

2920.2900 - - andere 0.00 

2920.3000 - Endosulfan (ISO) 0.00 

2920.9000 - andere 0.00 
   IX. Verbindungen mit Stickstofffunktionen   

2921   Verbindungen mit Aminofunktion   

  - 
acyclische Monoamine und ihre Derivate; Salze dieser Erzeug-

nisse 
  

2921.1100 - - Mono-, Di- oder Trimethylamin und ihre Salze 0.00 

2921.1200 - - 2-(N,N-Dimethylamino)ethylchloridhydrochlorid 0.00 

2921.1300 - - 2-(N,N-Diethylamino)ethylchloridhydrochlorid 0.00 

2921.1400 - - 2-(N,N-Diisopropylamino)ethylchloridhydrochlorid 0.00 

2921.1900 - - andere 0.00 

  - 
acyclische Polyamine und ihre Derivate; Salze dieser Erzeug-

nisse 
  

2921.2100 - - Ethylendiamin und seine Salze 0.00 

2921.2200 - - Hexamethylendiamin und seine Salze 0.00 

2921.2900 - - andere 0.00 

2921.3000 - 
alicyclische Monoamine und Polyamine und ihre Derivate; Salze 

dieser Erzeugnisse 
0.00 

  - 
aromatische Monoamine und ihre Derivate; Salze dieser Erzeug-

nisse 
  

2921.4100 - - Anilin und seine Salze 0.00 

2921.4200 - - Anilinderivate und ihre Salze 0.00 

2921.4300 - - Toluidine und ihre Derivate; Salze dieser Erzeugnisse 0.00 

2921.4400 - - Diphenylamin und seine Derivate; Salze dieser Erzeugnisse 0.00 

2921.4500 - - 
1-Naphthylamin (alpha-Naphthylamin), 2-Naphthylamin (beta-

Naphthylamin) und ihre Derivate; Salze dieser Erzeugnisse 
0.00 

2921.4600 - - 

Amfetamin (INN), Benzfetamin (INN), Dexamfetamin (INN), 
Etilamfetamin (INN), Fencamfamin (INN), Lefetamin (INN), Levam-
fetamin (INN), Mefenorex (INN) und Phentermin (INN); Salze dieser 
Erzeugnisse 

0.00 

2921.4900 - - andere 0.00 

  - 
aromatische Polyamine und ihre Derivate; Salze dieser Erzeug-

nisse 
  

2921.5100 - - 
o-, m-, p-Phenylendiamin, Diaminotoluole, und ihre Derivate; 

Salze dieser Erzeugnisse 
0.00 
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2921.5900 - - andere 0.00 

2922   Aminoverbindungen mit Sauerstofffunktion   

  - 
Aminoalkohole, ausgenommen solche mit mehr als einer Art von 

Sauerstofffunktion, ihre Ether und Ester; Salze dieser Erzeugnisse 
  

2922.1100 - - Monoethanolamin und seine Salze 0.00 

2922.1200 - - Diethanolamin und seine Salze 0.00 

2922.1400 - - Dextropropoxyphen (INN) und seine Salze 0.00 

2922.1500 - - Triethanolamin 0.00 

2922.1600 - - Diethanolammoniumperfluoroctansulfonat 0.00 

2922.1700 - - Methyldiethanolamin und Ethyldiethanolamin 0.00 

2922.1800 - - 2-(N,N-Diisopropylamino)ethanol 0.00 

2922.1900 - - andere 0.00 

  - 
Aminonaphthole und andere Aminophenole, ausgenommen sol-

che mit mehr als einer Sauerstofffunktion, ihre Ether und Ester; 
Salze dieser Erzeugnisse 

  

2922.2100 - - Aminohydroxynaphthalinsulfonsäuren und ihre Salze 0.00 

2922.2900 - - andere 0.00 

  - 
Aminoaldehyde, Aminoketone und Aminochinone, ausgenom-

men solche mit unterschiedlichen Sauerstofffunktionen; Salze die-
ser Erzeugnisse 

  

2922.3100 - - 
Amfepramon (INN), Methadon (INN) und Normethadon (INN); 

Salze dieser Erzeugnisse 
0.00 

2922.3900 - - andere 0.00 

  - 
Aminosäuren, ausgenommen solche mit mehr als einer Sauer-

stofffunktion, und ihre Ester; Salze dieser Erzeugnisse 
  

2922.4100 - - Lysin und seine Ester; Salze dieser Erzeugnisse 0.00 

2922.4200 - - Glutaminsäure und ihre Salze 0.00 

2922.4300 - - Anthranilsäure und ihre Salze 0.00 

2922.4400 - - Tilidin (INN) und seine Salze 0.00 

2922.4900 - - andere 0.00 

2922.5000 - 
Aminoalkoholphenole, Aminophenolsäuren und andere Amino-

verbindungen mit Sauerstofffunktionen 
0.00 

2923   
Quaternäre Ammoniumsalze und -hydroxide; Lecithine und andere 
Phosphoaminolipoide, auch chemisch nicht einheitlich 

  

2923.1000 - Cholin und seine Salze 0.00 

2923.2000 - Lecithine und andere Phosphoaminolipoide 0.00 

2923.3000 - Tetraethylammoniumperfluoroctansulfonat 0.00 

2923.4000 - Didecyldimethylammoniumperfluoroctansulfonat 0.00 

2923.9000 - andere 0.00 

2924   
Verbindungen mit Carbonsäureamidfunktion; Verbindungen mit 
Kohlensäureamidfunktion 

  

  - 
acyclische Amide (einschliesslich Carbamate) und ihre Derivate; 

Salze dieser Erzeugnisse 
  

2924.1100 - - Meprobamat (INN) 0.00 

2924.1200 - - 
Fluoracetamid (ISO), Monocrotophos (ISO) und Phosphamidon 

(ISO) 
0.00 

2924.1900 - - andere 0.00 

  - 
cyclische Amide (einschliesslich Carbamate) und ihre Derivate; 

Salze dieser Erzeugnisse 
  

2924.2100 - - Ureine und ihre Derivate; Salze dieser Erzeugnisse 0.00 
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2924.2300 - - 
2-Acetamidobenzoesäure (N-Acetylanthranilsäure) und seine 

Salze 
0.00 

2924.2400 - - Ethinamat (INN) 0.00 

2924.2500 - - Alachlor (ISO) 0.00 

2924.2900 - - andere 0.00 

2925   
Verbindungen mit Carbonsäureimidfunktion (einschliesslich Sac-
charin und seine Salze) oder mit Iminofunktion 

  

  - Imide und ihre Derivate; Salze dieser Erzeugnisse   

2925.1100 - - Saccharin und seine Salze 0.00 

2925.1200 - - Glutethimid (INN) 0.00 

2925.1900 - - andere 0.00 

  - Imine und ihre Derivate; Salze dieser Erzeugnisse   

2925.2100 - - Chlordimeform (ISO) 0.00 

2925.2900 - - andere 0.00 

2926   Verbindungen mit Nitrilfunktion   

2926.1000 - Acrylnitril 0.00 

2926.2000 - 1-Cyanoguanidin (Dicyandiamid) 0.00 

2926.3000 - 
Fenproporex (INN) und seine Salze; Methadon(INN)-

Zwischenerzeugnis (4-Cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutan) 
0.00 

2926.4000 - alpha-Phenylacetoacetonitril 0.00 

2926.9000 - andere 0.00 

2927.0000   Diazo-, Azo- oder Azoxyverbindungen 0.00 

2928.0000   Organische Derivate des Hydrazins oder des Hydroxylamins 0.00 

2929   Verbindungen mit anderen Stickstofffunktionen   

2929.1000 - Isocyanate 0.00 

2929.9000 - andere 0.00 

   
X. Organisch-anorganische Verbindungen, heterocyclische Verbin-
dungen, Nucleinsäuren und ihre Salze, Sulfonamide 

  

2930   Organische Thioverbindungen   

2930.2000 - Thiocarbamate und Dithiocarbamate 0.00 

2930.3000 - Thiurammonosulfide, -disulfide oder -tetrasulfide 0.00 

2930.4000 - Methionin 0.00 

2930.6000 - 2-(N,N-Diethylamino)ethanthiol 0.00 

2930.7000 - Bis(2-hydroxyethyl)sulfid (Thiodiglycol (INN)) 0.00 

2930.8000 - Aldicarb (ISO), Captafol (ISO) und Methamidophos (ISO) 0.00 

2930.9000 - andere 0.00 

2931   Andere organisch-anorganische Verbindungen   

2931.1000 - Tetramethylblei und Tetraethylblei 0.00 

2931.2000 - Tributylzinnverbindungen 0.00 

  - andere organische Phosphorderivate   

2931.3100 - - Dimethylmethylphosphonat 0.00 

2931.3200 - - Dimethylpropylphosphonat 0.00 

2931.3300 - - Diethylethylphosphonat 0.00 

2931.3400 - - Natrium-3-(trihydroxysilyl)-propylmethylphosphonat 0.00 

2931.3500 - - 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinan-2,4,6-trioxid 0.00 

2931.3600 - - 
(5-Ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl-

methyl-methylphosphonat 
0.00 

2931.3700 - - 
Bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)me-

thyl]methylphosphonat 
0.00 
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Fr./100 kg 

brutto 

2931.3800 - - 
Salz der Methylphosphonsäure und (Aminoiminomethyl)-harn-

stoff (1 : 1) 
0.00 

2931.3900 - - andere 0.00 

2931.9000 - andere 0.00 

2932   
Heterocyclische Verbindungen mit ausschliesslich Sauerstoff als 
Heteroatom(e) 

  

  - 
Verbindungen, deren Struktur einen nicht kondensierten Furan-

ring (auch hydriert) enthält 
  

2932.1100 - - Tetrahydrofuran 0.00 

2932.1200 - - 2-Furaldehyd (Furfural) 0.00 

2932.1300 - - Furfurylalkohol und Tetrahydrofurfurylalkohol 0.00 

2932.1400 - - Sucralose 0.00 

2932.1900 - - andere 0.00 

2932.2000 - Lactone 0.00 

  - andere   

2932.9100 - - Isosafrol 0.00 

2932.9200 - - 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-on 0.00 

2932.9300 - - Piperonal 0.00 

2932.9400 - - Safrol 0.00 

2932.9500 - - Tetrahydrocannabinole (alle Isomere) 0.00 

2932.9900 - - andere 0.00 

2933   
Heterocyclische Verbindungen mit ausschliesslich Stickstoff als He-
teroatom(e) 

  

  - 
Verbindungen, deren Struktur einen nicht kondensierten Pyrazol-

ring (auch hydriert) enthält 
  

2933.1100 - - Phenazon (Antipyrin) und seine Derivate 0.00 

2933.1900 - - andere 0.00 

  - 
Verbindungen, deren Struktur einen nicht kondensierten Imida-

zolring (auch hydriert) enthält 
  

2933.2100 - - Hydantoin und seine Derivate 0.00 

2933.2900 - - andere 0.00 

  - 
Verbindungen, deren Struktur einen nicht kondensierten Pyridin-

ring (auch hydriert) enthält 
  

2933.3100 - - Pyridin und seine Salze 0.00 

2933.3200 - - Piperidin und seine Salze 0.00 

2933.3300 - - 

Alfentanil (INN), Anileridin (INN), Bezitramid (INN), Broma-
zepam (INN), Cetobemidon (INN), Difenoxin (INN), Diphenoxylat 
(INN), Dipipanon (INN), Fentanyl (INN), Methylphenidat (INN), Pen-
tazocin (INN), Pethidin (INN), Pethidin (INN)-Zwischenerzeugnis A, 
Phencyclidin (DCI) (PCP), Phenoperidin (INN), Pipradrol (INN), Pi-
ritramid (INN), Propiram (INN) und Trimeperidin (INN); Salze dieser 
Erzeugnisse 

0.00 

2933.3900 - - andere 0.00 

  - 
Verbindungen mit einer Chinolin- oder Isochinolinringstruktur 

(auch hydriert) ohne andere Kondensation 
  

2933.4100 - - Levorphanol (INN) und seine Salze 0.00 

2933.4900 - - andere 0.00 

  - 
Verbindungen, deren Struktur einen Pyrimidinring (auch hydriert) 

oder einen Piperazinring enthält 
  

2933.5200 - - Malonylharnstoff (Barbitursäure) und seine Salze 0.00 
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Fr./100 kg 

brutto 

2933.5300 - - 

Allobarbital (INN), Amobarbital (INN), Barbital (INN), Butalbital 
(INN), Butobarbital, Cyclobarbital (INN), Methylphenobarbital (INN), 
Pentobarbital (INN), Phenobarbital (INN), Secbutabarbital (INN), 
Secobarbital (INN) und Vinylbital (INN); Salze dieser Erzeugnisse 

0.00 

2933.5400 - - 
andere Derivate von Malonylharnstoff (Barbitursäure); Salze 

dieser Erzeugnisse 
0.00 

2933.5500 - - 
Loprazolam (INN), Mecloqualon (INN), Methaqualon (INN) und 

Zipeprol (INN); Salze dieser Erzeugnisse 
0.00 

2933.5900 - - andere 0.00 

  - 
Verbindungen, deren Struktur einen nicht kondensierten Triazin-

ring (auch hydriert) enthält 
  

2933.6100 - - Melamin 0.00 

2933.6900 - - andere 0.00 

  - Lactame   

2933.7100 - - 6-Hexanlactam (epsilon-Caprolactam) 0.00 

2933.7200 - - Clobazam (INN) und Methyprylon (INN) 0.00 

2933.7900 - - andere Lactame 0.00 

  - andere   

2933.9100 - - 

Alprazolam (INN), Camazepam (INN), Chlordiazepoxid (INN), 
Clonazepam (INN), Clorazepat, Delorazepam (INN), Diazepam 
(INN), Estazolam (INN), Fludiazepam (INN), Flunitrazepam (INN), 
Flurazepam (INN), Halazepam (INN), Ethylloflazepat (INN), Lo-
razepam (INN), Lormetazepam (INN), Mazindol (INN), Medazepam 
(INN), Midazolam (INN), Nimetazepam (INN), Nitrazepam (INN), 
Nordazepam (INN), Oxazepam (INN), Pinazepam (INN), Prazepam 
(INN), Pyrovaleron (INN), Temazepam (INN), Tetrazepam (INN) 
und Triazolam (INN); Salze dieser Erzeugnisse 

0.00 

2933.9200 - - Azinphos-methyl (ISO) 0.00 

2933.9900 - - andere 0.00 

2934   
Nucleinsäuren und ihre Salze, auch chemisch nicht einheitlich; an-
dere heterocyclische Verbindungen 

  

2934.1000 - 
Verbindungen, deren Struktur einen nicht kondensierten Thiazol-

ring (auch hydriert) enthält 
0.00 

2934.2000 - 
Verbindungen mit einer Benzothiazolringstruktur (auch hydriert), 

ohne andere Kondensation 
0.00 

2934.3000 - 
Verbindungen mit einer Phenothiazinringstruktur (auch hydriert), 

ohne andere Kondensation 
0.00 

  - andere   

2934.9100 - - 

Aminorex (INN), Brotizolam (INN), Clotiazepam (INN), Clo-
xazolam (INN), Dextromoramid (INN), Haloxazolam (INN), 
Ketazolam (INN), Mesocarb (INN), Oxazolam (INN), Pemolin (INN), 
Phendimetrazin (INN), Phenmetrazin (INN) und Sufentanil (INN); 
Salze dieser Erzeugnisse 

0.00 

2934.9900 - - andere 0.00 

2935   Sulfonamide   

2935.1000 - N-Methylperfluoroctansulfonamid 0.00 

2935.2000 - N-Ethylperfluoroctansulfonamid 0.00 

2935.3000 - N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluoroctansulfonamid 0.00 

2935.4000 - N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluoroctansulfonamid 0.00 

2935.5000 - andere Perfluoroctansulfonamide 0.00 
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Tarifnr.   Bezeichnung der Ware Generaltarif 

      
Fr./100 kg 

brutto 

2935.9000 - andere 0.00 
   XI. Provitamine, Vitamine und Hormone   

2936   

Provitamine und Vitamine, natürliche oder synthetisch hergestellte 
(einschliesslich der natürlichen Konzentrate), sowie ihre hauptsäch-
lich als Vitamine verwendeten Derivate, auch untereinander ge-
mischt, auch in Lösungen aller Art 

  

  - Vitamine und ihre Derivate, ungemischt   

2936.2100 - - Vitamine A und ihre Derivate 0.00 

2936.2200 - - Vitamin B1 und seine Derivate 0.00 

2936.2300 - - Vitamin B2 und seine Derivate 0.00 

2936.2400 - - 
D- oder DL-Pantothensäure (Vitamin B3 oder Vitamin B5) und 

ihre Derivate 
0.00 

2936.2500 - - Vitamin B6 und seine Derivate 0.00 

2936.2600 - - Vitamin B12 und seine Derivate 0.00 

2936.2700 - - Vitamin C und seine Derivate 0.00 

2936.2800 - - Vitamin E und seine Derivate 0.00 

2936.2900 - - andere Vitamine und ihre Derivate 0.00 

2936.9000 - andere, einschliesslich natürliche Konzentrate 0.00 

2937   

Hormone, Prostaglandine, Thromboxane und Leukotriene, natürli-
che oder synthetisch hergestellte; ihre Derivate und strukturellen 
Analoge, einschliesslich Polypeptide mit modifizierter Kette, haupt-
sächlich als Hormone verwendet 

  

  - 
Polypeptidhormone, Proteinhormone und Glycoproteinhormone, 

ihre Derivate und strukturellen Analoge 
  

2937.1100 - - Somatotropin, ihre Derivate und strukturellen Analoge 0.00 

2937.1200 - - Insulin und seine Salze 0.00 

2937.1900 - - andere 0.00 

  - Steroidhormone, ihre Derivate und strukturellen Analoge   

2937.2100 - - 
Cortison, Hydrocortison, Prednison (Dehydrocortison) und 

Prednisolon (Dehydrohydrocortison) 
0.00 

2937.2200 - - Halogenderivate der Hormone der Nebennierenrinde 0.00 

2937.2300 - - Östrogene und Progestagene 0.00 

2937.2900 - - andere 0.00 

2937.5000 - 
Prostaglandine, Thromboxane und Leukotriene, ihre Derivate 

und strukturellen Analoge 
0.00 

2937.9000 - andere 0.00 

   
XII. Glycoside und Alkaloide, natürliche oder synthetisch herge-
stellte, ihre Salze, Ether, Ester und anderen Derivate 

  

2938   
Glycoside, natürliche oder synthetisch hergestellte, ihre Salze, 
Ether, Ester und anderen Derivate 

  

2938.1000 - Rutin und seine Derivate 0.00 

2938.9000 - andere 0.00 

2939   
Alkaloide, natürliche oder synthetisch hergestellte, ihre Salze, 
Ether, Ester und anderen Derivate 

  

  - Opiumalkaloide und ihre Derivate; Salze dieser Erzeugnisse   

2939.1100 - - 

Mohnstrohkonzentrate; Buprenorphin (INN), Codein, Dihydro-
codein (INN), Ethylmorphin, Etorphin (INN), Heroin, Hydrocodon 
(INN), Hydromorphon (INN), Morphin, Nicomorphin (INN), Oxyco-
don (INN), Oxymorphon (INN), Pholcodin (INN), Thebacon (INN) 
und Thebain; Salze dieser Erzeugnisse 

0.00 
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Fr./100 kg 

brutto 

2939.1900 - - andere 0.00 

2939.2000 - Chinaalkaloide und ihre Derivate; Salze dieser Erzeugnisse 0.00 

2939.3000 - Coffein und seine Salze 0.00 

  - Ephedrine und ihre Salze   

2939.4100 - - Ephedrin und seine Salze 0.00 

2939.4200 - - Pseudoephedrin (INN) und seine Salze 0.00 

2939.4300 - - Cathin (INN) und seine Salze 0.00 

2939.4400 - - Norephedrin und seine Salze 0.00 

2939.4900 - - andere 0.00 

  - 
Theophyllin und Aminophyllin (Theophyllin-Ethylendiamin) und 

ihre Derivate; Salze dieser Erzeugnisse 
  

2939.5100 - - Fenetyllin (INN) und seine Salze 0.00 

2939.5900 - - andere 0.00 

  - Mutterkornalkaloide und ihre Derivate; Salze dieser Erzeugnisse   

2939.6100 - - Ergometrin (INN) und seine Salze 0.00 

2939.6200 - - Ergotamin (INN) und seine Salze 0.00 

2939.6300 - - Lysergsäure und ihre Salze 0.00 

2939.6900 - - andere 0.00 

  - andere, pflanzlichen Ursprungs   

2939.7100 - - 
Kokain, Ecgonin, Levometamfetamin, Metamfetamin (INN), 

Metamfetamin-Racemat; Salze, Ester und andere Derivate dieser 
Erzeugnisse 

0.00 

2939.7900 - - andere 0.00 

2939.8000 - andere 0.00 
   XIII. Andere organische Verbindungen   

2940.0000   

Chemisch reine Zucker, ausgenommen Saccharose, Lactose, Mal-
tose, Glucose und Fructose (Lävulose); Zuckerether, Zuckeracetale 
und Zuckerester und ihre Salze, ausgenommen Erzeugnisse der 
Nrn. 2937, 2938 und 2939 

0.00 

2941   Antibiotika   

2941.1000 - 
Penicilline und ihre Derivate mit Penicillansäurestruktur; Salze 

dieser Erzeugnisse 
0.00 

2941.2000 - Streptomycine und ihre Derivate; Salze dieser Erzeugnisse 0.00 

2941.3000 - Tetracycline und ihre Derivate; Salze dieser Erzeugnisse 0.00 

2941.4000 - Chloramphenicol und seine Derivate; Salze dieser Erzeugnisse 0.00 

2941.5000 - Erythromycin und seine Derivate; Salze dieser Erzeugnisse 0.00 

2941.9000 - andere 0.00 

2942.0000   Andere organische Verbindungen 0.00 

30   Pharmazeutische Erzeugnisse   

3001   

Drüsen und andere Organe zu organotherapeutischen Zwecken, 
getrocknet, auch in Pulverform; Auszüge aus Drüsen oder anderen 
Organen oder ihren Absonderungen zu organotherapeutischen 
Zwecken; Heparin und seine Salze; andere zu therapeutischen o-
der prophylaktischen Zwecken zubereitete menschliche oder tieri-
sche Stoffe, anderweit weder genannt noch inbegriffen 

  

3001.2000 - 
Auszüge aus Drüsen oder anderen Organen oder ihren Abson-

derungen 
0.00 

3001.9000 - andere 0.00 
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brutto 

3002   

Menschliches Blut; tierisches Blut, zu therapeutischen, prophylakti-
schen oder diagnostischen Zwecken zubereitet; Antisera, andere 
Blutfraktionen und immunologische Erzeugnisse, auch modifiziert 
oder auf biotechnologischem Wege gewonnen; Vaccine, Toxine, 
Kulturen von Mikroorganismen (ausgenommen Hefen) und ähnliche 
Erzeugnisse 

  

  - 
Antisera, andere Blutfraktionen und immunologische Erzeug-

nisse, auch modifiziert oder auf biotechnologischem Wege gewon-
nen 

  

3002.1100 - - Malariadiagnosetest-Sets 0.00 

3002.1200 - - Antisera und andere Blutfraktionen 0.00 

3002.1300 - - 
immunologische Erzeugnisse, ungemischt, weder dosiert noch 

in Aufmachungen für den Einzelverkauf 
0.00 

3002.1400 - - 
immunologische Erzeugnisse, gemischt, weder dosiert noch in 

Aufmachungen für den Einzelverkauf 
0.00 

3002.1500 - - 
immunologische Erzeugnisse, dosiert oder in Aufmachungen 

für den Einzelverkauf 
0.00 

3002.1900 - - andere 0.00 

3002.2000 - Vaccine für die Humanmedizin 0.00 

3002.3000 - Vaccine für die Veterinärmedizin 0.00 

3002.9000 - andere 0.00 

3003   

Arzneiwaren (ausgenommen Erzeugnisse der Nrn. 3002, 3005 o-
der 3006), bestehend aus untereinander gemischten, zu therapeuti-
schen oder prophylaktischen Zwecken zubereiteten Erzeugnissen, 
weder dosiert noch in Aufmachungen für den Einzelverkauf 

  

3003.1000 - 
Penicilline oder ihre Derivate (mit Penicillansäurestruktur) oder 

Streptomycine oder ihre Derivate enthaltend 
0.00 

3003.2000 - andere, Antibiotika enthaltend 0.00 

  - 
andere, Hormone oder andere Erzeugnisse der Nr. 2937 enthal-

tend 
  

3003.3100 - - Insulin enthaltend 0.00 

3003.3900 - - andere 0.00 

  - andere, Alkaloide oder ihre Derivate enthaltend   

3003.4100 - - Ephedrin oder seine Salze enthaltend 0.00 

3003.4200 - - Pseudoephedrin (INN) oder seine Salze enthaltend 0.00 

3003.4300 - - Norephedrin oder seine Salze enthaltend 0.00 

3003.4900 - - andere 0.00 

3003.6000 - 
andere, gegen Malaria aktive Substanzen der in Unternummern-

Anmerkung 2 zu diesem Kapitel genannten Art enthaltend 
0.00 

3003.9000 - andere 0.00 

3004   

Arzneiwaren (ausgenommen Erzeugnisse der Nrn. 3002, 3005 o-
der 3006), bestehend aus gemischten oder ungemischten zu thera-
peutischen oder prophylaktischen Zwecken zubereiteten Erzeug-
nissen, dosiert (einschliesslich derer, welche zur perkutanen 
Verabreichung bestimmt sind) oder in Aufmachungen für den Ein-
zelverkauf 
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3004.1000 - 
Penicilline oder ihre Derivate (mit Penicillansäurestruktur) oder 

Streptomycine oder ihre Derivate enthaltend 
0.00 

3004.2000 - andere, Antibiotika enthaltend 0.00 

  - 
andere, Hormone oder andere Erzeugnisse der Nr. 2937 enthal-

tend 
  

3004.3100 - - Insulin enthaltend 0.00 

3004.3200 - - 
Corticosteroidhormone, ihre Derivate oder strukturellen Ana-

loge enthaltend 
0.00 

3004.3900 - - andere 0.00 

  - andere, Alkaloide oder ihre Derivate enthaltend   

3004.4100 - - Ephedrin oder seine Salze enthaltend 0.00 

3004.4200 - - Pseudoephedrin (INN) oder seine Salze enthaltend 0.00 

3004.4300 - - Norephedrin oder seine Salze enthaltend 0.00 

3004.4900 - - andere 0.00 

3004.5000 - 
andere, Vitamine oder andere Erzeugnisse der Nr. 2936 enthal-

tend 
0.00 

3004.6000 - 
andere, gegen Malaria aktive Substanzen der in Unternummern-

Anmerkung 2 zu diesem Kapitel genannten Art enthaltend 
0.00 

3004.9000 - andere 0.00 

3005   

Watte, Gazen, Binden und ähnliche Waren (z.B. Verbandzeug, 
Heftpflaster, Senfpflaster), mit medikamentösen Stoffen getränkt o-
der überzogen oder in Aufmachungen für den Einzelverkauf zu me-
dizinischen, chirurgischen, zahnmedizinischen oder veterinärmedi-
zinischen Zwecken 

  

3005.1000 - 
selbstklebendes Verbandzeug und andere Waren mit Klebe-

schicht 
0.00 

3005.9000 - andere 0.00 

3006   
In Anmerkung 4 zu diesem Kapitel genannte pharmazeutische Zu-
bereitungen und Waren 

  

3006.1000 - 

steriles Katgut, ähnliche sterile chirurgische Nähmittel (ein-
schliesslich sterile resorbierbare chirurgische Fäden zu chirurgi-
schen oder zahnärztlichen Zwecken) und in der Chirurgie zum 
Schliessen von Wunden verwendete sterile Haftmittel für organi-
sche Gewebe; sterile Laminariastifte; sterile resorbierbare blutstil-
lende Einlagen zu chirurgischen oder zahnärztlichen Zwecken; ste-
rile, nicht klebende Barrieren zu chirurgischen oder zahnärztlichen 
Zwecken, resorbierbar oder nicht 

0.00 

3006.2000 - Reagenzien zum Bestimmen der Blutgruppen oder Blutfaktoren 0.00 

3006.3000 - 
Röntgenkontrastmittel; diagnostische Mittel zur Verwendung am 

Patienten 
0.00 

3006.4000 - 
Zahnzement und andere Zahnfüllstoffe; Zement zum Wiederher-

stellen von Knochen 
0.00 

3006.5000 - 
Taschen und andere Behältnisse mit Apothekenausstattung für 

Erste Hilfe 
0.00 

3006.6000 - 
empfängnisverhütende chemische Zubereitungen auf der Grund-

lage von Hormonen, anderen Erzeugnissen der Nr. 2937 oder von 
Spermiziden 

0.00 
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3006.7000 - 

Zubereitungen in Form von Gel zur Verwendung in der Human- 
oder Veterinärmedizin als Gleitmittel für gewisse Körperpartien 
während chirurgischen Eingriffen, medizinischen Untersuchungen 
oder als Kontaktmittel zwischen dem Körper und den medizinischen 
Instrumenten 

0.00 

  - andere   

3006.9100 - - erkennbare Vorrichtungen zur Verwendung bei Stomie 0.00 

3006.9200 - - pharmazeutische Abfälle 0.00 

31   Düngemittel   

3101.0000   

Düngemittel tierischen oder pflanzlichen Ursprungs, auch unterei-
nander gemischt oder chemisch behandelt; Düngemittel, durch Mi-
schen oder chemisches Behandeln tierischer oder pflanzlicher Er-
zeugnisse hergestellt 

0.00 

3102   Stickstoffdüngemittel, mineralische oder chemische   

3102.1000 - Harnstoff, auch in wässeriger Lösung 0.00 

  - 
Ammoniumsulfat; Doppelsalze und Mischungen von Ammoni-

umsulfat und Ammoniumnitrat 
  

3102.2100 - - Ammoniumsulfat 0.00 

3102.2900 - - andere 0.00 

3102.3000 - Ammoniumnitrat, auch in wässeriger Lösung 0.00 

3102.4000 - 
Mischungen von Ammoniumnitrat mit Calciumcarbonat oder an-

deren anorganischen Stoffen ohne Düngeeigenschaften 
0.00 

3102.5000 - Natriumnitrat 0.00 

3102.6000 - 
Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat und Ammonium-

nitrat 
0.00 

3102.8000 - 
Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat in wässerigen o-

der ammoniakalischen Lösungen 
0.00 

3102.9000 - 
andere, einschliesslich der in den vorstehenden Unternummern 

nicht erfassten Mischungen 
0.00 

3103   Phosphatdüngemittel, mineralische oder chemische   

  - Superphosphate   

3103.1100 - - 
mit einem Gehalt an Diphosphorpentoxid (P2O5) von mehr als 

35 Gewichtsprozent 
0.00 

3103.1900 - - andere 0.00 

3103.9000 - andere 0.00 

3104   Kalidüngemittel, mineralische oder chemische   

3104.2000 - Kaliumchlorid 0.00 

3104.3000 - Kaliumsulfat 0.00 

3104.9000 - andere 0.00 

3105   

Düngemittel, mineralische oder chemische, die zwei oder drei der 
düngenden Elemente Stickstoff, Phosphor und Kalium enthalten; 
andere Düngemittel; Erzeugnisse dieses Kapitels in Tabletten oder 
ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Bruttogewicht von 
nicht mehr als 10 kg 

  

3105.1000 - 
Erzeugnisse dieses Kapitels in Tabletten oder ähnlichen Formen 

oder in Packungen mit einem Bruttogewicht von nicht mehr als 10 
kg 

0.00 

3105.2000 - 
Düngemittel, mineralische oder chemische, die drei düngenden 

Elemente Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend 
0.00 
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3105.3000 - Diammoniumhydrogenorthophosphat (Diammoniumphosphat) 0.00 

3105.4000 - 
Ammoniumdihydrogenorthophosphat (Monoammoniumphos-

phat), auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat (Diammoni-
umphosphat) gemischt 

0.00 

  - 
andere Düngemittel, mineralische oder chemische, die zwei dün-

genden Elemente Stickstoff und Phosphor enthaltend 
  

3105.5100 - - Nitrate und Phosphate enthaltend 0.00 

3105.5900 - - andere 0.00 

3105.6000 - 
Düngemittel, mineralische oder chemische, die zwei düngenden 

Elemente Phosphor und Kalium enthaltend 
0.00 

3105.9000 - andere 0.00 

32   
Gerb- oder Farbstoffauszüge; Tannine und ihre Derivate; Pigmente 
und andere Farbstoffe; Anstrichfarben und Lacke; Kitte; Tinten 

  

3201   
Gerbstoffauszüge pflanzlichen Ursprungs; Tannine und ihre Salze, 
Ether, Ester und anderen Derivate 

  

3201.1000 - Quebrachoauszug 0.00 

3201.2000 - Mimosaauszug 0.00 

3201.9000 - andere 0.00 

3202   
Synthetische organische Gerbstoffe; anorganische Gerbstoffe; 
Gerbstoffzubereitungen, auch natürliche Gerbstoffe enthaltend; En-
zymzubereitungen zum Vorgerben 

  

3202.1000 - synthetische organische Gerbstoffe 0.00 

3202.9000 - andere 0.00 

3203.0000   

Farbstoffe pflanzlichen oder tierischen Ursprungs (einschliesslich 
Farbstoffauszüge, ausgenommen tierische Schwärzen), auch che-
misch einheitlich; in Anmerkung 3 zu diesem Kapitel genannte Zu-
bereitungen auf der Grundlage pflanzlicher oder tierischer Farb-
stoffe 

0.00 

3204   

Synthetische organische Farbstoffe, auch chemisch einheitlich; in 
Anmerkung 3 zu diesem Kapitel genannte Zubereitungen auf der 
Grundlage synthetischer organischer Farbstoffe; synthetische orga-
nische Erzeugnisse der als fluoreszierende Aufheller oder als Lumi-
nophore verwendeten Art, auch chemisch einheitlich 

  

  - 
synthetische organische Farbstoffe und in Anmerkung 3 zu die-

sem Kapitel genannte Zubereitungen auf der Grundlage dieser 
Farbstoffe 

  

3204.1100 - - 
Dispersionsfarbstoffe und Zubereitungen auf der Grundlage 

dieser Farbstoffe 
0.00 

3204.1200 - - 
Säurefarbstoffe, auch metallisiert, und Zubereitungen auf der 

Grundlage dieser Farbstoffe; Beizenfarbstoffe und Zubereitungen 
auf der Grundlage dieser Farbstoffe 

0.00 

3204.1300 - - 
basische Farbstoffe und Zubereitungen auf der Grundlage die-

ser Farbstoffe 
0.00 

3204.1400 - - 
Direktfarbstoffe und Zubereitungen auf der Grundlage dieser 

Farbstoffe 
0.00 

3204.1500 - - 
Küpenfarbstoffe (einschliesslich der in diesem Zustand als Pig-

mentfarben verwendbaren) und Zubereitungen auf der Grundlage 
dieser Farbstoffe 

0.00 
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3204.1600 - - 
Reaktivfarbstoffe und Zubereitungen auf der Grundlage dieser 

Farbstoffe 
0.00 

3204.1700 - - 
Pigmentfarbstoffe und Zubereitungen auf der Grundlage dieser 

Farbstoffe 
0.00 

3204.1900 - - 
andere, einschliesslich der Mischungen von mindestens zwei 

Farbstoffen aus mehreren der Nrn. 3204.11 bis 3204.19 
0.00 

3204.2000 - 
synthetische organische Erzeugnisse der als fluoreszierende Auf-

heller verwendeten Art 
0.00 

3204.9000 - andere 0.00 

3205.0000   
Farblacke; in Anmerkung 3 zu diesem Kapitel genannte Zubereitun-
gen auf der Grundlage dieser Farblacke 

0.00 

3206   

Andere Farbstoffe; in Anmerkung 3 zu diesem Kapitel genannte Zu-
bereitungen, ausgenommen solche der Nrn. 3203, 3204 oder 3205; 
anorganische Erzeugnisse der als Luminophore verwendeten Art, 
auch chemisch einheitlich 

  

  - Pigmente und Zubereitungen auf der Grundlage von Titandioxid   

3206.1100 - - 
80 % oder mehr Titandioxid enthaltend, auf die Trockensub-

stanz berechnet 
0.00 

3206.1900 - - andere 0.00 

3206.2000 - 
Pigmente und Zubereitungen auf der Grundlage von Chromver-

bindungen 
0.00 

  - andere Farbstoffe und andere Zubereitungen   

3206.4100 - - Ultramarin und seine Zubereitungen 0.00 

3206.4200 - - 
Lithopone, andere Pigmente und Zubereitungen auf der 

Grundlage von Zinksulfid 
0.00 

3206.4900 - - andere 0.00 

3206.5000 - anorganische Erzeugnisse der als Luminophore verwendeten Art 0.00 

3207   

Zubereitete Pigmente, zubereitete Trübungsmittel und zubereitete 
Farben, Schmelzglasuren und andere verglasbare Massen, 
Engoben, flüssige Glanzmittel und ähnliche Zubereitungen, der in 
der Keramik-, Emaillier- oder Glasindustrie verwendeten Art; Glas-
fritte und anderes Glas in Form von Pulver, Körnern, Schuppen o-
der Flocken 

  

3207.1000 - 
zubereitete Pigmente, zubereitete Trübungsmittel und zuberei-

tete Farben und ähnliche Zubereitungen 
0.00 

3207.2000 - 
Schmelzglasuren und andere verglasbare Massen, Engoben und 

ähnliche Zubereitungen 
0.00 

3207.3000 - flüssige Glanzmittel und ähnliche Zubereitungen 0.00 

3207.4000 - 
Glasfritte und anderes Glas, in Form von Pulver, Körnern, Schup-

pen oder Flocken 
0.00 

3208   

Anstrichfarben und Lacke auf der Grundlage von synthetischen Po-
lymeren oder modifizierten natürlichen Polymeren, in einem nicht 
wässerigen Medium dispergiert oder gelöst; Lösungen im Sinne der 
Anmerkung 4 zu diesem Kapitel 

  

3208.1000 - auf der Grundlage von Polyestern 0.00 

3208.2000 - auf der Grundlage von Acryl- oder Vinylpolymeren 0.00 

3208.9000 - andere 0.00 

3209   
Anstrichfarben und Lacke auf der Grundlage von synthetischen Po-
lymeren oder modifizierten natürlichen Polymeren, in einem wässe-
rigen Medium dispergiert oder gelöst 
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3209.1000 - auf der Grundlage von Acryl- oder Vinylpolymeren 0.00 

3209.9000 - andere 0.00 

3210.0000   
Andere Anstrichfarben und Lacke; zubereitete Wasserpigmentfar-
ben der zur Lederzurichtung verwendeten Art 

0.00 

3211.0000   Zubereitete Sikkative 0.00 

3212   

Pigmente (einschliesslich Metallpulver und -flitter), in nichtwässeri-
gen Medien dispergiert, flüssig oder pastenförmig, der zur Herstel-
lung von Anstrichfarben verwendeten Art; Prägefolien; Färbemittel 
und andere Farbstoffe in Formen oder Verpackungen für den Ein-
zelverkauf 

  

3212.1000 - Prägefolien 0.00 

3212.9000 - andere 0.00 

3213   

Farben für Kunstmaler, für den Unterricht, für die Plakatmalerei, für 
Farbtönungen, zur Unterhaltung und ähnliche Farben, in Täfelchen, 
Tuben, Töpfchen, Fläschchen, Näpfchen oder ähnlichen Aufma-
chungen 

  

3213.1000 - Farben in Zusammenstellungen 0.00 

3213.9000 - andere 0.00 

3214   
Glaserkitt, Harzzement und andere Kitte; Spachtelmassen für Ma-
lerarbeiten; nicht feuerfeste Verputzmassen in der für Maurerarbei-
ten verwendeten Art 

  

3214.1000 - 
Glaserkitte, Harzzemente und andere Kitte; Spachtelmassen für 

Malerarbeiten 
0.00 

3214.9000 - andere 0.00 

3215   
Druckfarben, Tinten und Tuschen zum Schreiben oder Zeichnen 
sowie andere Tinten und Tuschen, auch konzentriert oder in fester 
Form 

  

  - Druckfarben   

3215.1100 - - schwarze 0.00 

3215.1900 - - andere 0.00 

3215.9000 - andere 0.00 

33   
Etherische Öle und Resinoide; zubereitete Riechstoffe, Körper-
pflege- und Schönheitsmittel 

  

3301   

Etherische Öle (auch terpenfrei gemacht), einschliesslich fester 
(konkreter) oder absoluter; Resinoide; Extraktions-Oleoresine, Kon-
zentrate etherischer Öle in Fetten, nichtflüchtigen Ölen, Wachsen 
oder ähnlichen Stoffen, durch Enfleurage oder Mazeration gewon-
nen; terpenhaltige Nebenerzeugnisse aus der Herstellung terpen-
freier etherischer Öle; destillierte aromatische Wässer und wässe-
rige Lösungen etherischer Öle 

  

  - etherische Öle von Zitrusfrüchten   

3301.1200 - - Orangenöl 0.00 

3301.1300 - - Zitronenöl 0.00 

3301.1900 - - andere 0.00 

  - etherische Öle, ausgenommen von Zitrusfrüchten   

3301.2400 - - Pfefferminzöl (Mentha piperita) 0.00 

3301.2500 - - andere Minzenöle 0.00 

3301.2900 - - andere 0.00 
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3301.3000 - Resinoide 0.00 

3301.9000 - andere 0.00 

3302   

Mischungen von Riechstoffen und Mischungen (einschliesslich al-
koholischer Lösungen) auf der Grundlage eines oder mehrerer die-
ser Stoffe, der als Industrierohstoffe verwendeten Art; andere Zube-
reitungen auf der Grundlage von Riechstoffen, der zum Herstellen 
von Getränken verwendeten Art 

  

3302.1000 - 
der von der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie verwendeten 

Art 
0.00 

3302.9000 - andere 0.00 

3303.0000   Parfüm und Toilettenwasser 0.00 

3304   
Schönheitsmittel, Schminken und Hautpflegemittel, zubereitet, aus-
genommen Arzneiwaren, einschliesslich Sonnenschutz- oder Bräu-
nungsmittel; Zubereitungen für die Hand- oder Fusspflege 

  

3304.1000 - Schminken für die Lippen 0.00 

3304.2000 - Schminken für die Augen 0.00 

3304.3000 - Zubereitungen für die Hand- oder Fusspflege 0.00 

  - andere   

3304.9100 - - Puder, einschliesslich feste Puder 0.00 

3304.9900 - - andere 0.00 

3305   Zubereitungen für die Haarpflege   

3305.1000 - Haarwaschmittel 0.00 

3305.2000 - Zubereitungen für die permanente Haarverformung 0.00 

3305.3000 - Haarlacke 0.00 

3305.9000 - andere 0.00 

3306   

Zubereitungen für die Mund- oder Zahnhygiene, einschliesslich 
Haftpuder und -cremen für künstliche Gebisse; Garne zur Reini-
gung der Zahnzwischenräume (Zahnseide), für den Einzelverkauf 
aufgemacht 

  

3306.1000 - Zahnpflegemittel 0.00 

3306.2000 - Garne zur Reinigung der Zahnzwischenräume (Zahnseide) 0.00 

3306.9000 - andere 0.00 

3307   

Zubereitungen zur Verwendung vor, beim oder nach dem Rasieren, 
Körperdesodorierungsmittel, zubereitete Badezusätze, Enthaa-
rungsmittel, andere zubereitete Riechstoffe oder Körperpflegemittel 
und andere kosmetische Zubereitungen, anderweit weder genannt 
noch inbegriffen; zubereitete Raumdesodorierungsmittel, auch nicht 
parfümiert, auch mit desinfizierenden Eigenschaften 

  

3307.1000 - 
Zubereitungen zur Verwendung vor, beim oder nach dem Rasie-

ren 
0.00 

3307.2000 - Körperdesodorierungsmittel und Antitranspirationsmittel 0.00 

3307.3000 - parfümierte Salze und andere zubereitete Badezusätze 0.00 

  - 
Zubereitungen zum Parfümieren oder Desodorieren von Räu-

men, einschliesslich der Riechstoffe für religiöse Zeremonien 
  

3307.4100 - - 
«Agarbatti» (Räucherstäbchen) und andere Riechstoffe zum 

Abbrennen 
0.00 

3307.4900 - - andere 0.00 
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3307.9000 - andere 0.00 

34   

Seifen, organische grenzflächenaktive Stoffe, zubereitete Wasch-
mittel, zubereitete Schmiermittel, künstliche Wachse, zubereitete 
Wachse, Putzmittel, Kerzen und ähnliche Erzeugnisse, Modellier-
massen, Dentalwachse und Zubereitungen zu zahnärztlichen Zwe-
cken auf der Grundlage von Gips 

  

3401   

Seifen; als Seife verwendbare organische grenzflächenaktive Er-
zeugnisse und Zubereitungen, in Stangen, Blöcken, geformten Stü-
cken oder Figuren, auch Seife enthaltend; organisch grenzflächen-
aktive Erzeugnisse und Zubereitungen zum Waschen der Haut, in 
flüssiger oder dickflüssiger Form, in Aufmachung für den Einzelver-
kauf, auch Seife enthaltend; Papier, Watte, Filze und Vliesstoffe, 
mit Seife oder Reinigungsmitteln imprägniert, bestrichen oder über-
zogen 

  

  - 

Seifen, organische grenzflächenaktive Erzeugnisse und Zuberei-
tungen in Stangen, Blöcken, geformten Stücken oder Figuren; Pa-
pier, Watte, Filze und Vliesstoffe, mit Seife oder Reinigungsmitteln 
imprägniert, bestrichen oder überzogen 

  

3401.1100 - - 
zur Körperpflege (einschliesslich derjenigen zu medizinischen 

Zwecken) 
0.00 

3401.1900 - - andere 0.00 

3401.2000 - Seifen in anderen Formen 0.00 

3401.3000 - 
organisch grenzflächenaktive Erzeugnisse und Zubereitungen 

zum Waschen der Haut, in flüssiger oder dickflüssiger Form, in Auf-
machung für den Einzelverkauf, auch Seife enthaltend 

0.00 

3402   

Organische grenzflächenaktive Stoffe (ausgenommen Seifen); 
grenzflächenaktive Zubereitungen, zubereitete Waschmittel (ein-
schliesslich Waschhilfsmittel) und zubereitete Reinigungsmittel, 
auch Seife enthaltend, ausgenommen solche der Nr. 3401 

  

  - 
organische grenzflächenaktive Stoffe, auch in Aufmachungen für 

den Einzelverkauf 
  

3402.1100 - - anionaktiv 0.00 

3402.1200 - - kationaktiv 0.00 

3402.1300 - - nicht ionogen 0.00 

3402.1900 - - andere 0.00 

3402.2000 - Zubereitungen in Aufmachungen für den Einzelverkauf 0.00 

3402.9000 - andere 0.00 

3403   

Zubereitete Schmiermittel (einschliesslich Schneidöle, Zubereitun-
gen zum Lösen von Schrauben, zubereitete Rostschutz- oder Kor-
rosionsschutzmittel und Formentrennmittel, auf der Grundlage von 
Schmierstoffen) und Zubereitungen der als Schmälzmittel für 
Spinnstoffe, Mittel zum Ölen oder Fetten von Leder, Pelzen oder 
anderen Stoffen verwendeten Art, ausgenommen solche, die als 
wesentlichen Bestandteil 70 Gewichtsprozent oder mehr Erdöl oder 
Öl aus bituminösen Mineralien enthalten 

  

  - Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien enthaltend   

3403.1100 - - 
Zubereitungen zum Behandeln von Spinnstoffen, Leder, Pel-

zen oder anderen Stoffen 
0.00 
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3403.1900 - - andere 0.00 

  - andere   

3403.9100 - - 
Zubereitungen zum Behandeln von Spinnstoffen, Leder, Pel-

zen oder anderen Stoffen 
0.00 

3403.9900 - - andere 0.00 

3404   Künstliche Wachse und zubereitete Wachse   

3404.2000 - aus Poly(oxyethylen) (Polyethylenglycol) 0.00 

3404.9000 - andere 0.00 

3405   

Schuhwichsen und Schuhcremen, Möbel- oder Fussbodenwachse, 
Poliermittel für Karosserien, Glas oder Metalle, Scheuerpasten und 
-pulver und ähnliche Zubereitungen (auch in Form von Papier, 
Watte, Filz, Vliesstoff, Zellkunststoff oder Zellkautschuk, mit diesen 
Zubereitungen imprägniert, bestrichen oder überzogen), ausge-
nommen Wachse der Nr. 3404 

  

3405.1000 - 
Wichsen, Cremen und ähnliche Zubereitungen für Schuhe oder 

Leder 
0.00 

3405.2000 - 
Wachse und ähnliche Zubereitungen für Holzmöbel, Parkette und 

andere Holzwaren 
0.00 

3405.3000 - 
Poliermittel und ähnliche Zubereitungen für Karosserien, andere 

als Poliermittel für Metalle 
0.00 

3405.4000 - 
Scheuerpasten, Scheuerpulver und andere zubereitete Scheuer-

mittel 
0.00 

3405.9000 - andere 0.00 

3406.0000   Kerzen (Lichte) aller Art und ähnliche Waren 0.00 

3407.0000   

Modelliermassen, einschliesslich solcher zur Unterhaltung von Kin-
dern; zubereitete Dentalwachse in Zusammenstellungen, Einzelver-
kaufspackungen oder in Tafeln, Hufeisenform, Stäben oder ähnli-
chen Formen; andere Zubereitungen zu zahnärztlichen Zwecken 
auf der Grundlage von Gips 

0.00 

35   
Eiweissstoffe; Erzeugnisse auf der Grundlage modifizierter Stärken; 
Klebstoffe; Enzyme 

  

3501   Kaseine, Kaseinate und andere Kaseinderivate; Kaseinleime   

 - Kaseine   

3501.1010 - - innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 8) eingeführt 4.00 

3501.1090 - - andere 909.00 
 - andere   

  - - innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 8) eingeführt   

3501.9011 - - - Kaseinleime 4.00 

3501.9019 - - - andere 4.00 

  - - andere   

3501.9091 - - - Kaseinleime 909.00 

3501.9099 - - - andere 909.00 

3502   

Albumine (einschliesslich Eiweisskonzentrate mehrerer Molkenpro-
teine, mit einem auf die Trockensubstanz berechneten Gehalt an 
Molkenproteinen von mehr als 80 Gewichtsprozent), Albuminate 
und andere Albuminderivate 

  

  - Eieralbumin   
 - - getrocknet   

3502.1110 - - - innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 10) eingeführt 255.00 
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3502.1190 - - - anderes 1596.00 
 - - anderes   

3502.1910 - - - innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 11) eingeführt 79.00 

3502.1990 - - - andere 420.00 

3502.2000 - 
Milchalbumin, einschliesslich Konzentrate, die zwei oder mehr 

Molkenproteine enthalten 
0.00 

3502.9000 - andere 0.00 

3503.0000   

Gelatine (einschliesslich derjenigen in quadratischen oder recht-
eckigen Blättern, auch auf der Oberfläche bearbeitet oder gefärbt) 
und ihre Derivate; Hausenblase; andere Leime tierischen Ur-
sprungs, ausgenommen Kaseinleime der Nr. 3501 

0.00 

3504.0000   
Peptone und ihre Derivate; andere Eiweissstoffe und ihre Derivate, 
anderweit weder genannt noch inbegriffen; Hautpulver, auch chro-
miert 

0.00 

3505   
Dextrine und andere modifizierte Stärken (z.B. vorgelatinierte oder 
veresterte Stärken); Leime auf der Grundlage von Stärken, Dextri-
nen oder anderen modifizierten Stärken 

  

 - Dextrine und andere modifizierte Stärken   

3505.1010 - - zu Futterzwecken 45.00 

3505.1090 - - andere 0.00 
 - Leime   

3505.2010 - - zu Futterzwecken 46.00 

3505.2090 - - andere 0.00 

3506   

Zubereitete Klebstoffe, anderweit weder genannt noch inbegriffen; 
Erzeugnisse aller Art zur Verwendung als Klebstoff, in Einzelver-
kaufspackungen mit einem Nettogewicht von nicht mehr als 1 kg, 
als Klebstoff aufgemacht 

  

3506.1000 - 
Erzeugnisse aller Art zur Verwendung als Klebstoff, in Einzelver-

kaufspackungen mit einem Nettogewicht von nicht mehr als 1 kg, 
als Klebstoff aufgemacht 

0.00 

  - andere   

3506.9100 - - 
Klebstoffe auf der Grundlage von Polymeren der Nrn. 3901 bis 

3913 oder von Kautschuk 
0.00 

 - - andere   

3506.9910 - - - zu Futterzwecken 41.00 

3506.9990 - - - andere 0.00 

3507   
Enzyme; zubereitete Enzyme, anderweit weder genannt noch inbe-
griffen 

  

3507.1000 - Lab und seine Konzentrate 0.00 

3507.9000 - andere 0.00 

36   
Pulver und Sprengstoffe; pyrotechnische Artikel; Zündhölzer; Zünd-
metalllegierungen; leicht entzündliche Stoffe 

  

3601.0000   Pulver zur Verwendung als Treibmittel 0.00 

3602.0000   
Zubereitete Sprengstoffe, ausgenommen Pulver zur Verwendung 
als Treibmittel 

0.00 

3603.0000   
Sicherheitszündschnüre; Sprengzündschnüre; Zündhütchen und 
Sprengkapseln; Zünder; elektrische Sprengzünder 

0.00 

3604   
Feuerwerkskörper, Signalraketen oder Hagelraketen und derglei-
chen, Knallkörper und andere pyrotechnische Artikel 

  

3604.1000 - Feuerwerkskörper 0.00 
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3604.9000 - andere 0.00 

3605.0000   Zündhölzer, ausgenommen pyrotechnische Artikel der Nr. 3604 0.00 

3606   
Cereisen und andere Zündmetalllegierungen in jeder Form; in An-
merkung 2 zu diesem Kapitel genannte Waren aus leicht entzündli-
chen Stoffen 

  

3606.1000 - 

flüssige Brennstoffe und verflüssigtes Brenngas, in Behältnissen 
der zum Auffüllen oder Wiederauffüllen von Feuerzeugen oder Feu-
eranzündern verwendeten Art, und mit einem Fassungsvermögen 
von nicht mehr als 300 cm3 

0.00 

3606.9000 - andere 0.00 

37   Erzeugnisse zu fotografischen oder kinematografischen Zwecken   

3701   

Lichtempfindliche fotografische Platten und Planfilme, nicht belich-
tet, aus anderen Stoffen als Papier, Pappe oder Spinnstoffen; licht-
empfindliche fotografische Sofortbild-Planfilme, nicht belichtet, auch 
in Kassetten 

  

3701.1000 - für Röntgenaufnahmen 0.00 

3701.2000 - Sofortbild-Planfilme 0.00 

3701.3000 - 
andere Platten und Filme mit einer grössten Seitenlänge von 

mehr als 255 mm 
0.00 

  - andere   

3701.9100 - - für Farbfotografien (polychrom) 0.00 

3701.9900 - - andere 0.00 

3702   
Lichtempfindliche fotografische Filme in Rollen, nicht belichtet, aus 
anderen Stoffen als Papier, Pappe oder Spinnstoffen; lichtempfind-
liche fotografische Sofortbild-Rollfilme, nicht belichtet 

  

3702.1000 - für Röntgenaufnahmen 0.00 

  - 
andere Filme, nicht perforiert, mit einer Breite von nicht mehr als 

105 mm 
  

3702.3100 - - für Farbfotografien (polychrom) 0.00 

3702.3200 - - andere, mit Silberhalogenid-Emulsion beschichtet 0.00 

3702.3900 - - andere 0.00 

  - 
andere Filme, nicht perforiert, mit einer Breite von mehr als 105 

mm 
  

3702.4100 - - 
mit einer Breite von mehr als 610 mm und einer Länge von 

mehr als 200 m, für Farbfotografien (polychrom) 
0.00 

3702.4200 - - 
mit einer Breite von mehr als 610 mm und einer Länge von 

mehr als 200 m, andere als solche für Farbfotografien 
0.00 

3702.4300 - - 
mit einer Breite von mehr als 610 mm und einer Länge von 

nicht mehr als 200 m 
0.00 

3702.4400 - - 
mit einer Breite von mehr als 105 mm, jedoch nicht mehr als 

610 mm 
0.00 

  - andere Filme, für Farbfotografien (polychrom)   

3702.5200 - - mit einer Breite von nicht mehr als 16 mm 0.00 

3702.5300 - - 
mit einer Breite von mehr als 16 mm, jedoch nicht mehr als 35 

mm und einer Länge von nicht mehr als 30 m, für Diapositive 
0.00 

3702.5400 - - 
mit einer Breite von mehr als 16 mm, jedoch nicht mehr als 35 

mm und einer Länge von nicht mehr als 30 m, ausgenommen sol-
che für Diapositive 

0.00 
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3702.5500 - - 
mit einer Breite von mehr als 16 mm, jedoch nicht mehr als 35 

mm und einer Länge von mehr als 30 m 
0.00 

3702.5600 - - mit einer Breite von mehr als 35 mm 0.00 

  - andere   

3702.9600 - - 
mit einer Breite von nicht mehr als 35 mm und einer Länge von 

nicht mehr als 30 m 
0.00 

3702.9700 - - 
mit einer Breite von nicht mehr als 35 mm und einer Länge von 

mehr als 30 m 
0.00 

3702.9800 - - mit einer Breite von mehr als 35 mm 0.00 

3703   
Lichtempfindliche fotografische Papiere, Pappen und Spinnstoffe, 
nicht belichtet 

  

3703.1000 - in Rollen mit einer Breite von mehr als 610 mm 0.00 

3703.2000 - andere, für Farbfotografien (polychrom) 0.00 

3703.9000 - andere 0.00 

3704.0000   
Fotografische Platten, Filme, Papiere, Pappen und Spinnstoffe, be-
lichtet, aber nicht entwickelt 

0.00 

3705.0000   
Fotografische Platten und Filme, belichtet und entwickelt, ausge-
nommen kinematografische Filme 

0.00 

3706   
Kinematografische Filme, belichtet und entwickelt, auch mit Tonauf-
zeichnung oder nur mit Tonaufzeichnung 

Fr./Meter  

3706.1000 - mit einer Breite von 35 mm oder mehr 0.00 

3706.9000 - andere 0.00 

3707   

Chemische Zubereitungen für fotografische Zwecke, ausgenom-
men Lacke, Klebstoffe und ähnliche Zubereitungen; unvermischte 
Erzeugnisse, entweder für fotografische Zwecke dosiert oder ge-
brauchsfertig in Aufmachungen für den Einzelverkauf 

Fr./100 kg 
brutto  

3707.1000 - Emulsionen zur Erzeugung lichtempfindlicher Oberflächen 0.00 

3707.9000 - andere 0.00 

38   Verschiedene Erzeugnisse der chemischen Industrie   

3801   

Künstlicher Graphit; kolloider oder halbkolloider Graphit; Zuberei-
tungen auf der Grundlage von Graphit oder anderem Kohlenstoff, in 
Form von Pasten, Blöcken, Plättchen oder anderen Halberzeugnis-
sen 

  

3801.1000 - künstlicher Graphit 0.00 

3801.2000 - kolloider oder halbkolloider Graphit 0.00 

3801.3000 - 
kohlenstoffhaltige Pasten für Elektroden und ähnliche Pasten 

zum Auskleiden von Öfen 
0.00 

3801.9000 - andere 0.00 

3802   
Aktivkohle; aktivierte natürliche mineralische Stoffe; tierisches 
Schwarz, auch ausgebraucht 

  

3802.1000 - Aktivkohle 0.00 

3802.9000 - andere 0.00 

3803.0000   Tallöl, auch raffiniert 0.00 

3804.0000   
Ablaugen von der Zellstoffherstellung, auch eingedickt, entzuckert 
oder chemisch behandelt, einschliesslich Ligninsulfonate, ausge-
nommen Tallöl der Nr. 3803 

0.00 
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3805   

Balsamterpentinöl, Kienöl, Wurzelterpentinöl oder Sulfatterpentinöl 
und andere terpenhaltige Öle aus der Destillation oder einer ande-
ren Behandlung der Nadelhölzer; Dipenten, roh; Sulfitterpentinöl 
und anderes P-Cymol, roh; Pine-Öl, als Hauptbestandteil alpha-
Terpineol enthaltend 

  

3805.1000 - 
Balsamterpentinöl, Kienöl, Wurzelterpentinöl oder Sulfatterpen-

tinöl 
0.00 

3805.9000 - andere 0.00 

3806   
Kolophonium und Harzsäuren sowie ihre Derivate; Kolophoniumes-
senz und Kolophoniumöle; Schmelzharze 

  

3806.1000 - Kolophonium und Harzsäuren 0.00 

3806.2000 - 
Salze des Kolophoniums, der Harzsäuren oder von Derivaten 

des Kolophoniums oder Harzsäuren, andere als Salze von Adduk-
ten des Kolophoniums 

0.00 

3806.3000 - Harzester 0.00 

3806.9000 - andere 0.00 

3807.0000   
Holzteere; Holzteeröle; Holzkreosot; Holzgeist; pflanzliche Peche; 
Brauerpech und ähnliche Zubereitungen auf der Grundlage von Ko-
lophonium, Harzsäuren oder pflanzlichen Pechen 

0.00 

3808   

Insektizide, Rodentizide, Fungizide, Herbizide, Keimhemmungsmit-
tel und Pflanzenwuchsregulatoren, Desinfektionsmittel und ähnliche 
Erzeugnisse, in Formen oder Aufmachungen für den Einzelverkauf 
oder in Form von Zubereitungen oder Waren, wie Schwefelbänder, 
Schwefelfäden, Schwefelkerzen und Fliegenfänger 

  

  - 
in Unternummern-Anmerkung 1 zu diesem Kapitel genannte Wa-

ren 
  

3808.5200 - - 
DDT (ISO) (Clofenotan (INN)), in Aufmachungen mit einem 

Nettogewicht von nicht mehr als 300 g 
0.00 

3808.5900 - - andere 0.00 

  - 
in Unternummern-Anmerkung 2 zu diesem Kapitel genannte Wa-

ren 
  

3808.6100 - - 
in Aufmachungen mit einem Nettogewicht von nicht mehr als 

300 g 
0.00 

3808.6200 - - 
in Aufmachungen mit einem Nettogewicht von mehr als 300 g, 

jedoch nicht mehr als 7,5 kg 
0.00 

3808.6900 - - andere 0.00 

  - andere   

3808.9100 - - Insektizide 0.00 

3808.9200 - - Fungizide 0.00 

3808.9300 - - 
Herbizide, Keimhemmungsmittel und Pflanzenwuchsregulato-

ren 
0.00 

3808.9400 - - Desinfektionsmittel 0.00 

3808.9900 - - andere 0.00 

3809   

Appretur- oder Ausrüstungsmittel, Beschleuniger zum Färben oder 
Fixieren von Farbstoffen und andere Erzeugnisse und Zubereitun-
gen (z.B. zubereitete Schlichtemittel und zubereitete Beizmittel), 
der in der Textilindustrie, Papierindustrie, Lederindustrie oder in 
ähnlichen Industrien verwendeten Art, anderweit weder genannt 
noch inbegriffen 

  

 - auf der Grundlage von Stärke oder Stärkederivaten   
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3809.1010 - - zu Futterzwecken 46.00 

3809.1090 - - andere 0.00 

  - andere   

3809.9100 - - 
der in der Textilindustrie oder in ähnlichen Industrien verwen-

deten Art 
0.00 

3809.9200 - - 
der in der Papierindustrie oder in ähnlichen Industrien verwen-

deten Art 
0.00 

3809.9300 - - 
der in der Lederindustrie oder in ähnlichen Industrien verwen-

deten Art 
0.00 

3810   

Zubereitungen zum Abbeizen von Metallen; Flussmittel und andere 
Hilfsmittel zum Schweissen oder Löten von Metallen; Pasten und 
Pulver zum Schweissen oder Löten, aus Metall und anderen Stof-
fen bestehend; Zubereitungen der als Überzugs- oder Füllmasse 
für Schweisselektroden oder Schweissstäbe verwendeten Art 

  

3810.1000 - 
Zubereitungen zum Abbeizen von Metallen; Pasten und Pulver 

zum Schweissen und Löten, aus Metall und anderen Stoffen beste-
hend 

0.00 

3810.9000 - andere 0.00 

3811   

Antiklopfmittel, Antioxidantien, Antigums, Viskositätsverbesserer, 
Antikorrosivadditives und andere zubereitete Additives für Mineral-
öle (einschliesslich Treibstoffe) oder für andere zu gleichen Zwe-
cken wie Mineralöle verwendete Flüssigkeiten 

  

  - Antiklopfmittel   

3811.1100 - - auf der Grundlage von Bleiverbindungen 0.00 

3811.1900 - - andere 0.00 

  - Additives für Schmieröle   

3811.2100 - - Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien enthaltend 0.00 

3811.2900 - - andere 0.00 
 - andere   

3811.9010 - - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

3811.9090 - - andere 0.00 

3812   

Zubereitete Vulkanisationsbeschleuniger; zusammengesetzte 
Weichmacher für Kautschuk oder Kunststoffe, anderweit weder ge-
nannt noch inbegriffen; zubereitete Antioxidationsmittel und andere 
zusammengesetzte Stabilisatoren für Kautschuk oder Kunststoffe 

  

3812.1000 - zubereitete Vulkanisationsbeschleuniger 0.00 

3812.2000 - zusammengesetzte Weichmacher für Kautschuk oder Kunststoffe 0.00 

  - 
zubereitete Antioxidationsmittel und andere zusammengesetzte 

Stabilisatoren für Kautschuk oder Kunststoffe 
  

3812.3100 - - 
Mischungen von Oligomeren des 2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydro-

chinolin (TMQ) 
0.00 

3812.3900 - - andere 0.00 

3813.0000   
Gemische und Ladungen für Feuerlöschgeräte; Feuerlöschgrana-
ten und -bomben 

0.00 
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3814   
Zusammengesetzte organische Lösungs- und Verdünnungsmittel, 
anderweit weder genannt noch inbegriffen; Zubereitungen zum Ent-
fernen von Farben oder Lacken 

  

3814.0010 - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

3814.0090 - andere 0.00 

3815   
Reaktionsauslöser, Reaktionsbeschleuniger und zubereitete Kata-
lysatoren, anderweit weder genannt noch inbegriffen 

  

  - auf Trägern fixierte Katalysatoren   

3815.1100 - - mit Nickel oder einer Nickelverbindung als Aktivsubstanz 0.00 

3815.1200 - - 
mit Edelmetall oder einer Edelmetallverbindung als Aktivsub-

stanz 
0.00 

3815.1900 - - andere 0.00 

3815.9000 - andere 0.00 

3816.0000   
Zemente, Mörtel, Beton und ähnliche Zusammensetzungen, feuer-
feste, ausgenommen Waren der Nr. 3801 

0.00 

3817   
Alkylbenzol-Gemische und Alkylnaphthalin-Gemische, ausgenom-
men solche der Nrn. 2707 oder 2902 

  

3817.0010 - zur Verwendung als Treibstoffe 0.00 

3817.0090 - andere 0.00 

3818.0000   
Dotierte chemische Elemente zur Verwendung in der Elektronik, in 
Form von Scheiben, Plättchen oder ähnlichen Formen; dotierte 
chemische Verbindungen zur Verwendung in der Elektronik 

0.00 

3819.0000   

Flüssigkeiten für hydraulische Bremsen und andere zubereitete 
Flüssigkeiten für hydraulische Kraftübertragungen, keine Erdöle o-
der Öle aus bituminösen Mineralien enthaltend oder mit einem Ge-
wichtsanteil an Erdölen oder Ölen aus bituminösen Mineralien von 
weniger als 70 Gewichtsprozent 

0.00 

3820.0000   
Zubereitete Gefrierschutzmittel und zubereitete Flüssigkeiten zum 
Enteisen 

0.00 

3821.0000   
Zubereitete Nährsubstrate zum Züchten oder Halten von Mikroor-
ganismen (einschliesslich Viren und ähnliche Organismen) oder 
von pflanzlichen, menschlichen oder tierischen Zellen 

0.00 

3822.0000   

Diagnostik- oder Laborreagenzien auf Trägern aller Art und zube-
reitete Diagnostik- oder Laborreagenzien, auch auf einem Träger, 
andere als solche der Nrn. 3002 oder 3006; Standard-Referenz-
Materialien 

0.00 

3823   
Technische einbasische Fettsäuren; saure Öle aus der Raffination; 
technische Fettalkohole 

  

  - technische einbasische Fettsäuren; saure Öle aus der Raffination   

 - - Stearinsäure   

3823.1110 - - - zu Futterzwecken 72.00 

3823.1190 - - - andere 0.00 
 - - Ölsäure   

3823.1210 - - - zu Futterzwecken 69.00 

3823.1290 - - - andere 0.00 

3823.1300 - - Tallölfettsäuren 0.00 
 - - andere   

3823.1910 - - - zu Futterzwecken 60.00 
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3823.1990 - - - andere 0.00 

3823.7000 - technische Fettalkohole 0.00 

3824   

Zubereitete Bindemittel für Giessereiformen oder -kerne; chemi-
sche Erzeugnisse und Zubereitungen der chemischen Industrie o-
der verwandter Industrien (einschliesslich Mischungen von Natur-
produkten), anderweit weder genannt noch inbegriffen 

  

 - zubereitete Bindemittel für Giessereiformen oder -kerne   

3824.1010 - - zu Futterzwecken 43.00 

3824.1090 - - andere 0.00 

3824.3000 - 
nicht gesinterte Metallcarbide, untereinander oder mit metalli-

schen Bindemitteln gemischt 
0.00 

3824.4000 - zubereitete Additive für Zement, Mörtel oder Beton 0.00 

3824.5000 - Mörtel und Beton, nicht feuerfest 0.00 

3824.6000 - Sorbit, ausgenommen solches der Nr. 2905.44 0.00 

  - 
Mischungen, die Methan-, Ethan- oder Propan-Halogenderivate 

enthalten 
  

3824.7100 - - 

Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) enthaltend, auch teilha-
logenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (HFCKW), perfluorierte 
Kohlenwasserstoffe (PFKW) oder teilfluorierte Kohlenwasserstoffe 
(HFKW) enthaltend 

0.00 

3824.7200 - - 
Bromchlordifluormethan, Bromtrifluormethan oder Dibromtetra-

fluorethan enthaltend 
0.00 

3824.7300 - - 
teilhalogenierte Brom-Fluor-Kohlenwasserstoffe (HFBKW) ent-

haltend 
0.00 

3824.7400 - - 

teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (HFCKW) enthal-
tend, auch perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFKW) oder teilfluo-
rierte (KFKW) Kohlenwasserstoffe enthaltend, aber keine Fluor-
chlorkohlenwasserstoffe (FCKW) enthaltend 

0.00 

3824.7500 - - Tetrachlorkohlenstoff enthaltend 0.00 

3824.7600 - - 1,1,1-Trichlorethan (Methylchloroform) enthaltend 0.00 

3824.7700 - - 
Brommethan (Methylbromid) oder Bromchlormethan enthal-

tend 
0.00 

3824.7800 - - 

perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFKW) oder teilfluorierte 
Kohlenwasserstoffe (HFKW) enthaltend, aber keine Fluorchlorkoh-
lenwasserstoffe (FCKW) oder teilhalogenierte Fluorkohlenwasser-
stoffe (HFCKW) enthaltend 

0.00 

3824.7900 - - andere 0.00 

  - 
in Unternummern-Anmerkung 3 zu diesem Kapitel genannte Wa-

ren 
  

3824.8100 - - Oxiran (Ethylenoxid) enthaltend 0.00 

3824.8200 - - 
polychlorierte Biphenyle (PCB), polychlorierte Terphenyle 

(PCT) oder polybromierte Biphenyle (PBB) enthaltend 
0.00 

3824.8300 - - Tris(2,3-dibrompropyl)phosphat enthaltend 0.00 

3824.8400 - - 

Aldrin (ISO), Camphechlor (ISO) (Toxaphen), Chlordan (ISO), 
Chlordecon (ISO), DDT (ISO) (Clofenotan (INN), 1,1,1-Trichlor-2,2-
bis(p-chlorphenyl)ethan), Dieldrin (ISO, INN), Endosulfan (ISO), 
Endrin (ISO), Heptachlor (ISO) oder Mirex (ISO) enthaltend 

0.00 
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3824.8500 - - 
1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan (HCH (ISO)), einschliesslich 

Lindan (ISO, INN), enthaltend 
0.00 

3824.8600 - - Pentachlorbenzol (ISO) oder Hexachlorbenzol (ISO) enthaltend 0.00 

3824.8700 - - 
Perfluoroctansulfonsäure, ihre Salze, Perfluoroctansulfonamid 

oder Perfluoroctansulfonylfluorid enthaltend 
0.00 

3824.8800 - - 
Tetra-, Penta-,Hexa-, Hepta- oder Octabromdiphenylether ent-

haltend 
0.00 

  - andere   

3824.9100 - - 

Mischungen und Zubereitungen hauptsächlich aus (5-Ethyl-2-
methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl-methyl methylp-
hosphonat und Bis [(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphos-
phinan-5-yl)methyl] methylphosphonat bestehend 

0.00 

 - - andere   

3824.9920 - - - Erzeugnisse zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

  - - - andere   

3824.9991 - - - - zu Futterzwecken 43.00 

3824.9999 - - - - andere 0.00 

3825   

Rückstände der chemischen Industrie oder verwandter Industrien, 
anderweit weder genannt noch inbegriffen; Siedlungsmüll; Klär-
schlamm; andere in Anmerkung 6 zu diesem Kapitel erwähnte Ab-
fälle 

  

3825.1000 - Siedlungsmüll 0.00 

3825.2000 - Klärschlamm 0.00 

3825.3000 - klinische Abfälle 0.00 

  - Abfälle von organischen Lösemitteln   

3825.4100 - - halogeniert 0.00 

3825.4900 - - andere 0.00 

3825.5000 - 
Abfälle von flüssigen Abbeizmitteln für Metalle, hydraulischen 

Flüssigkeiten, Bremsflüssigkeiten und Gefrierschutzflüssigkeiten 
0.00 

  - 
andere Abfälle der chemischen Industrie oder verwandter Indust-

rien 
  

3825.6100 - - vorwiegend organische Bestandteile enthaltend 0.00 

3825.6900 - - andere 0.00 
 - andere   

3825.9010 - - zu Futterzwecken 42.00 

3825.9090 - - andere 0.00 

3826   
Biodiesel und seine Mischungen, keine Erdöle oder Öle aus bitumi-
nösen Mineralien enthaltend oder mit einem Gewichtsanteil an Erd-
ölen oder Ölen aus bituminösen Mineralien von weniger als 70 % 

  

3826.0010 - zur Verwendung als Treibstoff 0.00 

3826.0090 - andere 0.00 

VII   
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS; KAUTSCHUK UND 
WAREN DARAUS 

  

39   Kunststoffe und Waren daraus   
   I. Primärformen   

3901   Polymere des Ethylens, in Primärformen   

3901.1000 - Polyethylen mit einer Dichte von weniger als 0,94 0.00 
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3901.2000 - Polyethylen mit einer Dichte von 0,94 oder mehr 0.00 

3901.3000 - Ethylen-Vinylacetat-Copolymere 0.00 

3901.4000 - 
Ethylen-alpha-Olefin-Copolymere mit einer Dichte von weniger 

als 0,94 
0.00 

3901.9000 - andere 0.00 

3902   Polymere des Propylens oder andere Olefine, in Primärformen   

3902.1000 - Polypropylen 0.00 

3902.2000 - Polyisobutylen 0.00 

3902.3000 - Propylen-Copolymere 0.00 

3902.9000 - andere 0.00 

3903   Polymere des Styrols, in Primärformen   

  - Polystyrol   

3903.1100 - - expandierbar 0.00 

3903.1900 - - anderes 0.00 

3903.2000 - Styrol-Acrylnitril-Copolymere (SAN) 0.00 

3903.3000 - Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS) 0.00 

3903.9000 - andere 0.00 

3904   
Polymere des Vinylchlorids oder anderer halogenierter Olefine, in 
Primärformen 

  

3904.1000 - Poly(vinylchlorid), nicht mit anderen Stoffen gemischt 0.00 

  - anderes Poly(vinylchlorid)   

3904.2100 - - nicht weichgemacht 0.00 

3904.2200 - - weichgemacht 0.00 

3904.3000 - Vinylchlorid-Vinylacetat-Copolymere 0.00 

3904.4000 - andere Copolymere des Vinylchlorids 0.00 

3904.5000 - Polymere des Vinylidenchlorids 0.00 

  - fluorierte Polymere   

3904.6100 - - Polytetrafluorethylen 0.00 

3904.6900 - - andere 0.00 

3904.9000 - andere 0.00 

3905   
Polymere des Vinylacetats oder andere Vinylester, in Primärfor-
men; andere Polymere des Vinyls, in Primärformen 

  

  - Poly(vinylacetat)   

3905.1200 - - in wässeriger Dispersion 0.00 

3905.1900 - - andere 0.00 

  - Copolymere des Vinylacetats   

3905.2100 - - in wässeriger Dispersion 0.00 

3905.2900 - - andere 0.00 

3905.3000 - 
Poly(vinylalkohol), auch nicht hydrolisierte Acetatgruppen enthal-

tend 
0.00 

  - andere   

3905.9100 - - Copolymere 0.00 

3905.9900 - - andere 0.00 

3906   Acrylpolymere in Primärformen   

3906.1000 - Poly(methyl-methacrylat) 0.00 

3906.9000 - andere 0.00 

3907   
Polyacetale, andere Polyether und Epoxyharze, in Primärformen; 
Polycarbonate, Alkydharze, Allylpolyester und andere Polyester, in 
Primärformen 
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3907.1000 - Polyacetale 0.00 

3907.2000 - andere Polyether 0.00 

3907.3000 - Epoxidharze 0.00 

3907.4000 - Polycarbonate 0.00 

3907.5000 - Alkydharze 0.00 

  - Poly(ethylenterephthalat)   

3907.6100 - - mit einer Viskositätszahl von 78 ml/g oder mehr 0.00 

3907.6900 - - andere 0.00 

3907.7000 - Poly(milchsäure) 0.00 

  - andere Polyester   

3907.9100 - - ungesättigt 0.00 

3907.9900 - - andere 0.00 

3908   Polyamide in Primärformen   

3908.1000 - Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 oder -6,12 0.00 

3908.9000 - andere 0.00 

3909   Aminoharze, Phenolharze und Polyurethane, in Primärformen   

3909.1000 - Harnstoffharze; Thioharnstoffharze 0.00 

3909.2000 - Melaminharze 0.00 

  - andere Aminoharze   

3909.3100 - - Poly(methylenphenyl isocyanat) (roh MDI, polymeres MDI) 0.00 

3909.3900 - - andere 0.00 

3909.4000 - Phenolharze 0.00 

3909.5000 - Polyurethane 0.00 

3910.0000   Silicone, in Primärformen 0.00 

3911   

Petroleumharze, Cumaron-Inden-Harze, Polyterpene, Polysulfide, 
Polysulfone und andere in Anmerkung 3 zu diesem Kapitel ge-
nannte Erzeugnisse, anderweit weder genannt noch inbegriffen, in 
Primärformen 

  

3911.1000 - 
Petroleumharze, Cumaronharze, Indenharze, Cumaron-Inden-

Harze und Polyterpene 
0.00 

3911.9000 - andere 0.00 

3912   
Cellulose und ihre chemischen Derivate, anderweit weder genannt 
noch inbegriffen, in Primärformen 

  

  - Celluloseacetate   

3912.1100 - - nicht weichgemacht 0.00 

3912.1200 - - weichgemacht 0.00 

3912.2000 - Cellulosenitrate (einschliesslich Collodium) 0.00 

  - Celluloseether   

3912.3100 - - Carboxymethylcellulose und ihre Salze 0.00 

3912.3900 - - andere 0.00 

3912.9000 - andere 0.00 

3913   

Natürliche Polymere (z.B. Alginsäure) und modifizierte natürliche 
Polymere (z.B. gehärtete Eiweissstoffe, chemische Derivate von 
Naturkautschuk), anderweit weder genannt noch inbegriffen, in Pri-
märformen 

  

3913.1000 - Alginsäure, ihre Salze und Ester 0.00 

3913.9000 - andere 0.00 

3914.0000   
Ionenaustauscher auf der Grundlage von Polymeren der Nrn. 3901 
bis 3913, in Primärformen 

0.00 
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   II. Abfälle, Schnitzel und Bruch; Halbfabrikate; Kunststoffwaren   

3915   Abfälle, Schnitzel und Bruch von Kunststoffen   

3915.1000 - von Polymeren des Ethylens 0.00 

3915.2000 - von Polymeren des Styrols 0.00 

3915.3000 - von Polymeren des Vinylchlorids 0.00 

3915.9000 - andere 0.00 

3916   
Monofile mit einer grössten Querschnittdimension von mehr als 1 
mm, Stäbe, Stangen und Profile, auch mit Oberflächenbearbeitung, 
jedoch nicht weiter bearbeitet, aus Kunststoffen 

  

3916.1000 - aus Polymeren des Ethylens 0.00 

3916.2000 - aus Polymeren des Vinylchlorids 0.00 

3916.9000 - von anderen Kunststoffen 0.00 

3917   
Rohre und Schläuche und Zubehör dazu (z.B. Nippel, Bogen, Ver-
bindungsstücke), aus Kunststoffen 

  

3917.1000 - 
Kunstdärme aus gehärteten Eiweissstoffen oder aus Cellulose-

kunststoffen 
0.00 

  - steife Rohre und Schläuche   

3917.2100 - - aus Polymeren des Ethylens 0.00 

3917.2200 - - aus Polymeren des Propylens 0.00 

3917.2300 - - aus Polymeren des Vinylchlorids 0.00 

3917.2900 - - aus anderen Kunststoffen 0.00 

  - andere Rohre und Schläuche   

3917.3100 - - 
biegsame Rohre und Schläuche, die mindestens einem Druck 

von 27,6 MPa standhalten 
0.00 

3917.3200 - - 
andere, weder mit anderen Stoffen verstärkt noch in Verbin-

dung mit anderen Stoffen, ohne Zubehör 
0.00 

3917.3300 - - 
andere, weder mit anderen Stoffen verstärkt noch in Verbin-

dung mit anderen Stoffen, mit Zubehör 
0.00 

3917.3900 - - andere 0.00 

3917.4000 - Zubehör 0.00 

3918   
Bodenbeläge aus Kunststoffen, auch selbstklebend, in Rollen oder 
in Form von Fliesen oder Platten; Wand- oder Deckenbezüge im 
Sinne der Anmerkung 9 zu diesem Kapitel, aus Kunststoffen 

  

3918.1000 - aus Polymeren des Vinylchlorids 0.00 

3918.9000 - aus anderen Kunststoffen 0.00 

3919   
Platten, Blätter, Streifen, Bänder, Folien und andere flache Erzeug-
nisse, selbstklebend, aus Kunststoffen, auch in Rollen 

  

3919.1000 - in Rollen mit einer Breite von nicht mehr als 20 cm 0.00 

3919.9000 - andere 0.00 

3920   
Andere Platten, Blätter, Folien, Bänder und Streifen, nicht aus Zell-
kunststoff, weder verstärkt, geschichtet noch auf ähnliche Weise 
mit anderen Stoffen vereinigt, ohne Unterlage 

  

3920.1000 - aus Polymeren des Ethylens 0.00 

3920.2000 - von Polymeren des Propylens 0.00 

3920.3000 - aus Polymeren des Styrols 0.00 

  - aus Polymeren des Vinylchlorids   

3920.4300 - - mindestens 6 Gewichtsprozent Weichmacher enthaltend 0.00 

3920.4900 - - andere 0.00 
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  - aus Polymeren des Acryls   

3920.5100 - - aus Poly(methyl-methacrylat) 0.00 

3920.5900 - - andere 0.00 

  - 
aus Polycarbonaten, Alkydharzen, Allylpolyester oder anderen 

Polyestern 
  

3920.6100 - - aus Polycarbonaten 0.00 

3920.6200 - - aus Poly(ethylenterephthalat) 0.00 

3920.6300 - - aus ungesättigten Polyestern 0.00 

3920.6900 - - aus anderen Polyestern 0.00 

  - aus Cellulose oder ihren chemischen Derivaten   

3920.7100 - - aus regenerierter Cellulose 0.00 

3920.7300 - - aus Celluloseacetat 0.00 

3920.7900 - - aus anderen Cellulosederivaten 0.00 

  - aus anderen Kunststoffen   

3920.9100 - - aus Poly(vinylbutyral) 0.00 

3920.9200 - - aus Polyamiden 0.00 

3920.9300 - - aus Aminoharzen 0.00 

3920.9400 - - aus Phenolharzen 0.00 

3920.9900 - - aus anderen Kunststoffen 0.00 

3921   
Andere Platten, Blätter, Folien, Bänder und Streifen, aus Kunststof-
fen 

  

  - aus Zellkunststoff   

3921.1100 - - aus Polymeren des Styrols 0.00 

3921.1200 - - aus Polymeren des Vinylchlorids 0.00 

3921.1300 - - aus Polyurethanen 0.00 

3921.1400 - - aus regenerierter Cellulose 0.00 

3921.1900 - - aus anderen Kunststoffen 0.00 

3921.9000 - andere 0.00 

3922   

Badewannen, Duschen, Ausgüsse (Schüttsteine), Waschbecken 
(Lavabos), Bidets, Klosettschüsseln, -sitze und -deckel, Spülkästen 
und ähnliche Waren zu sanitären oder hygienischen Zwecken, aus 
Kunststoffen 

  

3922.1000 - 
Badewannen, Duschen, Ausgüsse (Schüttsteine) und Waschbe-

cken (Lavabos) 
0.00 

3922.2000 - Klosettsitze und -deckel 0.00 

3922.9000 - andere 0.00 

3923   
Transport- oder Verpackungsmittel, aus Kunststoffen; Stöpsel, De-
ckel, Kapseln und andere Verschlüsse, aus Kunststoffen 

  

3923.1000 - 
Schachteln (einschliesslich Dosen), Kisten, Verschläge und ähnli-

che Waren 
0.00 

  - Säcke, Beutel, Täschchen und Tüten   

3923.2100 - - aus Polymeren des Ethylens 0.00 

3923.2900 - - aus anderen Kunststoffen 0.00 

3923.3000 - Ballons, Flaschen, Flakons und ähnliche Waren 0.00 

3923.4000 - Spulen, Spindeln, Hülsen und ähnliche Warenträger 0.00 

3923.5000 - Stöpsel, Deckel, Kapseln und andere Verschlüsse 0.00 

3923.9000 - andere 0.00 

3924   
Geschirr, andere Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikel und Hygi-
ene- oder Toilettenartikel, aus Kunststoffen 
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3924.1000 - Geschirr und andere Artikel für den Tisch- oder Küchengebrauch 0.00 

3924.9000 - andere 0.00 

3925   
Waren zu Bauzwecken, aus Kunststoffen, anderweit weder ge-
nannt noch inbegriffen 

  

3925.1000 - 
Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, mit ei-

nem Fassungsvermögen von mehr als 300 l 
0.00 

3925.2000 - Türen, Fenster und deren Rahmen, Stöcke und Schwellen 0.00 

3925.3000 - 
Fensterläden, Storen (einschliesslich venezianische Storen) und 

ähnliche Waren, und Teile davon 
0.00 

3925.9000 - andere 0.00 

3926   
Andere Waren aus Kunststoffen und Waren aus anderen Stoffen 
der Nrn. 3901 bis 3914 

  

3926.1000 - Büro- und Schulartikel 0.00 

3926.2000 - 
Bekleidung und Bekleidungszubehör (einschliesslich Hand-

schuhe, Halbhandschuhe und Fausthandschuhe) 
0.00 

3926.3000 - Beschläge für Möbel, Karosserien oder dergleichen 0.00 

3926.4000 - Statuetten und andere Ziergegenstände 0.00 

3926.9000 - andere 0.00 

40   Kautschuk und Waren daraus   

4001   
Naturkautschuk, Balata, Guttapercha, Guayule, Chicle und ähnliche 
natürliche Kautschukarten, in Primärformen oder in Platten, Blättern 
oder Streifen 

  

4001.1000 - Latex von Naturkautschuk, auch vorvulkanisiert 0.00 

  - Naturkautschuk in anderen Formen   

4001.2100 - - geräucherte Blätter (smoked sheets) 0.00 

4001.2200 - - technisch spezifizierter Naturkautschuk (TSNR) 0.00 

4001.2900 - - andere 0.00 

4001.3000 - 
Balata, Guttapercha, Guayule, Chicle und ähnliche natürliche 

Kautschukarten 
0.00 

4002   

Synthetischer Kautschuk und Faktis (Ölkautschuk), in Primärformen 
oder in Platten, Blättern oder Streifen; Mischungen von Waren der 
Nr. 4001 mit Waren dieser Nummer, in Primärformen oder in Plat-
ten, Blättern oder Streifen 

  

  - 
Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR); carboxylierter Styrol-Butadien-

Kautschuk (XSBR) 
  

4002.1100 - - Latex 0.00 

4002.1900 - - andere 0.00 

4002.2000 - Butadien-Kautschuk (BR) 0.00 

  - 
Butylkautschuk (IIR); Chlorbutylkautschuk und Brombutylkaut-

schuk (CIIR oder BIIR) 
  

4002.3100 - - Butylkautschuk (IIR) 0.00 

4002.3900 - - andere 0.00 

  - Chloropren-Kautschuk (CR)   

4002.4100 - - Latex 0.00 

4002.4900 - - andere 0.00 

  - Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)   

4002.5100 - - Latex 0.00 

4002.5900 - - andere 0.00 

4002.6000 - Isopren-Kautschuk (IR) 0.00 

4002.7000 - Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk, nicht konjugiert (EPDM) 0.00 
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4002.8000 - Mischungen von Waren der Nr. 4001 mit Waren dieser Nummer 0.00 

  - andere   

4002.9100 - - Latex 0.00 

4002.9900 - - andere 0.00 

4003.0000   
Regenerierter Kautschuk, in Primärformen oder in Platten, Blättern 
oder Streifen 

0.00 

4004.0000   
Abfälle, Altwaren und Schnitzel von Weichkautschuk, auch zu Pul-
ver oder Granulat zerkleinert 

0.00 

4005   
Kautschukmischungen, nicht vulkanisiert, in Primärformen oder in 
Platten, Blättern oder Streifen 

  

4005.1000 - 
Kautschuk mit Zusatz von Russ oder Kieselsäure bzw. Kiesel-

erde 
0.00 

4005.2000 - Lösungen; Dispersionen, andere als solche der Nr. 4005.10 0.00 

  - andere   

4005.9100 - - Platten, Blätter und Streifen 0.00 

4005.9900 - - andere 0.00 

4006   
Andere Formen (z.B. Stäbe, Rohre, Profile) und Waren (z.B. Schei-
ben, Ringe) aus nicht vulkanisiertem Kautschuk 

  

4006.1000 - Rohlaufprofile 0.00 

4006.9000 - andere 0.00 

4007.0000   Fäden und Kordeln, aus vulkanisiertem Kautschuk 0.00 

4008   
Platten, Blätter, Streifen, Stäbe und Profile, aus vulkanisiertem 
Weichkautschuk 

  

  - aus Zellkautschuk   

4008.1100 - - Platten, Blätter und Streifen 0.00 

4008.1900 - - andere 0.00 

  - aus kompaktem Kautschuk   

4008.2100 - - Platten, Blätter und Streifen 0.00 

4008.2900 - - andere 0.00 

4009   
Rohre und Schläuche aus vulkanisiertem Weichkautschuk, auch 
mit Zubehör ausgerüstet (z.B. Nippel, Bogen, Verbindungsstücken) 

  

  - nicht mit anderen Stoffen verstärkt oder ausgerüstet   

4009.1100 - - ohne Zubehör 0.00 

4009.1200 - - mit Zubehör 0.00 

  - nur mit Metall verstärkt oder ausgerüstet   

4009.2100 - - ohne Zubehör 0.00 

4009.2200 - - mit Zubehör 0.00 

  - nur mit Spinnstoffen verstärkt oder ausgerüstet   

4009.3100 - - ohne Zubehör 0.00 

4009.3200 - - mit Zubehör 0.00 

  - mit anderen Stoffen verstärkt oder ausgerüstet   

4009.4100 - - ohne Zubehör 0.00 

4009.4200 - - mit Zubehör 0.00 
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4010   Förderbänder und Treibriemen, aus vulkanisiertem Kautschuk   

  - Förderbänder   

4010.1100 - - nur mit Metall verstärkt 0.00 

4010.1200 - - nur mit Spinnstoffen verstärkt 0.00 

4010.1900 - - andere 0.00 

  - Treibriemen   

4010.3100 - - 
endlose Treibriemen, mit trapezförmigem Querschnitt, mit Ril-

len, mit einem äusseren Umfang von über 60 cm, jedoch nicht mehr 
als 180 cm 

0.00 

4010.3200 - - 
endlose Treibriemen, mit trapezförmigem Querschnitt, ohne 

Rillen, mit einem äusseren Umfang von über 60 cm, jedoch nicht 
mehr als 180 cm 

0.00 

4010.3300 - - 
endlose Treibriemen, mit trapezförmigem Querschnitt, mit Ril-

len, mit einem äusseren Umfang von über 180 cm, jedoch nicht 
mehr als 240 cm 

0.00 

4010.3400 - - 
endlose Treibriemen, mit trapezförmigem Querschnitt, ohne 

Rillen, mit einem äusseren Umfang von über 180 cm, jedoch nicht 
mehr als 240 cm 

0.00 

4010.3500 - - 
endlose Treibriemen, gezahnte (synchrone), mit einem äusse-

ren Umfang von über 60 cm, jedoch nicht mehr als 150 cm 
0.00 

4010.3600 - - 
endlose Treibriemen, gezahnte (synchrone), mit einem äusse-

ren Umfang von über 150 cm, jedoch nicht mehr als 198 cm 
0.00 

4010.3900 - - andere 0.00 

4011   Neue Luftreifen, aus Kautschuk   

4011.1000 - 
der für Personenautomobile (einschliesslich sog. Kombiwagen 

und Rennwagen) verwendeten Art 
0.00 

4011.2000 - der für Gesellschaftswagen oder Lastwagen verwendeten Art 0.00 

4011.3000 - von der für Luftfahrzeuge verwendeten Art 0.00 

4011.4000 - der für Motorräder verwendeten Art 0.00 

4011.5000 - der für Fahrräder verwendeten Art 0.00 

4011.7000 - 
der für Fahrzeuge und Geräte in der Land- und Forstwirtschaft 

verwendeten Art 
0.00 

4011.8000 - 
der für Fahrzeuge und Geräte im Hoch-, Tief- Bergbau und Gü-

terumschlag verwendeten Art 
0.00 

4011.9000 - andere 0.00 

4012   
Runderneuerte oder gebrauchte Luftreifen, aus Kautschuk; Vollrei-
fen, Laufbänder für Luftreifen und Felgenbänder, aus Kautschuk 

  

  - runderneuerte Luftreifen   

4012.1100 - - 
der für Personenautomobile (einschliesslich sog. Kombiwagen 

und Rennwagen) verwendeten Art 
0.00 

4012.1200 - - der für Gesellschaftswagen oder Lastwagen verwendeten Art 0.00 

4012.1300 - - der für Luftfahrzeuge verwendeten Art 0.00 

4012.1900 - - andere 0.00 

4012.2000 - gebrauchte Luftreifen 0.00 

4012.9000 - andere 0.00 

4013   Luftschläuche, aus Kautschuk   
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4013.1000 - 
der für Personenautomobile (einschliesslich sog. Kombiwagen 

und Rennwagen), Gesellschaftswagen oder Lastwagen verwende-
ten Art 

0.00 

4013.2000 - der für Fahrräder verwendeten Art 0.00 

4013.9000 - andere 0.00 

4014   
Waren zu hygienischen oder medizinischen Zwecken (einschliess-
lich Sauger), aus vulkanisiertem Weichkautschuk, auch in Verbin-
dung mit Hartkautschukteilen 

  

4014.1000 - Präservative 0.00 

4014.9000 - andere 0.00 

4015   
Bekleidung und Bekleidungszubehör (einschliesslich Handschuhe, 
Halbhandschuhe und Fausthandschuhe) für alle Zwecke, aus vul-
kanisiertem Weichkautschuk 

  

  - Handschuhe, Halbhandschuhe und Fausthandschuhe   

4015.1100 - - für die Chirurgie 0.00 

4015.1900 - - andere 0.00 

4015.9000 - andere 0.00 

4016   Andere Waren aus vulkanisiertem Weichkautschuk   

4016.1000 - aus Zellkautschuk 0.00 

  - andere   

4016.9100 - - Bodenbeläge und Fussmatten 0.00 

4016.9200 - - Radiergummi 0.00 

4016.9300 - - Dichtungen 0.00 

4016.9400 - - Fender, auch aufblasbar 0.00 

4016.9500 - - andere aufblasbare Waren 0.00 

4016.9900 - - andere 0.00 

4017.0000   
Hartkautschuk (z.B. Ebonit), in allen Formen, einschliesslich Abfälle 
und Altwaren; Waren aus Hartkautschuk 

0.00 

VIII   
HÄUTE, FELLE, LEDER, PELZFELLE UND WAREN DARAUS; 
SATTLERWAREN; REISEARTIKEL, HANDTASCHEN UND 
ÄHNLICHE BEHÄLTNISSE; WAREN AUS DÄRMEN 

  

41   Häute, Felle (andere als Pelzfelle) und Leder   

4101   

Rohe Häute und Felle von Tieren der Rindviehgattung (einschliess-
lich Büffel) oder von Pferden und anderen Einhufern (frisch, gesal-
zen, getrocknet, geäschert, gepickelt oder anders konserviert, aber 
weder gegerbt noch als Pergament- oder Rohhautleder noch an-
ders zugerichtet), auch enthaart oder gespalten 

  

4101.2000 - 

rohe, ganze Häute und Felle, nicht gespalten, im Stückgewicht 
von nicht mehr als 8 kg in trockenem, nicht mehr als 10 kg in tro-
ckenem und gesalzenem und nicht mehr als 16 kg in frischem, 
nass gesalzenem (grün) oder anders konserviertem Zustand 

0.00 

4101.5000 - 
rohe, ganze Häute und Felle, im Stückgewicht von mehr als 

16 kg 
0.00 

4101.9000 - andere, einschliesslich Croupons, halbe Croupons und Seiten 0.00 
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4102   

Rohe Häute und Felle von Schafen oder Lämmern (frisch oder ge-
salzen, getrocknet, geäschert, gepickelt oder anders konserviert, 
aber weder gegerbt noch als Pergament- oder Rohhautleder noch 
anders zugerichtet), auch enthaart oder gespalten, ausgenommen 
solche, die durch Anmerkung 1 c) zu diesem Kapitel ausgeschlos-
sen sind 

  

4102.1000 - nicht enthaart 0.00 

  - enthaart   

4102.2100 - - gepickelt 0.00 

4102.2900 - - andere 0.00 

4103   

Andere rohe Häute und Felle (frisch oder gesalzen, getrocknet, ge-
äschert, gepickelt oder anders konserviert, aber weder gegerbt 
noch als Pergament- oder Rohhautleder noch anders zugerichtet), 
auch enthaart oder gespalten, ausgenommen solche, die durch die 
Anmerkungen 1 b) oder 1 c) zu diesem Kapitel ausgeschlossen 
sind 

  

4103.2000 - von Reptilien 0.00 

4103.3000 - von Schweinen 0.00 

4103.9000 - andere 0.00 

4104   
Leder und Häute von Tieren der Rindviehgattung (einschliesslich 
Büffel), von Pferden und anderen Einhufern, gegerbt oder «crust», 
enthaart, auch gespalten, aber nicht anders zugerichtet 

  

  - in nassem Zustand (einschliesslich wet-blue)   

4104.1100 - - mit natürlichem Narben, nicht gespalten; Narbenspalte 0.00 

4104.1900 - - andere 0.00 

  - in getrocknetem Zustand (crust)   

4104.4100 - - mit natürlichem Narben, nicht gespalten; Narbenspalte 0.00 

4104.4900 - - andere 0.00 

4105   
Leder und Häute von Schafen oder Lämmern, gegerbt oder 
«crust», enthaart, auch gespalten, aber nicht anders zugerichtet 

  

4105.1000 - in nassem Zustand (einschliesslich wet-blue) 0.00 

4105.3000 - in trockenem Zustand (crust) 0.00 

4106   
Leder und Häute von anderen Tieren, enthaart, und Häute von un-
behaarten Tieren, gegerbt oder «crust», auch gespalten, aber nicht 
anders zugerichtet 

  

  - von Ziegen und Zickeln   

4106.2100 - - in nassem Zustand (einschliesslich wet-blue) 0.00 

4106.2200 - - in trockenem Zustand (crust) 0.00 

  - von Schweinen   

4106.3100 - - in nassem Zustand (einschliesslich wet-blue) 0.00 

4106.3200 - - in trockenem Zustand (crust) 0.00 

4106.4000 - von Reptilien 0.00 

  - andere   

4106.9100 - - in nassem Zustand (einschliesslich wet-blue) 0.00 

4106.9200 - - in trockenem Zustand (crust) 0.00 

4107   

Leder, nach dem Gerben oder nach dem Trocknen zugerichtet, und 
Leder und Häute als Pergament- oder Rohhautleder zugerichtet, 
von Tieren der Rindviehgattung (einschliesslich Büffel) oder von 
Pferden und anderen Einhufern, enthaart, auch gespalten, andere 
als solche der Nr. 4114 

  

  - in ganzen Häuten   
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4107.1100 - - mit natürlichem Narben, nicht gespalten 0.00 

4107.1200 - - Narbenspalte 0.00 

4107.1900 - - andere 0.00 

  - andere, einschliesslich Seiten   

4107.9100 - - mit natürlichem Narben, nicht gespalten 0.00 

4107.9200 - - Narbenspalte 0.00 

4107.9900 - - andere 0.00 

4112.0000   

Leder von Schafen oder Lämmern, nach dem Gerben oder Trock-
nen zugerichtet, und Leder und Häute als Pergament- oder Roh-
hautleder zugerichtet, enthaart, auch gespalten, andere als solche 
der Nr. 4114 

0.00 

4113   

Leder, nach dem Gerben oder Trocknen zugerichtet, und Leder 
und Häute als Pergament- oder Rohhautleder zugerichtet, von an-
deren Tieren, enthaart oder von unbehaarten Tieren, auch gespal-
ten, andere als solche der Nr. 4114 

  

4113.1000 - von Ziegen oder Zickeln 0.00 

4113.2000 - von Schweinen 0.00 

4113.3000 - von Reptilien 0.00 

4113.9000 - andere 0.00 

4114   
Sämischleder (einschliesslich Neusämischleder); Lackleder und fo-
lien-kaschierte Lackleder; metallisierte Leder 

  

4114.1000 - Sämischleder (einschliesslich Neusämischleder) 0.00 

4114.2000 - Lackleder und folien-kaschierte Lackleder; metallisierte Leder 0.00 

4115   

Rekonstituiertes Leder auf der Grundlage von Leder oder Lederfa-
sern hergestellt, in Platten, Blättern oder Streifen, auch aufgerollt; 
Schnitzel und andere Abfälle von Leder, präparierten Häuten oder 
rekonstituiertem Leder, nicht zur Herstellung von Lederwaren ver-
wendbar; Lederspäne, -pulver und -mehl 

  

4115.1000 - 
Rekonstituiertes Leder auf der Grundlage von Leder oder Leder-

fasern hergestellt, in Platten, Blättern oder Streifen, auch aufgerollt 
0.00 

4115.2000 - 
Schnitzel und andere Abfälle von Leder, präparierten Häuten o-

der rekonstituiertem Leder, nicht zur Herstellung von Lederwaren 
verwendbar; Lederspäne, -pulver und -mehl 

0.00 

42   
Lederwaren; Sattlerwaren; Reiseartikel, Handtaschen und ähnliche 
Behältnisse; Waren aus Därmen 

  

4201.0000   
Sattlerwaren für alle Tiere (einschliesslich Zugtaue, Leinen, Knie-
kappen, Maulkörbe, Satteldecken, Satteltaschen, Hundedecken 
und ähnliche Waren), aus Stoffen aller Art 

0.00 
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4202   

Reisekoffer, Handkoffer aller Art, einschliesslich Toiletten- und Do-
kumentenkoffer, Aktenmappen, Schulsäcke, Brillenetuis, Etuis für 
Ferngläser, Fotoapparate, Filmkameras, Musikinstrumente oder 
Waffen und ähnliche Behältnisse; Reisetaschen, Isoliertaschen für 
Lebensmittel und Getränke, Toilette-Necessaires, Rucksäcke, 
Handtaschen, Einkaufstaschen, Brieftaschen, Geldbeutel, Kartenta-
schen, Zigarettenetuis, Tabakbeutel, Werkzeugtaschen, Taschen 
für Sportgeräte, Schachteln für Flakons oder Schmuck, Puderdo-
sen, Etuis für Gold- und Silberschmiedewaren und ähnliche Behält-
nisse aus Leder, rekonstituiertem Leder, Kunststofffolien, Spinnstof-
fen, Vulkanfiber oder Pappe, oder ganz oder vorwiegend mit diesen 
Stoffen oder Papier überzogen 

  

  - 
Reisekoffer, Handkoffer aller Art, einschliesslich Toiletten- und 

Dokumentenkoffer, Aktenmappen, Schulsäcke und ähnliche Behält-
nisse 

  

4202.1100 - - Aussenseite aus Leder oder rekonstituiertem Leder 0.00 

4202.1200 - - Aussenseite aus Kunststoffen oder Spinnstoffen 0.00 

4202.1900 - - andere 0.00 

  - 
Handtaschen, auch mit Schulterriemen, einschliesslich solche 

ohne Handgriff 
  

4202.2100 - - Aussenseite aus Leder oder rekonstituiertem Leder 0.00 

4202.2200 - - Aussenseite aus Kunststofffolien oder Spinnstoffen 0.00 

4202.2900 - - andere 0.00 

  - Kleintaschnerwaren (für die Tasche oder Handtasche)   

4202.3100 - - Aussenseite aus Leder oder rekonstituiertem Leder 0.00 

4202.3200 - - Aussenseite aus Kunststofffolien oder Spinnstoffen 0.00 

4202.3900 - - andere 0.00 

  - andere   

4202.9100 - - Aussenseite aus Leder oder rekonstituiertem Leder 0.00 

4202.9200 - - Aussenseite aus Kunststofffolien oder Spinnstoffen 0.00 

4202.9900 - - andere 0.00 

4203   
Bekleidung und Bekleidungszubehör, aus Leder oder rekonstituier-
tem Leder 

  

4203.1000 - Bekleidung 0.00 

  - 
Handschuhe, Halbhandschuhe (Handschuhe ohne Fingerspit-

zen) und Fausthandschuhe 
  

4203.2100 - - Spezialhandschuhe zur Ausübung bestimmter Sportarten 0.00 

4203.2900 - - andere 0.00 

4203.3000 - Gürtel, Leibriemen und Schulterriemen 0.00 

4203.4000 - anderes Bekleidungszubehör 0.00 

4205.0000   Andere Waren aus Leder oder rekonstituiertem Leder 0.00 

4206.0000   Waren aus Därmen, Goldschlägerhaut, Blasen oder Sehnen 0.00 

43   Pelzfelle und künstliches Pelzwerk; Waren daraus   
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4301   
Rohe Pelzfelle (einschliesslich Köpfe, Schwänze, Klauen und an-
dere zu Kürschnerzwecken verwendbare Teile), ausgenommen 
rohe Häute und Felle der Nrn. 4101, 4102 oder 4103 

  

4301.1000 - von Nerzen, ganz, auch ohne Köpfe, Schwänze oder Klauen 0.00 

4301.3000 - 

von den als Astrachan, Karakul, Persianer, Breitschwanz oder 
dergleichen bezeichneten Lämmern, von indischen, chinesischen, 
mongolischen oder tibetanischen Lämmern, ganz, auch ohne 
Köpfe, Schwänze oder Klauen 

0.00 

4301.6000 - von Füchsen, ganz, auch ohne Köpfe, Schwänze oder Klauen 0.00 

4301.8000 - andere Pelzfelle, ganz, auch ohne Köpfe, Schwänze oder Klauen 0.00 

4301.9000 - 
Köpfe, Schwänze, Klauen und andere zu Kürschnerzwecken ver-

wendbare Teile 
0.00 

4302   

Pelzfelle, gegerbt oder zugerichtet (einschliesslich Köpfe, 
Schwänze, Klauen und andere Teile, Abfälle und Überreste), auch 
zusammengesetzt (ohne Hinzufügen von anderen Stoffen), ausge-
nommen solche der Nr. 4303 

  

  - 
ganze Pelzfelle, auch ohne Köpfe, Schwänze oder Klauen, nicht 

zusammengesetzt 
  

4302.1100 - - von Nerzen 0.00 

4302.1900 - - andere 0.00 

4302.2000 - 
Köpfe, Schwänze, Klauen und andere Teile, Abfälle und Über-

reste, nicht zusammengesetzt 
0.00 

4302.3000 - 
ganze Pelzfelle sowie Teile und Überreste davon, zusammenge-

setzt 
0.00 

4303   Bekleidung, Bekleidungszubehör und andere Waren aus Pelzfellen   

4303.1000 - Bekleidung und Bekleidungszubehör 0.00 

4303.9000 - andere 0.00 

4304.0000   Künstliches Pelzwerk und Waren daraus 0.00 

IX   
HOLZ, HOLZKOHLE UND HOLZWAREN; KORK UND 
KORKWAREN; FLECHTWAREN UND KORBMACHERWAREN 

  

44   Holz, Holzkohle und Holzwaren   

4401   

Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisigbün-
deln oder in ähnlichen Formen; Holz in Form von Plättchen oder 
Schnitzeln; Sägespäne, Holzabfälle und Holzausschuss, auch zu 
Scheiten, Briketts, Pellets oder ähnlichen Formen agglomeriert 

  

  - 
Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisig-

bündeln oder in ähnlichen Formen 
  

4401.1100 - - aus Nadelholz 0.00 

4401.1200 - - aus anderem als Nadelholz 0.00 

  - Holz in Form von Plättchen oder Schnitzeln   

4401.2100 - - aus Nadelholz 0.00 

4401.2200 - - aus anderem als Nadelholz 0.00 

  - 
Sägespäne, Holzabfälle und Holzausschuss, zu Scheiten, Bri-

ketts, Pellets oder ähnlichen Formen agglomeriert 
  

4401.3100 - - Holzpellets 0.00 

4401.3900 - - andere 0.00 
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4401.4000 - Sägespäne, Holzabfälle und Holzausschuss, nicht agglomeriert 0.00 

4402   
Holzkohle (einschliesslich Kohle aus Schalen oder Nüssen), auch 
agglomeriert 

  

4402.1000 - aus Bambus 0.00 

4402.9000 - andere 0.00 

4403   
Rohholz, auch entrindet, entsplintet oder zwei- oder vierseitig be-
hauen 

  

  - 
mit Farbe, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behan-

delt 
  

4403.1100 - - Nadelholz 0.00 

4403.1200 - - anderes als Nadelholz 0.00 

  - anderes, Nadelholz   

4403.2100 - - 
Kiefernholz (Pinus spp.), mit einer grössten Querschnittdimen-

sion von 15 cm oder mehr 
0.00 

4403.2200 - - Kiefernholz (Pinus spp.), anderes 0.00 

4403.2300 - - 
Tannenholz (Abies spp.) und Fichtenholz (Picea spp.), mit ei-

ner grössten Querschnittdimension von 15 cm oder mehr 
0.00 

4403.2400 - - Tannenholz (Abies spp.) und Fichtenholz (Picea spp.), anderes 0.00 

4403.2500 - - 
anderes, mit einer grössten Querschnittdimension von 15 cm 

oder mehr 
0.00 

4403.2600 - - anderes 0.00 

  - anderes, tropische Hölzer   

4403.4100 - - Dark Red Meranti, Light Red Meranti und Meranti Bakau 0.00 

4403.4900 - - andere 0.00 

  - anderes   

4403.9100 - - Eichenholz (Quercus spp.) 0.00 

4403.9300 - - 
Buchenholz (Fagus spp.), mit einer grössten Querschnittdi-

mension von 15 cm oder mehr 
0.00 

4403.9400 - - Buchenholz (Fagus spp.), anderes 0.00 

4403.9500 - - 
Birkenholz (Betula spp.), mit einer grössten Querschnittdimen-

sion von 15 cm oder mehr 
0.00 

4403.9600 - - Birkenholz (Betula spp.), anderes 0.00 

4403.9700 - - Pappelholz (Populus spp.) 0.00 

4403.9800 - - Eucalyptusholz (Eucalyptus spp.) 0.00 

4403.9900 - - anderes 0.00 

4404   

Holz für Fassreifen; Holzpfähle, gespalten; Pfähle und Pflöcke aus 
Holz, gespitzt, nicht in der Längsrichtung gesägt; Holz, nur grob zu-
gerichtet oder abgerundet, aber weder gedrechselt, gebogen noch 
sonstwie bearbeitet, für Spazierstöcke, Regenschirme, Werkzeug-
griffe, Werkzeugstiele und dergleichen; Holzspan, Holzstreifen, 
Holzbänder und dergleichen 

  

4404.1000 - aus Nadelholz 0.00 

4404.2000 - aus anderem als Nadelholz 0.00 

4405.0000   Holzwolle; Holzmehl 0.00 

4406   Schwellen aus Holz für Schienenwege und dergleichen   

  - nicht imprägniert   

4406.1100 - - aus Nadelholz 0.00 

4406.1200 - - aus anderem als Nadelholz 0.00 

  - andere   
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4406.9100 - - aus Nadelholz 0.00 

4406.9200 - - aus anderem als Nadelholz 0.00 

4407   
Holz, in der Längsrichtung gesägt oder besäumt, gemessert oder 
geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden durch Ver-
leimen zusammengesetzt, mit einer Dicke von mehr als 6 mm 

  

  - Nadelholz   

4407.1100 - - Kiefernholz (Pinus spp.) 0.00 

4407.1200 - - Tannenholz (Abies spp.) und Fichtenholz (Picea spp.) 0.00 

4407.1900 - - anderes 0.00 

  - tropische Hölzer   

4407.2100 - - Mahagoni (Swietenia spp.) 0.00 

4407.2200 - - Virola, Imbuia und Balsa 0.00 

4407.2500 - - Dark Red Meranti, Light Red Meranti und Meranti Bakau 0.00 

4407.2600 - - 
White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti und 

Alan 
0.00 

4407.2700 - - Sapelli 0.00 

4407.2800 - - Iroko 0.00 

4407.2900 - - andere 0.00 

  - anderes   

4407.9100 - - Eichenholz (Quercus spp.) 0.00 

4407.9200 - - Buchenholz (Fagus spp.) 0.00 

4407.9300 - - Ahornholz (Acer spp.) 0.00 

4407.9400 - - Kirschbaumholz (Prunus spp.) 0.00 

4407.9500 - - Eschenholz (Fraxinus spp.) 0.00 

4407.9600 - - Birkenholz (Betula spp.) 0.00 

4407.9700 - - Pappelholz (Populus spp.) 0.00 

4407.9900 - - anderes 0.00 

4408   

Furniere (einschliesslich der durch Messern von Lagenholz erzeug-
ten Blätter), Blätter für Sperrholz oder für ähnliches Lagenholz und 
anderes Holz, in der Längsrichtung gesägt, gemessert oder ge-
schält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden oder Schmal-
seiten zusammengesetzt, mit einer Dicke von nicht mehr als 6 mm 

  

4408.1000 - aus Nadelholz 0.00 

  - aus tropischen Hölzern   

4408.3100 - - Dark Red Meranti, Light Red Meranti und Meranti Bakau 0.00 

4408.3900 - - andere 0.00 

4408.9000 - andere 0.00 

4409   

Holz (einschliesslich Stäbe und Friese für Parkett, nicht zusammen-
gesetzt), auf der ganzen Länge einer oder mehrerer Kanten, Enden 
oder Flächen profiliert (gefedert, genutet, gespundet, gefalzt, abge-
schrägt, mit V-Nut, gekehlt, abgerundet oder ähnlich profiliert), auch 
gehobelt, geschliffen oder an den Enden durch Verleimen zusam-
mengesetzt 

  

4409.1000 - Nadelholz 0.00 

  - anderes als Nadelholz   

4409.2100 - - Bambus 0.00 

4409.2200 - - tropische Hölzer 0.00 

4409.2900 - - anderes 0.00 
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4410   

Spanplatten, sog. «Oriented strand board»-Platten (OSB) und ähn-
liche Platten (z.B. «Waferboard»-Platten), aus Holz oder anderen 
verholzten Stoffen, auch mit Harzen oder anderen organischen Bin-
demitteln agglomeriert 

  

  - aus Holz   

4410.1100 - - Spanplatten 0.00 

4410.1200 - - sog. «Oriented strand board»-Platten (OSB) 0.00 

4410.1900 - - andere 0.00 

4410.9000 - andere 0.00 

4411   
Faserplatten aus Holz oder anderen verholzten Stoffen, auch mit 
Harzen oder anderen organischen Bindemitteln agglomeriert 

  

  - mitteldichte Faserplatten (sog. «MDF»)   

4411.1200 - - mit einer Dicke von nicht mehr als 5 mm 0.00 

4411.1300 - - 
mit einer Dicke von mehr als 5 mm, jedoch nicht mehr als 9 

mm 
0.00 

4411.1400 - - mit einer Dicke von mehr als 9 mm 0.00 

  - andere   

4411.9200 - - mit einer Dichte von mehr als 0,8 g/cm³ 0.00 

4411.9300 - - 
mit einer Dichte von mehr als 0,5 g/cm³, jedoch nicht mehr als 

0,8 g/cm³ 
0.00 

4411.9400 - - mit einer Dichte von nicht mehr als 0,5 g/cm³ 0.00 

4412   Sperrholz, furniertes Holz und ähnliches Lagenholz   

4412.1000 - aus Bambus 0.00 

  - 
anderes Sperrholz, ausschliesslich aus Holzblättern (andere als 

Bambus) mit einer Dicke je Blatt von nicht mehr als 6 mm beste-
hend 

  

4412.3100 - - mit mindestens einer Aussenlage aus tropischen Hölzern 0.00 

4412.3300 - - 

anderes, mit mindestens einer Aussenlage aus anderem Holz 
als Nadelholz, der Gattungen Erle (Alnus spp.), Esche (Fraxinus 
spp.), Buche (Fagus spp.), Birke (Betula spp.), Kirsche (Prunus 
spp.), Kastanie (Castanea spp.), Ulme (Ulmus spp.), Eucalyptus 
(Eucalyptus spp.), Hickory (Carya spp.), Rosskastanie (Aesculus 
spp.), Linde (Tilia spp.), Ahorn (Acer spp.), Eiche (Quercus spp.), 
Platane (Platanus spp.), Pappel (Populus spp.), Robinie (Robinia 
spp.), Tulpenbaum (Liriodendron spp.) oder Walnuss (Juglans spp.) 

0.00 

4412.3400 - - 
anderes, mit mindestens einer Aussenlage aus anderem Holz 

als Nadelholz, nicht in der Nr. 4412.33 genannt 
0.00 

4412.3900 - - anderes, mit beiden Aussenlagen aus Nadelholz 0.00 

  - anderes   

4412.9400 - - mit Block-, Stab- oder Stäbchenmittellage 0.00 

4412.9900 - - anderes 0.00 

4413.0000   Verdichtetes Holz, in Blöcken, Brettern, Stäben oder Profilen 0.00 

4414.0000   
Holzrahmen für Bilder, Fotografien, Spiegel oder ähnliche Gegen-
stände 

0.00 

4415   

Kisten, Kistchen, Verschläge, Trommeln und ähnliche Verpa-
ckungsmittel, aus Holz; Kabeltrommeln (Haspel) aus Holz; Paletten, 
Boxpaletten und andere Ladeplatten, aus Holz; Palettenrahmen 
aus Holz 
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4415.1000 - 
Kisten, Kistchen, Verschläge, Trommeln und ähnliche Verpa-

ckungsmittel; Kabeltrommeln (Haspel) 
0.00 

4415.2000 - Paletten, Boxpaletten und andere Ladeplatten; Palettenrahmen 0.00 

4416.0000   
Fässer, Tröge, Bottiche und andere Küferwaren und Teile davon, 
aus Holz, einschliesslich Fassholz 

0.00 

4417.0000   
Werkzeuge, Werkzeugfassungen, Werkzeuggriffe und Werkzeug-
stiele, Bürstenfassungen, Griffe und Stiele für Besen oder Bürsten, 
aus Holz; Schuhformen, Schuhleisten und Schuhspanner, aus Holz 

0.00 

4418   
Bauschreiner- und Zimmermannsarbeiten, einschliesslich Verbund-
platten mit Hohlraum-Mittellage, zusammengesetzte Fussboden-
platten und Schindeln, aus Holz 

  

4418.1000 - Fenster, Fenstertüren und deren Rahmen und Stöcke 0.00 

4418.2000 - Türen und deren Rahmen, Stöcke und Schwellen 0.00 

4418.4000 - Verschalungen für Betonarbeiten 0.00 

4418.5000 - Schindeln 0.00 

4418.6000 - Pfosten und Balken 0.00 

  - zusammengesetzte Fussbodenplatten   

4418.7300 - - 
aus Bambus oder mindestens mit oberer Deckschicht aus 

Bambus 
0.00 

4418.7400 - - andere, für Mosaikfussböden 0.00 

4418.7500 - - andere, mehrschichtig 0.00 

4418.7900 - - andere 0.00 

  - andere   

4418.9100 - - aus Bambus 0.00 

4418.9900 - - andere 0.00 

4419   Waren aus Holz für den Tisch- oder Küchengebrauch   

  - aus Bambus   

4419.1100 - - Brotbretter, Hackbretter und ähnliche Waren 0.00 

4419.1200 - - Essstäbchen 0.00 

4419.1900 - - andere 0.00 

4419.9000 - andere 0.00 

4420   

Hölzer mit Einlegearbeit (Marketerie und Intarsien); Kästchen, 
Schatullen und Etuis für Bijouterie, Gold- oder Silberschmiedewa-
ren und ähnliche Waren, aus Holz; Statuetten und andere Zierge-
genstände, aus Holz; nicht zu Kapitel 94 gehörende Waren für die 
Innenausstattung aus Holz 

  

4420.1000 - Statuetten und andere Ziergegenstände, aus Holz 0.00 

4420.9000 - andere 0.00 

4421   Andere Waren aus Holz   

4421.1000 - Kleiderbügel 0.00 

  - andere   

4421.9100 - - aus Bambus 0.00 

4421.9900 - - andere 0.00 

45   Kork und Korkwaren   

4501   
Naturkork, unbearbeitet oder nur vorbearbeitet; Korkabfälle; Kork-
schrot; Korkmehl 

  

4501.1000 - Naturkork, unbearbeitet oder nur vorbearbeitet 0.00 

4501.9000 - andere 0.00 
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4502.0000   
Naturkork, entrindet oder nur zweiseitig grob zugerichtet, oder in 
Würfeln oder quadratischen oder rechteckigen Platten, Blättern o-
der Streifen (einschliesslich scharfkantige Rohlinge für Stöpsel) 

0.00 

4503   Waren aus Naturkork   

4503.1000 - Stöpsel 0.00 

4503.9000 - andere 0.00 

4504   
Presskork (mit oder ohne Bindemittel hergestellt) und Waren aus 
Presskork 

  

4504.1000 - 
Würfel, Bausteine, Platten, Blätter und Streifen; Fliesen jeglicher 

Form; Vollzylinder, einschliesslich Scheiben 
0.00 

4504.9000 - andere 0.00 

46   Flechtwaren und Korbmacherwaren   

4601   

Geflechte und ähnliche Waren aus Flechtstoffen, auch zu Bändern 
vereinigt; Flechtstoffe, Geflechte und ähnliche Waren aus Flecht-
stoffen, in Flächenform verwebt oder parallel aneinandergefügt, 
auch Fertigwaren darstellend (z.B. Matten, Strohmatten und Gitter-
geflechte) 

  

  - Matten, Strohmatten und Gittergeflechte, aus pflanzlichen Stoffen   

4601.2100 - - aus Bambus 0.00 

4601.2200 - - aus Rattan 0.00 

4601.2900 - - andere 0.00 

  - andere   

4601.9200 - - aus Bambus 0.00 

4601.9300 - - aus Rattan 0.00 

4601.9400 - - aus anderen pflanzlichen Stoffen 0.00 

4601.9900 - - andere 0.00 

4602   
Korbmacher- und Flechtwaren, unmittelbar aus Flechtstoffen oder 
aus Waren der Nr. 4601 hergestellt; Waren aus Luffa 

  

  - aus pflanzlichen Stoffen   

4602.1100 - - aus Bambus 0.00 

4602.1200 - - aus Rattan 0.00 

4602.1900 - - andere 0.00 

4602.9000 - andere 0.00 

X   

HALBSTOFFE AUS HOLZ ODER ANDEREN 
ZELLULOSEHALTIGEN FASERSTOFFEN; PAPIER ODER 
PAPPE FÜR DIE WIEDERAUFBEREITUNG (ABFÄLLE UND 
AUSSCHUSS) PAPIER UND WAREN DARAUS 

  

47   
Halbstoffe aus Holz oder anderen zellulosehaltigen Faserstoffen; 
Papier oder Pappe für die Wiederaufbereitung (Abfälle und Aus-
schuss) 

  

4701.0000   Mechanische Halbstoffe aus Holz (Holzschliff) 0.00 

4702.0000   Chemische Halbstoffe aus Holz (Holzzellstoff), zum Auflösen 0.00 

4703   
Chemische Halbstoffe aus Holz (Natron- oder Sulfat-Holzzellstoff), 
andere als solche zum Auflösen 

  

  - ungebleicht   

4703.1100 - - aus Nadelholz 0.00 

4703.1900 - - andere als aus Nadelholz 0.00 

  - halbgebleicht oder gebleicht   
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4703.2100 - - aus Nadelholz 0.00 

4703.2900 - - andere als aus Nadelholz 0.00 

4704   
Chemische Halbstoffe aus Holz (Sulfit-Holzzellstoff), andere als sol-
che zum Auflösen 

  

  - ungebleicht   

4704.1100 - - aus Nadelholz 0.00 

4704.1900 - - andere als aus Nadelholz 0.00 

  - halbgebleicht oder gebleicht   

4704.2100 - - aus Nadelholz 0.00 

4704.2900 - - andere als aus Nadelholz 0.00 

4705.0000   
Halbstoffe aus Holz, mittels einer kombinierten mechanischen und 
chemischen Behandlung erzeugt 

0.00 

4706   
Halbstoffe aus wiederaufbereitetem Papier oder wiederaufbereite-
ter Pappe (Abfälle und Ausschuss) oder aus anderen zellulosehalti-
gen Faserstoffen 

  

4706.1000 - Halbstoffe aus Baumwolllinters 0.00 

4706.2000 - 
Halbstoffe aus wiederaufbereitetem Papier oder wiederaufberei-

teter Pappe (Abfälle und Ausschuss) 
0.00 

4706.3000 - andere, aus Bambus 0.00 

  - andere   

4706.9100 - - mechanische 0.00 

4706.9200 - - chemische 0.00 

4706.9300 - - 
mittels einer kombinierten mechanischen und chemischen Be-

handlung erzeugt 
0.00 

4707   
Papier oder Pappe für die Wiederaufbereitung (Abfälle und Aus-
schuss) 

  

4707.1000 - 
Kraftpapier oder Kraftpappe, ungebleicht, oder Wellpapier oder 

Wellpappe 
0.00 

4707.2000 - 
andere Papiere oder Pappen, hauptsächlich aus gebleichten 

chemischen Halbstoffen hergestellt, nicht in der Masse gefärbt 
0.00 

4707.3000 - 
Papier oder Pappe, hauptsächlich aus mechanischen Halbstoffen 

hergestellt (z. B. Zeitungen, Zeitschriften und ähnliche Drucksa-
chen) 

0.00 

4707.9000 - 
andere, einschliesslich unsortierte Abfälle und unsortierter Aus-

schuss 
0.00 

48   
Papiere und Pappen; Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder 
Pappe 

  

4801.0000   Zeitungsdruckpapier, in Rollen oder Bogen 0.00 

4802   

Papiere und Pappen, weder gestrichen noch überzogen, der zum 
Schreiben, Bedrucken oder zu anderen grafischen Zwecken ver-
wendeten Art, und Papiere und Pappen für Lochkarten oder Loch-
streifen, nicht perforiert, in Rollen oder quadratischen oder recht-
eckigen Bogen, in allen Grössen und Formaten, ausgenommen 
Papiere der Nrn. 4801 oder 4803; Büttenpapiere und Büttenpappen 
(handgeschöpft) 

  

4802.1000 - Büttenpapier und Büttenpappe (handgeschöpft) 0.00 

4802.2000 - 
Rohpapier und Rohpappe für lichtempfindliche, wärmeempfindli-

che oder elektroempfindliche Papiere und Pappen 
0.00 

4802.4000 - Tapetenrohpapier 0.00 



Botschaft Aufhebung Industriezölle: Änderung Anhang 1 Zolltarifgesetz 

  

 

66 

Tarifnr.   Bezeichnung der Ware Generaltarif 

      
Fr./100 kg 

brutto 

  - 

andere Papiere und Pappen, ohne mechanisch oder chemisch-
mechanisch gewonnene Fasern oder mit einem auf den gesamten 
Fasergehalt bezogenen Anteil an solchen Fasern von nicht mehr 
als 10 Gewichtsprozent 

  

4802.5400 - - mit einem Quadratmetergewicht von weniger als 40 g 0.00 

4802.5500 - - 
mit einem Quadratmetergewicht von 40 g oder mehr, jedoch 

nicht mehr als 150 g, in Rollen 
0.00 

4802.5600 - - 

mit einem Quadratmetergewicht von 40 g oder mehr, jedoch 
nicht mehr als 150 g, in Bogen, die ungefaltet auf einer Seite nicht 
mehr als 435 mm und auf der anderen nicht mehr als 297 mm mes-
sen 

0.00 

4802.5700 - - 
andere, mit einem Quadratmetergewicht von 40 g oder mehr, 

jedoch nicht mehr als 150 g 
0.00 

4802.5800 - - mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g 0.00 

  - 
andere Papiere und Pappen, mit einem auf den gesamten Faser-

gehalt bezogenen Anteil an mechanisch oder chemisch-mecha-
nisch gewonnenen Fasern von mehr als 10 Gewichtsprozent 

  

4802.6100 - - in Rollen 0.00 

4802.6200 - - 
in Bogen, die ungefaltet auf einer Seite nicht mehr als 435 mm 

und auf der anderen nicht mehr als 297 mm messen 
0.00 

4802.6900 - - andere 0.00 

4803.0000   

Papiere in der für Toilettenpapier, Abschminktüchlein, Handtücher, 
Servietten und ähnliche Papiere für den Haushalt, zu hygienischen 
Zwecken oder für die Körperpflege verwendeten Art, Zellstoffwatte 
und Vliese aus Zellstoff, auch gekreppt, gefältelt, gaufriert, geprägt, 
perforiert, auf der Oberfläche gefärbt, verziert oder bedruckt, in Rol-
len oder Bogen 

0.00 

4804   
Kraftpapier und Kraftpappe, weder gestrichen noch überzogen, in 
Rollen oder Bogen, andere als solche der Nrn. 4802 oder 4803 

  

  - Kraftdeckenpapier und -pappe, sog. Kraftliner   

4804.1100 - - ungebleicht 0.00 

4804.1900 - - andere 0.00 

  - Kraftsackpapier   

4804.2100 - - ungebleicht 0.00 

4804.2900 - - andere 0.00 

  - 
andere Kraftpapiere und -pappen, mit einem Quadratmeterge-

wicht von nicht mehr als 150 g 
  

4804.3100 - - ungebleicht 0.00 

4804.3900 - - andere 0.00 

  - 
andere Kraftpapiere und -pappen, mit einem Quadratmeterge-

wicht von mehr als 150 g und weniger als 225 g 
  

4804.4100 - - ungebleicht 0.00 

4804.4200 - - 
in der Masse einheitlich gebleicht und mit einem auf den ge-

samten Fasergehalt bezogenen Anteil an chemisch gewonnenen 
Fasern aus Holz von mehr als 95 Gewichtsprozent 

0.00 

4804.4900 - - andere 0.00 
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  - 
andere Kraftpapiere und -pappen, mit einem Quadratmeterge-

wicht von 225 g oder mehr 
  

4804.5100 - - ungebleicht 0.00 

4804.5200 - - 
in der Masse einheitlich gebleicht und mit einem auf den ge-

samten Fasergehalt bezogenen Anteil an chemisch gewonnenen 
Fasern aus Holz von mehr als 95 Gewichtsprozent 

0.00 

4804.5900 - - andere 0.00 

4805   
Andere Papiere und Pappen, weder gestrichen noch überzogen, in 
Rollen oder Bogen, die keine andere als die in Anmerkung 3 dieses 
Kapitels genannten Bearbeitungen erfahren haben 

  

  - Papier für die Welle der Wellpappe   

4805.1100 - - Halbzellstoffpapier für die Welle der Wellpappe 0.00 

4805.1200 - - Strohpapier für die Welle der Wellpappe 0.00 

4805.1900 - - andere 0.00 

  - Testliner (wiederaufbereitete Fasern)   

4805.2400 - - mit einem Quadratmetergewicht von nicht mehr als 150 g 0.00 

4805.2500 - - mit einem Quadratmetergewicht von über 150 g 0.00 

4805.3000 - Sulfitpackpapier 0.00 

4805.4000 - Filterpapier und -pappe 0.00 

4805.5000 - Filzpapier und -pappe 0.00 

  - andere   

4805.9100 - - mit einem Quadratmetergewicht von nicht mehr als 150 g 0.00 

4805.9200 - - 
mit einem Quadratmetergewicht von über 150 g und weniger 

als 225 g 
0.00 

4805.9300 - - mit einem Quadratmetergewicht von 225 g oder mehr 0.00 

4806   
Pergamentpapier und Pergamentpappe, Pergamentersatzpapier, 
Naturpauspapier und Pergaminpapier und andere kalandrierte, 
durchsichtige oder durchscheinende Papiere, in Rollen oder Bogen 

  

4806.1000 - Pergamentpapier und -pappe (vegetabilisches Pergament) 0.00 

4806.2000 - Pergamentersatzpapier 0.00 

4806.3000 - Naturpauspapier 0.00 

4806.4000 - 
Pergaminpapier und andere kalandrierte, durchsichtige oder 

durchscheinende Papiere 
0.00 

4807.0000   
Papiere und Pappen, schichtgeklebt, weder gestrichen, überzogen 
noch imprägniert, auch mit Innenverstärkung, in Rollen oder Bogen 

0.00 

4808   
Papiere und Pappen, gewellt (auch mit aufgeklebter Deckschicht), 
gekreppt, gefältelt, gaufriert oder perforiert, in Rollen oder Bogen, 
andere als solche der Nr. 4803 

  

4808.1000 - Wellpapier und -pappe, auch perforiert 0.00 

4808.4000 - Kraftpapier, gekreppt oder gefältelt, auch gaufriert oder perforiert 0.00 

4808.9000 - andere 0.00 
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4809   

Kohlepapier, chemisches Durchschreibepapier und anderes Ver-
vielfältigungs- oder Umdruckpapier (einschliesslich gestrichenes, 
überzogenes oder imprägniertes Papier für Dauerschablonen oder 
für Offsetplatten), auch bedruckt, in Rollen oder Bogen 

  

4809.2000 - chemisches Durchschreibepapier 0.00 

4809.9000 - andere 0.00 

4810   

Papiere und Pappen, ein- oder beidseitig mit Kaolin oder anderen 
anorganischen Stoffen gestrichen, auch mit Bindemitteln, ausge-
nommen solche mit anderem Strich oder Überzug, auch auf der 
Oberfläche gefärbt, verziert oder bedruckt, in Rollen oder quadrati-
schen oder rechteckigen Bogen, in allen Grössen und Formaten 

  

  - 

Papiere und Pappen der zum Schreiben, Bedrucken oder zu an-
deren grafischen Zwecken verwendeten Art, ohne mechanisch oder 
chemisch-mechanisch gewonnene Fasern oder mit einem auf den 
gesamten Fasergehalt bezogenen Anteil an solchen Fasern von 
nicht mehr als 10 Gewichtsprozent 

  

4810.1300 - - in Rollen 0.00 

4810.1400 - - 
in Bogen, die ungefaltet auf einer Seite nicht mehr als 435 mm 

und auf der anderen nicht mehr als 297 mm messen 
0.00 

4810.1900 - - andere 0.00 

  - 

Papiere und Pappen, der zum Schreiben, Bedrucken oder zu an-
deren grafischen Zwecken verwendeten Art, mit einem auf den ge-
samten Fasergehalt bezogenen Anteil an mechanisch oder che-
misch-mechanisch gewonnenen Fasern von mehr als 10 
Gewichtsprozent 

  

4810.2200 - - leichtgestrichenes Papier, sog. «LWC-Papier» 0.00 

4810.2900 - - andere 0.00 

  - 
Kraftpapiere und -pappen, ausgenommen solche der zum Schrei-

ben, Bedrucken oder zu anderen grafischen Zwecken verwendeten 
Art 

  

4810.3100 - - 

in der Masse einheitlich gebleicht und mit einem auf den ge-
samten Fasergehalt bezogenen Anteil an chemisch gewonnenen 
Fasern aus Holz von mehr als 95 Gewichtsprozent, mit einem 
Quadratmetergewicht von nicht mehr als 150 g 

0.00 

4810.3200 - - 

in der Masse einheitlich gebleicht und mit einem auf den ge-
samten Fasergehalt bezogenen Anteil an chemisch gewonnenen 
Fasern aus Holz von mehr als 95 Gewichtsprozent, mit einem 
Quadratmetergewicht von mehr als 150 g 

0.00 

4810.3900 - - andere 0.00 

  - andere Papiere und Pappen   

4810.9200 - - mehrschichtig 0.00 

4810.9900 - - andere 0.00 
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4811   

Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstofffasern, ge-
strichen, überzogen, imprägniert, beschichtet, auf der Oberfläche 
gefärbt, verziert oder bedruckt, in Rollen oder quadratischen oder 
rechteckigen Bogen, in allen Grössen und Formaten, andere als 
solche der Nrn. 4803, 4809 oder 4810 

  

4811.1000 - Papiere und Pappen, geteert, bituminiert oder asphaltiert 0.00 

  - Papiere und Pappen, gummiert oder mit Klebeschicht   

4811.4100 - - selbstklebend 0.00 

4811.4900 - - andere 0.00 

  - 
Papiere und Pappen, mit Kunststoff überzogen, imprägniert oder 

beschichtet (ausgenommen solche mit Klebeschicht) 
  

4811.5100 - - gebleicht, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g 0.00 

4811.5900 - - andere 0.00 

4811.6000 - 
Papiere und Pappen, mit Wachs, Paraffin, Stearin, Öl oder Gly-

cerol überzogen, imprägniert oder beschichtet 
0.00 

4811.9000 - 
andere Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstoff-

fasern 
0.00 

4812.0000   Filterblöcke und Filterplatten, aus Papierhalbstoff 0.00 

4813   
Zigarettenpapier, auch auf Format zugeschnitten oder in Heftchen 
oder Hülsen 

  

4813.1000 - in Heftchen oder Hülsen 0.00 

4813.2000 - in Rollen mit einer Breite von nicht mehr als 5 cm 0.00 

4813.9000 - anderes 0.00 

4814   Papiertapeten und ähnliche Wandbezüge; Buntglaspapier   

4814.2000 - 
Tapeten und ähnliche Wandbezüge, aus Papier, auf der Schaus-

eite mit Überzug aus genarbtem, gaufriertem, gefärbtem, mit Moti-
ven bedrucktem oder anders verziertem Kunststoff 

0.00 

4814.9000 - andere 0.00 

4816   

Kohlepapier, chemisches Durchschreibepapier und anderes Ver-
vielfältigungs- oder Umdruckpapier (ausgenommen solches der Nr. 
4809), vollständige Dauerschablonen und Offsetplatten, aus Pa-
pier, auch in Schachteln 

  

4816.2000 - chemisches Durchschreibepapier 0.00 

4816.9000 - andere 0.00 

4817   

Briefumschläge, Kartenbriefe, nicht illustrierte Postkarten und Brief-
karten, aus Papier oder Pappe; Zusammenstellungen von Schreib-
waren in Schachteln, Taschen oder ähnlichen Aufmachungen, aus 
Papier oder Pappe 

  

4817.1000 - Briefumschläge 0.00 

4817.2000 - Kartenbriefe, nicht illustrierte Postkarten und Briefkarten 0.00 

4817.3000 - 
Zusammenstellungen von Schreibwaren in Schachteln, Taschen 

oder ähnlichen Aufmachungen, aus Papier oder Pappe 
0.00 
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4818   

Papier in der für Toilettenpapier und für ähnliche Papiere verwen-
deten Art, Zellstoffwatte oder Vliese aus Zellstofffasern, in der für 
den Haushalt oder zu hygienischen Zwecken verwendeten Art, in 
Rollen mit einer Breite von nicht mehr als 36 cm oder auf ein be-
stimmtes Format zugeschnitten; Taschentücher, Abschminktüch-
lein, Handtücher, Tischtücher, Tischservietten, Betttücher und ähn-
liche Waren für den Haushalt, für die Körperpflege, zu hygienischen 
Zwecken oder für den Spitalbedarf, Bekleidung und Bekleidungszu-
behör, aus Papierhalbstoff, Papier, Zellstoffwatte oder Vliesen aus 
Zellstofffasern 

  

4818.1000 - Toilettenpapier 0.00 

4818.2000 - Taschentücher, Abschminktücher und Handtücher 0.00 

4818.3000 - Tischtücher und Tischservietten 0.00 

4818.5000 - Bekleidung und Bekleidungszubehör 0.00 

4818.9000 - andere 0.00 

4819   

Schachteln, Säcke, Beutel, Tüten und andere Verpackungsmittel 
aus Papier, Pappe, Zellstoffwatte oder Vliesen aus Zellstofffasern; 
Kartonageartikel der in Büros, Läden oder dergleichen verwende-
ten Art 

  

4819.1000 - Schachteln und Kartons aus Wellpapier oder -pappe 0.00 

4819.2000 - 
Faltschachteln und Faltkartonageartikel aus nicht gewelltem Pa-

pier oder nicht gewellter Pappe 
0.00 

4819.3000 - Säcke und Beutel mit einer Bodenbreite von 40 cm oder mehr 0.00 

4819.4000 - 
andere Säcke und Beutel, Einsteckhüllen (andere als Schallplat-

tenhüllen) und Tüten 
0.00 

4819.5000 - andere Verpackungsmittel, einschliesslich Schallplattenhüllen 0.00 

4819.6000 - 
Kartonageartikel der in Büros, Läden oder dergleichen verwende-

ten Art 
0.00 

4820   

Register, Buchhaltungsbücher, Notizbücher, Bestellbücher, Quit-
tungsbücher, Agenden, Merkblöcke, Briefpapierblöcke und ähnliche 
Waren, Hefte, Schreibunterlagen, Ordner, Einbände (für Lose-Blatt-
Systeme oder andere), Aktenumschläge, Aktendeckel und andere 
Waren des Schulbedarfs, des Bürobedarfs oder des Papierhandels, 
einschliesslich Durchschreibesätze und -hefte, auch mit Kohlepa-
pier, aus Papier oder Pappe; Alben für Muster oder für Sammlun-
gen und Buchhüllen, aus Papier oder Pappe 

  

4820.1000 - 
Register, Buchhaltungsbücher, Notizbücher, Bestellbücher, Quit-

tungsbücher, Merkblöcke, Briefpapierblöcke, Agenden und ähnliche 
Waren 

0.00 

4820.2000 - Hefte 0.00 

4820.3000 - 
Ordner, Einbände (andere als Buchhüllen), Aktenumschläge und 

Aktendeckel 
0.00 

4820.4000 - Durchschreibesätze und -hefte, auch mit Kohlepapier 0.00 

4820.5000 - Alben für Muster oder für Sammlungen 0.00 

4820.9000 - andere 0.00 

4821   Etiketten aller Art, aus Papier oder Pappe, auch bedruckt   

4821.1000 - bedruckt 0.00 

4821.9000 - andere 0.00 
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4822   
Rollen, Spulen, Hülsen und ähnliche Warenträger, aus Papierhalb-
stoff, Papier oder Pappe, auch gelocht oder gehärtet 

  

4822.1000 - in der zum Aufwickeln von Spinnstoffgarnen verwendeten Art 0.00 

4822.9000 - andere 0.00 

4823   
Andere Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstofffa-
sern, auf Format zugeschnitten; andere Waren aus Papierhalbstoff, 
Papier, Pappe, Zellstoffwatte oder Vliesen aus Zellstofffasern 

  

4823.2000 - Filterpapier und Filterpappe 0.00 

4823.4000 - 
Diagrammpapier für Registriergeräte, in Rollen, Bogen oder 

Scheiben 
0.00 

  - 
Tablette, Platten, Teller, Tassen, Becher und ähnliche Waren, 

aus Papier oder Pappe 
  

4823.6100 - - aus Bambus 0.00 

4823.6900 - - andere 0.00 

4823.7000 - aus Papierhalbstoff gegossene oder gepresste Waren 0.00 

4823.9000 - andere 0.00 

49   
Waren des Buchhandels, Presseerzeugnisse oder andere Waren 
der grafischen Industrie; hand- oder maschinengeschriebene 
Schriftstücke und Pläne 

  

4901   Bücher, Broschüren und ähnliche Drucke, auch in losen Bogen   

4901.1000 - in losen Bogen, auch gefaltet 0.00 

  - andere   

4901.9100 - - Wörterbücher und Enzyklopädien, auch in Teilheften 0.00 

4901.9900 - - andere 0.00 

4902   
Zeitungen und andere periodische Druckschriften, auch mit Bildern 
oder Werbung enthaltend 

  

4902.1000 - mindestens viermal wöchentlich erscheinend 0.00 

4902.9000 - andere 0.00 

4903.0000   Bilderalben, Bilderbücher und Zeichen- oder Malbücher, für Kinder 0.00 

4904.0000   
Noten, handgeschrieben oder gedruckt, mit oder ohne Bilder, auch 
gebunden 

0.00 

4905   
Kartografische Erzeugnisse aller Art, einschliesslich Wandkarten, 
topografische Pläne und Globen, gedruckt 

  

4905.1000 - Globen 0.00 

  - andere   

4905.9100 - - in Form von Büchern oder Broschüren 0.00 

4905.9900 - - andere 0.00 

4906.0000   

Baupläne, technische Zeichnungen und andere Pläne und Zeich-
nungen zu gewerblichen, kaufmännischen, topografischen oder 
ähnlichen Zwecken, in von Hand hergestellten Originalen; handge-
schriebene Schriftstücke; Kopien der vorstehend genannten Pläne, 
Zeichnungen oder Schriftstücke, durch fotografische Reproduktion 
auf lichtempfindlichem Papier oder mit Hilfe von Kohlepapier herge-
stellt 

0.00 
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4907.0000   

Briefmarken, Steuermarken und dergleichen, nicht entwertet, gültig 
oder zum Umlauf vorgesehen im Land, in dem sie Frankaturwert 
besitzen oder besitzen werden; Papier mit Stempel; Banknoten; 
Schecks; Aktien oder Obligationen und ähnliche Wertpapiere 

0.00 

4908   Abziehbilder aller Art   

4908.1000 - Abziehbilder, verglasbar 0.00 

4908.9000 - andere 0.00 

4909.0000   
Postkarten, gedruckt oder illustriert; gedruckte Karten mit Glück-
wünschen oder persönlichen Mitteilungen, auch illustriert, mit oder 
ohne Umschläge, Verzierungen oder Ausrüstungen 

0.00 

4910.0000   
Kalender aller Art, gedruckt, einschliesslich Blöcke für Abreisska-
lender 

0.00 

4911   Andere Drucke, einschliesslich Bilder, Bilddrucke und Fotografien   

4911.1000 - Werbedrucke, Verkaufskataloge und dergleichen 0.00 

  - andere   

4911.9100 - - Bilder, Bilddrucke und Fotografien 0.00 

4911.9900 - - andere 0.00 

XI   SPINNSTOFFE UND WAREN DARAUS   

50   Seide   

5001.0000   Seidenraupenkokons, zum Abhaspeln geeignet 0.00 

5002.0000   Grègeseide (weder gedreht noch gezwirnt) 0.00 

5003.0000   
Abfälle von Seide (einschliesslich nicht abhaspelbare Seidenrau-
penkokons, Garnabfälle und Reissspinnstoff) 

0.00 

5004.0000   
Garne aus Seide (andere als Garne aus Abfällen von Seide), nicht 
in Aufmachungen für den Einzelverkauf 

0.00 

5005.0000   
Garne aus Abfällen von Seide, nicht in Aufmachungen für den Ein-
zelverkauf 

0.00 

5006.0000   
Garne aus Seide oder aus Abfällen von Seide, in Aufmachungen 
für den Einzelverkauf; Messinahaar 

0.00 

5007   Gewebe aus Seide oder aus Abfällen von Seide   

5007.1000 - Gewebe aus Bourretteseide 0.00 

5007.2000 - 
andere Gewebe, mit einem Anteil an Seide oder Abfällen von 

Seide, andere als Bourretteseide, von 85 Gewichtsprozent oder 
mehr 

0.00 

5007.9000 - andere Gewebe 0.00 

51   
Wolle, feine oder grobe Tierhaare; Garne und Gewebe aus Ross-
haar 

  

5101   Wolle, weder kardiert noch gekämmt   

  - Schweisswolle, einschliesslich rückengewaschene Wolle   

5101.1100 - - Schurwolle 0.00 

5101.1900 - - andere 0.00 

  - entfettete Wolle, nicht karbonisiert   

5101.2100 - - Schurwolle 0.00 

5101.2900 - - andere 0.00 

5101.3000 - karbonisiert 0.00 

5102   Feine oder grobe Tierhaare, weder kardiert noch gekämmt   

  - feine Tierhaare   

5102.1100 - - der Kaschmirziege 0.00 

5102.1900 - - andere 0.00 

5102.2000 - grobe Tierhaare 0.00 



Botschaft Aufhebung Industriezölle: Änderung Anhang 1 Zolltarifgesetz   

 

73 

Tarifnr.   Bezeichnung der Ware Generaltarif 

      
Fr./100 kg 

brutto 

5103   
Abfälle von Wolle oder feinen oder groben Tierhaaren, einschliess-
lich Garnabfälle, ausgenommen Reissspinnstoff 

  

5103.1000 - Kämmlinge von Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

5103.2000 - andere Abfälle von Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

5103.3000 - Abfälle von groben Tierhaaren 0.00 

5104.0000   Reissspinnstoff aus Wolle oder feinen oder groben Tierhaaren 0.00 

5105   
Wolle und feine oder grobe Tierhaare, kardiert oder gekämmt (ein-
schliesslich gekämmte Wolle in loser Form) 

  

5105.1000 - kardierte Wolle 0.00 

  - gekämmte Wolle   

5105.2100 - - gekämmte Wolle in loser Form 0.00 

5105.2900 - - andere 0.00 

  - feine Tierhaare, kardiert oder gekämmt   

5105.3100 - - der Kaschmirziege 0.00 

5105.3900 - - andere 0.00 

5105.4000 - grobe Tierhaare, kardiert oder gekämmt 0.00 

5106   
Streichgarne aus Wolle, nicht in Aufmachungen für den Einzelver-
kauf 

  

5106.1000 - mit einem Anteil an Wolle von 85 Gewichtsprozent oder mehr 0.00 

5106.2000 - mit einem Anteil an Wolle von weniger als 85 Gewichtsprozent 0.00 

5107   
Kammgarne aus Wolle, nicht in Aufmachungen für den Einzelver-
kauf 

  

5107.1000 - mit einem Anteil an Wolle von 85 Gewichtsprozent oder mehr 0.00 

5107.2000 - mit einem Anteil an Wolle von weniger als 85 Gewichtsprozent 0.00 

5108   
Streichgarne oder Kammgarne aus feinen Tierhaaren, nicht in Auf-
machungen für den Einzelverkauf 

  

5108.1000 - kardiert 0.00 

5108.2000 - gekämmt 0.00 

5109   
Garne aus Wolle oder feinen Tierhaaren, in Aufmachungen für den 
Einzelverkauf 

  

5109.1000 - 
mit einem Anteil an Wolle oder feinen Tierhaaren von 85 Ge-

wichtsprozent oder mehr 
0.00 

5109.9000 - andere 0.00 

5110.0000   
Garne aus groben Tierhaaren oder aus Rosshaar (einschliesslich 
umsponnene Garne aus Rosshaar), auch in Aufmachungen für den 
Einzelverkauf 

0.00 

5111   Streichgarngewebe aus Wolle oder aus feinen Tierhaaren   

  - 
mit einem Anteil an Wolle oder feinen Tierhaaren von 85 Ge-

wichtsprozent oder mehr 
  

5111.1100 - - mit einem Quadratmetergewicht von nicht mehr als 300 g 0.00 

5111.1900 - - andere 0.00 

5111.2000 - 
andere, hauptsächlich oder ausschliesslich mit synthetischen o-

der künstlichen Filamenten gemischt 
0.00 

5111.3000 - 
andere, hauptsächlich oder ausschliesslich mit synthetischen o-

der künstlichen Kurzfasern gemischt 
0.00 

5111.9000 - andere 0.00 

5112   Kammgarngewebe aus Wolle oder aus feinen Tierhaaren   

  - 
mit einem Anteil an Wolle oder feinen Tierhaaren von 85 Ge-

wichtsprozent oder mehr 
  

5112.1100 - - mit einem Quadratmetergewicht von nicht mehr als 200 g 0.00 

5112.1900 - - andere 0.00 
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5112.2000 - 
andere, hauptsächlich oder ausschliesslich mit synthetischen o-

der künstlichen Filamenten gemischt 
0.00 

5112.3000 - 
andere, hauptsächlich oder ausschliesslich mit synthetischen o-

der künstlichen Kurzfasern gemischt 
0.00 

5112.9000 - andere 0.00 

5113.0000   Gewebe aus groben Tierhaaren oder aus Rosshaar 0.00 

52   Baumwolle   

5201.0000   Baumwolle, weder kardiert noch gekämmt 0.00 

5202   
Abfälle von Baumwolle (einschliesslich Garnabfälle und Reissspinn-
stoff) 

  

5202.1000 - Garnabfälle 0.00 

  - andere   

5202.9100 - - Reissspinnstoff 0.00 

5202.9900 - - andere 0.00 

5203.0000   Baumwolle, kardiert oder gekämmt 0.00 

5204   
Nähgarne aus Baumwolle, auch in Aufmachungen für den Einzel-
verkauf 

  

  - nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf   

5204.1100 - - 
mit einem Anteil an Baumwolle von 85 Gewichtsprozent oder 

mehr 
0.00 

5204.1900 - - andere 0.00 

5204.2000 - in Aufmachungen für den Einzelverkauf 0.00 

5205   
Garne aus Baumwolle (andere als Nähgarne), mit einem Anteil an 
Baumwolle von 85 Gewichtsprozent oder mehr, nicht in Aufma-
chungen für den Einzelverkauf 

  

  - ungezwirnte Garne, aus nicht gekämmten Fasern   

5205.1100 - - 
mit einem Titer von 714,29 Dezitex oder mehr (nicht mehr als 

Nummer metrisch 14) 
0.00 

5205.1200 - - 
mit einem Titer von weniger als 714,29 Dezitex, jedoch nicht 

weniger als 232,56 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 14, jedoch 
nicht mehr als Nummer metrisch 43) 

0.00 

5205.1300 - - 
mit einem Titer von weniger als 232,56 Dezitex, jedoch nicht 

weniger als 192,31 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 43, jedoch 
nicht mehr als Nummer metrisch 52) 

0.00 

5205.1400 - - 
mit einem Titer von weniger als 192,31 Dezitex, jedoch nicht 

weniger als 125 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 52, jedoch 
nicht mehr als Nummer metrisch 80) 

0.00 

5205.1500 - - 
mit einem Titer von weniger als 125 Dezitex (mehr als Nummer 

metrisch 80) 
0.00 

  - ungezwirnte Garne, aus gekämmten Fasern   

5205.2100 - - 
mit einem Titer von 714,29 Dezitex oder mehr (nicht mehr als 

Nummer metrisch 14) 
0.00 

5205.2200 - - 
mit einem Titer von weniger als 714,29 Dezitex, jedoch nicht 

weniger als 232,56 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 14, jedoch 
nicht mehr als Nummer metrisch 43) 

0.00 

5205.2300 - - 
mit einem Titer von weniger als 232,56 Dezitex, jedoch nicht 

weniger als 192,31 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 43, jedoch 
nicht mehr als Nummer metrisch 52) 

0.00 

5205.2400 - - 
mit einem Titer von weniger als 192,31 Dezitex, jedoch nicht 

weniger als 125 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 52, jedoch 
nicht mehr als Nummer metrisch 80) 

0.00 
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5205.2600 - - 
mit einem Titer von weniger als 125 Dezitex, jedoch nicht weni-

ger als 106,38 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 80, jedoch nicht 
mehr als Nummer metrisch 94) 

0.00 

5205.2700 - - 
mit einem Titer von weniger als 106,38 Dezitex, jedoch nicht 

weniger als 83,33 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 94, jedoch 
nicht mehr als Nummer metrisch 120) 

0.00 

5205.2800 - - 
mit einem Titer von weniger als 83,33 Dezitex (mehr als Num-

mer metrisch 120) 
0.00 

  - gezwirnte Garne, aus nicht gekämmten Fasern   

5205.3100 - - 
mit einem Titer der Einfachgarne von 714,29 Dezitex oder 

mehr (nicht mehr als Nummer metrisch 14 der Einfachgarne) 
0.00 

5205.3200 - - 

mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 714,29 Dezi-
tex, jedoch nicht weniger als 232,56 Dezitex (mehr als Nummer 
metrisch 14, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 43 der Ein-
fachgarne) 

0.00 

5205.3300 - - 

mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 232,56 Dezi-
tex, jedoch nicht weniger als 192,31 Dezitex (mehr als Nummer 
metrisch 43, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 52 der Ein-
fachgarne) 

0.00 

5205.3400 - - 

mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 192,31 Dezi-
tex, jedoch nicht weniger als 125 Dezitex (mehr als Nummer met-
risch 52, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 80 der Einfach-
garne) 

0.00 

5205.3500 - - 
mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 125 Dezitex 

(mehr als Nummer metrisch 80 der Einfachgarne) 
0.00 

  - gezwirnte Garne, aus gekämmten Fasern   

5205.4100 - - 
mit einem Titer der Einfachgarne von 714,29 Dezitex oder 

mehr (nicht mehr als Nummer metrisch 14 der Einfachgarne) 
0.00 

5205.4200 - - 

mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 714,29 Dezi-
tex, jedoch nicht weniger als 232,56 Dezitex (mehr als Nummer 
metrisch 14, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 43 der Ein-
fachgarne) 

0.00 

5205.4300 - - 

mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 232,56 Dezi-
tex, jedoch nicht weniger als 192,31 Dezitex (mehr als Nummer 
metrisch 43, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 52 der Ein-
fachgarne) 

0.00 

5205.4400 - - 

mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 192,31 Dezi-
tex, jedoch nicht weniger als 125 Dezitex (mehr als Nummer met-
risch 52, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 80 der Einfach-
garne) 

0.00 

5205.4600 - - 
mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 125 Dezitex, 

jedoch nicht weniger als 106,38 Dezitex (mehr als Nummer met-
risch 80, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 94) 

0.00 

5205.4700 - - 
mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 106,38 Dezi-

tex, jedoch nicht weniger als 83,33 Dezitex (mehr als Nummer met-
risch 94, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 120) 

0.00 

5205.4800 - - 
mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 83,33 Dezi-

tex (mehr als Nummer metrisch 120) 
0.00 
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5206   
Garne aus Baumwolle (andere als Nähgarne), mit einem Anteil an 
Baumwolle von weniger als 85 Gewichtsprozent, nicht in Aufma-
chungen für den Einzelverkauf 

  

  - ungezwirnte Garne, aus nicht gekämmten Fasern   

5206.1100 - - 
mit einem Titer von 714,29 Dezitex oder mehr (nicht mehr als 

Nummer metrisch 14) 
0.00 

5206.1200 - - 
mit einem Titer von weniger als 714,29 Dezitex, jedoch nicht 

weniger als 232,56 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 14, jedoch 
nicht mehr als Nummer metrisch 43) 

0.00 

5206.1300 - - 
mit einem Titer von weniger als 232,56 Dezitex, jedoch nicht 

weniger als 192,31 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 43, jedoch 
nicht mehr als Nummer metrisch 52) 

0.00 

5206.1400 - - 
mit einem Titer von weniger als 192,31 Dezitex, jedoch nicht 

weniger als 125 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 52, jedoch 
nicht mehr als Nummer metrisch 80) 

0.00 

5206.1500 - - 
mit einem Titer von weniger als 125 Dezitex (mehr als Nummer 

metrisch 80) 
0.00 

  - ungezwirnte Garne, aus gekämmten Fasern   

5206.2100 - - 
mit einem Titer von 714,29 Dezitex oder mehr (nicht mehr als 

Nummer metrisch 14) 
0.00 

5206.2200 - - 
mit einem Titer von weniger als 714,29 Dezitex, jedoch nicht 

weniger als 232,56 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 14, jedoch 
nicht mehr als Nummer metrisch 43) 

0.00 

5206.2300 - - 
mit einem Titer von weniger als 232,56 Dezitex, jedoch nicht 

weniger als 192,31 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 43, jedoch 
nicht mehr als Nummer metrisch 52) 

0.00 

5206.2400 - - 
mit einem Titer von weniger als 192,31 Dezitex, jedoch nicht 

weniger als 125 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 52, jedoch 
nicht mehr als Nummer metrisch 80) 

0.00 

5206.2500 - - 
mit einem Titer von weniger als 125 Dezitex (mehr als Nummer 

metrisch 80) 
0.00 

  - gezwirnte Garne, aus nicht gekämmten Fasern   

5206.3100 - - 
mit einem Titer der Einfachgarne von 714,29 Dezitex oder 

mehr (nicht mehr als Nummer metrisch 14 der Einfachgarne) 
0.00 

5206.3200 - - 

mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 714,29 Dezi-
tex, jedoch nicht weniger als 232,56 Dezitex (mehr als Nummer 
metrisch 14, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 43 der Ein-
fachgarne) 

0.00 

5206.3300 - - 

mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 232,56 Dezi-
tex, jedoch nicht weniger als 192,31 Dezitex (mehr als Nummer 
metrisch 43, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 52 der Ein-
fachgarne) 

0.00 

5206.3400 - - 

mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 192,31 Dezi-
tex, jedoch nicht weniger als 125 Dezitex (mehr als Nummer met-
risch 52, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 80 der Einfach-
garne) 

0.00 

5206.3500 - - 
mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 125 Dezitex 

(mehr als Nummer metrisch 80 der Einfachgarne) 
0.00 

  - gezwirnte Garne, aus gekämmten Fasern   

5206.4100 - - 
mit einem Titer der Einfachgarne von 714,29 Dezitex oder 

mehr (nicht mehr als Nummer metrisch 14 der Einfachgarne) 
0.00 
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5206.4200 - - 

mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 714,29 Dezi-
tex, jedoch nicht weniger als 232,56 Dezitex (mehr als Nummer 
metrisch 14, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 43 der Ein-
fachgarne) 

0.00 

5206.4300 - - 

mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 232,56 Dezi-
tex, jedoch nicht weniger als 192,31 Dezitex (mehr als Nummer 
metrisch 43, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 52 der Ein-
fachgarne) 

0.00 

5206.4400 - - 

mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 192,31 Dezi-
tex, jedoch nicht weniger als 125 Dezitex (mehr als Nummer met-
risch 52, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 80 der Einfach-
garne) 

0.00 

5206.4500 - - 
mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 125 Dezitex 

(mehr als Nummer metrisch 80 der Einfachgarne) 
0.00 

5207   
Garne aus Baumwolle (andere als Nähgarne), in Aufmachungen für 
den Einzelverkauf 

  

5207.1000 - 
mit einem Anteil an Baumwolle von 85 Gewichtsprozent oder 

mehr 
0.00 

5207.9000 - andere 0.00 

5208   
Gewebe aus Baumwolle, mit einem Anteil an Baumwolle von 85 
Gewichtsprozent oder mehr, mit einem Quadratmetergewicht von 
nicht mehr als 200 g 

  

  - roh   

5208.1100 - - 
in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von nicht 

mehr als 100 g 
0.00 

5208.1200 - - 
in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von 

mehr als 100 g 
0.00 

5208.1300 - - 
in Köperbindung, einschliesslich Gleichgratköperbindung, mit 

nicht mehr als 4 Fäden im Bindungsrapport 
0.00 

5208.1900 - - andere Gewebe 0.00 

  - gebleicht   

5208.2100 - - 
in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von nicht 

mehr als 100 g 
0.00 

5208.2200 - - 
in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von 

mehr als 100 g 
0.00 

5208.2300 - - 
in Köperbindung, einschliesslich Gleichgratköperbindung, mit 

nicht mehr als 4 Fäden im Bindungsrapport 
0.00 

5208.2900 - - andere Gewebe 0.00 

  - gefärbt   

5208.3100 - - 
in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von nicht 

mehr als 100 g 
0.00 

5208.3200 - - 
in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von 

mehr als 100 g 
0.00 

5208.3300 - - 
in Köperbindung, einschliesslich Gleichgratköperbindung, mit 

nicht mehr als 4 Fäden im Bindungsrapport 
0.00 

5208.3900 - - andere Gewebe 0.00 

  - buntgewebt   

5208.4100 - - 
in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von nicht 

mehr als 100 g 
0.00 

5208.4200 - - 
in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von 

mehr als 100 g 
0.00 

5208.4300 - - 
in Köperbindung, einschliesslich Gleichgratköperbindung, mit 

nicht mehr als 4 Fäden im Bindungsrapport 
0.00 
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5208.4900 - - andere Gewebe 0.00 

  - bedruckt   

5208.5100 - - 
in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von nicht 

mehr als 100 g 
0.00 

5208.5200 - - 
in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von 

mehr als 100 g 
0.00 

5208.5900 - - andere Gewebe 0.00 

5209   
Gewebe aus Baumwolle, mit einem Anteil an Baumwolle von 85 
Gewichtsprozent oder mehr, mit einem Quadratmetergewicht von 
mehr als 200 g 

  

  - roh   

5209.1100 - - in Leinwandbindung 0.00 

5209.1200 - - 
in Köperbindung, einschliesslich Gleichgratköperbindung, mit 

nicht mehr als 4 Fäden im Bindungsrapport 
0.00 

5209.1900 - - andere Gewebe 0.00 

  - gebleicht   

5209.2100 - - in Leinwandbindung 0.00 

5209.2200 - - 
in Köperbindung, einschliesslich Gleichgratköperbindung, mit 

nicht mehr als 4 Fäden im Bindungsrapport 
0.00 

5209.2900 - - andere Gewebe 0.00 

  - gefärbt   

5209.3100 - - in Leinwandbindung 0.00 

5209.3200 - - 
in Köperbindung, einschliesslich Gleichgratköperbindung, mit 

nicht mehr als 4 Fäden im Bindungsrapport 
0.00 

5209.3900 - - andere Gewebe 0.00 

  - buntgewebt   

5209.4100 - - in Leinwandbindung 0.00 

5209.4200 - - Denim-Gewebe 0.00 

5209.4300 - - 
andere Gewebe in Köperbindung, einschliesslich Gleichgratkö-

perbindung, mit nicht mehr als 4 Fäden im Bindungsrapport 
0.00 

5209.4900 - - andere Gewebe 0.00 

  - bedruckt   

5209.5100 - - in Leinwandbindung 0.00 

5209.5200 - - 
in Köperbindung, einschliesslich Gleichgratköperbindung, mit 

nicht mehr als 4 Fäden im Bindungsrapport 
0.00 

5209.5900 - - andere Gewebe 0.00 

5210   

Gewebe aus Baumwolle, mit einem Anteil an Baumwolle von weni-
ger als 85 Gewichtsprozent, hauptsächlich oder ausschliesslich mit 
synthetischen oder künstlichen Fasern gemischt, mit einem Quad-
ratmetergewicht von nicht mehr als 200 g 

  

  - roh   

5210.1100 - - in Leinwandbindung 0.00 

5210.1900 - - andere Gewebe 0.00 

  - gebleicht   

5210.2100 - - in Leinwandbindung 0.00 

5210.2900 - - andere Gewebe 0.00 

  - gefärbt   

5210.3100 - - in Leinwandbindung 0.00 

5210.3200 - - 
in Köperbindung, einschliesslich Gleichgratköperbindung, mit 

nicht mehr als 4 Fäden im Bindungsrapport 
0.00 
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5210.3900 - - andere Gewebe 0.00 

  - buntgewebt   

5210.4100 - - in Leinwandbindung 0.00 

5210.4900 - - andere Gewebe 0.00 

  - bedruckt   

5210.5100 - - in Leinwandbindung 0.00 

5210.5900 - - andere Gewebe 0.00 

5211   

Gewebe aus Baumwolle, mit einem Anteil an Baumwolle von weni-
ger als 85 Gewichtsprozent, hauptsächlich oder ausschliesslich mit 
synthetischen oder künstlichen Fasern gemischt, mit einem Quad-
ratmetergewicht von mehr als 200 g 

  

  - roh   

5211.1100 - - in Leinwandbindung 0.00 

5211.1200 - - 
in Köperbindung, einschliesslich Gleichgratköperbindung, mit 

nicht mehr als 4 Fäden im Bindungsrapport 
0.00 

5211.1900 - - andere Gewebe 0.00 

5211.2000 - gebleicht 0.00 

  - gefärbt   

5211.3100 - - in Leinwandbindung 0.00 

5211.3200 - - 
in Köperbindung, einschliesslich Gleichgratköperbindung, mit 

nicht mehr als 4 Fäden im Bindungsrapport 
0.00 

5211.3900 - - andere Gewebe 0.00 

  - buntgewebt   

5211.4100 - - in Leinwandbindung 0.00 

5211.4200 - - Denim-Gewebe 0.00 

5211.4300 - - 
andere Gewebe in Köperbindung, einschliesslich Gleichgratkö-

perbindung, mit nicht mehr als 4 Fäden im Bindungsrapport 
0.00 

5211.4900 - - andere Gewebe 0.00 

  - bedruckt   

5211.5100 - - in Leinwandbindung 0.00 

5211.5200 - - 
in Köperbindung, einschliesslich Gleichgratköperbindung, mit 

nicht mehr als 4 Fäden im Bindungsrapport 
0.00 

5211.5900 - - andere Gewebe 0.00 

5212   Andere Gewebe aus Baumwolle   

  - mit einem Quadratmetergewicht von nicht mehr als 200 g   

5212.1100 - - roh 0.00 

5212.1200 - - gebleicht 0.00 

5212.1300 - - gefärbt 0.00 

5212.1400 - - buntgewebt 0.00 

5212.1500 - - bedruckt 0.00 

  - mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 200 g   

5212.2100 - - roh 0.00 

5212.2200 - - gebleicht 0.00 

5212.2300 - - gefärbt 0.00 

5212.2400 - - buntgewebt 0.00 

5212.2500 - - bedruckt 0.00 

53   
Andere pflanzliche Spinnstoffe; Papiergarne und Gewebe aus Pa-
piergarnen 
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5301   
Flachs, roh oder bearbeitet, jedoch nicht versponnen; Werg und 
Abfälle von Flachs (einschliesslich Garnabfälle und Reissspinnstoff) 

  

5301.1000 - Flachs, roh oder geröstet 0.00 

  - 
Flachs, gebrochen, geschwungen, gehechelt oder anders bear-

beitet, jedoch nicht versponnen 
  

5301.2100 - - gebrochen oder geschwungen 0.00 

5301.2900 - - anderer 0.00 

5301.3000 - Werg und Abfälle von Flachs 0.00 

5302   
Hanf (Cannabis sativa L.), roh oder bearbeitet, jedoch nicht ver-
sponnen; Werg und Abfälle von Hanf (einschliesslich Garnabfälle 
und Reissspinnstoff) 

  

5302.1000 - Hanf, roh oder geröstet 0.00 

5302.9000 - andere 0.00 

5303   

Jute und andere textile Bastfasern (ausgenommen Flachs, Hanf 
und Ramie), roh oder bearbeitet, jedoch nicht versponnen; Werg 
und Abfälle dieser Spinnstoffe (einschliesslich Garnabfälle und 
Reissspinnstoff) 

  

5303.1000 - Jute und andere textile Bastfasern, roh oder geröstet 0.00 

5303.9000 - andere 0.00 

5305.0000   

Kokos, Abaca (Manilahanf oder Musa textilis Nee), Ramie und an-
dere pflanzliche Spinnstoffe, anderweit weder genannt noch inbe-
griffen, roh oder bearbeitet, jedoch nicht versponnen; Werg und Ab-
fälle dieser Spinnstoffe (einschliesslich Garnabfälle und 
Reissspinnstoff) 

0.00 

5306   Leinengarne (Garne aus Flachs)   

5306.1000 - ungezwirnt 0.00 

5306.2000 - gezwirnt 0.00 

5307   Garne aus Jute oder anderen textilen Bastfasern der Nr. 5303   

5307.1000 - ungezwirnt 0.00 

5307.2000 - gezwirnt 0.00 

5308   Garne aus anderen pflanzlichen Spinnstoffen; Papiergarne   

5308.1000 - Kokosgarne 0.00 

5308.2000 - Hanfgarne 0.00 

5308.9000 - andere 0.00 

5309   Leinengewebe (Gewebe aus Flachs)   

  - mit einem Anteil an Flachs von 85 Gewichtsprozent oder mehr   

5309.1100 - - roh oder gebleicht 0.00 

5309.1900 - - andere 0.00 

  - mit einem Anteil an Flachs von weniger als 85 Gewichtsprozent   

5309.2100 - - roh oder gebleicht 0.00 

5309.2900 - - andere 0.00 

5310   Gewebe aus Jute oder anderen textilen Bastfasern der Nr. 5303   

5310.1000 - roh 0.00 

5310.9000 - andere 0.00 

5311.0000   
Gewebe aus anderen pflanzlichen Spinnstoffen; Gewebe aus Pa-
piergarnen 

0.00 

54   
Synthetische oder künstliche Filamente; Streifen und dergleichen 
aus synthetischer oder künstlicher Spinnmasse 
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5401   
Nähgarne aus synthetischen oder künstlichen Filamenten, auch in 
Aufmachungen für den Einzelverkauf 

  

5401.1000 - aus synthetischen Filamenten 0.00 

5401.2000 - aus künstlichen Filamenten 0.00 

5402   
Synthetische Filamentgarne (andere als Nähgarne), nicht in Aufma-
chungen für den Einzelverkauf, einschliesslich synthetische Mono-
file von weniger als 67 Dezitex 

  

  - 
hochfeste Garne aus Nylon oder anderen Polyamiden, auch tex-

turiert 
  

5402.1100 - - aus Aramiden 0.00 

5402.1900 - - andere 0.00 

5402.2000 - hochfeste Garne aus Polyester, auch texturiert 0.00 

  - texturierte Garne   

5402.3100 - - 
aus Nylon oder anderen Polyamiden, mit einem Titer der Ein-

fachgarne von 50 tex oder weniger 
0.00 

5402.3200 - - 
aus Nylon oder anderen Polyamiden, mit einem Titer der Ein-

fachgarne von mehr als 50 tex 
0.00 

5402.3300 - - aus Polyester 0.00 

5402.3400 - - aus Polypropylen 0.00 

5402.3900 - - andere 0.00 

  - 
andere Garne, ungezwirnt, ungedreht oder mit nicht mehr als 50 

Drehungen je Meter 
  

5402.4400 - - aus Elastomeren 0.00 

5402.4500 - - andere, aus Nylon oder anderen Polyamiden 0.00 

5402.4600 - - andere, aus Polyester, teilverstreckt 0.00 

5402.4700 - - andere, aus Polyester 0.00 

5402.4800 - - andere, aus Polypropylen 0.00 

5402.4900 - - andere 0.00 

  - andere Garne, ungezwirnt, mit mehr als 50 Drehungen je Meter   

5402.5100 - - aus Nylon oder anderen Polyamiden 0.00 

5402.5200 - - aus Polyester 0.00 

5402.5300 - - aus Polypropylen 0.00 

5402.5900 - - andere 0.00 

  - andere Garne, gezwirnt   

5402.6100 - - aus Nylon oder anderen Polyamiden 0.00 

5402.6200 - - aus Polyester 0.00 

5402.6300 - - aus Polypropylen 0.00 

5402.6900 - - andere 0.00 

5403   
Künstliche Filamentgarne (andere als Nähgarne), nicht in Aufma-
chungen für den Einzelverkauf, einschliesslich künstliche Monofile 
von weniger als 67 Dezitex 

  

5403.1000 - hochfeste Garne aus Viskose 0.00 

  - andere Garne, ungezwirnt   

5403.3100 - - 
aus Viskose, ungedreht oder mit nicht mehr als 120 Drehungen 

je Meter 
0.00 

5403.3200 - - aus Viskose, mit mehr als 120 Drehungen je Meter 0.00 

5403.3300 - - aus Celluloseacetat 0.00 

5403.3900 - - andere 0.00 

  - andere Garne, gezwirnt   

5403.4100 - - aus Viskose 0.00 
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5403.4200 - - aus Celluloseacetat 0.00 

5403.4900 - - andere 0.00 

5404   

Synthetische Monofile von 67 Dezitex oder mehr und mit einer 
grössten Querschnittdimension von nicht mehr als 1 mm; Streifen 
und dergleichen (z.B. Kunststroh) aus synthetischer Spinnmasse, 
mit einer augenscheinlichen Breite von nicht mehr als 5 mm 

  

  - Monofile   

5404.1100 - - aus Elastomeren 0.00 

5404.1200 - - andere, aus Polypropylen 0.00 

5404.1900 - - andere 0.00 

5404.9000 - andere 0.00 

5405.0000   

Künstliche Monofile von 67 Dezitex oder mehr und mit einer gröss-
ten Querschnittdimension von nicht mehr als 1 mm; Streifen und 
dergleichen (z.B. Kunststroh) aus künstlicher Spinnmasse, mit einer 
augenscheinlichen Breite von nicht mehr als 5 mm 

0.00 

5406.0000   
Synthetische oder künstliche Filamentgarne (andere als Nähgarne), 
in Aufmachungen für den Einzelverkauf 

0.00 

5407   
Gewebe aus synthetischen Filamentgarnen, einschliesslich Ge-
webe aus Erzeugnissen der Nr. 5404 

  

5407.1000 - 
Gewebe aus hochfesten Garnen aus Nylon oder anderen Poly-

amiden oder Polyester 
0.00 

5407.2000 - Gewebe aus Streifen oder dergleichen 0.00 

5407.3000 - in Anmerkung 9 zu Abschnitt XI genannte Erzeugnisse 0.00 

  - 
andere Gewebe, mit einem Anteil an Filamenten aus Nylon oder 

anderen Polyamiden von 85 Gewichtsprozent oder mehr 
  

5407.4100 - - roh oder gebleicht 0.00 

5407.4200 - - gefärbt 0.00 

5407.4300 - - buntgewebt 0.00 

5407.4400 - - bedruckt 0.00 

  - 
andere Gewebe, mit einem Anteil an texturierten Filamenten aus 

Polyester von 85 Gewichtsprozent oder mehr 
  

5407.5100 - - roh oder gebleicht 0.00 

5407.5200 - - gefärbt 0.00 

5407.5300 - - buntgewebt 0.00 

5407.5400 - - bedruckt 0.00 

  - 
andere Gewebe, mit einem Anteil an Filamenten aus Polyester 

von 85 Gewichtsprozent oder mehr 
  

5407.6100 - - 
mit einem Anteil an nicht texturierten Filamenten aus Polyester 

von 85 Gewichtsprozent oder mehr 
0.00 

5407.6900 - - andere 0.00 

  - 
andere Gewebe mit einem Anteil an synthetischen Filamenten 

von 85 Gewichtsprozent oder mehr 
  

5407.7100 - - roh oder gebleicht 0.00 

5407.7200 - - gefärbt 0.00 

5407.7300 - - buntgewebt 0.00 

5407.7400 - - bedruckt 0.00 

  - 
andere Gewebe, mit einem Anteil an synthetischen Filamenten 

von weniger als 85 Gewichtsprozent, hauptsächlich oder aus-
schliesslich mit Baumwolle gemischt 

  

5407.8100 - - roh oder gebleicht 0.00 
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5407.8200 - - gefärbt 0.00 

5407.8300 - - buntgewebt 0.00 

5407.8400 - - bedruckt 0.00 

  - andere Gewebe   

5407.9100 - - roh oder gebleicht 0.00 

5407.9200 - - gefärbt 0.00 

5407.9300 - - buntgewebt 0.00 

5407.9400 - - bedruckt 0.00 

5408   
Gewebe aus künstlichen Filamentgarnen, einschliesslich Gewebe 
aus Erzeugnissen der Nr. 5405 

  

5408.1000 - Gewebe aus hochfesten Garnen aus Viskose 0.00 

  - 
andere Gewebe, mit einem Anteil an künstlichen Filamenten oder 

Streifen oder dergleichen von 85 Gewichtsprozent oder mehr 
  

5408.2100 - - roh oder gebleicht 0.00 

5408.2200 - - gefärbt 0.00 

5408.2300 - - buntgewebt 0.00 

5408.2400 - - bedruckt 0.00 

  - andere Gewebe   

5408.3100 - - roh oder gebleicht 0.00 

5408.3200 - - gefärbt 0.00 

5408.3300 - - buntgewebt 0.00 

5408.3400 - - bedruckt 0.00 

55   Synthetische oder künstliche Kurzfasern   

5501   Kabel aus synthetischen Filamenten   

5501.1000 - aus Nylon oder anderen Polyamiden 0.00 

5501.2000 - aus Polyester 0.00 

5501.3000 - aus Polyacryl oder Modacryl 0.00 

5501.4000 - aus Polypropylen 0.00 

5501.9000 - andere 0.00 

5502   Kabel aus künstlichen Filamenten   

5502.1000 - aus Celluloseacetat 0.00 

5502.9000 - andere 0.00 

5503   
Synthetische Kurzfasern, weder kardiert noch gekämmt noch an-
ders für die Spinnerei bearbeitet 

  

  - aus Nylon oder anderen Polyamiden   

5503.1100 - - aus Aramiden 0.00 

5503.1900 - - andere 0.00 

5503.2000 - aus Polyester 0.00 

5503.3000 - aus Polyacryl oder Modacryl 0.00 

5503.4000 - aus Polypropylen 0.00 

5503.9000 - andere 0.00 

5504   
Künstliche Kurzfasern, weder kardiert noch gekämmt noch anders 
für die Spinnerei bearbeitet 

  

5504.1000 - aus Viskose 0.00 

5504.9000 - andere 0.00 

5505   
Abfälle von synthetischen oder künstlichen Fasern (einschliesslich 
Kämmlinge, Garnabfälle und Reissspinnstoff) 

  

5505.1000 - aus synthetischen Fasern 0.00 

5505.2000 - aus künstlichen Fasern 0.00 
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5506   
Synthetische Kurzfasern, kardiert, gekämmt oder anders für die 
Spinnerei bearbeitet 

  

5506.1000 - aus Nylon oder anderen Polyamiden 0.00 

5506.2000 - aus Polyester 0.00 

5506.3000 - aus Polyacryl oder Modacryl 0.00 

5506.4000 - aus Polypropylen 0.00 

5506.9000 - andere 0.00 

5507.0000   
Künstliche Kurzfasern, kardiert, gekämmt oder anders für die Spin-
nerei bearbeitet 

0.00 

5508   
Nähgarne aus synthetischen oder künstlichen Kurzfasern, auch in 
Aufmachungen für den Einzelverkauf 

  

5508.1000 - aus synthetischen Kurzfasern 0.00 

5508.2000 - aus künstlichen Kurzfasern 0.00 

5509   
Garne aus synthetischen Kurzfasern (andere als Nähgarne), nicht 
in Aufmachungen für den Einzelverkauf 

  

  - 
mit einem Anteil an Nylon- oder anderen Polyamid-Kurzfasern 

von 85 Gewichtsprozent oder mehr 
  

5509.1100 - - ungezwirnt 0.00 

5509.1200 - - gezwirnt 0.00 

  - 
mit einem Anteil an Polyester-Kurzfasern von 85 Gewichtspro-

zent oder mehr 
  

5509.2100 - - ungezwirnt 0.00 

5509.2200 - - gezwirnt 0.00 

  - 
mit einem Anteil an Polyacryl- oder Modacryl-Kurzfasern von 85 

Gewichtsprozent oder mehr 
  

5509.3100 - - ungezwirnt 0.00 

5509.3200 - - gezwirnt 0.00 

  - 
andere Garne, mit einem Anteil an synthetischen Kurzfasern von 

85 Gewichtsprozent oder mehr 
  

5509.4100 - - ungezwirnt 0.00 

5509.4200 - - gezwirnt 0.00 

  - andere Garne, aus Polyester-Kurzfasern   

5509.5100 - - 
hauptsächlich oder ausschliesslich mit künstlichen Kurzfasern 

gemischt 
0.00 

5509.5200 - - 
hauptsächlich oder ausschliesslich mit Wolle oder feinen Tier-

haaren gemischt 
0.00 

5509.5300 - - hauptsächlich oder ausschliesslich mit Baumwolle gemischt 0.00 

5509.5900 - - andere 0.00 

  - andere Garne, aus Polyacryl- oder Modacryl-Kurzfasern   

5509.6100 - - 
hauptsächlich oder ausschliesslich mit Wolle oder feinen Tier-

haaren gemischt 
0.00 

5509.6200 - - hauptsächlich oder ausschliesslich mit Baumwolle gemischt 0.00 

5509.6900 - - andere 0.00 

  - andere Garne   

5509.9100 - - 
hauptsächlich oder ausschliesslich mit Wolle oder feinen Tier-

haaren gemischt 
0.00 

5509.9200 - - hauptsächlich oder ausschliesslich mit Baumwolle gemischt 0.00 

5509.9900 - - andere 0.00 
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5510   
Garne aus künstlichen Kurzfasern (andere als Nähgarne), nicht in 
Aufmachungen für den Einzelverkauf 

  

  - 
mit einem Anteil an künstlichen Kurzfasern von 85 Gewichtspro-

zent oder mehr 
  

5510.1100 - - ungezwirnt 0.00 

5510.1200 - - gezwirnt 0.00 

5510.2000 - 
andere Garne, hauptsächlich oder ausschliesslich mit Wolle oder 

feinen Tierhaaren gemischt 
0.00 

5510.3000 - 
andere Garne, hauptsächlich oder ausschliesslich mit Baumwolle 

gemischt 
0.00 

5510.9000 - andere Garne 0.00 

5511   
Garne aus synthetischen oder künstlichen Kurzfasern (andere als 
Nähgarne), in Aufmachungen für den Einzelverkauf 

  

5511.1000 - 
aus synthetischen Kurzfasern, mit einem Anteil an solchen Fa-

sern von 85 Gewichtsprozent oder mehr 
0.00 

5511.2000 - 
aus synthetischen Kurzfasern, mit einem Anteil an solchen Fa-

sern von weniger als 85 Gewichtsprozent 
0.00 

5511.3000 - aus künstlichen Kurzfasern 0.00 

5512   
Gewebe aus synthetischen Kurzfasern, mit einem Anteil an synthe-
tischen Kurzfasern von 85 Gewichtsprozent oder mehr 

  

  - 
mit einem Anteil an Polyester-Kurzfasern von 85 Gewichtspro-

zent oder mehr 
  

5512.1100 - - roh oder gebleicht 0.00 

5512.1900 - - andere 0.00 

  - 
mit einem Anteil an Polyacryl- oder Modacryl-Kurzfasern von 85 

Gewichtsprozent oder mehr 
  

5512.2100 - - roh oder gebleicht 0.00 

5512.2900 - - andere 0.00 

  - andere   

5512.9100 - - roh oder gebleicht 0.00 

5512.9900 - - andere 0.00 

5513   

Gewebe aus synthetischen Kurzfasern, mit einem Anteil an solchen 
Fasern von weniger als 85 Gewichtsprozent, hauptsächlich oder 
ausschliesslich mit Baumwolle gemischt, mit einem Quadratmeter-
gewicht von nicht mehr als 170 g 

  

  - roh oder gebleicht   

5513.1100 - - aus Polyester-Kurzfasern, in Leinwandbindung 0.00 

5513.1200 - - 
aus Polyester-Kurzfasern, in Köperbindung, einschliesslich 

Gleichgratköperbindung, mit nicht mehr als 4 Fäden im Bindungs-
rapport 

0.00 

5513.1300 - - andere Gewebe aus Polyester-Kurzfasern 0.00 

5513.1900 - - andere Gewebe 0.00 

  - gefärbt   

5513.2100 - - aus Polyester-Kurzfasern, in Leinwandbindung 0.00 

5513.2300 - - andere Gewebe aus Polyester-Kurzfasern 0.00 

5513.2900 - - andere Gewebe 0.00 

  - buntgewebt   

5513.3100 - - aus Polyester-Kurzfasern, in Leinwandbindung 0.00 

5513.3900 - - andere Gewebe 0.00 

  - bedruckt   

5513.4100 - - aus Polyester-Kurzfasern, in Leinwandbindung 0.00 

5513.4900 - - andere Gewebe 0.00 
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5514   

Gewebe aus synthetischen Kurzfasern, mit einem Anteil an solchen 
Fasern von weniger als 85 Gewichtsprozent, hauptsächlich oder 
ausschliesslich mit Baumwolle gemischt, mit einem Quadratmeter-
gewicht von mehr als 170 g 

  

  - roh oder gebleicht   

5514.1100 - - aus Polyester-Kurzfasern, in Leinwandbindung 0.00 

5514.1200 - - 
aus Polyester-Kurzfasern, in Köperbindung, einschliesslich 

Gleichgratköperbindung, mit nicht mehr als 4 Fäden im Bindungs-
rapport 

0.00 

5514.1900 - - andere Gewebe 0.00 

  - gefärbt   

5514.2100 - - aus Polyester-Kurzfasern, in Leinwandbindung 0.00 

5514.2200 - - 
aus Polyester-Kurzfasern, in Köperbindung, einschliesslich 

Gleichgratköperbindung, mit nicht mehr als 4 Fäden im Bindungs-
rapport 

0.00 

5514.2300 - - andere Gewebe aus Polyester-Kurzfasern 0.00 

5514.2900 - - andere Gewebe 0.00 

5514.3000 - buntgewebt 0.00 

  - bedruckt   

5514.4100 - - aus Polyester-Kurzfasern, in Leinwandbindung 0.00 

5514.4200 - - 
aus Polyester-Kurzfasern, in Köperbindung, einschliesslich 

Gleichgratköperbindung, mit nicht mehr als 4 Fäden im Bindungs-
rapport 

0.00 

5514.4300 - - andere Gewebe aus Polyester-Kurzfasern 0.00 

5514.4900 - - andere Gewebe 0.00 

5515   Andere Gewebe aus synthetischen Kurzfasern   

  - aus Polyester-Kurzfasern   

5515.1100 - - 
hauptsächlich oder ausschliesslich mit Viskose-Kurzfasern ge-

mischt 
0.00 

5515.1200 - - 
hauptsächlich oder ausschliesslich mit synthetischen oder 

künstlichen Filamenten gemischt 
0.00 

5515.1300 - - 
hauptsächlich oder ausschliesslich mit Wolle oder feinen Tier-

haaren gemischt 
0.00 

5515.1900 - - andere 0.00 

  - aus Polyacryl- oder Modacryl-Kurzfasern   

5515.2100 - - 
hauptsächlich oder ausschliesslich mit synthetischen oder 

künstlichen Filamenten gemischt 
0.00 

5515.2200 - - 
hauptsächlich oder ausschliesslich mit Wolle oder feinen Tier-

haaren gemischt 
0.00 

5515.2900 - - andere 0.00 

  - andere Gewebe   

5515.9100 - - 
hauptsächlich oder ausschliesslich mit synthetischen oder 

künstlichen Filamenten gemischt 
0.00 

5515.9900 - - andere 0.00 

5516   Gewebe aus künstlichen Kurzfasern   

  - 
mit einem Anteil an künstlichen Kurzfasern von 85 Gewichtspro-

zent oder mehr 
  

5516.1100 - - roh oder gebleicht 0.00 

5516.1200 - - gefärbt 0.00 

5516.1300 - - buntgewebt 0.00 

5516.1400 - - bedruckt 0.00 
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  - 
mit einem Anteil an künstlichen Kurzfasern von weniger als 85 

Gewichtsprozent, hauptsächlich oder ausschliesslich mit syntheti-
schen oder künstlichen Filamenten gemischt 

  

5516.2100 - - roh oder gebleicht 0.00 

5516.2200 - - gefärbt 0.00 

5516.2300 - - buntgewebt 0.00 

5516.2400 - - bedruckt 0.00 

  - 
mit einem Anteil an künstlichen Kurzfasern von weniger als 85 

Gewichtsprozent, hauptsächlich oder ausschliesslich mit Wolle oder 
feinen Tierhaaren gemischt 

  

5516.3100 - - roh oder gebleicht 0.00 

5516.3200 - - gefärbt 0.00 

5516.3300 - - buntgewebt 0.00 

5516.3400 - - bedruckt 0.00 

  - 
mit einem Anteil an künstlichen Kurzfasern von weniger als 85 

Gewichtsprozent, hauptsächlich oder ausschliesslich mit Baum-
wolle gemischt 

  

5516.4100 - - roh oder gebleicht 0.00 

5516.4200 - - gefärbt 0.00 

5516.4300 - - buntgewebt 0.00 

5516.4400 - - bedruckt 0.00 

  - andere   

5516.9100 - - roh oder gebleicht 0.00 

5516.9200 - - gefärbt 0.00 

5516.9300 - - buntgewebt 0.00 

5516.9400 - - bedruckt 0.00 

56   
Watte, Filze und Vliesstoffe; Spezialgarne; Bindfäden, Seile und 
Taue; Seilerwaren 

  

5601   
Watte aus Spinnstoffen und Waren daraus; Spinnstofffasern mit ei-
ner Länge von nicht mehr als 5 mm (Scherstaub), Knoten und Nop-
pen, aus Spinnstoffen 

  

  - Watte aus Spinnstoffen und Waren daraus   

5601.2100 - - aus Baumwolle 0.00 

5601.2200 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

5601.2900 - - andere 0.00 

5601.3000 - Scherstaub, Knoten und Noppen, aus Spinnstoffen 0.00 

5602   Filze, auch imprägniert, bestrichen, überzogen oder geschichtet   

5602.1000 - Nadelfilze und nähgewirkte Flächenerzeugnisse 0.00 

  - 
andere Filze, weder imprägniert, bestrichen, überzogen noch ge-

schichtet 
  

5602.2100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

5602.2900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

5602.9000 - andere 0.00 

5603   
Vliesstoffe, auch imprägniert, bestrichen, überzogen oder geschich-
tet 

  

  - aus synthetischen oder künstlichen Filamenten   

5603.1100 - - mit einem Gewicht von nicht mehr als 25 g/m² 0.00 

5603.1200 - - 
mit einem Gewicht von mehr als 25 g/m², jedoch nicht mehr als 

70 g/m² 
0.00 

5603.1300 - - 
mit einem Gewicht von mehr als 70 g/m², jedoch nicht mehr als 

150 g/m² 
0.00 
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5603.1400 - - mit einem Gewicht von mehr als 150 g/m² 0.00 

  - andere   

5603.9100 - - mit einem Gewicht von nicht mehr als 25 g/m² 0.00 

5603.9200 - - 
mit einem Gewicht von mehr als 25 g/m², jedoch nicht mehr als 

70 g/m² 
0.00 

5603.9300 - - 
mit einem Gewicht von mehr als 70 g/m², jedoch nicht mehr als 

150 g/m² 
0.00 

5603.9400 - - mit einem Gewicht von mehr als 150 g/m² 0.00 

5604   

Kautschukfäden und -kordeln, mit Spinnstoffen überzogen; Spinn-
stoffgarne sowie Streifen und dergleichen der Nrn. 5404 oder 5405, 
mit Kautschuk oder Kunststoff imprägniert, bestrichen, überzogen 
oder umhüllt 

  

5604.1000 - Kautschukfäden und -kordeln, mit Spinnstoffen überzogen 0.00 

5604.9000 - andere 0.00 

5605.0000   

Metallgarne und metallisierte Garne, auch umsponnen, bestehend 
aus Spinnstoffgarnen oder aus Streifen oder dergleichen der Nrn. 
5404 oder 5405, in Verbindung mit Metall in Form von Fäden, Strei-
fen oder Pulver oder mit einem Metallüberzug 

0.00 

5606.0000   
Gimpen, umsponnene Streifen und dergleichen der Nrn. 5404 oder 
5405 (andere als solche der Nr. 5605 und andere als umsponnene 
Garne aus Rosshaar); Chenillegarne; Maschengarne 

0.00 

5607   
Bindfäden (Schnüre), Seile und Taue, auch geflochten, auch mit 
Kautschuk oder Kunststoff imprägniert, bestrichen, überzogen oder 
umhüllt 

  

  - aus Sisal oder anderen textilen Agavefasern   

5607.2100 - - Bindegarne oder Pressengarne 0.00 

5607.2900 - - andere 0.00 

  - aus Polyethylen oder Polypropylen   

5607.4100 - - Bindegarne oder Pressengarne 0.00 

5607.4900 - - andere 0.00 

5607.5000 - aus anderen synthetischen Fasern 0.00 

5607.9000 - andere 0.00 

5608   
Geknüpfte Netze, in Stücken oder am Stück, aus Bindfäden 
(Schnüren), Seilen oder Tauen; konfektionierte Fischernetze und 
andere konfektionierte Netze, aus Spinnstoffen 

  

  - aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen   

5608.1100 - - konfektionierte Fischernetze 0.00 

5608.1900 - - andere 0.00 

5608.9000 - andere 0.00 

5609.0000   
Waren aus Garnen, aus Streifen oder dergleichen der Nrn. 5404 o-
der 5405, aus Bindfäden (Schnüren), Seilen oder Tauen, anderweit 
weder genannt noch inbegriffen 

0.00 

57   Teppiche und andere Bodenbeläge aus Spinnstoffen   

5701   Teppiche aus Spinnstoffen, geknüpft, auch konfektioniert   

5701.1000 - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

5701.9000 - aus anderen Spinnstoffen 0.00 
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5702   
Teppiche und andere Bodenbeläge aus Spinnstoffen, gewebt, we-
der getuftet noch beflockt, auch konfektioniert, einschliesslich Ke-
lim, Sumak, Karamanie und ähnliche handgewebte Teppiche 

  

5702.1000 - Kelim, Sumak, Karamanie und ähnliche handgewebte Teppiche 0.00 

5702.2000 - Bodenbeläge aus Kokos 0.00 

  - andere, mit Flor, nicht konfektioniert   

5702.3100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

5702.3200 - - aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen 0.00 

5702.3900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - andere, mit Flor, konfektioniert   

5702.4100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

5702.4200 - - aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen 0.00 

5702.4900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

5702.5000 - andere, ohne Flor, nicht konfektioniert 0.00 

  - andere, ohne Flor, konfektioniert   

5702.9100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

5702.9200 - - aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen 0.00 

5702.9900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

5703   
Teppiche und andere Bodenbeläge aus Spinnstoffen, getuftet, auch 
konfektioniert 

  

5703.1000 - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

5703.2000 - aus Nylon oder anderen Polyamiden 0.00 

5703.3000 - 
aus anderen synthetischen Spinnstoffen oder aus künstlichen 

Spinnstoffen 
0.00 

5703.9000 - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

5704   
Teppiche und andere Bodenbeläge, aus Filz, weder getuftet noch 
beflockt, auch konfektioniert 

  

5704.1000 - Fliesen mit einer Oberfläche von nicht mehr als 0,3 m² 0.00 

5704.2000 - 
Fliesen mit einer Oberfläche von mehr als 0,3 m² aber nicht mehr 

als 1 m² 
0.00 

5704.9000 - andere 0.00 

5705.0000   
Andere Teppiche und Bodenbeläge aus Spinnstoffen, auch konfek-
tioniert 

0.00 

58   
Spezialgewebe; getuftete Spinnstofferzeugnisse; Spitzen; Tapisse-
rien; Posamentierwaren; Stickereien 

  

5801   
Samt und Plüsch, gewebt, und Chenillegewebe, ausgenommen 
Waren der Nrn. 5802 oder 5806 

  

5801.1000 - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

  - aus Baumwolle   

5801.2100 - - Schusssamt und -plüsch, nicht aufgeschnitten 0.00 

5801.2200 - - Rippenschusssamt und -plüsch, aufgeschnitten 0.00 

5801.2300 - - anderer Schusssamt und -plüsch 0.00 

5801.2600 - - Chenillegewebe 0.00 

5801.2700 - - Kettsamt und -plüsch 0.00 

  - aus synthetischen oder künstlichen Fasern   

5801.3100 - - Schusssamt und -plüsch, nicht aufgeschnitten 0.00 

5801.3200 - - Rippenschusssamt und -plüsch, aufgeschnitten 0.00 

5801.3300 - - anderer Schusssamt und -plüsch 0.00 

5801.3600 - - Chenillegewebe 0.00 
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5801.3700 - - Kettsamt und -plüsch 0.00 

5801.9000 - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

5802   
Schlingengewebe nach Art der Frottiergewebe, ausgenommen Wa-
ren der Nr. 5806; getuftete Spinnstofferzeugnisse, andere als Er-
zeugnisse der Nr. 5703 

  

  - Schlingengewebe nach Art der Frottiergewebe, aus Baumwolle   

5802.1100 - - roh 0.00 

5802.1900 - - andere 0.00 

5802.2000 - 
Schlingengewebe nach Art der Frottiergewebe, aus anderen 

Spinnstoffen 
0.00 

5802.3000 - getuftete Spinnstofferzeugnisse 0.00 

5803.0000   Drehergewebe, ausgenommen Waren der Nr. 5806 0.00 

5804   
Tülle, Bobinettülle und geknüpfte Netzstoffe; Spitzen, am Stück, in 
Streifen oder Motiven, andere als Waren der Nrn. 6002 bis 6006 

  

5804.1000 - Tülle, Bobinettülle und geknüpfte Netzstoffe 0.00 

  - Maschinenspitzen   

5804.2100 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

5804.2900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

5804.3000 - Handspitzen 0.00 

5805.0000   
Tapisserien, handgewebt (Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais 
und ähnliche) und Tapisserien als Nadelarbeit (z.B. Petit-Point, 
Kreuzstich), auch konfektioniert 

0.00 

5806   
Bänder, andere als Waren der Nr. 5807; schusslose Bänder aus 
parallel gelegten und verklebten Garnen oder Fasern (Bolducs) 

  

5806.1000 - 
Bänder aus Samt-, Plüsch- oder Chenillegewebe oder aus 

Schlingengewebe nach Art der Frottiergewebe 
0.00 

5806.2000 - 
andere Bänder, mit einem Anteil an Elastomer- oder Kaut-

schukfäden von 5 Gewichtsprozent oder mehr 
0.00 

  - andere Bänder   

5806.3100 - - aus Baumwolle 0.00 

5806.3200 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

5806.3900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

5806.4000 - 
schusslose Bänder aus parallel gelegten und verklebten Garnen 

oder Fasern (Bolducs) 
0.00 

5807   
Etiketten, Abzeichen und ähnliche Waren, aus Spinnstoffen, am 
Stück, in Bändern oder zugeschnitten, nicht bestickt 

  

5807.1000 - gewebt 0.00 

5807.9000 - andere 0.00 

5808   
Geflechte am Stück; Posamentierwaren und ähnliche Zierwaren, 
am Stück, nicht bestickt, andere als gewirkte oder gestrickte; Quas-
ten, Troddeln, Oliven, Nüsse, Pompons und ähnliche Waren 

  

5808.1000 - Geflechte am Stück 0.00 

5808.9000 - andere 0.00 

5809.0000   

Gewebe aus Metallfäden und Gewebe aus Metallgarnen oder aus 
metallisierten Garnen der Nr. 5605, der für Bekleidung, Innenaus-
stattung oder zu ähnlichen Zwecken verwendeten Art, anderweit 
weder genannt noch inbegriffen 

0.00 
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5810   Stickereien am Stück, in Streifen oder Motiven   

5810.1000 - Ätzstickereien und Stickereien mit herausgeschnittenem Grund 0.00 

  - andere Stickereien   

5810.9100 - - aus Baumwolle 0.00 

5810.9200 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

5810.9900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

5811.0000   

Gepolsterte Spinnstofferzeugnisse am Stück, bestehend aus einer 
oder mehreren Lagen Spinnstoffe, durch Steppen oder auf andere 
Weise mit Polstermaterial verbunden, andere als Stickereien der 
Nr. 5810 

0.00 

59   
Gewebe, imprägniert, bestrichen, überzogen oder geschichtet; Wa-
ren des technischen Bedarfs, aus Spinnstoffen 

  

5901   

Gewebe, mit Leim oder stärkehaltigen Stoffen bestrichen, der zum 
Einbinden von Büchern, zum Herstellen von Kartonagearbeiten o-
der Futteralen oder zu ähnlichen Zwecken verwendeten Art; Paus-
leinwand; präparierte Malleinwand; Steifleinen (Bougram) und ähn-
liche steife Gewebe der in der Hutmacherei verwendeten Art 

  

5901.1000 - 
Gewebe, mit Leim oder stärkehaltigen Stoffen bestrichen, der 

zum Einbinden von Büchern, zum Herstellen von Kartonagearbei-
ten oder Futteralen oder zu ähnlichen Zwecken verwendeten Art 

0.00 

5901.9000 - andere 0.00 

5902   
Reifencordgewebe aus hochfesten Garnen aus Nylon oder anderen 
Polyamiden, Polyester oder Viskose 

  

5902.1000 - aus Nylon oder anderen Polyamiden 0.00 

5902.2000 - aus Polyester 0.00 

5902.9000 - andere 0.00 

5903   
Gewebe, mit Kunststoff imprägniert, bestrichen, überzogen oder mit 
Lagen aus Kunststoff geschichtet, andere als solche der Nr. 5902 

  

5903.1000 - mit Poly(vinylchlorid) 0.00 

5903.2000 - mit Polyurethan 0.00 

5903.9000 - andere 0.00 

5904   
Linoleum, auch zugeschnitten; Bodenbeläge, bestehend aus einem 
Überzug oder einer Deckschicht auf Spinnstoffunterlage, auch zu-
geschnitten 

  

5904.1000 - Linoleum 0.00 

5904.9000 - andere 0.00 

5905.0000   Wandbezüge aus Spinnstoffen 0.00 

5906   Kautschutierte Gewebe, andere als solche der Nr. 5902   

5906.1000 - Klebebänder, mit einer Breite von nicht mehr als 20 cm 0.00 

  - andere   

5906.9100 - - gewirkt oder gestrickt 0.00 

5906.9900 - - andere 0.00 

5907.0000   
Andere Gewebe, imprägniert, bestrichen oder überzogen; bemalte 
Gewebe für Theaterdekorationen, Atelierhintergründe oder derglei-
chen 

0.00 
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5908.0000   

Gewebte, geflochtene, gewirkte oder gestrickte Dochte aus Spinn-
stoffen, für Lampen, Kocher, Feuerzeuge, Kerzen oder dergleichen; 
Glühstrümpfe und schlauchförmig gewirkte oder gestrickte Stoffe 
zum Herstellen von Glühstrümpfen, auch imprägniert 

0.00 

5909.0000   
Pumpenschläuche und ähnliche Schläuche, aus Spinnstoffen, auch 
mit Armaturen oder Zubehör aus anderen Stoffen 

0.00 

5910.0000   
Förderbänder und Treibriemen, aus Spinnstoffen, auch mit Kunst-
stoff imprägniert, bestrichen, überzogen oder geschichtet, auch mit 
Metall oder anderen Stoffen verstärkt 

0.00 

5911   
In Anmerkung 7 zu diesem Kapitel genannte Erzeugnisse und Wa-
ren, aus Spinnstoffen, zu technischen Zwecken 

  

5911.1000 - 

Gewebe, Filze oder mit Filz belegte Gewebe, in Verbindung mit 
einer oder mehreren Lagen aus Kautschuk, Leder oder anderen 
Stoffen, der zum Herstellen von Kratzengarnituren verwendeten 
Art, sowie ähnliche Erzeugnisse zu anderen technischen Zwecken, 
einschliesslich der mit Kautschuk imprägnierten Samtbänder zum 
Überziehen von Kettbäumen 

0.00 

5911.2000 - Beuteltuch (Müllergaze), auch konfektioniert 0.00 

  - 

Gewebe und Filze, endlos oder mit Verbindungsstücken verse-
hen, der auf Papiermaschinen oder auf ähnlichen Maschinen ver-
wendeten Art (z.B. zum Herstellen von Papierhalbstoff oder Asbest-
zement) 

  

5911.3100 - - mit einem Quadratmetergewicht von weniger als 650 g 0.00 

5911.3200 - - mit einem Quadratmetergewicht von 650 g oder mehr 0.00 

5911.4000 - 
Filtertücher und dichte Gewebe, der zum Pressen von Öl oder zu 

ähnlichen technischen Zwecken verwendeten Art, auch aus Men-
schenhaaren 

0.00 

5911.9000 - andere 0.00 

60   Gewirkte oder gestrickte Stoffe   

6001   
Samt, Plüsch (einschliesslich sog. Pelzgestricke) und Schlingen-
stoffe, gewirkt oder gestrickt 

  

6001.1000 - sog. Pelzgestricke 0.00 

  - Schlingenstoffe   

6001.2100 - - aus Baumwolle 0.00 

6001.2200 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6001.2900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - andere   

6001.9100 - - aus Baumwolle 0.00 

6001.9200 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6001.9900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6002   
Gewirkte und gestrickte Stoffe mit einer Breite von nicht mehr als 
30 cm und einem Anteil an Elastomergarnen oder Kautschukfäden 
von 5 Gewichtsprozent oder mehr, andere als solche der Nr. 6001 

  

6002.4000 - 
mit einem Anteil an Elastomergarnen von 5 Gewichtsprozent o-

der mehr aber keine Kautschukfäden enthaltend 
0.00 

6002.9000 - andere 0.00 

6003   
Gewirkte oder gestrickte Stoffe mit einer Breite von nicht mehr als 
30 cm, andere als solche der Nrn. 6001 und 6002 

  

6003.1000 - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 
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6003.2000 - aus Baumwolle 0.00 

6003.3000 - aus synthetischen Fasern 0.00 

6003.4000 - aus künstlichen Fasern 0.00 

6003.9000 - andere 0.00 

6004   
Gewirkte oder gestrickte Stoffe mit einer Breite von mehr als 30 cm 
und mit einem Anteil an Elastomergarnen oder Kautschukfäden von 
5 Gewichtsprozent oder mehr, andere als solche der Nr. 6001 

  

6004.1000 - 
mit einem Anteil an Elastomergarnen von 5 Gewichtsprozent o-

der mehr aber keine Kautschukfäden enthaltend 
0.00 

6004.9000 - andere 0.00 

6005   
Auf Kettenwirk- oder Kettenstrickmaschinen (einschliesslich Häkel-
galonmaschinen) hergestellte Wirk- und Strickwaren, andere als 
solche der Nrn. 6001 bis 6004 

  

  - aus Baumwolle   

6005.2100 - - roh oder gebleicht 0.00 

6005.2200 - - gefärbt 0.00 

6005.2300 - - buntgewirkt oder buntgestrickt 0.00 

6005.2400 - - bedruckt 0.00 

  - aus synthetischen Fasern   

6005.3500 - - 
in Unternummern-Anmerkung 1 zu diesem Kapitel genannte 

Stoffe 
0.00 

6005.3600 - - andere, roh oder gebleicht 0.00 

6005.3700 - - andere, gefärbt 0.00 

6005.3800 - - andere, buntgewirkt oder buntgestrickt 0.00 

6005.3900 - - andere, bedruckt 0.00 

  - aus künstlichen Fasern   

6005.4100 - - roh oder gebleicht 0.00 

6005.4200 - - gefärbt 0.00 

6005.4300 - - buntgewirkt oder buntgestrickt 0.00 

6005.4400 - - bedruckt 0.00 

6005.9000 - andere 0.00 

6006   Andere gewirkte oder gestrickte Stoffe   

6006.1000 - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

  - aus Baumwolle   

6006.2100 - - roh oder gebleicht 0.00 

6006.2200 - - gefärbt 0.00 

6006.2300 - - buntgewirkt oder buntgestrickt 0.00 

6006.2400 - - bedruckt 0.00 

  - aus synthetischen Fasern   

6006.3100 - - roh oder gebleicht 0.00 

6006.3200 - - gefärbt 0.00 

6006.3300 - - buntgewirkt oder buntgestrickt 0.00 

6006.3400 - - bedruckt 0.00 

  - aus künstlichen Fasern   

6006.4100 - - roh oder gebleicht 0.00 

6006.4200 - - gefärbt 0.00 

6006.4300 - - buntgewirkt oder buntgestrickt 0.00 

6006.4400 - - bedruckt 0.00 

6006.9000 - andere 0.00 
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61   Bekleidung und Bekleidungszubehör, gewirkt oder gestrickt   

6101   
Mäntel, Cabans, ärmellose Umhänge (Capes), Anoraks, Blousons 
(Windjacken) und ähnliche Waren, gewirkt oder gestrickt, für Män-
ner oder Knaben, ausgenommen Waren der Nr. 6103 

  

6101.2000 - aus Baumwolle 0.00 

6101.3000 - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6101.9000 - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6102   
Mäntel, Cabans, ärmellose Umhänge (Capes), Anoraks, Blousons 
(Windjacken) und ähnliche Waren, gewirkt oder gestrickt, für 
Frauen oder Mädchen, ausgenommen Waren der Nr. 6104 

  

6102.1000 - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

6102.2000 - aus Baumwolle 0.00 

6102.3000 - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6102.9000 - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6103   
Anzüge, Ensembles, Vestons (Jacken, Kittel), lange Hosen, Latzho-
sen, Kniebundhosen und kurze Hosen (andere als Badehosen), ge-
wirkt oder gestrickt, für Männer oder Knaben 

  

6103.1000 - Anzüge 0.00 

  - Ensembles   

6103.2200 - - aus Baumwolle 0.00 

6103.2300 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6103.2900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - Vestons (Jacken, Kittel)   

6103.3100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

6103.3200 - - aus Baumwolle 0.00 

6103.3300 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6103.3900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen und kurze Hosen   

6103.4100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

6103.4200 - - aus Baumwolle 0.00 

6103.4300 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6103.4900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6104   

Kostüme (Tailleurs), Ensembles, Jacken, Kleider (Röcke), Jupes, 
Hosenjupes, lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen und kurze 
Hosen (andere als Badehosen), gewirkt oder gestrickt, für Frauen 
oder Mädchen 

  

  - Kostüme (Tailleurs)   

6104.1300 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6104.1900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - Ensembles   

6104.2200 - - aus Baumwolle 0.00 

6104.2300 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6104.2900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - Jacken   

6104.3100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

6104.3200 - - aus Baumwolle 0.00 
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6104.3300 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6104.3900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - Kleider (Röcke)   

6104.4100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

6104.4200 - - aus Baumwolle 0.00 

6104.4300 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6104.4400 - - aus künstlichen Fasern 0.00 

6104.4900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - Jupes und Hosenjupes   

6104.5100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

6104.5200 - - aus Baumwolle 0.00 

6104.5300 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6104.5900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen und kurze Hosen   

6104.6100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

6104.6200 - - aus Baumwolle 0.00 

6104.6300 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6104.6900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6105   Hemden, gewirkt oder gestrickt, für Männer oder Knaben   

6105.1000 - aus Baumwolle 0.00 

6105.2000 - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6105.9000 - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6106   
Blusen und Hemdblusen, gewirkt oder gestrickt, für Frauen oder 
Mädchen 

  

6106.1000 - aus Baumwolle 0.00 

6106.2000 - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6106.9000 - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6107   
Slips und andere Unterhosen, Nachthemden, Schlafanzüge (Pyja-
mas), Bademäntel, Hauskleider und ähnliche Waren, gewirkt oder 
gestrickt, für Männer oder Knaben 

  

  - Slips und andere Unterhosen   

6107.1100 - - aus Baumwolle 0.00 

6107.1200 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6107.1900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - Nachthemden und Schlafanzüge (Pyjamas)   

6107.2100 - - aus Baumwolle 0.00 

6107.2200 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6107.2900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - andere   

6107.9100 - - aus Baumwolle 0.00 

6107.9900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6108   

Unterröcke, Halbunterröcke, Slips und andere Unterhosen, 
Nachthemden, Schlafanzüge (Pyjamas), Negligés, Bademäntel, 
Hauskleider und ähnliche Waren, gewirkt oder gestrickt, für Frauen 
oder Mädchen 

  

  - Unterröcke und Halbunterröcke   

6108.1100 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6108.1900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - Slips und andere Unterhosen   
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6108.2100 - - aus Baumwolle 0.00 

6108.2200 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6108.2900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - Nachthemden und Schlafanzüge (Pyjamas)   

6108.3100 - - aus Baumwolle 0.00 

6108.3200 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6108.3900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - andere   

6108.9100 - - aus Baumwolle 0.00 

6108.9200 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6108.9900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6109   T-Shirts und Unterleibchen (Unterhemden), gewirkt oder gestrickt   

6109.1000 - aus Baumwolle 0.00 

6109.9000 - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6110   
Pullover, Westen (Cardigans), Gilets und ähnliche Waren, ein-
schliesslich Unterziehpullis, gewirkt oder gestrickt 

  

  - aus Wolle oder feinen Tierhaaren   

6110.1100 - - aus Wolle 0.00 

6110.1200 - - der Kaschmirziege 0.00 

6110.1900 - - andere 0.00 

6110.2000 - aus Baumwolle 0.00 

6110.3000 - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6110.9000 - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6111   
Bekleidung und Bekleidungszubehör, gewirkt oder gestrickt, für 
Kleinkinder 

  

6111.2000 - aus Baumwolle 0.00 

6111.3000 - aus synthetischen Fasern 0.00 

6111.9000 - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6112   
Trainingsanzüge, Skianzüge und Skiensembles, Badeanzüge und -
hosen, gewirkt oder gestrickt 

  

  - Trainingsanzüge   

6112.1100 - - aus Baumwolle 0.00 

6112.1200 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6112.1900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6112.2000 - Skianzüge und Skiensembles 0.00 

  - Badeanzüge und -hosen, für Männer oder Knaben   

6112.3100 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6112.3900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - Badeanzüge und -hosen, für Frauen oder Mädchen   

6112.4100 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6112.4900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6113.0000   
Bekleidung aus gewirkten oder gestrickten Stoffen der Nrn. 5903, 
5906 oder 5907 

0.00 

6114   Andere Bekleidung, gewirkt oder gestrickt   

6114.2000 - aus Baumwolle 0.00 

6114.3000 - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6114.9000 - aus anderen Spinnstoffen 0.00 
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6115   

Strumpfhosen, Strümpfe, Kniestrümpfe, Socken und andere 
Strumpfwaren, einschliesslich Strumpfhosen, Strümpfe und Knie-
strümpfe mit degressiver Kompression (z.B. Krampfadernstrümpfe), 
gewirkt oder gestrickt 

  

6115.1000 - 
Strumpfhosen, Strümpfe und Kniestrümpfe mit degressiver Kom-

pression (z.B. Krampfadernstrümpfe) 
0.00 

  - andere Strumpfhosen   

6115.2100 - - 
aus synthetischen Fasern, mit einem Titer der Einfachgarne 

von weniger als 67 Dezitex 
0.00 

6115.2200 - - 
aus synthetischen Fasern, mit einem Titer der Einfachgarne 

von 67 Dezitex oder mehr 
0.00 

6115.2900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6115.3000 - 
andere Frauenstrümpfe und -kniestrümpfe, mit einem Titer der 

Einfachgarne von weniger als 67 Dezitex 
0.00 

  - andere   

6115.9400 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

6115.9500 - - aus Baumwolle 0.00 

6115.9600 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6115.9900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6116   
Handschuhe, Halbhandschuhe (Handschuhe ohne Fingerspitzen) 
und Fausthandschuhe, gewirkt oder gestrickt 

  

6116.1000 - 
mit Kunststoff oder Kautschuk imprägniert, bestrichen oder über-

zogen 
0.00 

  - andere   

6116.9100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

6116.9200 - - aus Baumwolle 0.00 

6116.9300 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6116.9900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6117   
Anderes konfektioniertes Bekleidungszubehör, gewirkt oder ge-
strickt; Teile von Bekleidung oder von Bekleidungszubehör, gewirkt 
oder gestrickt 

  

6117.1000 - 
Schals, Umschlagtücher, Halstücher, Kragenschoner, Kopftü-

cher, Schleier und ähnliche Waren 
0.00 

6117.8000 - anderes Zubehör 0.00 

6117.9000 - Teile 0.00 

62   Bekleidung und Bekleidungszubehör, weder gewirkt noch gestrickt   

6201   
Mäntel, Cabans, ärmellose Umhänge (Capes), Anoraks, Blousons 
(Windjacken) und ähnliche Waren, für Männer oder Knaben, ausge-
nommen Waren der Nr. 6203 

  

  - 
Mäntel, Regenmäntel, Cabans, ärmellose Umhänge (Capes) und 

ähnliche Waren 
  

6201.1100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

6201.1200 - - aus Baumwolle 0.00 

6201.1300 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6201.1900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - andere   

6201.9100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

6201.9200 - - aus Baumwolle 0.00 

6201.9300 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6201.9900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 
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6202   
Mäntel, Cabans, ärmellose Umhänge (Capes), Anoraks, Blousons 
(Windjacken) und ähnliche Waren, für Frauen oder Mädchen, aus-
genommen Waren der Nr. 6204 

  

  - 
Mäntel, Regenmäntel, Cabans, ärmellose Umhänge (Capes) und 

ähnliche Waren 
  

6202.1100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

6202.1200 - - aus Baumwolle 0.00 

6202.1300 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6202.1900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - andere   

6202.9100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

6202.9200 - - aus Baumwolle 0.00 

6202.9300 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6202.9900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6203   
Anzüge, Ensembles, Vestons (Jacken, Kittel), lange Hosen, Latzho-
sen, Kniebundhosen und kurze Hosen (andere als Badehosen), für 
Männer oder Knaben 

  

  - Anzüge   

6203.1100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

6203.1200 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6203.1900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - Ensembles   

6203.2200 - - aus Baumwolle 0.00 

6203.2300 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6203.2900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - Vestons (Jacken, Kittel)   

6203.3100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

6203.3200 - - aus Baumwolle 0.00 

6203.3300 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6203.3900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen und kurze Hosen   

6203.4100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

6203.4200 - - aus Baumwolle 0.00 

6203.4300 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6203.4900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6204   
Kostüme (Tailleurs), Ensembles, Jacken, Kleider (Röcke), Jupes, 
Hosenjupes, lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen und kurze 
Hosen (andere als Badehosen), für Frauen oder Mädchen 

  

  - Kostüme (Tailleurs)   

6204.1100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

6204.1200 - - aus Baumwolle 0.00 

6204.1300 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6204.1900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - Ensembles   

6204.2100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

6204.2200 - - aus Baumwolle 0.00 

6204.2300 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6204.2900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 
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  - Jacken   

6204.3100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

6204.3200 - - aus Baumwolle 0.00 

6204.3300 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6204.3900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - Kleider (Röcke)   

6204.4100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

6204.4200 - - aus Baumwolle 0.00 

6204.4300 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6204.4400 - - aus künstlichen Fasern 0.00 

6204.4900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - Jupes und Hosenjupes   

6204.5100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

6204.5200 - - aus Baumwolle 0.00 

6204.5300 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6204.5900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen und kurze Hosen   

6204.6100 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

6204.6200 - - aus Baumwolle 0.00 

6204.6300 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6204.6900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6205   Hemden für Männer oder Knaben   

6205.2000 - aus Baumwolle 0.00 

6205.3000 - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6205.9000 - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6206   Blusen und Hemdblusen, für Frauen oder Mädchen   

6206.1000 - aus Seide oder Abfällen von Seide 0.00 

6206.2000 - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 

6206.3000 - aus Baumwolle 0.00 

6206.4000 - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6206.9000 - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6207   
Unterleibchen, Slips und andere Unterhosen, Nachthemden, 
Schlafanzüge (Pyjamas), Bademäntel, Hauskleider und ähnliche 
Waren, für Männer oder Knaben 

  

  - Slips und andere Unterhosen   

6207.1100 - - aus Baumwolle 0.00 

6207.1900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - Nachthemden und Schlafanzüge (Pyjamas)   

6207.2100 - - aus Baumwolle 0.00 

6207.2200 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6207.2900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - andere   

6207.9100 - - aus Baumwolle 0.00 

6207.9900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6208   

Unterleibchen und Unterhemden, Unterröcke, Halbunterröcke, Slips 
und andere Unterhosen, Nachthemden, Schlafanzüge (Pyjamas), 
Negligés, Bademäntel, Hauskleider und ähnliche Waren, für Frauen 
oder Mädchen 

  

  - Unterröcke und Halbunterröcke   
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6208.1100 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6208.1900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - Nachthemden und Schlafanzüge (Pyjamas)   

6208.2100 - - aus Baumwolle 0.00 

6208.2200 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6208.2900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - andere   

6208.9100 - - aus Baumwolle 0.00 

6208.9200 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6208.9900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6209   Bekleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder   

6209.2000 - aus Baumwolle 0.00 

6209.3000 - aus synthetischen Fasern 0.00 

6209.9000 - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6210   
Bekleidung aus Erzeugnissen der Nrn. 5602, 5603, 5903, 5906 o-
der 5907 

  

6210.1000 - aus Erzeugnissen der Nrn. 5602 oder 5603 0.00 

6210.2000 - 
andere Bekleidung von der in den Nrn. 6201.11 bis 6201.19 ge-

nannten Art 
0.00 

6210.3000 - 
andere Bekleidung von der in den Nrn. 6202.11 bis 6202.19 ge-

nannten Art 
0.00 

6210.4000 - andere Bekleidung für Männer oder Knaben 0.00 

6210.5000 - andere Bekleidung, für Frauen oder Mädchen 0.00 

6211   
Trainingsanzüge, Skianzüge und Skiensembles, Badeanzüge und -
hosen; andere Bekleidung 

  

  - Badeanzüge und -hosen   

6211.1100 - - für Männer oder Knaben 0.00 

6211.1200 - - für Frauen oder Mädchen 0.00 

6211.2000 - Skianzüge und Skiensembles 0.00 

  - andere Bekleidung, für Männer oder Knaben   

6211.3200 - - aus Baumwolle 0.00 

6211.3300 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6211.3900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - andere Bekleidung, für Frauen oder Mädchen   

6211.4200 - - aus Baumwolle 0.00 

6211.4300 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6211.4900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6212   
Büstenhalter, Hüftgürtel, Korsette, Hosenträger, Strumpfhalter, 
Strumpfbänder und ähnliche Waren, und Teile davon, auch gewirkt 
oder gestrickt 

  

6212.1000 - Büstenhalter 0.00 

6212.2000 - Hüftgürtel und Miederhöschen 0.00 

6212.3000 - Korselette 0.00 

6212.9000 - andere 0.00 

6213   Taschentücher und Ziertaschentücher   

6213.2000 - aus Baumwolle 0.00 

6213.9000 - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6214   
Schals, Umschlagtücher, Halstücher, Kragenschoner, Kopftücher, 
Schleier und ähnliche Waren 

  

6214.1000 - aus Seide oder Abfällen von Seide 0.00 

6214.2000 - aus Wolle oder feinen Tierhaaren 0.00 
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6214.3000 - aus synthetischen Fasern 0.00 

6214.4000 - aus künstlichen Fasern 0.00 

6214.9000 - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6215   Krawatten, Papillons (Fliegen) und Halstuchkrawatten   

6215.1000 - aus Seide oder Abfällen von Seide 0.00 

6215.2000 - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6215.9000 - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6216.0000   
Handschuhe, Halbhandschuhe (Handschuhe ohne Fingerspitzen) 
und Fausthandschuhe 

0.00 

6217   
Anderes konfektioniertes Bekleidungszubehör; Teile von Beklei-
dung oder von Bekleidungszubehör, andere als solche der Nr. 6212 

  

6217.1000 - Zubehör 0.00 

6217.9000 - Teile 0.00 

63   
Andere konfektionierte Spinnstoffwaren; Warenzusammenstellun-
gen; Altwaren und Lumpen 

  

   I. Andere konfektionierte Spinnstoffwaren   

6301   Decken   

6301.1000 - Decken mit elektrischer Heizvorrichtung 0.00 

6301.2000 - 
Decken (andere als solche mit elektrischer Heizvorrichtung) aus 

Wolle oder feinen Tierhaaren 
0.00 

6301.3000 - 
Decken (andere als solche mit elektrischer Heizvorrichtung) aus 

Baumwolle 
0.00 

6301.4000 - 
Decken (andere als solche mit elektrischer Heizvorrichtung) aus 

synthetischen Fasern 
0.00 

6301.9000 - andere Decken 0.00 

6302   
Bettwäsche, Tischwäsche, Wäsche zur Körperpflege und Küchen-
wäsche 

  

6302.1000 - Bettwäsche, gewirkt oder gestrickt 0.00 

  - andere Bettwäsche, bedruckt   

6302.2100 - - aus Baumwolle 0.00 

6302.2200 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6302.2900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - andere Bettwäsche   

6302.3100 - - aus Baumwolle 0.00 

6302.3200 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6302.3900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6302.4000 - Tischwäsche, gewirkt oder gestrickt 0.00 

  - andere Tischwäsche   

6302.5100 - - aus Baumwolle 0.00 

6302.5300 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6302.5900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6302.6000 - 
Wäsche zur Körperpflege und Küchenwäsche, aus Frottierware 

aus Baumwolle 
0.00 

  - andere   

6302.9100 - - aus Baumwolle 0.00 

6302.9300 - - aus synthetischen oder künstlichen Fasern 0.00 

6302.9900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6303   
Gardinen, Vorhänge, Innenstoren; Fenster- und Bettbehänge (Lam-
brequins) 

  

  - gewirkt oder gestrickt   
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6303.1200 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6303.1900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - andere   

6303.9100 - - aus Baumwolle 0.00 

6303.9200 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6303.9900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6304   
Andere Waren zur Innenausstattung, ausgenommen solche der Nr. 
9404 

  

  - Bettüberwürfe   

6304.1100 - - gewirkt oder gestrickt 0.00 

6304.1900 - - andere 0.00 

6304.2000 - 
in Unternummern-Anmerkung 1 zu diesem Kapitel genannte Mü-

ckennetze für Betten 
0.00 

  - andere   

6304.9100 - - gewirkt oder gestrickt 0.00 

6304.9200 - - andere als gewirkte oder gestrickte, aus Baumwolle 0.00 

6304.9300 - - andere als gewirkte oder gestrickte, aus synthetischen Fasern 0.00 

6304.9900 - - andere als gewirkte oder gestrickte, aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6305   Säcke und Beutel zu Verpackungszwecken   

6305.1000 - aus Jute oder anderen textilen Bastfasern der Nr. 5303 0.00 

6305.2000 - aus Baumwolle 0.00 

  - aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen   

6305.3200 - - flexible Behälter für Schüttgüter 0.00 

6305.3300 - - 
andere, aus Streifen oder dergleichen aus Polyethylen oder 

Polypropylen 
0.00 

6305.3900 - - andere 0.00 

6305.9000 - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6306   
Planen (Blachen) und Markisen; Zelte; Segel für Wasserfahrzeuge, 
Segelbretter oder Segelwagen; Campingausrüstungen 

  

  - Planen (Blachen) und Markisen   

6306.1200 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6306.1900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

  - Zelte   

6306.2200 - - aus synthetischen Fasern 0.00 

6306.2900 - - aus anderen Spinnstoffen 0.00 

6306.3000 - Segel 0.00 

6306.4000 - Luftmatratzen 0.00 

6306.9000 - andere 0.00 

6307   
Andere konfektionierte Waren, einschliesslich Schnittmuster zum 
Herstellen von Bekleidung 

  

6307.1000 - 
Scheuertücher, Spültücher, Staubtücher und ähnliche Reini-

gungstücher 
0.00 

6307.2000 - Rettungsringe und Schwimmwesten 0.00 

6307.9000 - andere 0.00 
   II. Warenzusammenstellungen   
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6308.0000   

Warenzusammenstellungen, bestehend aus Gewebestücken und 
Garnen, auch mit Zubehör, zum Herstellen von Teppichen, Tapis-
serien, bestickten Tischdecken oder bestickten Servietten oder 
ähnlichen Waren aus Spinnstoffen, in Verpackungen für den Ein-
zelverkauf 

0.00 

   III. Altwaren und Lumpen   

6309.0000   Altwaren 0.00 

6310   
Lumpen, Bindfäden, Seile und Taue, aus Spinnstoffen, in Form von 
Abfällen oder unbrauchbar gewordenen Waren 

  

6310.1000 - sortiert 0.00 

6310.9000 - andere 0.00 

XII   

SCHUHE, KOPFBEDECKUNGEN, REGENSCHIRME, 
SONNENSCHIRME, SPAZIERSTÖCKE, PEITSCHEN, 
REITPEITSCHEN UND TEILE DAVON; ZUGERICHTETE 
FEDERN UND WAREN AUS FEDERN; KÜNSTLICHE BLUMEN; 
WAREN AUS MENSCHENHAAREN 

  

64   Schuhe, Gamaschen und ähnliche Waren; Teile davon   

6401   

Wasserdichte Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk 
oder Kunststoff, bei denen der Oberteil weder mit der Laufsohle 
durch Nähen, Nieten, Nageln, Schrauben, Stecken oder ähnliche 
Verfahren zusammengefügt ist noch aus verschiedenen, durch die 
gleichen Verfahren zusammengesetzten Teilen besteht 

  

6401.1000 - Schuhe mit einem Metallschutz in der Vorderkappe 0.00 

  - andere Schuhe   

6401.9200 - - den Knöchel, jedoch nicht das Knie bedeckend 0.00 

6401.9900 - - andere 0.00 

6402   
Andere Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk oder 
Kunststoff 

  

  - Sportschuhe   

6402.1200 - - Skischuhe und Snowboard-Schuhe 0.00 

6402.1900 - - andere 0.00 

6402.2000 - 
Schuhe mit Oberteil aus Riemen oder Bändern, die mit Zapfen an 

der Sohle befestigt sind 
0.00 

  - andere Schuhe   

6402.9100 - - den Knöchel bedeckend 0.00 

6402.9900 - - andere 0.00 

6403   
Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff, Leder oder re-
konstituiertem Leder und Oberteil aus Leder 

  

  - Sportschuhe   

6403.1200 - - Skischuhe und Snowboard-Schuhe 0.00 

6403.1900 - - andere 0.00 

6403.2000 - 
Schuhe mit Laufsohlen aus Leder und Oberteil aus Lederriemen, 

die über den Rist verlaufen und die grosse Zehe umspannen 
0.00 

6403.4000 - andere Schuhe, mit einem Metallschutz in der Vorderkappe 0.00 

  - andere Schuhe mit Laufsohlen aus Leder   

6403.5100 - - den Knöchel bedeckend 0.00 
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6403.5900 - - andere 0.00 

  - andere Schuhe   

6403.9100 - - den Knöchel bedeckend 0.00 

6403.9900 - - andere 0.00 

6404   
Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff, Leder oder re-
konstituiertem Leder und Oberteil aus Spinnstoffen 

  

  - Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk oder Kunststoff   

6404.1100 - - 
Sportschuhe; Tennisschuhe, Basketballschuhe, Turnschuhe, 

Trainingsschuhe und ähnliche Schuhe 
0.00 

6404.1900 - - andere 0.00 

6404.2000 - Schuhe mit Laufsohlen aus Leder oder rekonstituiertem Leder 0.00 

6405   Andere Schuhe   

6405.1000 - mit Oberteil aus Leder oder rekonstituiertem Leder 0.00 

6405.2000 - mit Oberteil aus Spinnstoffen 0.00 

6405.9000 - andere 0.00 

6406   

Schuhteile (einschliesslich Schuhoberteile, auch an anderen Soh-
len als Laufsohlen befestigt); herausnehmbare Einlagesohlen, Fer-
senstücke und ähnliche herausnehmbare Waren; Gamaschen, 
Leggings und ähnliche Waren, sowie Teile davon 

  

6406.1000 - 
Schuhoberteile und Teile davon, ausgenommen steife Vorder- 

und Hinterkappen 
0.00 

6406.2000 - Laufsohlen und Absätze, aus Kautschuk oder Kunststoff 0.00 

6406.9000 - andere 0.00 

65   Kopfbedeckungen und Teile davon   

6501.0000   
Hutstumpen, weder geformt noch mit Randbearbeitung, Hutplatten, 
Manchons (Zylinder) auch aufgeschnitten, aus Filz, zum Herstellen 
von Hüten 

0.00 

6502.0000   
Hutstumpen oder Hutrohlinge, geflochten oder durch Verbindung 
von Streifen hergestellt, aus Stoffen aller Art, weder geformt noch 
mit Randbearbeitung noch ausgestattet 

0.00 

6504.0000   
Hüte und andere Kopfbedeckungen, geflochten oder durch Verbin-
dung von Streifen hergestellt, aus Stoffen aller Art, auch ausgestat-
tet 

0.00 

6505.0000   

Hüte und andere Kopfbedeckungen, gewirkt oder gestrickt oder aus 
Stücken (ausgenommen Streifen) von Spitzen, Filz oder anderen 
Spinnstofferzeugnissen hergestellt, auch ausgestattet; Haarnetze 
aus Stoffen aller Art, auch ausgestattet 

0.00 

6506   Andere Hüte und Kopfbedeckungen, auch ausgestattet   

6506.1000 - Sicherheitskopfbedeckungen 0.00 

  - andere   

6506.9100 - - aus Kautschuk oder Kunststoffen 0.00 

6506.9900 - - aus anderen Stoffen 0.00 

6507.0000   
Bänder zur Innenausrüstung, Innenfutter, Bezüge, Gestelle, 
Schirme und Kinnbänder, für Kopfbedeckungen 

0.00 

66   
Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke, Sitzstöcke, Peit-
schen, Reitpeitschen und Teile davon 
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6601   
Regenschirme und Sonnenschirme (einschliesslich Stockschirme, 
Gartenschirme und ähnliche Waren) 

  

6601.1000 - Gartenschirme und ähnliche Waren 0.00 

  - andere   

6601.9100 - - mit teleskopischem Unter- oder Griffstock 0.00 

6601.9900 - - andere 0.00 

6602.0000   
Spazierstöcke, Sitzstöcke, Peitschen, Reitpeitschen und ähnliche 
Waren 

0.00 

6603   
Teile, Ausstattungen und Zubehör für Waren der Nrn. 6601 oder 
6602 

  

6603.2000 - 
Schirmgestelle, zusammengesetzt, auch mit Unterstock oder 

Griffstock, für Regenschirme oder Sonnenschirme 
0.00 

6603.9000 - andere 0.00 

67   
Zugerichtete Federn und Daunen und Waren aus Federn oder Dau-
nen; künstliche Blumen; Waren aus Menschenhaaren 

  

6701.0000   

Vogelbälge und andere Vogelteile mit ihren Federn oder Daunen, 
Federn, Teile von Federn, Daunen und Waren daraus, ausgenom-
men Erzeugnisse der Nr. 0505 und bearbeitete Federspulen und 
Federkiele 

0.00 

6702   
Künstliches Blattwerk, künstliche Blumen und Früchte sowie Teile 
davon; Waren aus künstlichem Blattwerk, künstlichen Blumen oder 
Früchten 

  

6702.1000 - aus Kunststoffen 0.00 

6702.9000 - aus anderen Stoffen 0.00 

6703.0000   
Menschenhaare, gleichgerichtet, verfeinert, gebleicht oder anders 
zugerichtet; Wolle, Tierhaare und andere Spinnstoffe, für die Her-
stellung von Perücken oder ähnlichen Waren zugerichtet 

0.00 

6704   

Perücken, Bärte, Augenbrauen, Augenwimpern, Locken und ähnli-
che Waren, aus Menschenhaaren, Tierhaaren oder Spinnstoffen; 
Waren aus Menschenhaaren, anderweit weder genannt noch inbe-
griffen 

  

  - aus synthetischen Spinnstoffen   

6704.1100 - - ganze Perücken 0.00 

6704.1900 - - andere 0.00 

6704.2000 - aus Menschenhaaren 0.00 

6704.9000 - aus anderen Stoffen 0.00 

XIII   
WAREN AUS STEINEN, GIPS, ZEMENT, ASBEST, GLIMMER 
ODER ÄHNLICHEN STOFFEN; KERAMISCHE WAREN; GLAS 
UND GLASWAREN 

  

68   
Waren aus Steinen, Gips, Zement, Asbest, Glimmer oder ähnlichen 
Stoffen 

  

6801.0000   
Pflastersteine, Bordsteine und Pflasterplatten, aus Naturstein (aus-
genommen Schiefer) 

0.00 

6802   

Bearbeitete Werk- oder Hausteine (andere als Schiefer) und Waren 
daraus, ausgenommen solche der Nr. 6801; Würfel, Steinchen und 
ähnliche Waren für Mosaike, aus Naturstein (einschliesslich Schie-
fer), auch auf Unterlage; Körner, Splitter und Pulver von Naturstein 
(einschliesslich Schiefer), künstlich gefärbt 
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6802.1000 - 

Fliesen, Würfel, Steinchen und ähnliche Waren, auch in anderer 
als quadratischer oder rechteckiger Form, deren grösste Fläche in 
ein Quadrat mit einer Seitenlänge von weniger als 7 cm eingelegt 
werden kann; Körner, Splitter und Pulver, künstlich gefärbt 

0.00 

  - 
andere Werk- oder Hausteine und Waren daraus, lediglich be-

hauen oder gesägt und mit ebenen, glatten Flächen 
  

6802.2100 - - Marmor, Travertin und Alabaster 0.00 

6802.2300 - - Granit 0.00 

6802.2900 - - andere Steine 0.00 

  - andere   

6802.9100 - - Marmor, Travertin und Alabaster 0.00 

6802.9200 - - andere Kalksteine 0.00 

6802.9300 - - Granit 0.00 

6802.9900 - - andere Steine 0.00 

6803.0000   
Naturschiefer, bearbeitet, und Waren aus Naturschiefer oder Press-
schiefer 

0.00 

6804   

Mühlsteine und ähnliche Waren, ohne Gestelle, zum Mahlen, Zerfa-
sern, Brechen, Schleifen, Polieren, Richten, Schneiden oder Tren-
nen, Wetz- oder Poliersteine zum Handgebrauch, und Teile davon, 
aus Naturstein, aus agglomerierten natürlichen oder künstlichen 
Schleifstoffen oder aus Keramik, auch mit Teilen aus anderen Stof-
fen 

  

6804.1000 - Mühlsteine und Steine zum Mahlen, Zerfasern oder Brechen 0.00 

  - 
andere Steine (ausgenommen Wetz- oder Poliersteine zum 

Handgebrauch) und ähnliche Waren 
  

6804.2100 - - aus agglomerierten natürlichen oder synthetischen Diamanten 0.00 

6804.2200 - - aus anderen agglomerierten Schleifstoffen oder aus Keramik 0.00 

6804.2300 - - aus Naturstein 0.00 

6804.3000 - Wetz- oder Poliersteine zum Handgebrauch 0.00 

6805   
Natürliche oder künstliche Schleifstoffe, in Pulver- oder Körnerform, 
auf Spinnstoffwaren, Papier, Pappe oder andere Stoffe aufge-
bracht, auch zugeschnitten, genäht oder anders zusammengefügt 

  

6805.1000 - nur auf Gewebe aus Spinnstoffen aufgebracht 0.00 

6805.2000 - nur auf Papier oder Pappe aufgebracht 0.00 

6805.3000 - auf andere Stoffe aufgebracht 0.00 

6806   

Hüttenwolle, Schlackenwolle, Steinwolle und ähnliche mineralische 
Wollen; geblähter Vermiculit, geblähter Ton, Schaumschlacke und 
ähnliche geblähte mineralische Erzeugnisse; Mischungen und Wa-
ren aus mineralischen Stoffen zu Wärme-, Kälte- oder Schallisolati-
onszwecken oder zu Schalldämpfungszwecken, ausgenommen sol-
che der Nrn. 6811, 6812 oder des Kapitels 69 

  

6806.1000 - 
Hüttenwolle, Schlackenwolle, Steinwolle und ähnliche minerali-

sche Wollen, auch miteinander gemischt, lose, in Blättern oder Rol-
len 

0.00 

6806.2000 - 
geblähter Vermiculit, geblähter Ton, Schaumschlacke und ähnli-

che geblähte mineralische Erzeugnisse, auch miteinander gemischt 
0.00 



Botschaft Aufhebung Industriezölle: Änderung Anhang 1 Zolltarifgesetz   

 

107 

Tarifnr.   Bezeichnung der Ware Generaltarif 

      
Fr./100 kg 

brutto 

6806.9000 - andere 0.00 

6807   
Waren aus Asphalt oder aus ähnlichen Stoffen (z.B. Erdölpech, 
Kohlenteerpech) 

  

6807.1000 - in Rollen 0.00 

6807.9000 - andere 0.00 

6808.0000   

Platten, Dielen, Fliesen, Blöcke und ähnliche Waren, aus Pflanzen-
fasern, Stroh oder Holzspänen, -plättchen, -schnitzeln, -sägespä-
nen oder anderen Holzabfällen, mit Zement, Gips oder anderen mi-
neralischen Bindemitteln agglomeriert 

0.00 

6809   Waren aus Gips oder aus Mischungen auf der Grundlage von Gips   

  - Platten, Tafeln, Dielen, Fliesen und ähnliche Waren, nicht verziert   

6809.1100 - - nur mit Papier oder Pappe überzogen oder verstärkt 0.00 

6809.1900 - - andere 0.00 

6809.9000 - andere Waren 0.00 

6810   Waren aus Zement, Beton oder Kunststein, auch armiert   

  - Dachsteine, Fliesen, Platten, Mauersteine und ähnliche Waren   

6810.1100 - - Blöcke zu Bauzwecken und Mauersteine 0.00 

6810.1900 - - andere 0.00 

  - andere Waren   

6810.9100 - - vorgefertigte Elemente zu Bauzwecken 0.00 

6810.9900 - - andere 0.00 

6811   Waren aus Asbestzement, Zellulosezement oder dergleichen   

6811.4000 - Asbest enthaltend 0.00 

  - keinen Asbest enthaltend   

6811.8100 - - Wellplatten 0.00 

6811.8200 - - andere Platten, Dielen, Fliesen, Ziegel und ähnliche Waren 0.00 

6811.8900 - - andere Waren 0.00 

6812   

Bearbeitete Asbestfasern; Mischungen auf der Grundlage von As-
best oder auf der Grundlage von Asbest und Magnesiumcarbonat; 
Waren aus diesen Mischungen oder aus Asbest (z.B. Garne, Ge-
webe, Bekleidung, Kopfbedeckungen, Schuhe, Dichtungen), auch 
armiert, ausgenommen Waren der Nrn. 6811 oder 6813 

  

6812.8000 - aus Krokydolith 0.00 

  - andere   

6812.9100 - - 
Bekleidung, Bekleidungszubehör, Schuhe und Kopfbedeckun-

gen 
0.00 

6812.9200 - - Papier, Pappe und Filz 0.00 

6812.9300 - - 
Blätter, aus Asbest und Elastomeren gepresst, für Dichtungen, 

auch in Rollen 
0.00 

6812.9900 - - andere 0.00 
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6813   

Reibungsbeläge (z.B. Platten, Rollen, Streifen, Segmente, Schei-
ben, Ringe, Plättchen), nicht montiert, für Bremsen, Kupplungen o-
der dergleichen, auf der Grundlage von Asbest, anderen minerali-
schen Stoffen oder Zellstoff, auch in Verbindung mit Spinnstoffen 
oder anderen Stoffen 

  

6813.2000 - Asbest enthaltend 0.00 

  - keinen Asbest enthaltend   

6813.8100 - - Bremsbeläge und -klötze 0.00 

6813.8900 - - andere 0.00 

6814   
Bearbeiteter Glimmer und Waren aus Glimmer, einschliesslich ag-
glomerierter oder wiedergewonnener Glimmer, auch auf Unterlage 
aus Papier, Pappe oder anderen Stoffen 

  

6814.1000 - 
Platten, Blätter und Streifen, aus agglomeriertem oder wiederge-

wonnenem Glimmer, auch auf Unterlage 
0.00 

6814.9000 - andere 0.00 

6815   
Waren aus Steinen oder anderen mineralischen Stoffen (ein-
schliesslich Kohlenstofffasern und Waren daraus sowie Waren aus 
Torf), anderweit weder genannt noch inbegriffen 

  

6815.1000 - 
Waren aus Graphit oder anderem Kohlenstoff, zu anderen als 

elektrotechnischen Zwecken 
0.00 

6815.2000 - Waren aus Torf 0.00 

  - andere Waren   

6815.9100 - - Magnesit, Dolomit oder Chromit enthaltend 0.00 

6815.9900 - - andere 0.00 

69   Keramische Waren   

   
I. Waren aus kieselsaurem Fossilienmehl oder anderen ähnlichen 
kieselsauren Erden und feuerfeste Waren 

  

6901.0000   
Steine, Platten, Fliesen und andere keramische Waren aus kiesel-
saurem Fossilienmehl (z.B. Kieselgur, Tripel, Diatomit) oder aus 
ähnlichen kieselsauren Erden 

0.00 

6902   
Feuerfeste Steine, Platten, Fliesen und ähnliche keramische Bau-
teile, andere als solche aus kieselsaurem Fossilienmehl oder aus 
ähnlichen kieselsauren Erden 

  

6902.1000 - 
mit einem Gehalt an den Elementen Mg, Ca oder Cr (einzeln o-

der zusammen) von mehr als 50 Gewichtsprozent, ausgedrückt in 
MgO, CaO oder Cr2O3 

0.00 

6902.2000 - 
mit einem Gehalt an Aluminiumoxid (Al2O3), Siliciumdioxid 

(SiO2) oder einer Mischung oder einer Verbindung dieser Erzeug-
nisse von mehr als 50 Gewichtsprozent 

0.00 

6902.9000 - andere 0.00 

6903   

Andere feuerfeste keramische Waren (z.B. Retorten, Schmelztie-
gel, Muffeln, Ausgüsse, Stöpsel, Stützen, Kapellen, Rohre, Schutz-
rohre, Stäbe), andere als solche aus kieselsaurem Fossilienmehl o-
der aus ähnlichen kieselsauren Erden 

  

6903.1000 - 
mit einem Gehalt an Graphit oder anderem Kohlenstoff oder ei-

ner Mischung dieser Erzeugnisse von mehr als 50 Gewichtsprozent 
0.00 

6903.2000 - 
mit einem Gehalt an Aluminiumoxid (Al2O3) oder einer Mischung 

oder einer Verbindung von Aluminiumoxid und Siliciumdioxid (SiO2) 
von mehr als 50 Gewichtsprozent 

0.00 
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6903.9000 - andere 0.00 
   II. Andere keramische Ware   

6904   
Backsteine zu Bauzwecken, Hourdis, andere Deckensteine und 
ähnliche Waren, aus Keramik 

  

6904.1000 - Backsteine zu Bauzwecken 0.00 

6904.9000 - andere 0.00 

6905   
Dachziegel, Kaminteile, Rauchleitungen, Bauverzierungen, aus Ke-
ramik, und andere Baukeramik 

  

6905.1000 - Dachziegel 0.00 

6905.9000 - andere 0.00 

6906.0000   Rohre, Rinnen und Zubehör zu Rohren, aus Keramik 0.00 

6907   
Fliesen, Boden- und Wandplatten, aus Keramik; Würfel, Steinchen 
und ähnliche Waren für Mosaike, auch auf Unterlage; Stücke für die 
Endbearbeitung aus Keramik 

  

  - 
Fliesen-, Boden- und Wandplatten, andere als solche der Nrn. 

6907.30 und 6907.40 
  

6907.2100 - - 
mit einem Wasseraufnahmekoeffizient von nicht mehr als 

0.5 Gewichtsprozent 
0.00 

6907.2200 - - 
mit einem Wasseraufnahmekoeffizient von mehr als 0.5 Ge-

wichtsprozent, jedoch nicht mehr als 10 Gewichtsprozent 
0.00 

6907.2300 - - 
mit einem Wasseraufnahmekoeffizient von mehr als 10 Ge-

wichtsprozent 
0.00 

6907.3000 - 
Würfel, Steinchen und ähnliche Ware für Mosaike, andere als 

solche der Nr. 6907.40 
0.00 

6907.4000 - Stücke für die Endbearbeitung 0.00 

6909   

Waren zu chemischen oder anderen technischen Zwecken, aus Ke-
ramik; Tröge, Wannen und ähnliche Behältnisse für die Landwirt-
schaft, aus Keramik; Krüge und ähnliche Behältnisse zu Transport- 
oder Verpackungszwecken, aus Keramik 

  

  - Waren zu chemischen oder anderen technischen Zwecken   

6909.1100 - - aus Porzellan 0.00 

6909.1200 - - 
Waren mit einem Härtegrad von 9 oder mehr auf der Mohs-

Skala 
0.00 

6909.1900 - - andere 0.00 

6909.9000 - andere 0.00 

6910   

Ausgüsse (Schüttsteine), Waschbecken (Lavabos), Träger für 
Waschbecken, Badewannen, Bidets, Klosettschüsseln, Spülkästen, 
Urinierbecken und ähnliche Installationsgegenstände zu sanitären 
Zwecken, aus Keramik 

  

6910.1000 - aus Porzellan 0.00 

6910.9000 - andere 0.00 

6911   
Geschirr, andere Haushalt- oder Hauswirtschaftsartikel und Hygi-
ene- oder Toilettenartikel, aus Porzellan 

  

6911.1000 - Artikel für den Tisch- oder Küchengebrauch 0.00 

6911.9000 - andere 0.00 

6912.0000   
Geschirr, andere Haushalt- oder Hauswirtschaftsartikel und Hygi-
ene- oder Toilettenartikel, aus anderer Keramik als Porzellan 

0.00 
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6913   Statuetten und andere Ziergegenstände, aus Keramik   

6913.1000 - aus Porzellan 0.00 

6913.9000 - andere 0.00 

6914   Andere Waren aus Keramik   

6914.1000 - aus Porzellan 0.00 

6914.9000 - andere 0.00 

70   Glas und Glaswaren   

7001.0000   
Bruchglas und andere Abfälle und Scherben von Glas; Glas in Bro-
cken 

0.00 

7002   
Glas in massiven Kugeln (andere als Mikrokugeln der Nr. 7018), 
Stangen, Stäben oder Röhren, nicht bearbeitet 

  

7002.1000 - Kugeln 0.00 

7002.2000 - Stangen oder Stäbe 0.00 

  - Röhren   

7002.3100 - - 
aus geschmolzenem Quarz oder aus anderem geschmolze-

nem Siliciumdioxid 
0.00 

7002.3200 - - 
aus anderem Glas mit einem linearen Ausdehnungskoeffizient 

von nicht mehr als 5 x 10-6 je Kelvin zwischen 0 °C und 300 °C 
0.00 

7002.3900 - - andere 0.00 

7003   
Gegossenes oder gewalztes Glas, in Platten, Tafeln oder Profilen, 
auch mit absorbierender, reflektierender oder nicht reflektierender 
Schicht, aber nicht anders bearbeitet 

  

  - Platten und Tafeln, nicht armiert   

7003.1200 - - 
in der Masse gefärbt, opalisiert, überfangen oder mit absorbie-

render, reflektierender oder nicht reflektierender Schicht 
0.00 

7003.1900 - - andere 0.00 

7003.2000 - Platten und Tafeln, armiert 0.00 

7003.3000 - Profile 0.00 

7004   
Gezogenes oder geblasenes Glas, in Tafeln, auch mit absorbieren-
der, reflektierender oder nicht reflektierender Schicht, aber nicht an-
ders bearbeitet 

  

7004.2000 - 
in der Masse gefärbtes, opalisiertes, überfangenes oder mit ab-

sorbierender, reflektierender oder nicht reflektierender Schicht ver-
sehenes Glas 

0.00 

7004.9000 - anderes Glas 0.00 

7005   

Float-Glas und auf einer oder beiden Seiten geschliffenes oder po-
liertes Glas, in Platten oder Tafeln, auch mit absorbierender, reflek-
tierender oder nicht reflektierender Schicht, aber nicht anders bear-
beitet 

  

7005.1000 - 
nicht armiertes Glas, mit absorbierender, reflektierender oder 

nicht reflektierender Schicht 
0.00 

  - anderes nicht armiertes Glas   

7005.2100 - - 
in der Masse gefärbt, opalisiert, überfangen oder nur geschlif-

fen 
0.00 

7005.2900 - - anderes 0.00 

7005.3000 - armiertes Glas 0.00 

7006.0000   
Glas der Nrn. 7003, 7004 oder 7005, gebogen, facettiert, graviert, 
gelocht, emailliert oder anders bearbeitet, aber weder gerahmt 
noch in Verbindung mit anderem Material 

0.00 
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7007   
Sicherheitsglas, aus gehärtetem Glas oder mehrschichtigem Glas 
(Verbundglas) 

  

  - gehärtetes Glas   

7007.1100 - - 
in Abmessungen und Formen, wie sie in Automobilen, Luftfahr-

zeugen, Schiffen oder anderen Fahrzeugen verwendbar sind 
0.00 

7007.1900 - - anderes 0.00 

  - mehrschichtiges Glas (Verbundglas)   

7007.2100 - - 
in Abmessungen und Formen, wie sie in Automobilen, Luftfahr-

zeugen, Schiffen oder anderen Fahrzeugen verwendbar sind 
0.00 

7007.2900 - - anderes 0.00 

7008.0000   Isolierverglasungen, mehrschichtig 0.00 

7009   Spiegel aus Glas, auch gerahmt, einschliesslich Rückspiegel   

7009.1000 - Rückspiegel für Fahrzeuge 0.00 

  - andere   

7009.9100 - - nicht gerahmt 0.00 

7009.9200 - - gerahmt 0.00 

7010   

Ballons, Korbflaschen, Flaschen, Flakons, Töpfe, Verpackungsröhr-
chen, Ampullen und andere Behältnisse zu Transport- oder Verpa-
ckungszwecken, aus Glas; Konservengläser; Stöpsel, Deckel und 
andere Verschlüsse, aus Glas 

  

7010.1000 - Ampullen 0.00 

7010.2000 - Stöpsel, Deckel und andere Verschlüsse 0.00 

7010.9000 - andere 0.00 

7011   
Offene Glaskolben und Glasröhren sowie Glasteile dazu, ohne 
Ausrüstung, für elektrische Lampen, Kathodenstrahlröhren oder 
dergleichen 

  

7011.1000 - für elektrische Beleuchtung 0.00 

7011.2000 - für Kathodenstrahlröhren 0.00 

7011.9000 - andere 0.00 

7013   
Glaswaren zur Verwendung bei Tisch, in der Küche, bei der Toi-
lette, im Büro, zum Ausschmücken von Wohnungen oder zu ähnli-
chen Zwecken, ausgenommen Waren der Nrn. 7010 oder 7018 

  

7013.1000 - aus Glaskeramik 0.00 

  - Trinkgläser mit Fuss, andere als solche aus Glaskeramik   

7013.2200 - - aus Bleikristallglas 0.00 

7013.2800 - - andere 0.00 

  - andere Trinkgläser, andere als solche aus Glaskeramik   

7013.3300 - - aus Bleikristallglas 0.00 

7013.3700 - - andere 0.00 

  - 
Waren zur Verwendung bei Tisch (andere als Trinkgläser) oder in 

der Küche, andere als solche aus Glaskeramik 
  

7013.4100 - - aus Bleikristallglas 0.00 

7013.4200 - - 
aus Glas mit einem linearen Ausdehnungskoeffizient von nicht 

mehr als 5 x 10-6 je Kelvin zwischen 0 °C und 300 °C 
0.00 

7013.4900 - - andere 0.00 

  - andere Waren   
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7013.9100 - - aus Bleikristallglas 0.00 

7013.9900 - - andere 0.00 

7014.0000   
Glaswaren für Signalvorrichtungen und optische Elemente aus Glas 
(andere als solche der Nr. 7015), nicht optisch bearbeitet 

0.00 

7015   

Gläser für Uhren und ähnliche Gläser, Gläser für einfache oder me-
dizinische Brillen, gewölbt, gebogen, hohl oder dergleichen, nicht 
optisch bearbeitet; Hohlkugeln und Segmente davon, aus Glas, 
zum Herstellen solcher Gläser 

  

7015.1000 - medizinische Brillengläser 0.00 

7015.9000 - andere 0.00 

7016   

Pflastersteine, Bausteine, Fliesen, Dachziegel und andere Waren, 
aus gepresstem oder geformtem Glas, auch armiert, zu Bauzwe-
cken; Glaswürfel, Glassteinchen und anderes Kleinglas, auch auf 
Unterlage, für Mosaike oder zu ähnlichen Zierzwecken; Kunstver-
glasungen; vielzelliges Glas oder Schaumglas in Form von Blö-
cken, Tafeln, Platten, Kokillen oder in ähnlichen Formen 

  

7016.1000 - 
Glaswürfel, Glassteinchen und anderes Kleinglas, auch auf Un-

terlage, für Mosaike oder zu ähnlichen Zierzwecken 
0.00 

7016.9000 - andere 0.00 

7017   
Bedarfsartikel für Laboratorien, für hygienische oder pharmazeuti-
sche Zwecke, aus Glas, auch mit Skalen oder Eichzeichen 

  

7017.1000 - 
aus geschmolzenem Quarz oder anderem geschmolzenem Silici-

umdioxid 
0.00 

7017.2000 - 
aus anderem Glas mit einem linearen Ausdehnungskoeffizient 

von nicht mehr als 5 x 10-6 je Kelvin zwischen 0 °C und 300 °C 
0.00 

7017.9000 - andere 0.00 

7018   

Glasperlen, Nachahmungen von echten Perlen oder Zuchtperlen, 
Nachahmungen von Edelsteinen und Schmucksteinen und ähnliche 
Glaskurzwaren, sowie Waren daraus (andere als Phantasie-
schmuck); Glasaugen, ausgenommen Prothesen; Statuetten und 
andere Ziergegenstände aus lampengeblasenem (gesponnenem) 
Glas, andere als Phantasieschmuck; Mikrokugeln aus Glas mit ei-
nem Durchmesser von nicht mehr als 1 mm 

  

7018.1000 - 
Glasperlen, Nachahmungen von echten Perlen oder Zuchtperlen, 

Nachahmungen von Edelsteinen und Schmucksteinen und ähnliche 
Glaskurzwaren 

0.00 

7018.2000 - 
Mikrokugeln aus Glas mit einem Durchmesser von nicht mehr als 

1 mm 
0.00 

7018.9000 - andere 0.00 

7019   
Glasfasern (einschliesslich Glaswolle) und Waren daraus (z.B. 
Garne, Gewebe) 

  

  - 
Lunten, Glasseidenstränge (Rovings) und Garne, auch geschnit-

ten 
  

7019.1100 - - 
Garne, geschnitten (chopped strands), mit einer Länge von 

nicht mehr als 50 mm 
0.00 

7019.1200 - - andere Glasseidenstränge (Rovings) 0.00 

7019.1900 - - andere 0.00 

  - 
Vliese, Faserschleier, Matten, Matratzen, Platten und ähnliche 

nicht gewebte Erzeugnisse 
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7019.3100 - - Matten 0.00 

7019.3200 - - Vliese (Faserschleier) 0.00 

7019.3900 - - andere 0.00 

7019.4000 - Gewebe aus Glasseidensträngen (Rovings) 0.00 

  - andere Gewebe   

7019.5100 - - mit einer Breite von nicht mehr als 30 cm 0.00 

7019.5200 - - 
mit einer Breite von mehr als 30 cm, in Leinwandbindung, mit 

einem Quadratmetergewicht von weniger als 250 g, aus Filamenten 
mit einem Titer der Einfachgarne von 136 tex oder weniger 

0.00 

7019.5900 - - andere 0.00 

7019.9000 - andere 0.00 

7020.0000   Andere Glaswaren 0.00 

XIV   

ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, EDELSTEINE, 
SCHMUCKSTEINE ODER DERGLEICHEN, EDELMETALLE, 
EDELMETALLPLATTIERUNGEN UND WAREN DARAUS; 
PHANTASIESCHMUCK; MÜNZEN 

  

71   
Echte Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteine, Schmucksteine oder 
dergleichen, Edelmetalle, Edelmetallplattierungen und Waren dar-
aus; Phantasieschmuck; Münzen 

  

   
I. Echte Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteine, Schmucksteine oder 
dergleichen 

  

7101   

Echte Perlen oder Zuchtperlen, auch bearbeitet oder assortiert, je-
doch weder aufgereiht noch montiert oder gefasst; echte Perlen o-
der Zuchtperlen, zur Erleichterung des Transportes vorübergehend 
aufgereiht 

  

7101.1000 - echte Perlen 0.00 

  - Zuchtperlen   

7101.2100 - - roh 0.00 

7101.2200 - - bearbeitet 0.00 

7102   Diamanten, auch bearbeitet, jedoch weder montiert noch gefasst   

7102.1000 - nicht sortiert 0.00 

  - Industriediamanten   

7102.2100 - - roh oder lediglich gesägt, gespalten oder rauh geschliffen 0.00 

7102.2900 - - andere 0.00 

  - andere als Industriediamanten   

7102.3100 - - roh oder lediglich gesägt, gespalten oder rauh geschliffen 0.00 

7102.3900 - - andere 0.00 

7103   

Edelsteine und Schmucksteine, andere als Diamanten, auch bear-
beitet oder assortiert, jedoch weder aufgereiht noch montiert oder 
gefasst; Edelsteine und Schmucksteine, andere als Diamanten, 
nicht assortiert, zur Erleichterung des Transportes vorübergehend 
aufgereiht 

  

7103.1000 - roh oder lediglich gesägt oder grob bearbeitet 0.00 

  - anders bearbeitet   

7103.9100 - - Rubine, Saphire und Smaragde 0.00 

7103.9900 - - andere 0.00 
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7104   

Synthetische oder rekonstituierte Steine, auch bearbeitet oder 
assortiert, jedoch weder aufgereiht noch montiert oder gefasst; syn-
thetische oder rekonstituierte Steine, nicht assortiert, zur Erleichte-
rung des Transportes vorübergehend aufgereiht 

  

7104.1000 - piezoelektrische Quarze 0.00 

7104.2000 - andere, roh oder lediglich gesägt oder grob bearbeitet 0.00 

7104.9000 - andere 0.00 

7105   
Staub und Pulver von Edelsteinen, Schmucksteinen oder syntheti-
schen Steinen 

  

7105.1000 - von Diamanten 0.00 

7105.9000 - andere 0.00 
   II. Edelmetalle und Edelmetallplattierungen   

7106   
Silber (einschliesslich vergoldetes oder platiniertes Silber) in 
Rohform oder in Form von Halbzeug oder Pulver 

  

7106.1000 - Pulver 0.00 

  - anderes   

7106.9100 - - in Rohform 0.00 

7106.9200 - - in Form von Halbzeug 0.00 

7107.0000   
Silberplattierungen auf unedlen Metallen, in Rohform oder in Form 
von Halbzeug 

0.00 

7108   
Gold (einschliesslich platiniertes Gold), in Rohform oder in Form 
von Halbzeug oder Pulver 

  

  - zu nicht monetären Zwecken   

7108.1100 - - Pulver 0.00 

7108.1200 - - in anderen Rohformen 0.00 

7108.1300 - - in Form von Halbzeug 0.00 

7108.2000 - zu monetären Zwecken 0.00 

7109.0000   
Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder auf Silber, in Rohform 
oder in Form von Halbzeug 

0.00 

7110   Platin, in Rohform oder in Form von Halbzeug oder Pulver   

  - Platin   

7110.1100 - - in Rohform oder in Pulverform 0.00 

7110.1900 - - anderes 0.00 

  - Palladium   

7110.2100 - - in Rohform oder in Pulverform 0.00 

7110.2900 - - anderes 0.00 

  - Rhodium   

7110.3100 - - in Rohform oder in Pulverform 0.00 

7110.3900 - - anderes 0.00 

  - Iridium, Osmium und Ruthenium   

7110.4100 - - in Rohform oder in Pulverform 0.00 

7110.4900 - - andere 0.00 

7111.0000   
Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, 
in Rohform oder in Form von Halbzeug 

0.00 

7112   

Abfälle und Schrott aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen; 
andere Abfälle und Schrott, Edelmetalle oder Edelmetallverbindun-
gen enthaltend, wie sie hauptsächlich zur Wiedergewinnung von 
Edelmetallen verwendet werden 
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7112.3000 - Aschen, Edelmetalle oder Edelmetallverbindungen enthaltend 0.00 

  - andere   

7112.9100 - - 
aus Gold, einschliesslich aus Goldplattierungen, ausgenom-

men andere Edelmetalle enthaltende Bearbeitungsabfälle 
0.00 

7112.9200 - - 
aus Platin, einschliesslich aus Platinplattierungen, ausgenom-

men andere Edelmetalle enthaltende Bearbeitungsabfälle 
0.00 

7112.9900 - - andere 0.00 

   III. Bijouterie, Juwelierwaren und andere Waren   

7113   
Bijouterie und Juwelierwaren und Teile davon, aus Edelmetallen o-
der Edelmetallplattierungen 

  

  - aus Edelmetallen, auch mit Edelmetallen überzogen oder plattiert   

7113.1100 - - 
aus Silber, auch mit anderen Edelmetallen überzogen oder 

plattiert 
0.00 

7113.1900 - - 
aus anderen Edelmetallen, auch mit Edelmetallen überzogen 

oder plattiert 
0.00 

7113.2000 - aus Edelmetallplattierungen auf unedlen Metallen 0.00 

7114   
Gold- und Silberschmiedewaren und Teile davon, aus Edelmetallen 
oder Edelmetallplattierungen 

  

  - aus Edelmetallen, auch mit Edelmetallen überzogen oder plattiert   

7114.1100 - - 
aus Silber, auch mit anderen Edelmetallen überzogen oder 

plattiert 
0.00 

7114.1900 - - 
aus anderen Edelmetallen, auch mit Edelmetallen überzogen 

oder plattiert 
0.00 

7114.2000 - aus Edelmetallplattierungen auf unedlen Metallen 0.00 

7115   Andere Waren aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen   

7115.1000 - Katalysatoren in Form von Geweben oder Gittern aus Platin 0.00 

7115.9000 - andere 0.00 

7116   
Waren aus echten Perlen oder Zuchtperlen, aus Edelsteinen, 
Schmucksteinen, synthetischen oder rekonstituierten Steinen 

  

7116.1000 - aus echten Perlen oder Zuchtperlen 0.00 

7116.2000 - 
aus Edelsteinen, Schmucksteinen oder synthetischen oder re-

konstituierten Steinen 
0.00 

7117   Phantasieschmuck   

  - aus unedlen Metallen, auch versilbert, vergoldet oder platiniert   

7117.1100 - - Manschettenknöpfe und ähnliche Knöpfe 0.00 

7117.1900 - - anderer 0.00 

7117.9000 - anderer 0.00 

7118   Münzen   

7118.1000 - 
Münzen (ausgenommen Goldmünzen), andere als gesetzliche 

Zahlungsmittel 
0.00 

7118.9000 - andere 0.00 

XV   UNEDLE METALLE UND WAREN DARAUS   

72   Eisen und Stahl   
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   I. Basiserzeugnisse, Erzeugnisse in Form von Körnern oder Pulver   

7201   
Roheisen und Spiegeleisen in Masseln, Flossen oder anderen Pri-
märformen 

  

7201.1000 - 
Roheisen, nicht legiert, mit einem Gehalt an Phosphor von 0,5 

Gewichtsprozent oder weniger 
0.00 

7201.2000 - 
Roheisen, nicht legiert, mit einem Gehalt an Phosphor von mehr 

als 0,5 Gewichtsprozent 
0.00 

7201.5000 - legiertes Roheisen; Spiegeleisen 0.00 

7202   Ferrolegierungen   

  - Ferromangan   

7202.1100 - - 
mit einem Gehalt an Kohlenstoff von mehr als 2 Gewichtspro-

zent 
0.00 

7202.1900 - - anderes 0.00 

  - Ferrosilicium   

7202.2100 - - mit einem Gehalt an Silicium von mehr als 55 Gewichtsprozent 0.00 

7202.2900 - - anderes 0.00 

7202.3000 - Ferrosiliciummangan 0.00 

  - Ferrochrom   

7202.4100 - - 
mit einem Gehalt an Kohlenstoff von mehr als 4 Gewichtspro-

zent 
0.00 

7202.4900 - - anderes 0.00 

7202.5000 - Ferrosiliciumchrom 0.00 

7202.6000 - Ferronickel 0.00 

7202.7000 - Ferromolybdän 0.00 

7202.8000 - Ferrowolfram und Ferrosiliciumwolfram 0.00 

  - andere   

7202.9100 - - Ferrotitan und Ferrosiliciumtitan 0.00 

7202.9200 - - Ferrovanadium 0.00 

7202.9300 - - Ferroniob 0.00 

7202.9900 - - andere 0.00 

7203   

Durch direkte Reduktion aus Eisenerzen erhaltene Eisenerzeug-
nisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnli-
chen Formen; Eisen mit einer minimalen Reinheit von 99,94 Ge-
wichtsprozent, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen 

  

7203.1000 - 
durch direkte Reduktion aus Eisenerzen erhaltene Eisenerzeug-

nisse 
0.00 

7203.9000 - andere 0.00 

7204   
Abfälle und Schrott, aus Gusseisen, Eisen oder Stahl (Alteisen); 
Abfallblöcke aus Eisen oder Stahl 

  

7204.1000 - Abfälle und Schrott, aus Gusseisen 0.00 

  - Abfälle und Schrott, aus legiertem Stahl   

7204.2100 - - aus rostfreiem Stahl 0.00 

7204.2900 - - andere 0.00 

7204.3000 - Abfälle und Schrott, aus verzinntem Eisen oder Stahl 0.00 

  - andere Abfälle und anderer Schrott   

7204.4100 - - 
Dreh-, Bohr-, Hobel-, Fräs-, Feil-, Säge- oder Schleifspäne so-

wie Stanz- und Schnittabfälle, auch pakettiert 
0.00 

7204.4900 - - andere 0.00 

7204.5000 - Abfallblöcke 0.00 
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7205   Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl   

7205.1000 - Körner 0.00 

  - Pulver   

7205.2100 - - aus legiertem Stahl 0.00 

7205.2900 - - andere 0.00 
   II. Eisen und nicht legierter Stahl   

7206   
Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder ande-
ren Primärformen, ausgenommen Eisen der Nr. 7203 

  

7206.1000 - Rohblöcke (Ingots) 0.00 

7206.9000 - andere 0.00 

7207   Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl   

  - 
mit einem Gehalt an Kohlenstoff von weniger als 0,25 Gewichts-

prozent 
  

7207.1100 - - 
mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt und einer 

Breite von weniger als der doppelten Dicke 
0.00 

7207.1200 - - andere, mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt 0.00 

7207.1900 - - andere 0.00 

7207.2000 - 
mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,25 Gewichtsprozent oder 

mehr 
0.00 

7208   
Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, 
mit einer Breite von 600 mm oder mehr, warm gewalzt, weder plat-
tiert noch überzogen 

  

7208.1000 - aufgerollt, nur warm gewalzt, mit reliefartigen Musterungen 0.00 

  - andere, aufgerollt, nur warm gewalzt, entzundert   

7208.2500 - - mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr 0.00 

7208.2600 - - 
mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 

mm 
0.00 

7208.2700 - - mit einer Dicke von weniger als 3 mm 0.00 

  - andere, aufgerollt, nur warm gewalzt   

7208.3600 - - mit einer Dicke von mehr als 10 mm 0.00 

7208.3700 - - 
mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 

10 mm 
0.00 

7208.3800 - - 
mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 

mm 
0.00 

7208.3900 - - mit einer Dicke von weniger als 3 mm 0.00 

7208.4000 - nicht aufgerollt, nur warm gewalzt, mit reliefartigen Musterungen 0.00 

  - andere, nicht aufgerollt, nur warm gewalzt   

7208.5100 - - mit einer Dicke von mehr als 10 mm 0.00 

7208.5200 - - 
mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 

10 mm 
0.00 

7208.5300 - - 
mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 

mm 
0.00 

7208.5400 - - mit einer Dicke von weniger als 3 mm 0.00 

7208.9000 - andere 0.00 

7209   
Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, 
mit einer Breite von 600 mm oder mehr, kalt gewalzt, weder plattiert 
noch überzogen 

  

  - aufgerollt, nur kalt gewalzt   

7209.1500 - - mit einer Dicke von 3 mm oder mehr 0.00 
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7209.1600 - - mit einer Dicke von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 3 mm 0.00 

7209.1700 - - 
mit einer Dicke von 0,5 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 

mm 
0.00 

7209.1800 - - mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm 0.00 

  - nicht aufgerollt, nur kalt gewalzt   

7209.2500 - - mit einer Dicke von 3 mm oder mehr 0.00 

7209.2600 - - mit einer Dicke von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 3 mm 0.00 

7209.2700 - - 
mit einer Dicke von 0,5 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 

mm 
0.00 

7209.2800 - - mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm 0.00 

7209.9000 - andere 0.00 

7210   
Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, 
mit einer Breite von 600 mm oder mehr, plattiert oder überzogen 

  

  - verzinnt   

7210.1100 - - mit einer Dicke von 0,5 mm oder mehr 0.00 

7210.1200 - - mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm 0.00 

7210.2000 - verbleit, einschliesslich Ternblech (Mattblech) 0.00 

7210.3000 - elektrolytisch verzinkt 0.00 

  - anders verzinkt   

7210.4100 - - gewellt 0.00 

7210.4900 - - andere 0.00 

7210.5000 - mit Chromoxiden oder Chrom und Chromoxiden überzogen 0.00 

  - mit Aluminium überzogen   

7210.6100 - - mit Aluminium-Zink-Legierungen überzogen 0.00 

7210.6900 - - andere 0.00 

7210.7000 - bemalt, lackiert oder mit Kunststoffen überzogen 0.00 

7210.9000 - andere 0.00 

7211   
Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, 
mit einer Breite von weniger als 600 mm, weder plattiert noch über-
zogen 

  

  - nur warm gewalzt   

7211.1300 - - 
auf vier Flächen oder auf der Kaliberstrasse gewalzt, mit einer 

Breite von mehr als 150 mm und einer Dicke von 4 mm oder mehr, 
nicht aufgerollt, ohne reliefartige Musterungen 

0.00 

7211.1400 - - andere, mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr 0.00 

7211.1900 - - andere 0.00 

  - nur kalt gewalzt   

7211.2300 - - 
mit einem Gehalt an Kohlenstoff von weniger als 0,25 Ge-

wichtsprozent 
0.00 

7211.2900 - - andere 0.00 

7211.9000 - andere 0.00 

7212   
Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, 
mit einer Breite von weniger als 600 mm, plattiert oder überzogen 

  

7212.1000 - verzinnt 0.00 

7212.2000 - elektrolytisch verzinkt 0.00 

7212.3000 - anders verzinkt 0.00 
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7212.4000 - bemalt, lackiert oder mit Kunststoffen überzogen 0.00 

7212.5000 - anders überzogen 0.00 

7212.6000 - plattiert 0.00 

7213   Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl   

7213.1000 - 
mit vom Walzen herrührenden Einbuchtungen, Rippen (Wülsten), 

Vertiefungen oder Erhöhungen 
0.00 

7213.2000 - anderer, aus Automatenstahl 0.00 

  - anderer   

7213.9100 - - mit rundem Querschnitt von weniger als 14 mm Durchmesser 0.00 

7213.9900 - - anderer 0.00 

7214   
Stabeisen und Stabstahl, nicht legiert, nur geschmiedet, warm ge-
walzt, warm stranggepresst oder warm gezogen, auch nach dem 
Walzen verwunden 

  

7214.1000 - geschmiedet 0.00 

7214.2000 - 
mit vom Walzen herrührenden Einbuchtungen, Rippen (Wülsten), 

Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden 
0.00 

7214.3000 - andere, aus Automatenstahl 0.00 

  - andere   

7214.9100 - - mit rechteckigem Querschnitt 0.00 

7214.9900 - - andere 0.00 

7215   Anderes Stabeisen und anderer Stabstahl, nicht legiert   

7215.1000 - aus Automatenstahl, nur kalt geformt oder kalt nachbearbeitet 0.00 

7215.5000 - andere, nur kalt geformt oder kalt nachbearbeitet 0.00 

7215.9000 - andere 0.00 

7216   Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl   

7216.1000 - 
U-, I- oder H-Profile, nur warm gewalzt oder warm stranggepresst 

oder warm gezogen, mit einer Höhe von weniger als 80 mm 
0.00 

  - 
L- oder T-Profile, nur warm gewalzt oder warm stranggepresst o-

der warm gezogen, mit einer Höhe von weniger als 80 mm 
  

7216.2100 - - L-Profile 0.00 

7216.2200 - - T-Profile 0.00 

  - 
U-, I- oder H-Profile, nur warm gewalzt oder warm stranggepresst 

oder warm gezogen, mit einer Höhe von 80 mm oder mehr 
  

7216.3100 - - U-Profile 0.00 

7216.3200 - - I-Profile 0.00 

7216.3300 - - H-Profile 0.00 

7216.4000 - 
L- oder T-Profile, nur warm gewalzt oder warm stranggepresst o-

der warm gezogen, mit einer Höhe von 80 mm oder mehr 
0.00 

7216.5000 - 
andere Profile, nur warm gewalzt oder warm stranggepresst oder 

warm gezogen 
0.00 

  - Profile, nur kalt geformt oder kalt nachbearbeitet   

7216.6100 - - aus flachgewalzten Erzeugnissen geformt 0.00 

7216.6900 - - andere 0.00 

  - andere   



Botschaft Aufhebung Industriezölle: Änderung Anhang 1 Zolltarifgesetz 

  

 

120 

Tarifnr.   Bezeichnung der Ware Generaltarif 

      
Fr./100 kg 

brutto 

7216.9100 - - 
aus flachgewalzten Erzeugnissen geformt oder kalt nachbear-

beitet 
0.00 

7216.9900 - - andere 0.00 

7217   Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl   

7217.1000 - nicht überzogen, auch poliert 0.00 

7217.2000 - verzinkt 0.00 

7217.3000 - mit anderen unedlen Metallen überzogen 0.00 

7217.9000 - anderer 0.00 
   III. Rostfreier Stahl   

7218   
Rostfreier Stahl in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Primärformen; 
Halbzeug aus rostfreiem Stahl 

  

7218.1000 - Rohblöcke (Ingots) und andere Primärformen 0.00 

  - andere   

7218.9100 - - mit rechteckigem Querschnitt 0.00 

7218.9900 - - andere 0.00 

7219   
Flachgewalzte Erzeugnisse aus rostfreiem Stahl, mit einer Breite 
von 600 mm oder mehr 

  

  - nur warm gewalzt, aufgerollt   

7219.1100 - - mit einer Dicke von mehr als 10 mm 0.00 

7219.1200 - - 
mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 

10 mm 
0.00 

7219.1300 - - 
mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 

mm 
0.00 

7219.1400 - - mit einer Dicke von weniger als 3 mm 0.00 

  - nur warm gewalzt, nicht aufgerollt   

7219.2100 - - mit einer Dicke von mehr als 10 mm 0.00 

7219.2200 - - 
mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 

10 mm 
0.00 

7219.2300 - - 
mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 

mm 
0.00 

7219.2400 - - mit einer Dicke von weniger als 3 mm 0.00 

  - nur kalt gewalzt   

7219.3100 - - mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr 0.00 

7219.3200 - - 
mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 

mm 
0.00 

7219.3300 - - mit einer Dicke von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 3 mm 0.00 

7219.3400 - - 
mit einer Dicke von 0,5 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 

mm 
0.00 

7219.3500 - - mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm 0.00 

7219.9000 - andere 0.00 

7220   
Flachgewalzte Erzeugnisse aus rostfreiem Stahl, mit einer Breite 
von weniger als 600 mm 

  

  - nur warm gewalzt   

7220.1100 - - mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr 0.00 

7220.1200 - - mit einer Dicke von weniger als 4,75 mm 0.00 

7220.2000 - nur kalt gewalzt 0.00 

7220.9000 - andere 0.00 

7221.0000   Walzdraht aus rostfreiem Stahl 0.00 

7222   Stäbe, Stangen und Profile, aus rostfreiem Stahl   
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  - 
Stabstahl, nur warm gewalzt oder warm stranggepresst oder 

warm gezogen 
  

7222.1100 - - mit rundem Querschnitt 0.00 

7222.1900 - - andere 0.00 

7222.2000 - Stabstahl, nur kalt geformt oder kalt nachbearbeitet 0.00 

7222.3000 - anderer Stabstahl 0.00 

7222.4000 - Profile 0.00 

7223.0000   Draht aus rostfreiem Stahl 0.00 

   
IV. Anderer legierter Stahl; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder 
nicht legiertem Stahl 

  

7224   
Anderer legierter Stahl in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Pri-
märformen; Halbzeug aus anderem legierten Stahl 

  

7224.1000 - Rohblöcke (Ingots) und andere Primärformen 0.00 

7224.9000 - andere 0.00 

7225   
Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl, mit einer 
Breite von 600 mm oder mehr 

  

  - aus Siliciumstahl, sog. Elektrobleche   

7225.1100 - - kornorientiert 0.00 

7225.1900 - - andere 0.00 

7225.3000 - andere, nur warm gewalzt, aufgerollt 0.00 

7225.4000 - andere, nur warm gewalzt, nicht aufgerollt 0.00 

7225.5000 - andere, nur kalt gewalzt 0.00 

  - andere   

7225.9100 - - elektrolytisch verzinkt 0.00 

7225.9200 - - anders verzinkt 0.00 

7225.9900 - - andere 0.00 

7226   
Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl, mit einer 
Breite von weniger als 600 mm 

  

  - aus Siliciumstahl, sog. Elektrobleche   

7226.1100 - - kornorientiert 0.00 

7226.1900 - - andere 0.00 

7226.2000 - aus Schnellarbeitsstahl 0.00 

  - andere   

7226.9100 - - nur warm gewalzt 0.00 

7226.9200 - - nur kalt gewalzt 0.00 

7226.9900 - - andere 0.00 

7227   Walzdraht aus anderem legierten Stahl   

7227.1000 - aus Schnellarbeitsstahl 0.00 

7227.2000 - aus Silico-Manganstahl 0.00 

7227.9000 - anderer 0.00 

7228   
Stäbe, Stangen und Profile, aus anderem legierten Stahl; Hohlboh-
rerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl 

  

7228.1000 - Stäbe und Stangen, aus Schnellarbeitsstahl 0.00 

7228.2000 - Stäbe und Stangen, aus Silico-Manganstahl 0.00 

7228.3000 - 
anderer Stabstahl, nur warm gewalzt oder warm stranggepresst 

oder warm gezogen 
0.00 

7228.4000 - anderer Stabstahl, nur geschmiedet 0.00 
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7228.5000 - anderer Stabstahl, nur kalt geformt oder kalt nachbearbeitet 0.00 

7228.6000 - anderer Stabstahl 0.00 

7228.7000 - Profile 0.00 

7228.8000 - Hohlbohrerstäbe 0.00 

7229   Draht aus anderem legierten Stahl   

7229.2000 - aus Silico-Manganstahl 0.00 

7229.9000 - anderer 0.00 

73   Waren aus Gusseisen, Eisen oder Stahl   

7301   
Spundwandeisen aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zu-
sammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweissen herge-
stellte Profile aus Eisen oder Stahl 

  

7301.1000 - Spundwandeisen 0.00 

7301.2000 - Profile 0.00 

7302   

Gleismaterial aus Gusseisen, Eisen oder Stahl; Schienen, Leit-
schienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungen-
verbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder 
Weichen, Schwellen, Laschen, Schienenstühle, Spannkeile, Unter-
lagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und an-
dere für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schie-
nen besonders hergerichtete Teile 

  

7302.1000 - Schienen 0.00 

7302.3000 - 
Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und 

anderes Material für Kreuzungen oder Weichen 
0.00 

7302.4000 - Laschen und Unterlagsplatten 0.00 

7302.9000 - andere 0.00 

7303.0000   Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen 0.00 

7304   Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl   

  - Rohre der für Öl oder Gasfernleitungen verwendeten Art   

7304.1100 - - aus rostfreiem Stahl 0.00 

7304.1900 - - andere 0.00 

  - 
Futterrohre, Steigrohre und Bohrgestänge, der bei der Öl- oder 

Gasgewinnung verwendeten Art 
  

7304.2200 - - Bohrgestänge aus rostfreiem Stahl 0.00 

7304.2300 - - andere Bohrgestänge 0.00 

7304.2400 - - andere, aus rostfreiem Stahl 0.00 

7304.2900 - - andere 0.00 

  - 
andere, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht le-

giertem Stahl 
  

7304.3100 - - kalt gezogen oder kalt gewalzt 0.00 

7304.3900 - - andere 0.00 

  - andere, mit kreisförmigem Querschnitt, aus rostfreiem Stahl   

7304.4100 - - kalt gezogen oder kalt gewalzt 0.00 

7304.4900 - - andere 0.00 

  - 
andere, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legierten 

Stahl 
  

7304.5100 - - kalt gezogen oder kalt gewalzt 0.00 

7304.5900 - - andere 0.00 

7304.9000 - andere 0.00 
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7305   
Andere Rohre (z.B. geschweisst oder genietet), mit kreisförmigem 
Querschnitt, mit einem äusseren Durchmesser von mehr als 406,4 
mm, aus Eisen oder Stahl 

  

  - Rohre der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art   

7305.1100 - - mit verdecktem Lichtbogen längsgeschweisst 0.00 

7305.1200 - - anders längsgeschweisst 0.00 

7305.1900 - - andere 0.00 

7305.2000 - Futterrohre der bei der Öl- oder Gasgewinnung verwendeten Art 0.00 

  - andere, geschweisst   

7305.3100 - - längsgeschweisst 0.00 

7305.3900 - - andere 0.00 

7305.9000 - andere 0.00 

7306   
Andere Rohre und Hohlprofile (z.B. geschweisst, genietet, gefalzt 
oder mit einfach aneinandergefügten Rändern), aus Eisen oder 
Stahl 

  

  - Rohre der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art   

7306.1100 - - geschweisst, aus rostfreiem Stahl 0.00 

7306.1900 - - andere 0.00 

  - 
Futter- und Steigrohre der bei der Öl- oder Gasgewinnung ver-

wendeten Art 
  

7306.2100 - - geschweisst, aus rostfreiem Stahl 0.00 

7306.2900 - - andere 0.00 

7306.3000 - 
andere, geschweisst, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen 

oder nicht legiertem Stahl 
0.00 

7306.4000 - 
andere, geschweisst, mit kreisförmigem Querschnitt, aus rost-

freiem Stahl 
0.00 

7306.5000 - 
andere, geschweisst, mit kreisförmigem Querschnitt, aus ande-

rem legierten Stahl 
0.00 

  - andere, geschweisst, mit nicht kreisförmigem Querschnitt   

7306.6100 - - mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt 0.00 

7306.6900 - - mit anderem nicht kreisförmigem Querschnitt 0.00 

7306.9000 - andere 0.00 

7307   
Zubehör zu Rohren (z.B. Verbindungsstücke, Kniestücke, Muffen), 
aus Gusseisen, Eisen oder Stahl 

  

  - gegossen   

7307.1100 - - aus nicht schmiedbarem Gusseisen 0.00 

7307.1900 - - andere 0.00 

  - andere, aus rostfreiem Stahl   

7307.2100 - - Flanschen 0.00 

7307.2200 - - Kniestücke, Bogen und Muffen, mit Gewinde 0.00 

7307.2300 - - Schweissfittings 0.00 

7307.2900 - - andere 0.00 

  - andere   

7307.9100 - - Flanschen 0.00 

7307.9200 - - Kniestücke, Bogen und Muffen, mit Gewinde 0.00 

7307.9300 - - Schweissfittings 0.00 

7307.9900 - - andere 0.00 
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7308   

Konstruktionen und Konstruktionsteile (z.B. Brücken und Brücken-
elemente, Schleusentore, Türme, Gittermasten, Pfeiler, Säulen, 
Gerüste, Dächer, Türen und Fenster und deren Rahmen, Stöcke 
und Schwellen, Läden, Geländer), aus Gusseisen, Eisen oder 
Stahl, ausgenommen vorgefertigte Gebäude der Nr. 9406; zu Kon-
struktionszwecken hergerichtete Bleche, Stäbe, Stangen, Profile, 
Rohre und dergleichen, aus Gusseisen, Eisen oder Stahl 

  

7308.1000 - Brücken und Brückenelemente 0.00 

7308.2000 - Türme und Gittermasten 0.00 

7308.3000 - Türen, Fenster und deren Rahmen, Stöcke und Schwellen 0.00 

7308.4000 - Gerüst-, Schalungs-, Stütz- oder Abstützmaterial 0.00 

7308.9000 - andere 0.00 

7309.0000   

Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, für Stoffe 
aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), aus 
Gusseisen, Eisen oder Stahl, mit einem Fassungsvermögen von 
mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrich-
tungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung 

0.00 

7310   

Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche 
Behältnisse, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder 
verflüssigte Gase), aus Gusseisen, Eisen oder Stahl, mit einem 
Fassungsvermögen von nicht mehr als 300 l, ohne mechanische o-
der wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung o-
der Wärmeschutzverkleidung 

  

7310.1000 - mit einem Fassungsvermögen von 50 l oder mehr 0.00 

  - mit einem Fassungsvermögen von weniger als 50 l   

7310.2100 - - 
Dosen zum Verschliessen durch Schweissen, Löten oder Fal-

zen 
0.00 

7310.2900 - - andere 0.00 

7311.0000   
Behälter für verdichtete oder verflüssigte Gase, aus Gusseisen, Ei-
sen oder Stahl 

0.00 

7312   
Litzen, Kabel, Seile, Seilschlingen und ähnliche Waren, aus Eisen 
oder Stahl, nicht für die Elektrotechnik isoliert 

  

7312.1000 - Litzen, Kabel und Seile 0.00 

7312.9000 - andere 0.00 

7313.0000   
Stacheldraht aus Eisen oder Stahl; verwundene Drähte oder Bän-
der, auch mit Stacheln, aus Eisen oder Stahl, der für Zäune oder 
Einfriedungen verwendeten Art 

0.00 

7314   
Gewebe (einschliesslich endlose Gewebe), Gitter und Geflechte, 
aus Eisen- oder Stahldraht; Streckbleche und Streckbänder, aus Ei-
sen oder Stahl 

  

  - Gewebe   

7314.1200 - - endlose Gewebe, für Maschinen, aus rostfreiem Stahl 0.00 

7314.1400 - - andere Gewebe, aus rostfreiem Stahl 0.00 

7314.1900 - - andere 0.00 

7314.2000 - 

Gitter und Geflechte, an den Kreuzungsstellen verschweisst, aus 
Draht mit einer grössten Querschnittdimension von 3 mm oder 
mehr und einer Fläche zwischen den Kreuzungsstellen von 100 
cm² oder mehr 

0.00 
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  - 
andere an den Kreuzungsstellen verschweisste Gitter und Ge-

flechte 
  

7314.3100 - - verzinkt 0.00 

7314.3900 - - andere 0.00 

  - andere Gitter und Geflechte   

7314.4100 - - verzinkt 0.00 

7314.4200 - - mit Kunststoffen überzogen 0.00 

7314.4900 - - andere 0.00 

7314.5000 - Streckbleche und Streckbänder 0.00 

7315   Ketten, Kettchen und Teile davon, aus Gusseisen, Eisen oder Stahl   

  - Gelenkketten und Teile davon   

7315.1100 - - Rollenketten 0.00 

7315.1200 - - andere Ketten 0.00 

7315.1900 - - Teile 0.00 

7315.2000 - Gleitschutzketten 0.00 

  - andere Ketten und Kettchen   

7315.8100 - - Stegketten 0.00 

7315.8200 - - andere Ketten, mit geschweissten Gliedern 0.00 

7315.8900 - - andere 0.00 

7315.9000 - andere Teile 0.00 

7316.0000   
Schiffsanker, Draggen und Teile davon, aus Gusseisen, Eisen oder 
Stahl 

0.00 

7317.0000   

Stifte, Nägel, Reissnägel, zugespitzte Krampen, gewellte oder ab-
geschrägte Klammern und ähnliche Waren, aus Gusseisen, Eisen 
oder Stahl, auch mit Kopf aus anderen Stoffen, ausgenommen sol-
che mit Kopf aus Kupfer 

0.00 

7318   

Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Hakenschrau-
ben, Nieten, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschliesslich Fe-
derringscheiben) und ähnliche Waren, aus Gusseisen, Eisen oder 
Stahl 

  

  - Waren mit Gewinde   

7318.1100 - - Schwellenschrauben 0.00 

7318.1200 - - andere Holzschrauben 0.00 

7318.1300 - - Haken- und Ringschrauben 0.00 

7318.1400 - - selbstschneidende Schrauben 0.00 

7318.1500 - - 
andere Schrauben und Bolzen, auch mit dazugehörenden Mut-

tern oder Unterlegscheiben 
0.00 

7318.1600 - - Muttern 0.00 

7318.1900 - - andere 0.00 

  - Waren ohne Gewinde   

7318.2100 - - Federringscheiben und andere Sicherungsscheiben 0.00 

7318.2200 - - andere Unterlegscheiben 0.00 

7318.2300 - - Nieten 0.00 

7318.2400 - - Splinte und Keile 0.00 

7318.2900 - - andere 0.00 

7319   

Nähnadeln, Stricknadeln, Durchziehnadeln, Häkelnadeln, Stichel 
zum Sticken und ähnliche Waren, zum Handgebrauch, aus Eisen 
oder Stahl; Sicherheitsnadeln, Stecknadeln und ähnliche Nadeln, 
aus Eisen oder Stahl, anderweit weder genannt noch inbegriffen 
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7319.4000 - Sicherheitsnadeln, Stecknadeln und ähnliche Nadeln 0.00 

7319.9000 - andere 0.00 

7320   Federn und Federblätter, aus Eisen oder Stahl   

7320.1000 - Blattfedern und Federblätter dazu 0.00 

7320.2000 - Spiralfedern 0.00 

7320.9000 - andere 0.00 

7321   

Raumheizöfen, Kesselöfen, Küchenherde (einschliesslich der zu-
sätzlich für Zentralheizung verwendbaren), Holzkohlengrills, Koh-
lenbecken, Gaskocher, Plattenwärmer und ähnliche nicht elektri-
sche Geräte, zur Verwendung im Haushalt, und Teile davon, aus 
Gusseisen, Eisen oder Stahl 

  

  - Kochgeräte und Plattenwärmer   

7321.1100 - - für gasförmige Brennstoffe oder Gas und andere Brennstoffe 0.00 

7321.1200 - - für flüssige Brennstoffe 0.00 

7321.1900 - - andere, einschliesslich Geräte für feste Brennstoffe 0.00 

  - andere Geräte   

7321.8100 - - für gasförmige Brennstoffe oder Gas und andere Brennstoffe 0.00 

7321.8200 - - für flüssige Brennstoffe 0.00 

7321.8900 - - andere, einschliesslich Geräte für feste Brennstoffe 0.00 

7321.9000 - Teile 0.00 

7322   

Heizkörper für Zentralheizung, nicht elektrisch beheizt, und Teile 
davon, aus Gusseisen, Eisen oder Stahl; Heisslufterzeuger und -
verteiler (einschliesslich solcher, die auch als Verteiler frischer oder 
konditionerter Luft dienen können), nicht elektrisch beheizt, mit mo-
torbetriebenem Ventilator oder Gebläse ausgerüstet, und Teile da-
von, aus Gusseisen, Eisen oder Stahl 

  

  - Heizkörper und Teile davon   

7322.1100 - - aus Gusseisen 0.00 

7322.1900 - - andere 0.00 

7322.9000 - andere 0.00 

7323   

Haushalt- oder Hauswirtschaftsartikel und Teile davon, aus Gussei-
sen, Eisen oder Stahl; Stahlwolle; Schwämme, Putzlappen, Hand-
schuhe und ähnliche Waren zum Scheuern, Polieren oder derglei-
chen, aus Eisen oder Stahl 

  

7323.1000 - 
Stahlwolle; Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und ähnliche 

Waren zum Scheuern, Polieren oder dergleichen 
0.00 

  - andere   

7323.9100 - - aus Gusseisen, nicht emailliert 0.00 

7323.9200 - - aus Gusseisen, emailliert 0.00 

7323.9300 - - aus rostfreiem Stahl 0.00 

7323.9400 - - aus Eisen oder Stahl, emailliert 0.00 

7323.9900 - - andere 0.00 

7324   
Sanitär-, Hygiene- oder Toilettenartikel und Teile davon, aus Guss-
eisen, Eisen oder Stahl 

  

7324.1000 - Abwaschbecken und Waschbecken aus rostfreiem Stahl 0.00 

  - Badewannen   

7324.2100 - - aus Gusseisen, auch emailliert 0.00 

7324.2900 - - andere 0.00 
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7324.9000 - andere, einschliesslich Teile 0.00 

7325   Andere Waren aus Gusseisen oder Stahlguss   

7325.1000 - aus nicht schmiedbarem Gusseisen 0.00 

  - andere   

7325.9100 - - Mahlkörper und dergleichen 0.00 

7325.9900 - - andere 0.00 

7326   Andere Waren aus Eisen oder Stahl   

  - 
freiformgeschmiedet oder gesenkgeschmiedet, aber nicht anders 

bearbeitet 
  

7326.1100 - - Mahlkörper und dergleichen 0.00 

7326.1900 - - andere 0.00 

7326.2000 - Waren aus Eisen- oder Stahldraht 0.00 

7326.9000 - andere 0.00 

74   Kupfer und Waren daraus   

7401.0000   Kupfermatte; Zementkupfer (gefälltes Kupfer) 0.00 

7402.0000   
Nicht raffiniertes Kupfer; Kupferanoden für die elektrolytische Raffi-
nation 

0.00 

7403   Raffiniertes Kupfer und Kupferlegierungen, in Rohform   

  - raffiniertes Kupfer   

7403.1100 - - Kathoden und Abschnitte von Kathoden 0.00 

7403.1200 - - Drahtbarren 0.00 

7403.1300 - - Knüppel 0.00 

7403.1900 - - anderes 0.00 

  - Kupferlegierungen   

7403.2100 - - Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) 0.00 

7403.2200 - - Kupfer-Zinn-Legierungen (Bronze) 0.00 

7403.2900 - - 
andere Kupferlegierungen (ausgenommen Kupfervorlegierun-

gen der Nr. 7405) 
0.00 

7404.0000   Abfälle und Schrott, aus Kupfer 0.00 

7405.0000   Kupfervorlegierungen 0.00 

7406   Pulver und Flitter, aus Kupfer   

7406.1000 - Pulver ohne lamellenförmige Struktur 0.00 

7406.2000 - Pulver mit lamellenförmiger Struktur; Flitter 0.00 

7407   Stäbe, Stangen und Profile, aus Kupfer   

7407.1000 - aus raffiniertem Kupfer 0.00 

  - aus Kupferlegierungen   

7407.2100 - - aus Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) 0.00 

7407.2900 - - andere 0.00 

7408   Draht aus Kupfer   

  - aus raffiniertem Kupfer   

7408.1100 - - mit einer grössten Querschnittdimension von mehr als 6 mm 0.00 

7408.1900 - - anderer 0.00 

  - aus Kupferlegierungen   

7408.2100 - - aus Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) 0.00 

7408.2200 - - 
aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupronickel) oder Kupfer-Ni-

ckel-Zink-Legierungen (Neusilber) 
0.00 

7408.2900 - - anderer 0.00 

7409   
Bleche und Bänder, aus Kupfer, mit einer Dicke von mehr als 0,15 
mm 

  

  - aus raffiniertem Kupfer   
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7409.1100 - - aufgerollt 0.00 

7409.1900 - - andere 0.00 

  - aus Kupfer-Zink-Legierungen (Messing)   

7409.2100 - - aufgerollt 0.00 

7409.2900 - - andere 0.00 

  - aus Kupfer-Zinn-Legierungen (Bronze)   

7409.3100 - - aufgerollt 0.00 

7409.3900 - - andere 0.00 

7409.4000 - 
aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupronickel) oder Kupfer-Nickel-

Zink-Legierungen (Neusilber) 
0.00 

7409.9000 - aus anderen Kupferlegierungen 0.00 

7410   
Blattmetall (Folien) und dünne Bänder, aus Kupfer (auch bedruckt 
oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit 
einer Dicke (ohne Unterlage) von nicht mehr als 0,15 mm 

  

  - ohne Unterlage   

7410.1100 - - aus raffiniertem Kupfer 0.00 

7410.1200 - - aus Kupferlegierungen 0.00 

  - auf Unterlage   

7410.2100 - - aus raffiniertem Kupfer 0.00 

7410.2200 - - aus Kupferlegierungen 0.00 

7411   Rohre aus Kupfer   

7411.1000 - aus raffiniertem Kupfer 0.00 

  - aus Kupferlegierungen   

7411.2100 - - aus Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) 0.00 

7411.2200 - - 
aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupronickel) oder Kupfer-Ni-

ckel-Zink-Legierungen (Neusilber) 
0.00 

7411.2900 - - andere 0.00 

7412   
Zubehör zu Rohren (z.B. Verbindungsstücke, Kniestücke, Muffen), 
aus Kupfer 

  

7412.1000 - aus raffiniertem Kupfer 0.00 

7412.2000 - aus Kupferlegierungen 0.00 

7413.0000   
Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Kupfer, nicht für die 
Elektrotechnik isoliert 

0.00 

7415   

Stifte, Nägel, Reissnägel, zugespitzte Krampen und ähnliche Wa-
ren, aus Kupfer oder mit Schaft aus Eisen oder Stahl und Kopf aus 
Kupfer; Schrauben, Bolzen, Muttern, Hakenschrauben, Nieten, 
Splinte, Stifte, Keile, Unterlegscheiben (einschliesslich Federring-
scheiben) und ähnliche Waren, aus Kupfer 

  

7415.1000 - 
Stifte und Nägel, Reissnägel, zugespitzte Krampen und ähnliche 

Waren 
0.00 

  - andere Waren, ohne Gewinde   

7415.2100 - - Unterlegscheiben (einschliesslich Federringscheiben) 0.00 

7415.2900 - - andere 0.00 

  - andere Waren, mit Gewinde   

7415.3300 - - Schrauben; Bolzen und Muttern 0.00 

7415.3900 - - andere 0.00 

7418   

Haushalt- oder Hauswirtschaftsartikel, Sanitär-, Hygiene- oder Toi-
lettenartikel, und Teile davon, aus Kupfer; Schwämme, Putzlappen, 
Handschuhe und ähnliche Waren zum Scheuern, Polieren oder 
dergleichen, aus Kupfer 
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7418.1000 - 
Haushalt- oder Hauswirtschaftsartikel und Teile davon; 

Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und ähnliche Waren zum 
Scheuern, Polieren oder dergleichen 

0.00 

7418.2000 - Sanitär-, Hygiene- oder Toilettenartikel und Teile davon 0.00 

7419   Andere Waren aus Kupfer   

7419.1000 - Ketten, Kettchen und Teile davon 0.00 

  - andere   

7419.9100 - - 
gegossen, freiform- oder gesenkgeschmiedet, aber nicht an-

ders bearbeitet 
0.00 

7419.9900 - - andere 0.00 

75   Nickel und Waren daraus   

7501   
Nickelmatte, Nickeloxidsinter und andere Zwischenerzeugnisse der 
Nickelmetallurgie 

  

7501.1000 - Nickelmatte 0.00 

7501.2000 - 
Nickeloxidsinter und andere Zwischenerzeugnisse der Nickelme-

tallurgie 
0.00 

7502   Nickel in Rohform   

7502.1000 - nicht legiertes Nickel 0.00 

7502.2000 - Nickellegierungen 0.00 

7503.0000   Abfälle und Schrott, aus Nickel 0.00 

7504.0000   Pulver und Flitter, aus Nickel 0.00 

7505   Stäbe, Stangen, Profile und Draht, aus Nickel   

  - Stäbe, Stangen und Profile   

7505.1100 - - aus nicht legiertem Nickel 0.00 

7505.1200 - - aus Nickellegierungen 0.00 

  - Draht   

7505.2100 - - aus nicht legiertem Nickel 0.00 

7505.2200 - - aus Nickellegierungen 0.00 

7506   Bleche, Bänder und Folien, aus Nickel   

7506.1000 - aus nicht legiertem Nickel 0.00 

7506.2000 - aus Nickellegierungen 0.00 

7507   
Rohre und Zubehör zu Rohren (z.B. Verbindungsstücke, Kniestü-
cke, Muffen), aus Nickel 

  

  - Rohre   

7507.1100 - - aus nicht legiertem Nickel 0.00 

7507.1200 - - aus Nickellegierungen 0.00 

7507.2000 - Zubehör zu Rohren 0.00 

7508   Andere Waren aus Nickel   

7508.1000 - Gewebe und Gitter aus Nickeldraht 0.00 

7508.9000 - andere 0.00 

76   Aluminium und Waren daraus   

7601   Aluminium in Rohform   

7601.1000 - nicht legiertes Aluminium 0.00 

7601.2000 - Aluminiumlegierungen 0.00 

7602.0000   Abfälle und Schrott, aus Aluminium 0.00 

7603   Pulver und Flitter, aus Aluminium   

7603.1000 - Pulver ohne lamellenförmige Struktur 0.00 

7603.2000 - Pulver mit lamellenförmiger Struktur; Flitter 0.00 

7604   Stäbe, Stangen und Profile, aus Aluminium   

7604.1000 - aus nicht legiertem Aluminium 0.00 

  - aus Aluminiumlegierungen   
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7604.2100 - - Hohlprofile 0.00 

7604.2900 - - andere 0.00 

7605   Draht aus Aluminium   

  - aus nicht legiertem Aluminium   

7605.1100 - - mit einer grössten Querschnittdimension von mehr als 7 mm 0.00 

7605.1900 - - anderer 0.00 

  - aus Aluminiumlegierungen   

7605.2100 - - mit einer grössten Querschnittdimension von mehr als 7 mm 0.00 

7605.2900 - - anderer 0.00 

7606   
Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 
0,2 mm 

  

  - in quadratischer oder rechteckiger Form   

7606.1100 - - aus nicht legiertem Aluminium 0.00 

7606.1200 - - aus Aluminiumlegierungen 0.00 

  - andere   

7606.9100 - - aus nicht legiertem Aluminium 0.00 

7606.9200 - - aus Aluminiumlegierungen 0.00 

7607   
Blattmetall (Folien) und dünne Bänder, aus Aluminium (auch be-
druckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterla-
gen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von nicht mehr als 0,2 mm 

  

  - ohne Unterlage   

7607.1100 - - nur gewalzt 0.00 

7607.1900 - - andere 0.00 

7607.2000 - auf Unterlage 0.00 

7608   Rohre aus Aluminium   

7608.1000 - aus nicht legiertem Aluminium 0.00 

7608.2000 - aus Aluminiumlegierungen 0.00 

7609.0000   
Zubehör zu Rohren (z.B. Verbindungsstücke, Kniestücke, Muffen), 
aus Aluminium 

0.00 

7610   

Konstruktionen und Konstruktionsteile (z.B. Brücken und Brücken-
elemente, Türme, Gittermasten, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, 
Türen und Fenster und deren Rahmen, Stöcke und Schwellen, Ge-
länder), aus Aluminium, ausgenommen vorgefertigte Gebäude der 
Nr. 9406; zu Konstruktionszwecken hergerichtete Bleche, Stäbe, 
Stangen, Profile, Rohre und dergleichen, aus Aluminium 

  

7610.1000 - Türen, Fenster und deren Rahmen, Stöcke und Schwellen 0.00 

7610.9000 - andere 0.00 

7611.0000   

Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, für Stoffe 
aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), aus 
Aluminium, mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne 
mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit In-
nenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung 

0.00 
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7612   

Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche 
Behältnisse (einschliesslich Verpackungsröhrchen und Tuben), für 
Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), 
aus Aluminium, mit einem Fassungsvermögen von nicht mehr als 
300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, 
auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung 

  

7612.1000 - Tuben 0.00 

7612.9000 - andere 0.00 

7613.0000   Behälter für verdichtete oder verflüssigte Gase, aus Aluminium 0.00 

7614   
Litzen, Kabel, Seile und dergleichen, aus Aluminium, nicht für die 
Elektrotechnik isoliert 

  

7614.1000 - mit Stahlseele 0.00 

7614.9000 - andere 0.00 

7615   

Haushalt- oder Hauswirtschaftsartikel, Sanitär-, Hygiene- oder Toi-
lettenartikel, und Teile davon, aus Aluminium; Schwämme, Putzlap-
pen, Handschuhe und ähnliche Waren zum Scheuern, Polieren o-
der dergleichen, aus Aluminium 

  

7615.1000 - 
Haushalt- oder Hauswirtschaftsartikel und Teile davon; 

Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und ähnliche Waren zum 
Scheuern, Polieren oder dergleichen 

0.00 

7615.2000 - Sanitär-, Hygiene- oder Toilettenartikel und Teile davon 0.00 

7616   Andere Waren aus Aluminium   

7616.1000 - 
Stifte, Nägel, zugespitzte Krampen, Schrauben, Bolzen, Muttern, 

Hakenschrauben, Nieten, Splinte, Stifte, Keile, Unterlegscheiben 
und ähnliche Waren 

0.00 

  - andere   

7616.9100 - - Gewebe, Gitter und Geflechte aus Aluminiumdraht 0.00 

7616.9900 - - andere 0.00 

78   Blei und Waren daraus   

7801   Blei in Rohform   

7801.1000 - raffiniertes Blei 0.00 

  - anderes   

7801.9100 - - 
Antimon als gewichtsmässig vorwiegendes anderes Element 

enthaltend 
0.00 

7801.9900 - - anderes 0.00 

7802.0000   Abfälle und Schrott, aus Blei 0.00 

7804   
Platten, Bleche, Folien und Bänder, aus Blei; Pulver und Flitter, aus 
Blei 

  

  - Platten, Bleche, Folien und Bänder   

7804.1100 - - 
Folien und Bänder, mit einer Dicke (ohne Unterlage) von nicht 

mehr als 0,2 mm 
0.00 

7804.1900 - - andere 0.00 

7804.2000 - Pulver und Flitter 0.00 

7806.0000   Andere Waren aus Blei 0.00 

79   Zink und Waren daraus   

7901   Zink in Rohform   

  - nicht legiertes Zink   

7901.1100 - - 
mit einem Gehalt an Zink von 99,99 Gewichtsprozent oder 

mehr 
0.00 

7901.1200 - - 
mit einem Gehalt an Zink von weniger als 99,99 Gewichtspro-

zent 
0.00 
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7901.2000 - Zinklegierungen 0.00 

7902.0000   Abfälle und Schrott, aus Zink 0.00 

7903   Staub, Pulver und Flitter, aus Zink   

7903.1000 - Zinkstaub 0.00 

7903.9000 - andere 0.00 

7904.0000   Stäbe, Stangen, Profile und Draht, aus Zink 0.00 

7905.0000   Bleche, Folien und Bänder, aus Zink 0.00 

7907.0000   Andere Waren aus Zink 0.00 

80   Zinn und Waren daraus   

8001   Zinn in Rohform   

8001.1000 - nicht legiertes Zinn 0.00 

8001.2000 - Zinnlegierungen 0.00 

8002.0000   Abfälle und Schrott, aus Zinn 0.00 

8003.0000   Stäbe, Stangen, Profile und Draht, aus Zinn 0.00 

8007.0000   Andere Waren aus Zinn 0.00 

81   Andere unedle Metalle; Cermets; Waren aus diesen Stoffen   

8101   Wolfram und Waren daraus, einschliesslich Abfälle und Schrott   

8101.1000 - Pulver 0.00 

  - andere   

8101.9400 - - 
Wolfram in Rohform, einschliesslich nur gesinterte Stäbe und 

Stangen 
0.00 

8101.9600 - - Draht 0.00 

8101.9700 - - Abfälle und Schrott 0.00 

8101.9900 - - andere 0.00 

8102   Molybdän und Waren daraus, einschliesslich Abfälle und Schrott   

8102.1000 - Pulver 0.00 

  - andere   

8102.9400 - - 
Molybdän in Rohform, einschliesslich nur gesinterte Stäbe und 

Stangen 
0.00 

8102.9500 - - 
Stäbe und Stangen, andere als nur gesinterte; Profile, Bleche, 

Bänder und Folien 
0.00 

8102.9600 - - Draht 0.00 

8102.9700 - - Abfälle und Schrott 0.00 

8102.9900 - - andere 0.00 

8103   Tantal und Waren daraus, einschliesslich Abfälle und Schrott   

8103.2000 - 
Tantal in Rohform, einschliesslich nur gesinterte Stäbe und Stan-

gen; Pulver 
0.00 

8103.3000 - Abfälle und Schrott 0.00 

8103.9000 - andere 0.00 

8104   Magnesium und Waren daraus, einschliesslich Abfälle und Schrott   

  - Magnesium in Rohform   

8104.1100 - - 
mit einem Gehalt an Magnesium von 99,8 Gewichtsprozent o-

der mehr 
0.00 

8104.1900 - - andere 0.00 

8104.2000 - Abfälle und Schrott 0.00 

8104.3000 - nach Grösse sortierte Drehspäne und Körner; Pulver 0.00 

8104.9000 - andere 0.00 
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8105   
Kobaltmatte und andere Zwischenerzeugnisse der Kobaltmetallur-
gie; Kobalt und Waren daraus, einschliesslich Abfälle und Schrott 

  

8105.2000 - 
Kobaltmatte und andere Zwischenerzeugnisse der Kobaltmetal-

lurgie; Kobalt in Rohform; Pulver 
0.00 

8105.3000 - Abfälle und Schrott 0.00 

8105.9000 - andere 0.00 

8106.0000   Wismut und Waren daraus, einschliesslich Abfälle und Schrott 0.00 

8107   Cadmium und Waren daraus, einschliesslich Abfälle und Schrott   

8107.2000 - Cadmium in Rohform; Pulver 0.00 

8107.3000 - Abfälle und Schrott 0.00 

8107.9000 - andere 0.00 

8108   Titan und Waren daraus, einschliesslich Abfälle und Schrott   

8108.2000 - Titan in Rohform; Pulver 0.00 

8108.3000 - Abfälle und Schrott 0.00 

8108.9000 - andere 0.00 

8109   Zirkonium und Waren daraus, einschliesslich Abfälle und Schrott   

8109.2000 - Zirkonium in Rohform; Pulver 0.00 

8109.3000 - Abfälle und Schrott 0.00 

8109.9000 - andere 0.00 

8110   Antimon und Waren daraus, einschliesslich Abfälle und Schrott   

8110.1000 - Antimon in Rohform; Pulver 0.00 

8110.2000 - Abfälle und Schrott 0.00 

8110.9000 - andere 0.00 

8111.0000   Mangan und Waren daraus, einschliesslich Abfälle und Schrott 0.00 

8112   
Beryllium, Chrom, Germanium, Vanadium, Gallium, Hafnium 
(Celtium), Indium, Niob (Columbium), Rhenium und Tallium, und 
Waren aus diesen Metallen, einschliesslich Abfälle und Schrott 

  

  - Beryllium   

8112.1200 - - in Rohform; Pulver 0.00 

8112.1300 - - Abfälle und Schrott 0.00 

8112.1900 - - andere 0.00 

  - Chrom   

8112.2100 - - in Rohform; Pulver 0.00 

8112.2200 - - Abfälle und Schrott 0.00 

8112.2900 - - andere 0.00 

  - Thallium   

8112.5100 - - in Rohform; Pulver 0.00 

8112.5200 - - Abfälle und Schrott 0.00 

8112.5900 - - andere 0.00 

  - andere   

8112.9200 - - in Rohform; Abfälle und Schrott; Pulver 0.00 

8112.9900 - - andere 0.00 

8113.0000   Cermets und Waren daraus, einschliesslich Abfälle und Schrott 0.00 
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82   
Werkzeuge, Messerschmiedewaren, Essbestecke, aus unedlen 
Metallen; Teile von diesen Waren, aus unedlen Metallen 

  

8201   

Spaten, Schaufeln, Spitzhauen, Hacken aller Art, Gabeln, Rechen 
und Schaber; Äxte, Beile, Gertel und ähnliche Werkzeuge zum 
Hauen oder Spalten; Garten-, Baum-, Reb- und Geflügelscheren al-
ler Art; Sensen und Sicheln, Heu- und Strohmesser, Heckensche-
ren, Keile und andere Handwerkzeuge für die Landwirtschaft, den 
Gartenbau oder die Forstwirtschaft 

  

8201.1000 - Spaten und Schaufeln 0.00 

8201.3000 - Spitzhauen, Hacken aller Art, Rechen und Schaber 0.00 

8201.4000 - 
Äxte, Beile, Gertel und ähnliche Werkzeuge zum Hauen oder 

Spalten 
0.00 

8201.5000 - 
mit einer Hand zu betätigende Garten-, Baum-, Reb- und Geflü-

gelscheren aller Art 
0.00 

8201.6000 - 
Heckenscheren, mit beiden Händen zu betätigende Garten-, 

Baum-, Rebscheren und ähnliche Scheren 
0.00 

8201.9000 - 
andere Handwerkzeuge für die Landwirtschaft, den Gartenbau o-

der die Forstwirtschaft 
0.00 

8202   
Handsägen; Sägeblätter aller Art (einschliesslich Frässägeblätter 
und nicht gezahnte Sägeblätter) 

  

8202.1000 - Handsägen 0.00 

8202.2000 - Bandsägeblätter 0.00 

  - Kreissägeblätter (einschliesslich Frässägeblätter)   

8202.3100 - - mit arbeitendem Teil aus Stahl 0.00 

8202.3900 - - andere, einschliesslich Teile 0.00 

8202.4000 - Sägeketten 0.00 

  - andere Sägeblätter   

8202.9100 - - Langsägeblätter für die Metallbearbeitung 0.00 

8202.9900 - - andere 0.00 

8203   
Feilen, Raspeln, Zangen (auch zum Schneiden), Beisszangen, Pin-
zetten, Metallscheren, Rohrschneider, Bolzenschneider, Locheisen, 
Lochzangen und ähnliche Werkzeuge, zum Handgebrauch 

  

8203.1000 - Feilen, Raspeln und ähnliche Werkzeuge 0.00 

8203.2000 - 
Zangen (auch zum Schneiden), Beisszangen, Pinzetten und ähn-

liche Werkzeuge 
0.00 

8203.3000 - Metallscheren und ähnliche Werkzeuge 0.00 

8203.4000 - 
Rohrschneider, Bolzenschneider, Locheisen, Lochzangen und 

ähnliche Werkzeuge 
0.00 

8204   
Schrauben- und Spannschlüssel zum Handgebrauch (einschliess-
lich Drehmomentschlüssel); auswechselbare Steckschlüsselein-
sätze, auch mit Griff 

  

  - Schrauben- und Spannschlüssel zum Handgebrauch   

8204.1100 - - mit nicht verstellbarer Spannweite 0.00 

8204.1200 - - mit verstellbarer Spannweite 0.00 

8204.2000 - auswechselbare Steckschlüsseleinsätze, auch mit Griff 0.00 
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8205   

Handwerkzeuge (einschliesslich Glasschneidediamanten) ander-
weit weder genannt noch inbegriffen; Lötlampen und dergleichen; 
Schraubstöcke, Schraubzwingen und dergleichen, andere als sol-
che, die Zubehör oder Teile von Werkzeugmaschinen oder Wasser-
strahlschneidemaschinen darstellen; Ambosse; tragbare Feld-
schmieden; Schleifapparate für Hand- oder Fussbetrieb 

  

8205.1000 - Bohrwerkzeuge, Gewindeschneid- und Gewindebohrwerkzeuge 0.00 

8205.2000 - Hämmer und Fäustel 0.00 

8205.3000 - 
Hobel, Stechbeitel, Hohlbeitel und ähnliche schneidende Werk-

zeuge für die Holzbearbeitung 
0.00 

8205.4000 - Schraubenzieher 0.00 

  - andere Handwerkzeuge (einschliesslich Glasschneidediamanten)   

8205.5100 - - für den Haushalt 0.00 

8205.5900 - - andere 0.00 

8205.6000 - Lötlampen und dergleichen 0.00 

8205.7000 - Schraubstöcke, Schraubzwingen und dergleichen 0.00 

8205.9000 - 
andere, einschliesslich Zusammenstellungen von Waren aus 

mindestens zwei der vorstehenden Unternummern 
0.00 

8206.0000   
Werkzeuge aus mindestens zwei der Nrn. 8202 bis 8205, in Zu-
sammenstellungen für den Einzelverkauf aufgemacht 

0.00 

8207   

Auswechselbare Werkzeuge zur Verwendung in mechanischen o-
der nicht mechanischen Handwerkzeugen oder in Werkzeugma-
schinen (z.B. zum Tiefziehen, Gesenkschmieden, Stanzen, Lochen, 
Herstellen von Innen- oder Aussengewinden, Bohren, Reiben, Räu-
men, Fräsen, Drehen, Schrauben), einschliesslich Zieheisen oder 
Pressmatrizen zum Ziehen oder Strangpressen von Metallen, Erd-, 
Gesteins- oder Tiefbohrwerkzeuge 

  

  - Erd-, Gesteins- oder Tiefbohrwerkzeuge   

8207.1300 - - mit arbeitendem Teil aus Cermets 0.00 

8207.1900 - - andere, einschliesslich Teile 0.00 

8207.2000 - 
Zieheisen oder Pressmatrizen zum Ziehen oder Strangpressen 

von Metallen 
0.00 

8207.3000 - 
Werkzeuge zum Tiefziehen, Gesenkschmieden, Stanzen oder 

Lochen 
0.00 

8207.4000 - Werkzeuge zum Herstellen von Innen- oder Aussengewinden 0.00 

8207.5000 - Werkzeuge zum Bohren 0.00 

8207.6000 - Werkzeuge zum Reiben oder Räumen 0.00 

8207.7000 - Werkzeuge zum Fräsen 0.00 

8207.8000 - Werkzeuge zum Drehen 0.00 

8207.9000 - andere auswechselbare Werkzeuge 0.00 

8208   
Messer und Schneidklingen, für Maschinen oder für mechanische 
Geräte 

  

8208.1000 - für die Metallbearbeitung 0.00 

8208.2000 - für die Holzbearbeitung 0.00 

8208.3000 - 
für Küchenmaschinen oder für Maschinen der Nahrungsmittelin-

dustrie 
0.00 

8208.4000 - 
für Maschinen für die Landwirtschaft, den Gartenbau oder die 

Forstwirtschaft 
0.00 
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8208.9000 - andere 0.00 

8209.0000   
Plättchen, Stäbchen, Spitzen und ähnliche Formstücke für Werk-
zeuge, nicht gefasst, aus Cermets 

0.00 

8210.0000   
Von Hand zu betätigende mechanische Geräte, mit einem Gewicht 
von 10 kg oder weniger, zur Verwendung beim Vorbereiten, Zube-
reiten oder Anrichten von Speisen oder Getränken 

0.00 

8211   
Messer (andere als solche der Nr. 8208) mit schneidender oder ge-
zahnter Klinge, einschliesslich Klappmesser für den Gartenbau, 
und Klingen dafür 

  

8211.1000 - Zusammenstellungen 0.00 

  - andere   

8211.9100 - - Tischmesser mit feststehender Klinge 0.00 

8211.9200 - - andere Messer mit feststehender Klinge 0.00 

8211.9300 - - 
Messer mit anderer als feststehender Klinge, einschliesslich 

Klappmesser für den Gartenbau 
0.00 

8211.9400 - - Klingen 0.00 

8211.9500 - - Griffe aus unedlen Metallen 0.00 

8212   
Rasiermesser, Rasierapparate und Rasierklingen (einschliesslich 
Klingenrohlinge im Band) 

  

8212.1000 - Rasiermesser und Rasierapparate 0.00 

8212.2000 - 
Klingen für Sicherheitsrasierapparate, einschliesslich Klingenroh-

linge im Band 
0.00 

8212.9000 - andere Teile 0.00 

8213.0000   Scheren und Scherenblätter 0.00 

8214   

Andere Messerschmiedewaren (z.B. Haarschneide- und Scherma-
schinen, Spaltmesser, Hackmesser und Wiegemesser für Metzger 
und zum Küchengebrauch und Papiermesser); Messerschmiede-
waren und Zusammenstellungen, zur Hand- oder Fusspflege (ein-
schliesslich Nagelfeilen) 

  

8214.1000 - 
Papiermesser, Brieföffner, Radiermesser, Bleistiftspitzer und 

Klingen dazu 
0.00 

8214.2000 - 
Messerschmiedewaren und Zusammenstellungen, zur Hand- o-

der Fusspflege (einschliesslich Nagelfeilen) 
0.00 

8214.9000 - andere 0.00 

8215   
Löffel, Gabeln, Schöpfkellen, Schaumlöffel, Tortenschaufeln, Fisch-
messer, Buttermesser, Zuckerzangen und ähnliche Waren 

  

8215.1000 - 
Zusammenstellungen, die mindestens einen versilberten, vergol-

deten oder platinierten Gegenstand enthalten 
0.00 

8215.2000 - andere Zusammenstellungen 0.00 

  - andere   

8215.9100 - - versilbert, vergoldet oder platiniert 0.00 

8215.9900 - - andere 0.00 

83   Verschiedene Waren aus unedlen Metallen   

8301   

Vorhängeschlösser, Schlösser und Sicherheitsriegel (zum Schlies-
sen mit Schlüsseln, als Geheimschlösser oder elektrische Schlös-
ser), aus unedlen Metallen; Verschlüsse und Verschlussbügel, mit 
Schloss, aus unedlen Metallen; Schlüssel für diese Waren, aus un-
edlen Metallen 

  

8301.1000 - Vorhängeschlösser 0.00 
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8301.2000 - Schlösser der für Automobile verwendeten Art 0.00 

8301.3000 - Schlösser der für Möbel verwendeten Art 0.00 

8301.4000 - andere Schlösser; Sicherheitsriegel 0.00 

8301.5000 - Verschlüsse und Verschlussbügel, mit Schloss 0.00 

8301.6000 - Teile 0.00 

8301.7000 - Schlüssel, getrennt gestellt 0.00 

8302   

Beschläge und ähnliche Waren, aus unedlen Metallen, für Möbel, 
Türen, Treppen, Fenster, Fensterläden, Karosserien, Sattlerwaren, 
Koffer, Reisekisten oder andere derartige Waren; Kleiderhaken, 
Huthalter, Konsolen, Stützen und ähnliche Waren, aus unedlen Me-
tallen; Laufrädchen oder -rollen mit Befestigungsvorrichtung aus 
unedlen Metallen; automatische Türschliesser aus unedlen Metal-
len 

  

8302.1000 - 
Scharniere aller Art (einschliesslich der Paumellen und Loden-

bänder) 
0.00 

8302.2000 - Laufrädchen oder -rollen 0.00 

8302.3000 - andere Beschläge und ähnliche Waren, für Automobile 0.00 

  - andere Beschläge und ähnliche Waren   

8302.4100 - - für Gebäude 0.00 

8302.4200 - - andere, für Möbel 0.00 

8302.4900 - - andere 0.00 

8302.5000 - Kleiderhaken, Huthalter, Konsolen, Stützen und ähnliche Waren 0.00 

8302.6000 - automatische Türschliesser 0.00 

8303.0000   
Panzerschränke, Panzertüren und Fächer für Stahlkammern, Si-
cherheitskassetten und ähnliche Waren, aus unedlen Metallen 

0.00 

8304.0000   
Ordner, Karteikästen, Ablegekästen, Manuskriptständer, Feder-
schalen, Stempelhalter und ähnliche Bürobedarfsartikel, aus uned-
len Metallen, ausgenommen Büromöbel der Nr. 9403 

0.00 

8305   

Mechaniken für Schnellhefter oder Ordner, Briefklemmen, Heft-
ecken, Büroklammern, Karteireiter und ähnliche Büromaterialien, 
aus unedlen Metallen; Heftklammern in Stapelform (z.B. für Büros, 
Tapezierer oder Packer), aus unedlen Metallen 

  

8305.1000 - Mechaniken für Schnellhefter oder Ordner 0.00 

8305.2000 - Heftklammern in Stapelform 0.00 

8305.9000 - andere, einschliesslich Teile 0.00 

8306   

Glocken, Klingeln, Gongs und ähnliche Waren, nicht elektrisch, aus 
unedlen Metallen; Statuetten und andere Ziergegenstände, aus un-
edlen Metallen; Rahmen für Fotografien, Bilder oder dergleichen, 
aus unedlen Metallen; Spiegel aus unedlen Metallen 

  

8306.1000 - Glocken, Klingeln, Gongs und ähnliche Waren 0.00 

  - Statuetten und andere Ziergegenstände   

8306.2100 - - versilbert, vergoldet oder platiniert 0.00 

8306.2900 - - andere 0.00 

8306.3000 - Rahmen für Fotografien, Bilder oder dergleichen; Spiegel 0.00 
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8307   Schläuche aus unedlen Metallen, auch mit ihrem Zubehör   

8307.1000 - aus Eisen oder Stahl 0.00 

8307.9000 - aus anderen unedlen Metallen 0.00 

8308   

Verschlüsse, Verschlussbügel, Schnallen, Spangen, Klammern, 
Haken, Ösen und ähnliche Waren, aus unedlen Metallen, für Be-
kleidung oder Bekleidungszubehör, Schuhe, Bijouterie, Uhrenarm-
bänder, Bücher, Planen, Taschnerwaren, Reiseartikel, Sattlerwaren 
oder andere konfektionierte Waren; Hohlnieten oder Spaltnieten, 
aus unedlen Metallen; Perlen und zugeschnittener Flitter, aus un-
edlen Metallen 

  

8308.1000 - Klammern, Haken und Ösen 0.00 

8308.2000 - Hohlniete oder Spaltniete 0.00 

8308.9000 - andere, einschliesslich Teile 0.00 

8309   

Stöpsel (einschliesslich Kronenverschlüsse, Stöpsel mit Gewinde 
und Giesspfropfen), Deckel, Flaschenkapseln, Spunde mit 
Schraubgewinde, Spundbleche, Plomben und anderes Verpa-
ckungszubehör, aus unedlen Metallen 

  

8309.1000 - Kronenverschlüsse 0.00 

8309.9000 - andere 0.00 

8310.0000   
Aushängeschilder, Hinweisschilder, Namensschilder und ähnliche 
Schilder, Zahlen, Buchstaben und andere Zeichen, aus unedlen 
Metallen, ausgenommen solche der Nr. 9405 

0.00 

8311   

Drähte, Stäbe, Rohre, Platten, Elektroden und ähnliche Waren, aus 
unedlen Metallen oder Metallcarbiden, mit Dekapier- oder Flussmit-
teln überzogen oder gefüllt, zum Löten, Schweissen oder Auftragen 
von Metall oder Metallcarbiden; Drähte und Stäbe, aus agglome-
rierten Pulvern von unedlen Metallen, zum Metallisieren im Auf-
spritzverfahren 

  

8311.1000 - 
überzogene Elektroden für das Lichtbogenschweissen, aus un-

edlen Metallen 
0.00 

8311.2000 - 
gefüllte Drähte für das Lichtbogenschweissen, aus unedlen Me-

tallen 
0.00 

8311.3000 - 
überzogene Stäbe und gefüllte Drähte zum Löten oder Autogen-

schweissen, aus unedlen Metallen 
0.00 

8311.9000 - andere 0.00 

XVI   

MASCHINEN UND APPARATE, ELEKTROTECHNISCHE WAREN 
UND TEILE DAVON; TONAUFNAHME- ODER 
TONWIEDERGABEGERÄTE, FERNSEHBILD- UND 
FERNSEHTONAUFZEICHNUNGS- ODER -
WIEDERGABEGERÄTE, SOWIE TEILE UND ZUBEHÖR FÜR 
DIESE GERÄTE 

  

84   
Kernreaktoren, Kessel, Maschinen, Apparate und mechanische Ge-
räte; Teile dieser Maschinen oder Apparate 

  

8401   
Kernreaktoren; nicht bestrahlte Brennstoffelemente (Patronen) für 
Kernreaktoren; Maschinen und Apparate für die Trennung von Iso-
topen 

  

8401.1000 - Kernreaktoren 0.00 

8401.2000 - 
Maschinen und Apparate für die Trennung von Isotopen, und 

Teile davon 
0.00 

8401.3000 - nicht bestrahlte Brennstoffelemente (Patronen) 0.00 

8401.4000 - Teile für Kernreaktoren 0.00 
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8402   

Dampfkessel (Dampferzeuger), andere als Zentralheizungskessel, 
die sowohl zum Erzeugen von heissem Wasser als auch zum Er-
zeugen von Niederdruckdampf hergerichtet sind; Kessel zum Er-
zeugen von überhitztem Wasser 

  

  - Dampfkessel   

8402.1100 - - 
Wasserrohrkessel mit einer Dampfleistung von mehr als 45 

Tonnen pro Stunde 
0.00 

8402.1200 - - 
Wasserrohrkessel mit einer Dampfleistung von nicht mehr als 

45 Tonnen pro Stunde 
0.00 

8402.1900 - - 
andere Dampfkessel, einschliesslich kombinierte Kessel (Hyb-

ridkessel) 
0.00 

8402.2000 - Kessel zum Erzeugen von überhitztem Wasser 0.00 

8402.9000 - Teile 0.00 

8403   Zentralheizungskessel, andere als solche der Nr. 8402   

8403.1000 - Heizkessel 0.00 

8403.9000 - Teile 0.00 

8404   
Hilfsapparate für Kessel der Nrn. 8402 oder 8403 (z.B. Vorwärmer, 
Überhitzer, Russbläser, Rauchgasrückführungen); Kondensatoren 
für Dampfmaschinen 

  

8404.1000 - Hilfsapparate für Kessel der Nrn. 8402 oder 8403 0.00 

8404.2000 - Kondensatoren für Dampfmaschinen 0.00 

8404.9000 - Teile 0.00 

8405   
Gaserzeuger (Gasgeneratoren) für Generator- oder Wassergas, 
auch mit ihren Gasreinigern; Acetylenentwickler und ähnliche Er-
zeuger von Gas auf feuchtem Wege, auch mit ihren Gasreinigern 

  

8405.1000 - 
Gaserzeuger (Gasgeneratoren) für Generator- oder Wassergas, 

auch mit ihren Gasreinigern; Acetylenentwickler und ähnliche Er-
zeuger von Gas auf feuchtem Wege, auch mit ihren Gasreinigern 

0.00 

8405.9000 - Teile 0.00 

8406   Dampfturbinen   

8406.1000 - Turbinen zum Antrieb von Schiffen 0.00 

  - andere Turbinen   

8406.8100 - - mit einer Leistung von mehr als 40 MW 0.00 

8406.8200 - - mit einer Leistung von nicht mehr als 40 MW 0.00 

8406.9000 - Teile 0.00 

8407   
Hubkolben- oder Kreiskolbenmotoren mit Funkenzündung (Ver-
brennungsmotoren) 

  

8407.1000 - Motoren für Luftfahrzeuge 0.00 

  - Motoren zum Antrieb von Schiffen   

8407.2100 - - Aussenbordmotoren 0.00 

8407.2900 - - andere 0.00 

  - 
Hubkolbenmotoren von der zum Antrieb von Fahrzeugen des Ka-

pitels 87 verwendeten Art 
  

8407.3100 - - mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm3 0.00 

8407.3200 - - 
mit einem Hubraum von mehr als 50 cm3, jedoch nicht mehr 

als 250 cm3 
0.00 

8407.3300 - - 
mit einem Hubraum von mehr als 250 cm3, jedoch nicht mehr 

als 1000 cm3 
0.00 
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8407.3400 - - mit einem Hubraum von mehr als 1000 cm3 0.00 

8407.9000 - andere Motoren 0.00 

8408   
Kolbenmotoren mit Kompressionszündung (Diesel- oder Halbdie-
selmotoren) 

  

8408.1000 - Motoren zum Antrieb von Schiffen 0.00 

8408.2000 - 
Motoren der zum Antrieb von Fahrzeugen des Kapitels 87 ver-

wendeten Art 
0.00 

8408.9000 - andere Motoren 0.00 

8409   
Teile, erkennbar als ausschliesslich oder hauptsächlich für Motoren 
der Nrn. 8407 oder 8408 bestimmt 

  

8409.1000 - für Motoren für Luftfahrzeuge 0.00 

  - andere   

8409.9100 - - 
erkennbar als ausschliesslich oder hauptsächlich für Kolben-

motoren mit Funkenzündung bestimmt 
0.00 

8409.9900 - - andere 0.00 

8410   Wasserturbinen, Wasserräder und Regler dazu   

  - Wasserturbinen und Wasserräder   

8410.1100 - - mit einer Leistung von nicht mehr als 1000 kW 0.00 

8410.1200 - - 
mit einer Leistung von mehr als 1000 kW, jedoch nicht mehr 

als 10000 kW 
0.00 

8410.1300 - - mit einer Leistung von mehr als 10000 kW 0.00 

8410.9000 - Teile, einschliesslich Regler 0.00 

8411   
Turbostrahltriebwerke, Turbopropellertriebwerke und andere Gas-
turbinen 

  

  - Turbostrahltriebwerke   

8411.1100 - - mit einer Schubkraft von nicht mehr als 25 kN 0.00 

8411.1200 - - mit einer Schubkraft von mehr als 25 kN 0.00 

  - Turbopropellertriebwerke   

8411.2100 - - mit einer Leistung von nicht mehr als 1100 kW 0.00 

8411.2200 - - mit einer Leistung von mehr als 1100 kW 0.00 

  - andere Gasturbinen   

8411.8100 - - mit einer Leistung von nicht mehr als 5000 kW 0.00 

8411.8200 - - mit einer Leistung von mehr als 5000 kW 0.00 

  - Teile   

8411.9100 - - für Turbostrahltriebwerke oder Turbopropellertriebwerke 0.00 

8411.9900 - - andere 0.00 

8412   Andere Motoren und Kraftmaschinen   

8412.1000 - Strahltriebwerke, andere als Turbostrahltriebwerke 0.00 

  - Hydromotoren   

8412.2100 - - mit geradliniger Bewegung (Zylinder) 0.00 

8412.2900 - - andere 0.00 

  - Druckluftmotoren   

8412.3100 - - mit geradliniger Bewegung (Zylinder) 0.00 

8412.3900 - - andere 0.00 

8412.8000 - andere 0.00 

8412.9000 - Teile 0.00 

8413   
Pumpen für Flüssigkeiten, auch mit Flüssigkeitsmesser; Hebewerke 
für Flüssigkeiten 

  

  - 
Pumpen, mit Flüssigkeitsmesser ausgestattet oder zur Aufnahme 

eines Flüssigkeitsmessers hergerichtet 
  



Botschaft Aufhebung Industriezölle: Änderung Anhang 1 Zolltarifgesetz   

 

141 

Tarifnr.   Bezeichnung der Ware Generaltarif 

      
Fr./100 kg 

brutto 

8413.1100 - - 
Ausgabepumpen für Treibstoffe oder Schmiermittel, der bei 

Tankstellen oder in Autogaragen verwendeten Art 
0.00 

8413.1900 - - andere 0.00 

8413.2000 - Handpumpen, andere als solche der Nrn. 8413.11 oder 8413.19 0.00 

8413.3000 - 
Treibstoff-, Öl- oder Kühlmittelpumpen für Motoren mit 

Funkenzündung oder Kompressionszündung 
0.00 

8413.4000 - Betonpumpen 0.00 

8413.5000 - andere oszillierende Verdrängerpumpen 0.00 

8413.6000 - andere rotierende Verdrängerpumpen 0.00 

8413.7000 - andere Zentrifugalpumpen 0.00 

  - andere Pumpen; Hebewerke für Flüssigkeiten   

8413.8100 - - Pumpen 0.00 

8413.8200 - - Hebewerke für Flüssigkeiten 0.00 

  - Teile   

8413.9100 - - für Pumpen 0.00 

8413.9200 - - für Hebewerke für Flüssigkeiten 0.00 

8414   
Luft- oder Vakuumpumpen, Luft- oder andere Gaskompressoren 
und Ventilatoren; Abluft- oder Umluftabzugshauben, mit eingebau-
tem Ventilator, auch mit Filter 

  

8414.1000 - Vakuumpumpen 0.00 

8414.2000 - Luftpumpen, für den Hand- oder Fussbetrieb 0.00 

8414.3000 - 
Kompressoren der in kältetechnischen Einrichtungen verwende-

ten Art 
0.00 

8414.4000 - Luftkompressoren, auf Anhängerfahrgestell montiert 0.00 

  - Ventilatoren   

8414.5100 - - 
Tisch-, Boden-, Wand-, Decken-, Dach- oder Fensterventilato-

ren, mit eingebautem Elektromotor mit einer Leistung von nicht 
mehr als 125 W 

0.00 

8414.5900 - - andere 0.00 

8414.6000 - 
Abzugshauben mit einer grössten waagrechten Seitenlänge von 

nicht mehr als 120 cm 
0.00 

8414.8000 - andere 0.00 

8414.9000 - Teile 0.00 

8415   

Klimageräte, bestehend aus einem motorbetriebenen Ventilator 
und Vorrichtungen zum Ändern der Temperatur und des Feuchtig-
keitsgehaltes der Luft, einschliesslich solcher, bei denen der Feuch-
tigkeitsgrad nicht separat regulierbar ist 

  

8415.1000 - 
der zum Befestigen an Fenstern, Wänden, Decken oder Böden 

hergerichteten Art, in Form von Kompaktgeräten oder «Split-Syste-
men» (bestehend aus getrennt voneinander plazierten Elementen) 

0.00 

8415.2000 - 
von der Art, wie sie für den Komfort von Passagieren in Automo-

bilen verwendet werden 
0.00 

  - andere   

8415.8100 - - 
mit Kälteerzeugungsvorrichtung und Ventil zum Umkehren der 

Richtung des Wärmekreislaufs (reversible Wärmepumpen) 
0.00 

8415.8200 - - andere, mit Kälteerzeugungsvorrichtung 0.00 

8415.8300 - - ohne Kälteerzeugungsvorrichtung 0.00 

8415.9000 - Teile 0.00 
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8416   

Brenner für Feuerungen, die mit flüssigen Brennstoffen, pulverisier-
ten festen Brennstoffen oder Gas betrieben werden; automatische 
Feuerungen, einschliesslich ihrer Beschicker, mechanischen Roste, 
mechanischen Vorrichtungen zum Entfernen der Asche und ähnli-
chen Vorrichtungen 

  

8416.1000 - Brenner für flüssige Brennstoffe 0.00 

8416.2000 - andere Brenner, einschliesslich kombinierte Brenner 0.00 

8416.3000 - 
automatische Feuerungen, einschliesslich ihrer Beschicker, me-

chanischen Roste, mechanischen Vorrichtungen zum Entfernen der 
Asche und ähnlichen Vorrichtungen 

0.00 

8416.9000 - Teile 0.00 

8417   
Industrie- oder Laboratoriumsöfen, einschliesslich Verbrennungs-
öfen, nicht elektrisch 

  

8417.1000 - 
Öfen zum Rösten, Schmelzen oder für andere Wärmebehandlun-

gen von Erzen oder Metallen 
0.00 

8417.2000 - 
Backöfen für Bäckereien, Konditoreien oder für die Biskuitfabrika-

tion 
0.00 

8417.8000 - andere 0.00 

8417.9000 - Teile 0.00 

8418   

Kühlschränke, Gefrierschränke und andere Einrichtungen, Maschi-
nen, Apparate und Geräte zur Kälteerzeugung, mit elektrischer o-
der anderer Ausrüstung; Wärmepumpen, andere als Klimageräte 
der Nr. 8415 

  

8418.1000 - 
kombinierte Kühl- und Gefrierschränke mit separaten Aussentü-

ren 
0.00 

  - Haushaltkühlschränke   

8418.2100 - - Kompressionskühlschränke 0.00 

8418.2900 - - andere 0.00 

8418.3000 - 
Gefriertruhen mit einem Fassungsvermögen von nicht mehr als 

800 l 
0.00 

8418.4000 - 
Gefrierschränke mit einem Fassungsvermögen von nicht mehr 

als 900 l 
0.00 

8418.5000 - 
andere Möbel (Truhen, Schränke, Vitrinen, Ladentische und der-

gleichen) zur  Aufbewahrung und Auslage von Waren, mit einge-
bauter Ausrüstung für die Kälteerzeugung 

0.00 

  - 
andere Einrichtungen, Maschinen, Apparate und Geräte zur Käl-

teerzeugung; Wärmepumpen 
  

8418.6100 - - Wärmepumpen, andere als Klimageräte der Nr. 8415 0.00 

8418.6900 - - andere 0.00 

  - Teile   

8418.9100 - - 
Möbel, zum Einbau einer Ausrüstung für die Kälteerzeugung 

hergerichtet 
0.00 

8418.9900 - - andere 0.00 
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8419   

Apparate, Vorrichtungen oder Laboreinrichtungen, auch elektrisch 
beheizt (ausgenommen Öfen und andere Apparate der Nr. 8514), 
zum Behandeln von Stoffen durch auf einer Temperaturänderung 
beruhende Vorgänge, wie Heizen, Kochen, Rösten, Destillieren, 
Rektifizieren, Sterilisieren, Pasteurisieren, Dämpfen, Trocknen, Ver-
dampfen, Kondensieren oder Kühlen, ausgenommen Haushaltap-
parate; nichtelektrische Warmwasserbereiter (Durchlauferhitzer o-
der Heisswasserspeicher) 

  

  - 
nichtelektrische Warmwasserbereiter (Durchlauferhitzer oder 

Heisswasserspeicher) 
  

8419.1100 - - Gasdurchlauferhitzer 0.00 

8419.1900 - - andere 0.00 

8419.2000 - 
medizinisch-chirurgische Sterilisierapparate oder Laboratoriums-

Sterilisierapparate 
0.00 

  - Trockner   

8419.3100 - - für landwirtschaftliche Erzeugnisse 0.00 

8419.3200 - - für Holz, Papierstoffe, Papiere oder Pappen 0.00 

8419.3900 - - andere 0.00 

8419.4000 - Destillier- oder Rektifizierapparate 0.00 

8419.5000 - Wärmeaustauscher 0.00 

8419.6000 - 
Apparate und Vorrichtungen zum Verflüssigen von Luft oder an-

deren Gasen 
0.00 

  - andere Apparate und Vorrichtungen   

8419.8100 - - 
zum Zubereiten heisser Getränke oder zum Kochen oder Auf-

wärmen von Speisen 
0.00 

8419.8900 - - andere 0.00 

8419.9000 - Teile 0.00 

8420   
Kalander und Walzwerke, andere als für Metalle oder Glas, und 
Walzen für diese Maschinen 

  

8420.1000 - Kalander und Walzwerke 0.00 

  - Teile   

8420.9100 - - Walzen 0.00 

8420.9900 - - andere 0.00 

8421   
Zentrifugen, einschliesslich Trockenschleudern; Apparate zum Filt-
rieren oder Reinigen von Flüssigkeiten oder Gasen 

  

  - Zentrifugen, einschliesslich Trockenschleudern   

8421.1100 - - Milchentrahmer 0.00 

8421.1200 - - Wäscheschleudern 0.00 

8421.1900 - - andere 0.00 

  - Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten   

8421.2100 - - zum Filtrieren oder Reinigen von Wasser 0.00 

8421.2200 - - 
zum Filtrieren oder Reinigen von Getränken, ausgenommen 

Wasser 
0.00 

8421.2300 - - 
zum Filtrieren der Mineralöle in Motoren mit Funken- oder 

Kompressionszündung 
0.00 

8421.2900 - - andere 0.00 

  - Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Gasen   

8421.3100 - - 
Luftansaugfilter für Motoren mit Funken- oder Kompressions-

zündung 
0.00 

8421.3900 - - andere 0.00 

  - Teile   
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8421.9100 - - von Zentrifugen, einschliesslich von Trockenschleudern 0.00 

8421.9900 - - andere 0.00 

8422   

Geschirrspülmaschinen; Maschinen und Apparate zum Reinigen o-
der Trocknen von Flaschen oder anderen Behältnissen; Maschinen 
und Apparate zum Füllen, Verschliessen, Verkorken oder Etikettie-
ren von Flaschen, Büchsen, Säcken oder anderen Behältnissen; 
Maschinen und Apparate zum Verkapseln von Flaschen, Töpfen, 
Tuben und dergleichen Behältnissen; andere Maschinen und Appa-
rate zum Verpacken von Waren (einschliesslich Maschinen und Ap-
parate zum Verpacken mittels Schrumpffolie); Maschinen und Ap-
parate zum Versetzen von Getränken mit Kohlensäure 

  

  - Geschirrspülmaschinen   

8422.1100 - - von der im Haushalt verwendeten Art 0.00 

8422.1900 - - andere 0.00 

8422.2000 - 
Maschinen und Apparate zum Reinigen oder Trocknen von Fla-

schen oder anderen Behältnissen 
0.00 

8422.3000 - 

Maschinen und Apparate zum Füllen, Verschliessen, Verkorken 
oder Etikettieren von Flaschen, Büchsen, Säcken oder anderen Be-
hältnissen; Maschinen und Apparate zum Verkapseln von Fla-
schen, Töpfen, Tuben und dergleichen Behältnissen; Maschinen 
und Apparate zum Versetzen von Getränken mit Kohlensäure 

0.00 

8422.4000 - 
andere Maschinen und Apparate zum Verpacken von Waren 

(einschliesslich Maschinen und Apparate zum Verpacken mittels 
Schrumpffolie) 

0.00 

8422.9000 - Teile 0.00 

8423   
Waagen, einschliesslich Stück-Kontrollwaagen, ausgenommen 
Waagen mit einer Empfindlichkeit von 5 cg oder weniger; Gewichte 
für Waagen aller Art 

  

8423.1000 - 
Personenwaagen, einschliesslich Säuglingswaagen; Haushalt-

waagen 
0.00 

8423.2000 - Waagen zum kontinuierlichen Wiegen auf Fördereinrichtungen 0.00 

8423.3000 - 
Waagen zur Verwiegung gleichbleibender Gewichtsmengen und 

Absack-, Abfüll- oder Dosierwaagen 
0.00 

  - andere Waagen   

8423.8100 - - für eine Höchstlast von nicht mehr als 30 kg 0.00 

8423.8200 - - 
für eine Höchstlast von mehr als 30 kg, jedoch nicht mehr als 

5000 kg 
0.00 

8423.8900 - - andere 0.00 

8423.9000 - Gewichte für Waagen aller Art; Teile von Waagen 0.00 

8424   

Mechanische Apparate (auch handbetrieben) zum Verteilen, Ver-
spritzen oder Zerstäuben von Flüssigkeiten oder Pulver; Feuerlö-
scher, auch mit Füllung; Spritzpistolen und ähnliche Apparate; 
Sandstrahlmaschinen, Dampfstrahlapparate und dergleichen 

  

8424.1000 - Feuerlöscher, auch mit Füllung 0.00 

8424.2000 - Spritzpistolen und ähnliche Apparate 0.00 
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8424.3000 - Sandstrahlmaschinen, Dampfstrahlapparate und dergleichen 0.00 

  - Zerstäuber für die Landwirtschaft oder den Gartenbau   

8424.4100 - - tragbare Zerstäuber 0.00 

8424.4900 - - andere 0.00 

  - andere Apparate   

8424.8200 - - für die Landwirtschaft oder den Gartenbau 0.00 

8424.8900 - - andere 0.00 

8424.9000 - Teile 0.00 

8425   Flaschenzüge; Zugwinden und Spille; Hubwinden und Hebeböcke   

  - Flaschenzüge   

8425.1100 - - mit Elektromotor 0.00 

8425.1900 - - andere 0.00 

  - Zugwinden; Spille   

8425.3100 - - mit Elektromotor 0.00 

8425.3900 - - andere 0.00 

  - Hubwinden und Hebeböcke   

8425.4100 - - ortsfeste Auto-Hebebühnen für Garagen 0.00 

8425.4200 - - andere Hubwinden und Hebeböcke, hydraulisch betrieben 0.00 

8425.4900 - - andere 0.00 

8426   
Derrickkrane; andere Auslegerkrane sowie Kabelkrane; Laufkrane, 
Verladebrücken, Hubportale, Brückenkrane, Portalkarren und Kran-
karren 

  

  - 
Laufkrane, Laufbalken, Verladebrücken, Hubportale, Brücken-

krane und Portalkarren 
  

8426.1100 - - Laufkrane und Laufbalken auf ortsfesten Trägern 0.00 

8426.1200 - - fahrbare Hubportale auf luftbereiften Rädern und Portalkarren 0.00 

8426.1900 - - andere 0.00 

8426.2000 - Turmdrehkrane 0.00 

8426.3000 - Portalkrane 0.00 

  - andere Maschinen und Apparate, selbstfahrend   

8426.4100 - - auf luftbereiften Rädern 0.00 

8426.4900 - - andere 0.00 

  - andere Maschinen und Apparate   

8426.9100 - - zur Montage auf ein Strassenfahrzeug hergerichtet 0.00 

8426.9900 - - andere 0.00 

8427   
Stapelkarren; andere mit Hebevorrichtung ausgerüstete Karren 
zum Fördern und für das Hantieren 

  

8427.1000 - selbstfahrende Karren mit elektromotorischem Antrieb 0.00 

8427.2000 - andere selbstfahrende Karren 0.00 

8427.9000 - andere Karren 0.00 

8428   
Andere Maschinen und Apparate zum Heben, Beladen, Entladen o-
der Fördern (z.B. Aufzüge, Rolltreppen, Längsförderer, Seilschwe-
bebahnen) 

  

8428.1000 - Personen- und Lastenaufzüge 0.00 

8428.2000 - 
pneumatische Hebevorrichtungen oder pneumatische Längsför-

derer 
0.00 

  - 
andere Hebevorrichtungen und Längsförderer mit stetiger Ar-

beitsweise, für Waren 
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8428.3100 - - speziell für Arbeiten unter Tage hergerichtet 0.00 

8428.3200 - - andere, mit Kübeln 0.00 

8428.3300 - - andere, mit Bändern oder Gurten 0.00 

8428.3900 - - andere 0.00 

8428.4000 - Rolltreppen und Rollsteige 0.00 

8428.6000 - 
Seilschwebebahnen (einschliesslich Sessellifte und Schlepplifte); 

Zugmechanismen für Standseilbahnen 
0.00 

8428.9000 - andere Maschinen und Apparate 0.00 

8429   

Selbstfahrende Planiermaschinen (Bulldozer und Angledozer), Erd- 
oder Strassenhobel, Schürfwagen (Scrapers), Löffelbagger und an-
dere Bagger, Schaufellader und Schürflader, Strassenwalzen und 
andere Bodenverdichter 

  

  - Planiermaschinen (Bulldozer und Angledozer)   

8429.1100 - - mit Raupen 0.00 

8429.1900 - - andere 0.00 

8429.2000 - Erd- oder Strassenhobel 0.00 

8429.3000 - Schürfwagen (Scrapers) 0.00 

8429.4000 - Strassenwalzen und andere Bodenverdichter 0.00 

  - 
Löffelbagger und andere Bagger, Schaufellader sowie Schürfla-

der 
  

8429.5100 - - Frontschaufellader und Frontschürflader 0.00 

8429.5200 - - Maschinen mit einem um 360° drehbaren Aufbau 0.00 

8429.5900 - - andere 0.00 

8430   

Andere Maschinen und Apparate zur Erdbewegung, zum Abtragen, 
Baggern, Verdichten oder Bohren des Bodens oder zum Abbauen 
von Erzen oder anderen Mineralien; Rammen und Pfahlzieher; 
Schneeräumer 

  

8430.1000 - Rammen und Pfahlzieher 0.00 

8430.2000 - Schneeräumer 0.00 

  - 
Schrämmmaschinen und andere Abbau- oder Schürfmaschinen 

sowie Tunnelbohrmaschinen und andere Streckenvortriebsmaschi-
nen 

  

8430.3100 - - selbstfahrende 0.00 

8430.3900 - - andere 0.00 

  - andere Bohrmaschinen oder Tiefbohrgeräte   

8430.4100 - - selbstfahrende 0.00 

8430.4900 - - andere 0.00 

8430.5000 - andere Maschinen und Apparate, selbstfahrend 0.00 

  - andere Maschinen und Apparate, nicht selbstfahrend   

8430.6100 - - Maschinen und Apparate zum Stampfen oder Verdichten 0.00 

8430.6900 - - andere 0.00 

8431   
Teile, erkennbar als ausschliesslich oder hauptsächlich für Maschi-
nen oder Apparate der Nrn. 8425 bis 8430 bestimmt 

  

8431.1000 - für Maschinen oder Apparate der Nr. 8425 0.00 

8431.2000 - für Maschinen oder Apparate der Nr. 8427 0.00 

  - für Maschinen oder Apparate der Nr. 8428   

8431.3100 - - für Personenaufzüge, Lastenaufzüge oder Rolltreppen 0.00 
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8431.3900 - - andere 0.00 

  - für Maschinen oder Apparate der Nrn. 8426, 8429 oder 8430   

8431.4100 - - 
Eimer, Kübel, Greiferkübel, Löffel, Schaufeln, Greifer und Zan-

gen 
0.00 

8431.4200 - - 
Planierschilde für Planiermaschinen (Bulldozer oder Angledo-

zer) 
0.00 

8431.4300 - - 
Teile für Bohrmaschinen oder für Tiefbohrgeräte der Nrn. 

8430.41 oder 8430.49 
0.00 

8431.4900 - - andere 0.00 

8432   

Maschinen, Apparate und Geräte für die Landwirtschaft, den Gar-
tenbau oder die Forstwirtschaft zum Vorbereiten, Bearbeiten oder 
Bestellen des Bodens oder zur Pflege der Pflanzen; Walzen für Ra-
senflächen oder Sportplätze 

  

8432.1000 - Pflüge 0.00 

  - 
Eggen, Grubber (Kultivatoren), Jätmaschinen und Hackmaschi-

nen 
  

8432.2100 - - Scheibeneggen 0.00 

8432.2900 - - andere 0.00 

  - Sämaschinen, Pflanzmaschinen und Pikiermaschinen   

8432.3100 - - 
Sämaschinen, Pflanzmaschinen und Pikiermaschinen zum Be-

stellen ungepflügter Böden 
0.00 

8432.3900 - - andere 0.00 

  - Miststreuer und Düngerverteiler   

8432.4100 - - Miststreuer 0.00 

8432.4200 - - Düngerverteiler 0.00 

8432.8000 - andere Maschinen, Apparate und Geräte 0.00 

8432.9000 - Teile 0.00 

8433   

Maschinen, Apparate und Geräte zum Ernten oder Dreschen von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen, einschliesslich Stroh- oder Fut-
termittelpressen; Rasenmäher und andere Mähmaschinen; Reini-
gungs- oder Sortiermaschinen für Eier, Früchte oder andere land-
wirtschaftliche Erzeugnisse, ausgenommen Maschinen und 
Apparate der Nr. 8437 

  

  - Rasenmäher   

8433.1100 - - mit Motor und waagrecht rotierendem Schneidwerk 0.00 

8433.1900 - - andere 0.00 

8433.2000 - 
andere Mähmaschinen, einschliesslich Mähbalken zum Befesti-

gen an Traktoren 
0.00 

8433.3000 - andere Maschinen und Apparate für die Heuernte 0.00 

8433.4000 - 
Stroh- oder Futtermittelpressen, einschliesslich Aufnahmepres-

sen 
0.00 

  - 
andere Maschinen und Apparate zum Ernten; Maschinen und 

Apparate zum Dreschen 
  

8433.5100 - - Mähdrescher 0.00 

8433.5200 - - andere Maschinen und Apparate zum Dreschen 0.00 

8433.5300 - - Maschinen zum Ernten von Wurzeln oder Knollen 0.00 

8433.5900 - - andere 0.00 

8433.6000 - 
Reinigungs- oder Sortiermaschinen für Eier, Früchte oder andere 

landwirtschaftliche Erzeugnisse 
0.00 

8433.9000 - Teile 0.00 
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8434   Melkmaschinen und milchwirtschaftliche Maschinen und Apparate   

8434.1000 - Melkmaschinen 0.00 

8434.2000 - milchwirtschaftliche Maschinen und Apparate 0.00 

8434.9000 - Teile 0.00 

8435   
Pressen, Mühlen und ähnliche Maschinen und Apparate zum Her-
stellen von Wein, Most, Fruchtsäften oder ähnlichen Getränken 

  

8435.1000 - Maschinen und Apparate 0.00 

8435.9000 - Teile 0.00 

8436   

Andere Maschinen und Apparate für die Landwirtschaft, den Gar-
tenbau, die Forstwirtschaft, die Geflügel- oder Bienenzucht, ein-
schliesslich Keimapparate mit mechanischen oder wärmetechni-
schen Vorrichtungen und Brutapparate und Aufzuchtapparate für 
die Geflügelzucht 

  

8436.1000 - Maschinen und Apparate für die Futterbereitung 0.00 

  - 
Maschinen und Apparate für die Geflügelzucht, einschliesslich 

Brutapparate und Aufzuchtapparate 
  

8436.2100 - - Brutapparate und Aufzuchtapparate 0.00 

8436.2900 - - andere 0.00 

8436.8000 - andere Maschinen und Apparate 0.00 

  - Teile   

8436.9100 - - für Maschinen oder Apparate für die Geflügelzucht 0.00 

8436.9900 - - andere 0.00 

8437   

Maschinen zum Reinigen, Sortieren oder Sieben von Körnerfrüch-
ten oder Hülsenfrüchten; Maschinen und Apparate für die Müllerei 
oder zum Behandeln von Getreide oder Hülsenfrüchten, ausge-
nommen Maschinen und Apparate der in der Landwirtschaft ver-
wendeten Art 

  

8437.1000 - 
Maschinen zum Reinigen, Sortieren oder Sieben von Körner-

früchten oder Hülsenfrüchten 
0.00 

8437.8000 - andere Maschinen und Apparate 0.00 

8437.9000 - Teile 0.00 

8438   

Maschinen und Apparate, in diesem Kapitel anderweit weder ge-
nannt noch inbegriffen, zum industriellen Aufbereiten oder Herstel-
len von Nahrungsmitteln, Futtermitteln oder Getränken, ausgenom-
men Maschinen und Apparate zum Gewinnen oder Aufbereiten von 
pflanzlichen oder tierischen Ölen oder Fetten 

  

8438.1000 - 
Maschinen und Apparate zur Herstellung von Backwaren, Patis-

serie oder Biskuits oder für die Teigwarenfabrikation 
0.00 

8438.2000 - 
Maschinen und Apparate zum Herstellen von Konfiseriewaren, 

Kakao oder Schokolade 
0.00 

8438.3000 - Maschinen und Apparate zum Herstellen von Zucker 0.00 

8438.4000 - Brauereimaschinen und -apparate 0.00 

8438.5000 - Maschinen und Apparate zum Verarbeiten von Fleisch 0.00 

8438.6000 - 
Maschinen und Apparate zum Be- oder Verarbeiten von Früchten 

oder Gemüsen 
0.00 

8438.8000 - andere Maschinen und Apparate 0.00 

8438.9000 - Teile 0.00 
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8439   
Maschinen und Apparate zum Herstellen von Halbstoff aus zellulo-
sehaltigen Faserstoffen oder zum Herstellen oder Fertigstellen von 
Papier oder Pappe 

  

8439.1000 - 
Maschinen und Apparate zum Herstellen von Halbstoff aus zellu-

losehaltigen Faserstoffen 
0.00 

8439.2000 - Maschinen und Apparate zum Herstellen von Papier oder Pappe 0.00 

8439.3000 - 
Maschinen und Apparate zum Fertigstellen von Papier oder 

Pappe 
0.00 

  - Teile   

8439.9100 - - 
für Maschinen oder Apparate zum Herstellen von Halbstoff aus 

zellulosehaltigen Faserstoffen 
0.00 

8439.9900 - - andere 0.00 

8440   
Buchbindereimaschinen und -apparate, einschliesslich Fadenheft-
maschinen 

  

8440.1000 - Maschinen und Apparate 0.00 

8440.9000 - Teile 0.00 

8441   
Andere Maschinen und Apparate zum Bearbeiten oder Verarbeiten 
von Papierhalbstoff, Papier oder Pappe, einschliesslich Schneide-
maschinen aller Art 

  

8441.1000 - Schneidemaschinen 0.00 

8441.2000 - 
Maschinen zum Herstellen von Säcken, Beuteln oder Briefum-

schlägen 
0.00 

8441.3000 - 
Maschinen zum Herstellen von Schachteln, Hülsen, Trommeln o-

der ähnlichen, nicht durch Formpressen hergestellten Behältnissen 
0.00 

8441.4000 - 
Maschinen zum Formpressen von Waren aus Papierhalbstoff, 

Papier oder Pappe 
0.00 

8441.8000 - andere Maschinen und Apparate 0.00 

8441.9000 - Teile 0.00 

8442   

Maschinen, Apparate und Geräte (andere als Maschinen der Nrn. 
8456 bis 8465) zum Zurichten oder Herstellen von Klischees, 
Druckplatten, Druckformzylindern oder anderen Druckformen; Kli-
schees, Druckplatten, Druckformzylinder und andere Druckformen; 
Lithografiesteine, Platten und Zylinder, zu grafischen Zwecken zu-
gerichtet (z.B. geschliffen, gekörnt, poliert) 

  

8442.3000 - Maschinen, Apparate und Geräte 0.00 

8442.4000 - 
Teile für die vorstehend genannten Maschinen, Apparate oder 

Geräte 
0.00 

8442.5000 - 
Klischees, Druckplatten, Druckformzylinder und andere Druckfor-

men; Lithografiesteine, Platten und Zylinder, zu grafischen Zwe-
cken zugerichtet (z.B. geschliffen, gekörnt, poliert) 

0.00 

8443   

Maschinen und Apparate zum Drucken mittels Druckplatten, Druck-
formzylindern und anderen Druckformen der Nr. 8442; andere Dru-
cker, Kopierer und Fernkopierer, auch untereinander kombiniert; 
Teile und Zubehör für diese Maschinen und Apparate 

  

  - 
Maschinen und Apparate zum Drucken mittels Druckplatten, 

Druckformzylindern oder anderen Druckformen der Nr. 8442 
  

8443.1100 - - Rollenoffsetdruckmaschinen und -apparate 0.00 
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8443.1200 - - 
Büro-Offsetdruckmaschinen und -apparate, für Bogen, die un-

gefaltet auf einer Seite nicht mehr als 22 cm und auf der anderen 
Seite nicht mehr als 36 cm messen 

0.00 

8443.1300 - - andere Offsetdruckmaschinen und -apparate 0.00 

8443.1400 - - 
Rollen-Hochdruckmaschinen und -apparate, ausgenommen 

Flexodruckmaschinen und -apparate 
0.00 

8443.1500 - - 
Hochdruckmaschinen und -apparate, andere als Rollendruck-

maschinen, ausgenommen Flexodruckmaschinen und -apparate 
0.00 

8443.1600 - - Flexodruckmaschinen und -apparate 0.00 

8443.1700 - - Tiefdruckmaschinen und -apparate 0.00 

8443.1900 - - andere 0.00 

  - 
andere Drucker, Kopierer und Fernkopierer, auch untereinander 

kombiniert 
  

8443.3100 - - 

Geräte, die mindestens zwei der Funktionen Drucken, Kopie-
ren oder Übertragen von Fernkopien verrichten und an eine auto-
matische Datenverarbeitungsmaschine oder ein Netzwerk ange-
schlossen werden können 

0.00 

8443.3200 - - 
andere Geräte, die an eine automatische Datenverarbeitungs-

maschine oder ein Netzwerk  angeschlossen werden können 
0.00 

8443.3900 - - andere 0.00 

  - Teile und Zubehör   

8443.9100 - - 
Teile und Zubehör für Maschinen und Apparate zum Drucken 

mittels Klischees, Druckplatten, Druckformzylindern oder anderen 
Druckformen der Nr. 8442 

0.00 

8443.9900 - - andere 0.00 

8444.0000   
Düsenspinnmaschinen und Maschinen zum Verstrecken, Texturie-
ren oder Schneiden von synthetischen oder künstlichen Spinnstof-
fen 

0.00 

8445   

Maschinen zum Vorbereiten oder Aufbereiten von Spinnstoffen; 
Maschinen zum Spinnen, Dublieren oder Zwirnen von Spinnstoffen 
sowie andere Maschinen und Apparate zum Herstellen von Spinn-
stoffgarnen; Maschinen zum Spulen (einschliesslich Schussspul-
maschinen) oder Haspeln von Spinnstoffen und Maschinen zum 
Vorbereiten von Spinnstoffgarnen für ihre Verwendung auf Maschi-
nen der Nrn. 8446 oder 8447 

  

  - Maschinen zum Vorbereiten oder Aufbereiten von Spinnstoffen   

8445.1100 - - Karden 0.00 

8445.1200 - - Kämmmaschinen 0.00 

8445.1300 - - Vorspinnmaschinen 0.00 

8445.1900 - - andere 0.00 

8445.2000 - Spinnmaschinen 0.00 

8445.3000 - Maschinen zum Dublieren oder Zwirnen von Spinnstoffen 0.00 

8445.4000 - 
Maschinen zum Spulen (einschliesslich Schussspulmaschinen) 

oder Haspeln von Spinnstoffen 
0.00 

8445.9000 - andere 0.00 

8446   Webmaschinen und Webstühle   
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8446.1000 - 
zum Herstellen von Gewebe mit einer Breite von nicht mehr als 

30 cm 
0.00 

  - 
zum Herstellen von Gewebe mit einer Breite von mehr als 30 cm, 

mit Schusseintrag durch Webschützen 
  

8446.2100 - - motorbetriebene 0.00 

8446.2900 - - andere 0.00 

8446.3000 - 
zum Herstellen von Gewebe mit einer Breite von mehr als 30 cm, 

mit schützenlosem Schusseintrag 
0.00 

8447   
Wirk-, Strick-, Nähwirk-, Gimpen-, Tüll-, Spitzen-, Stick-, Posamen-
tier-, Flecht-, Netzknüpf- oder Tuftingmaschinen 

  

  - Rundwirk- oder Rundstrickmaschinen   

8447.1100 - - mit einem Zylinderdurchmesser von nicht mehr als 165 mm 0.00 

8447.1200 - - mit einem Zylinderdurchmesser von mehr als 165 mm 0.00 

8447.2000 - Flachwirk- oder Flachstrickmaschinen; Nähwirkmaschinen 0.00 

8447.9000 - andere 0.00 

8448   

Hilfsmaschinen und -apparate für Maschinen der Nrn. 8444, 8445, 
8446 oder 8447 (z.B. Schaftmaschinen, Jacquardmaschinen, Kett- 
und Schussfadenwächter, Webschützenwechsler); Teile und Zube-
hör, erkennbar als ausschliesslich oder überwiegend für Maschinen 
dieser Nummer oder der Nrn. 8444, 8445, 8446 oder 8447 be-
stimmt (z.B. Spindeln, Spindelflügel, Kratzengarnituren, Webblätter, 
Nadelstäbe, Spinndüsen, Webschützen, Litzen, Webschäfte, Na-
deln, Platinen, Haken) 

  

  - 
Hilfsmaschinen und -apparate für Maschinen der Nrn. 8444, 

8445, 8446 oder 8447 
  

8448.1100 - - 
Schaftmaschinen und Jacquardmaschinen; Kartenreduziervor-

richtungen, Kartenschlagmaschinen und Kartenkopiermaschinen; 
Kartenbindemaschinen zum Aneinanderbinden gelochter Karten 

0.00 

8448.1900 - - andere 0.00 

8448.2000 - 
Teile und Zubehör für Maschinen der Nr. 8444 oder für deren 

Hilfsmaschinen oder -apparate 
0.00 

  - 
Teile und Zubehör für Maschinen der Nr. 8445 oder für deren 

Hilfsmaschinen oder -apparate 
  

8448.3100 - - Kratzengarnituren 0.00 

8448.3200 - - 
für Maschinen zum Vorbereiten oder Aufbereiten von Spinn-

stoffen, andere als Kratzengarnituren 
0.00 

8448.3300 - - Spindeln, Spindelflügel, Spinnringe und Ringläufer 0.00 

8448.3900 - - andere 0.00 

  - 
Teile und Zubehör für Webmaschinen oder Webstühle oder für 

deren Hilfsmaschinen oder -apparate 
  

8448.4200 - - Webblätter, Litzen und Webschäfte 0.00 

8448.4900 - - andere 0.00 

  - 
Teile und Zubehör für Maschinen oder Apparate der Nr. 8447 o-

der für deren Hilfsmaschinen oder -apparate 
  

8448.5100 - - Platinen, Nadeln und andere Waren zur Maschenbildung 0.00 

8448.5900 - - andere 0.00 
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8449.0000   

Maschinen und Apparate zum Herstellen oder Ausrüsten von Filz 
oder Vliesstoffen, am Stück oder geformt, einschliesslich Maschi-
nen und Apparate zum Herstellen von Filzhüten; Formen für die 
Hutmacherei 

0.00 

8450   
Maschinen zum Waschen von Wäsche, auch mit Vorrichtung zum 
Trocknen 

  

  - 
Maschinen mit einem Fassungsvermögen an Trockenwäsche 

von nicht mehr als 10 kg 
  

8450.1100 - - Vollautomaten 0.00 

8450.1200 - - andere, mit eingebauter Wäscheschleuder 0.00 

8450.1900 - - andere 0.00 

8450.2000 - 
Maschinen mit einem Fassungsvermögen an Trockenwäsche 

von mehr als 10 kg 
0.00 

8450.9000 - Teile 0.00 

8451   

Maschinen und Apparate (andere als Maschinen der Nr. 8450) zum 
Waschen, Reinigen, Wringen, Trocknen, Bügeln, Pressen (ein-
schliesslich Fixierpressen), Bleichen, Färben, Appretieren, Ausrüs-
ten, Überziehen oder Imprägnieren von Garnen, Geweben oder an-
deren Spinnstoffwaren und Maschinen zum Beschichten von 
Geweben oder anderen Unterlagen, die zum Herstellen von Fuss-
bodenbelägen, wie Linoleum, verwendet werden; Maschinen zum 
Aufwickeln, Abwickeln, Falten, Schneiden oder Auszacken von Ge-
weben 

  

8451.1000 - Maschinen für die chemische Reinigung 0.00 

  - Maschinen zum Trocknen   

8451.2100 - - 
mit einem Fassungsvermögen an Trockenwäsche von nicht 

mehr als 10 kg 
0.00 

8451.2900 - - andere 0.00 

8451.3000 - Bügelmaschinen und Bügelpressen, einschliesslich Fixierpressen 0.00 

8451.4000 - Maschinen und Apparate zum Waschen, Bleichen oder Färben 0.00 

8451.5000 - 
Maschinen und Apparate zum Aufwickeln, Abwickeln, Falten, 

Schneiden oder Auszacken von Geweben 
0.00 

8451.8000 - andere Maschinen und Apparate 0.00 

8451.9000 - Teile 0.00 

8452   
Nähmaschinen, andere als Fadenheftmaschinen der Nr. 8440; Mö-
bel, Sockel und Deckel, für Nähmaschinen besonders hergerichtet; 
Nähmaschinennadeln 

  

8452.1000 - Haushaltnähmaschinen 0.00 

  - andere Nähmaschinen   

8452.2100 - - Automaten 0.00 

8452.2900 - - andere 0.00 

8452.3000 - Nähmaschinennadeln 0.00 

8452.9000 - 
Möbel, Sockel und Deckel für Nähmaschinen und Teile davon; 

andere Nähmaschinenteile 
0.00 

8453   

Maschinen und Apparate zum Aufbereiten, Gerben oder Bearbeiten 
von Häuten, Fellen oder Leder oder zum Herstellen oder Instand-
setzen von Schuhen oder anderen Waren aus Häuten, Fellen oder 
Leder, ausgenommen Nähmaschinen 

  

8453.1000 - 
Maschinen und Apparate zum Aufbereiten, Gerben oder Bearbei-

ten von Häuten, Fellen oder Leder 
0.00 
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8453.2000 - 
Maschinen und Apparate zum Herstellen oder Instandsetzen von 

Schuhen 
0.00 

8453.8000 - andere Maschinen und Apparate 0.00 

8453.9000 - Teile 0.00 

8454   
Konverter, Giesspfannen, Giessformen zum Giessen von Ingots, 
Masseln oder dergleichen und Giessmaschinen für metallurgische 
Betriebe, Stahlwerke oder Metallgiessereien 

  

8454.1000 - Konverter 0.00 

8454.2000 - 
Giessformen zum Giessen von Ingots, Masseln oder dergleichen 

und Giesspfannen 
0.00 

8454.3000 - Giessmaschinen 0.00 

8454.9000 - Teile 0.00 

8455   Metallwalzwerke und Walzen hierfür   

8455.1000 - Rohrwalzwerke 0.00 

  - andere Walzwerke   

8455.2100 - - Warmwalzwerke und kombinierte Warm- und Kaltwalzwerke 0.00 

8455.2200 - - Kaltwalzwerke 0.00 

8455.3000 - Walzen für Walzwerke 0.00 

8455.9000 - andere Teile 0.00 

8456   

Werkzeugmaschinen zum Abtragen von Stoffen aller Art, mit Laser- 
oder anderen Licht- oder Photonenstrahlen, mit Ultraschall, mit 
Elektroerosion, mit elektrochemischen Verfahren, mit Elektronen-, 
Ionen- oder Plasmastrahlen arbeitend; Wasserstrahlschneidma-
schinen 

  

  - mit Laser- oder anderen Licht- oder Photonenstrahlen arbeitend   

8456.1100 - - mit Laserstrahlen arbeitend 0.00 

8456.1200 - - mit anderen Licht- oder Photonenstrahlen arbeitend 0.00 

8456.2000 - mit Ultraschall arbeitend 0.00 

8456.3000 - mit Elektroerosion arbeitend 0.00 

8456.4000 - mit Plasmastrahl arbeitend 0.00 

8456.5000 - Wasserstrahlschneidmaschinen 0.00 

8456.9000 - andere 0.00 

8457   
Bearbeitungszentren, Mehrwegmaschinen und Transfermaschinen, 
für die Metallbearbeitung 

  

8457.1000 - Bearbeitungszentren 0.00 

8457.2000 - Mehrwegmaschinen 0.00 

8457.3000 - Transfermaschinen 0.00 

8458   
Drehmaschinen (einschliesslich der Drehzentren) für die spanabhe-
bende Metallbearbeitung 

  

  - Horizontal-Drehmaschinen   

8458.1100 - - numerisch gesteuert 0.00 

8458.1900 - - andere 0.00 

  - andere Drehmaschinen   

8458.9100 - - numerisch gesteuert 0.00 

8458.9900 - - andere 0.00 

8459   

Werkzeugmaschinen (einschliesslich Bearbeitungseinheiten auf 
Schlitten) zum Bohren, Ausbohren, Fräsen, Aussen- oder Innenge-
windeschneiden, für die spanabhebende Metallbearbeitung, andere 
als Drehmaschinen (einschliesslich Drehzentren) der Nr. 8458 
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8459.1000 - Bearbeitungseinheiten auf Schlitten 0.00 

  - andere Bohrmaschinen   

8459.2100 - - numerisch gesteuert 0.00 

8459.2900 - - andere 0.00 

  - andere kombinierte Ausbohr- und Fräsmaschinen   

8459.3100 - - numerisch gesteuert 0.00 

8459.3900 - - andere 0.00 

  - andere Ausbohrmaschinen   

8459.4100 - - numerisch gesteuert 0.00 

8459.4900 - - andere 0.00 

  - Konsolfräsmaschinen   

8459.5100 - - numerisch gesteuert 0.00 

8459.5900 - - andere 0.00 

  - andere Fräsmaschinen   

8459.6100 - - numerisch gesteuert 0.00 

8459.6900 - - andere 0.00 

8459.7000 - andere Maschinen zum Aussen- oder Innengewindeschneiden 0.00 

8460   

Werkzeugmaschinen zum Entgraten, Schärfen, Schleifen, Honen, 
Polieren oder zu anderem Feinbearbeiten von Metallen oder Cer-
mets, mit Hilfe von Schleifscheiben oder Schleif- oder Poliermitteln, 
andere als Verzahnmaschinen und Zahnfertigbearbeitungsmaschi-
nen der Nr. 8461 

  

  - Planschleifmaschinen   

8460.1200 - - numerisch gesteuert 0.00 

8460.1900 - - andere 0.00 

  - andere Schleifmaschinen   

8460.2200 - - spitzenlose Schleifmaschinen, numerisch gesteuert 0.00 

8460.2300 - - andere Rundschleifmaschinen, numerisch gesteuert 0.00 

8460.2400 - - andere, numerisch gesteuert 0.00 

8460.2900 - - andere 0.00 

  - Schärfmaschinen   

8460.3100 - - numerisch gesteuert 0.00 

8460.3900 - - andere 0.00 

8460.4000 - Läpp- oder Honmaschinen 0.00 

8460.9000 - andere 0.00 

8461   

Werkzeugmaschinen zum Hobeln, Waagerecht- oder Senkrecht-
stossen, Räumen, Verzahnen, Fertigbearbeiten der Zähne, Sägen, 
Trennen und andere Werkzeugmaschinen für die spanabhebende 
Bearbeitung von Metallen oder Cermets, anderweit weder genannt 
noch inbegriffen 

  

8461.2000 - Waagerecht- und Senkrechtstossmaschinen 0.00 

8461.3000 - Räummaschinen 0.00 

8461.4000 - Verzahnmaschinen oder Zahnfertigbearbeitungsmaschinen 0.00 

8461.5000 - Säge- oder Trennmaschinen 0.00 

8461.9000 - andere 0.00 

  



Botschaft Aufhebung Industriezölle: Änderung Anhang 1 Zolltarifgesetz   

 

155 

Tarifnr.   Bezeichnung der Ware Generaltarif 

      
Fr./100 kg 

brutto 

8462   

Werkzeugmaschinen (einschliesslich Pressen) zum Freiform-
schmieden, Gesenkschmieden oder Hämmern von Metallen; Werk-
zeugmaschinen (einschliesslich Pressen) zum Biegen, Abkanten, 
Richten, Scheren, Lochstanzen oder Ausklinken von Metallen; 
Pressen zum Bearbeiten von Metallen oder Metallcarbiden, andere 
als die hiervor genannten 

  

8462.1000 - 
Freiformschmiede- oder Gesenkschmiedemaschinen (ein-

schliesslich Pressen), Schmiedehämmer 
0.00 

  - 
Biegemaschinen, Abkantmaschinen und Richtmaschinen (ein-

schliesslich Pressen) 
  

8462.2100 - - numerisch gesteuert 0.00 

8462.2900 - - andere 0.00 

  - 
Scheren (einschliesslich Pressen), ausgenommen mit Loch-

stanze kombinierte Scheren 
  

8462.3100 - - numerisch gesteuert 0.00 

8462.3900 - - andere 0.00 

  - 
Lochstanzen und Ausklinkmaschinen (einschliesslich Pressen) 

sowie mit Lochstanze kombinierte Scheren 
  

8462.4100 - - numerisch gesteuert 0.00 

8462.4900 - - andere 0.00 

  - andere   

8462.9100 - - hydraulische Pressen 0.00 

8462.9900 - - andere 0.00 

8463   
Andere Werkzeugmaschinen zur spanlosen Be- oder Verarbeitung 
von Metallen oder Cermets 

  

8463.1000 - Ziehbänke für Stangen, Röhren, Profile, Drähte oder dergleichen 0.00 

8463.2000 - 
Gewindewalz- oder -rollmaschinen (für Aussen- oder Innenge-

winde) 
0.00 

8463.3000 - Maschinen zum Be- oder Verarbeiten von Metalldraht 0.00 

8463.9000 - andere 0.00 

8464   
Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Steinen, keramischen 
Waren, Beton, Asbestzement oder ähnlichen mineralischen Stoffen 
oder zum Kaltbearbeiten von Glas 

  

8464.1000 - Sägemaschinen 0.00 

8464.2000 - Schleif- oder Poliermaschinen 0.00 

8464.9000 - andere 0.00 

8465   

Werkzeugmaschinen (einschliesslich Maschinen zum Nageln, Hef-
ten, Verleimen oder anderweitigem Zusammenfügen) zum Bearbei-
ten von Holz, Kork, Bein, Hartkautschuk, harten Kunststoffen oder 
ähnlichen harten Stoffen 

  

8465.1000 - 
Maschinen, die ohne Werkzeugwechsel verschiedenartige Bear-

beitungsvorgänge ausführen können 
0.00 

8465.2000 - Bearbeitungszentren 0.00 

  - andere   

8465.9100 - - Sägemaschinen 0.00 

8465.9200 - - 
Abrichthobelmaschinen oder andere Hobelmaschinen; Fräs- o-

der Kehlmaschinen 
0.00 

8465.9300 - - Schleif- oder Poliermaschinen 0.00 

8465.9400 - - Maschinen zum Biegen oder Zusammenfügen 0.00 

8465.9500 - - Bohr- oder Stemmmaschinen 0.00 

8465.9600 - - Spalt-, Hack- oder Schälmaschinen 0.00 
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8465.9900 - - andere 0.00 

8466   

Teile und Zubehör, erkennbar als ausschliesslich oder hauptsäch-
lich für Maschinen der Nrn. 8456 bis 8465 bestimmt, einschliesslich 
Werkstück- und Werkzeughalter, selbstöffnende Gewindeschneid-
köpfe, Teilköpfe und andere Spezialvorrichtungen für diese Maschi-
nen; Werkzeughalter für von Hand zu führende Werkzeuge aller Art 

  

8466.1000 - Werkzeughalter und selbstöffnende Gewindeschneidköpfe 0.00 

8466.2000 - Werkstückhalter 0.00 

8466.3000 - Teilköpfe und andere Spezialvorrichtungen für Maschinen 0.00 

  - andere   

8466.9100 - - für Maschinen der Nr. 8464 0.00 

8466.9200 - - für Maschinen der Nr. 8465 0.00 

8466.9300 - - für Maschinen der Nrn. 8456 bis 8461 0.00 

8466.9400 - - für Maschinen der Nrn. 8462 oder 8463 0.00 

8467   
Von Hand zu führende, pneumatisch, hydraulisch oder mit einge-
bautem Motor (elektrisch oder nichtelektrisch) betriebene Werk-
zeuge 

  

  - mit Druckluftantrieb   

8467.1100 - - rotierende (auch schlagende) Werkzeuge 0.00 

8467.1900 - - andere 0.00 

  - mit eingebautem Elektromotor   

8467.2100 - - 
Bohrmaschinen aller Art, einschliesslich rotierende Lochma-

schinen 
0.00 

8467.2200 - - Sägen und Trennmaschinen 0.00 

8467.2900 - - andere 0.00 

  - andere Werkzeuge   

8467.8100 - - Kettensägen 0.00 

8467.8900 - - andere 0.00 

  - Teile   

8467.9100 - - für Kettensägen 0.00 

8467.9200 - - für Druckluftwerkzeuge 0.00 

8467.9900 - - andere 0.00 

8468   

Maschinen und Apparate zum Löten oder Schweissen, auch wenn 
sie zum Brennschneiden verwendbar sind, ausgenommen solche 
der Nr. 8515; Maschinen und Apparate zum autogenen Oberflä-
chenhärten 

  

8468.1000 - Handbrenner 0.00 

8468.2000 - andere Autogenmaschinen und Autogenapparate 0.00 

8468.8000 - andere Maschinen und Apparate 0.00 

8468.9000 - Teile 0.00 

8470   

Rechenmaschinen und Taschengeräte mit Rechenfunktion, zum 
Aufzeichnen, Wiedergeben und Anzeigen von Informationen; Bu-
chungsmaschinen, Frankiermaschinen, Fahrkarten- oder Eintritts-
kartenausgabemaschinen und ähnliche Maschinen, mit Rechen-
werk; Registrierkassen 

  

8470.1000 - 

elektronische Rechenmaschinen, die unabhängig von einer ex-
ternen Stromquelle betrieben werden können und Taschengeräte 
mit Rechenfunktion, zum Aufzeichnen, Wiedergeben und Anzeigen 
von Daten 

0.00 
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  - andere elektronische Rechenmaschinen   

8470.2100 - - druckende 0.00 

8470.2900 - - andere 0.00 

8470.3000 - andere Rechenmaschinen 0.00 

8470.5000 - Registrierkassen 0.00 

8470.9000 - andere 0.00 

8471   

Automatische Datenverarbeitungsmaschinen und ihre Einheiten; 
magnetische oder optische Schriftleser, Maschinen zum Aufzeich-
nen von Daten auf Datenträger in Form eines Codes und Maschi-
nen zum Verarbeiten dieser Daten, anderweit weder genannt noch 
inbegriffen 

  

8471.3000 - 
tragbare automatische Datenverarbeitungsmaschinen, mit einem 

Gewicht von nicht mehr als 10 kg, mindestens eine Zentraleinheit, 
eine Tastatur und einen Bildschirm enthaltend 

0.00 

  - andere automatische Datenverarbeitungsmaschinen   

8471.4100 - - 
in einem gemeinsamen Gehäuse mindestens eine Zentralein-

heit und, auch kombiniert, eine Eingabe- und eine Ausgabeeinheit 
enthaltend 

0.00 

8471.4900 - - andere, in Form von Systemen 0.00 

8471.5000 - 

Verarbeitungseinheiten, andere als solche der Nrn. 8471.41 oder 
8471.49, auch wenn sie in einem gemeinsamen Gehäuse eine oder 
zwei der folgenden Einheiten enthalten: Speichereinheit, Eingabe- 
und Ausgabeeinheit 

0.00 

8471.6000 - 
Ein- oder Ausgabeeinheiten, auch wenn sie in einem gemeinsa-

men Gehäuse Speichereinheiten enthalten 
0.00 

8471.7000 - Speichereinheiten 0.00 

8471.8000 - 
andere Einheiten von automatischen Datenverarbeitungsmaschi-

nen 
0.00 

8471.9000 - andere 0.00 

8472   

Andere Büromaschinen und -apparate (z.B. Hektographen, Schab-
lonenvervielfältiger, Adressiermaschinen, automatische Banknoten-
ausgabegeräte, Geldsortier-, Geldzähl- oder Geldeinwickelmaschi-
nen, Bleistiftspitzmaschinen, Locher oder Heftmaschinen) 

  

8472.1000 - Vervielfältiger 0.00 

8472.3000 - 

Briefsortiermaschinen, Brieffaltmaschinen, Maschinen zum Ein-
stecken der Briefe in Umschläge oder Streifenbänder, Maschinen 
zum Öffnen, Schliessen oder Versiegeln von Briefen, Briefmarken-
aufklebe- oder Briefmarkenentwertungsmaschinen 

0.00 

8472.9000 - andere 0.00 

8473   
Teile und Zubehör (ausgenommen Koffer, Hüllen und dergleichen), 
erkennbar als ausschliesslich oder überwiegend für Maschinen o-
der Apparate der Nrn. 8470 bis 8472 bestimmt 

  

  - Teile und Zubehör für Maschinen der Nr. 8470   

8473.2100 - - 
für elektronische Rechenmaschinen der Nrn. 8470.10, 8470.21 

oder 8470.29 
0.00 

8473.2900 - - andere 0.00 

8473.3000 - Teile und Zubehör für Maschinen der Nr. 8471 0.00 
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8473.4000 - Teile und Zubehör für Maschinen der Nr. 8472 0.00 

8473.5000 - 
Teile und Zubehör, welche in gleichem Masse für Maschinen o-

der Apparate mehrerer der Nrn. 8470 bis 8472 verwendet werden 
können 

0.00 

8474   

Maschinen und Apparate zum Sortieren, Sieben, Trennen, Wa-
schen, Zerkleinern, Mahlen, Mischen oder Kneten von Erden, Stei-
nen, Erzen oder anderen festen mineralischen Stoffen (einschliess-
lich Pulver und Breie); Maschinen zum Pressen oder Formen von 
festen mineralischen Brennstoffen, keramischen Massen, Zement, 
Gips oder anderen pulver- oder breiförmigen mineralischen Stoffen; 
Maschinen zum Herstellen von Giessformen aus Sand 

  

8474.1000 - 
Maschinen und Apparate zum Sortieren, Sieben, Trennen oder 

Waschen 
0.00 

8474.2000 - 
Maschinen und Apparate zum Zerkleinern, Grob- oder Feinmah-

len 
0.00 

  - Maschinen und Apparate zum Mischen oder Kneten   

8474.3100 - - Beton- und Mörtelmischmaschinen 0.00 

8474.3200 - - Maschinen zum Mischen mineralischer Stoffe mit Bitumen 0.00 

8474.3900 - - andere 0.00 

8474.8000 - andere Maschinen und Apparate 0.00 

8474.9000 - Teile 0.00 

8475   

Maschinen zum Zusammenbauen von mit einem Glaskolben aus-
gestatteten elektrischen Lampen, Elektronenröhren oder Blitzlicht-
lampen; Maschinen zum Herstellen oder Warmbearbeiten von Glas 
oder Glaswaren 

  

8475.1000 - 
Maschinen zum Zusammenbauen von mit einem Glaskolben 

ausgestatteten elektrischen Lampen, Elektronenröhren oder Blitz-
lichtlampen 

0.00 

  - 
Maschinen zum Herstellen oder Warmbearbeiten von Glas oder 

Glaswaren 
  

8475.2100 - - 
Maschinen zum Herstellen von optischen Fasern und ihren 

Rohlingen 
0.00 

8475.2900 - - andere 0.00 

8475.9000 - Teile 0.00 

8476   
Warenverkaufsautomaten (z.B. Briefmarken-, Zigaretten-, Lebens-
mittel-, Getränkeautomaten), einschliesslich Geldwechselautoma-
ten 

  

  - Getränkeautomaten   

8476.2100 - - mit Heiz- oder Kühlvorrichtung 0.00 

8476.2900 - - andere 0.00 

  - andere Automaten   

8476.8100 - - mit Heiz- oder Kühlvorrichtung 0.00 

8476.8900 - - andere 0.00 

8476.9000 - Teile 0.00 

8477   

Maschinen und Apparate zum Bearbeiten von Kautschuk oder 
Kunststoffen oder zum Herstellen von Erzeugnissen aus diesen 
Stoffen, in diesem Kapitel anderweit weder genannt noch inbegrif-
fen 

  

8477.1000 - Spritzgiessmaschinen 0.00 
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8477.2000 - Strangpressen 0.00 

8477.3000 - Blasformmaschinen 0.00 

8477.4000 - Vakuumformmaschinen und andere Warmformmaschinen 0.00 

  - andere Maschinen und Apparate zum Formen   

8477.5100 - - 
zum Formen oder zum Runderneuern von Luftreifen oder zum 

Formen von Luftschläuchen 
0.00 

8477.5900 - - andere 0.00 

8477.8000 - andere Maschinen und Apparate 0.00 

8477.9000 - Teile 0.00 

8478   
Maschinen und Apparate zum Aufbereiten oder Verarbeiten von 
Tabak, in diesem Kapitel anderweit weder genannt noch inbegriffen 

  

8478.1000 - Maschinen und Apparate 0.00 

8478.9000 - Teile 0.00 

8479   
Maschinen und mechanische Apparate mit eigenständiger Funk-
tion, in diesem Kapitel anderweit weder genannt noch inbegriffen 

  

8479.1000 - 
Maschinen und Apparate für den Strassen-, Hoch- oder Tiefbau 

oder für ähnliche Arbeiten 
0.00 

8479.2000 - 
Maschinen und Apparate zum Gewinnen oder Aufbereiten von 

fetten pflanzlichen oder tierischen Ölen oder Fetten 
0.00 

8479.3000 - 
Pressen zum Herstellen von Span- oder Faserplatten aus Holz o-

der anderen verholzten Stoffen und andere Maschinen und Appa-
rate zum Behandeln von Holz oder Kork 

0.00 

8479.4000 - Maschinen zum Herstellen von Seilen, Tauen oder Kabeln 0.00 

8479.5000 - Industrieroboter, anderweit weder genannt noch inbegriffen 0.00 

8479.6000 - Luftkühlgeräte, nach dem Verdunstungsprinzip arbeitend 0.00 

  - Passagierbrücken   

8479.7100 - - der in Flughäfen verwendeten Art 0.00 

8479.7900 - - andere 0.00 

  - andere Maschinen und Apparate   

8479.8100 - - 
zum Behandeln von Metallen, einschliesslich Spulenwickelma-

schinen für elektrotechnische Zwecke 
0.00 

8479.8200 - - 
zum Mischen, Kneten, Zerkleinern, Mahlen, Sieben, Homoge-

nisieren, Emulgieren oder Rühren 
0.00 

8479.8900 - - andere 0.00 

8479.9000 - Teile 0.00 

8480   

Giesserei-Formkästen; Modellplatten; Giessereimodelle; Formen 
für Metalle (andere als solche zum Giessen von Ingots, Masseln o-
der dergleichen), für Metallcarbide, Glas, mineralische Stoffe, Kaut-
schuk oder Kunststoffe 

  

8480.1000 - Giesserei-Formkästen 0.00 

8480.2000 - Modellplatten 0.00 

8480.3000 - Giessereimodelle 0.00 

  - Formen für Metalle oder Metallcarbide   

8480.4100 - - zum Spritzgiessen oder Druckgiessen 0.00 

8480.4900 - - andere 0.00 

8480.5000 - Formen für Glas 0.00 

8480.6000 - Formen für mineralische Stoffe 0.00 

  - Formen für Kautschuk oder Kunststoffe   

8480.7100 - - zum Spritzgiessen oder Druckgiessen 0.00 
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8480.7900 - - andere 0.00 

8481   

Armaturen und ähnliche Apparate für Rohr- oder Schlauchleitun-
gen, Dampfkessel, Sammelbehälter, Wannen oder ähnliche Behäl-
ter, einschliesslich Druckminderventile und thermostatisch gesteu-
erte Ventile 

  

8481.1000 - Druckminderventile 0.00 

8481.2000 - 
Ventile für ölhydraulische oder pneumatische Energieübertragun-

gen 
0.00 

8481.3000 - Rückschlagklappen und -ventile 0.00 

8481.4000 - Überdruck- oder Sicherheitsventile 0.00 

8481.8000 - andere Armaturen und ähnliche Apparate 0.00 

8481.9000 - Teile 0.00 

8482   Wälzlager (Kugellager, Rollenlager oder Nadellager)   

8482.1000 - Kugellager 0.00 

8482.2000 - 
Kegelrollenlager, einschliesslich Zusammenstellungen von Ke-

geln und Kegelrollen 
0.00 

8482.3000 - Tonnenlager 0.00 

8482.4000 - Nadellager 0.00 

8482.5000 - Zylinderrollenlager 0.00 

8482.8000 - andere, einschliesslich kombinierte Lager 0.00 

  - Teile   

8482.9100 - - Kugeln, Rollen und Nadeln 0.00 

8482.9900 - - andere 0.00 

8483   

Transmissionswellen (einschliesslich Nockenwellen und Kurbelwel-
len) und Kurbeln; Lagergehäuse und Lagerschalen; Zahnradge-
triebe und Friktionsräder; Umlaufspindeln mit Kugeln oder Rollen; 
Untersetzungs-, Übersetzungs- und Wechselgetriebe, einschliess-
lich Drehmomentwandler; Schwungräder, Riemen- und Seilschei-
ben, einschliesslich Rollenblöcke für Flaschenzüge; Schaltkupplun-
gen und andere Wellenkupplungen, einschliesslich 
Gelenkverbindungen 

  

8483.1000 - 
Transmissionswellen (einschliesslich Nockenwellen und Kurbel-

wellen) und Kurbeln 
0.00 

8483.2000 - Lagergehäuse mit eingebauten Wälzlagern 0.00 

8483.3000 - 
Lagergehäuse, andere als solche mit eingebauten Wälzlagern; 

Lagerschalen 
0.00 

8483.4000 - 

Zahnradgetriebe und Friktionsräder, ausgenommen Zahnräder 
und andere einfache Einzelelemente für die Kraftübertragung, ge-
trennt gestellt; Umlaufspindeln mit Kugeln oder Rollen; Unterset-
zungs-, Übersetzungs- und Wechselgetriebe, einschliesslich Dreh-
momentwandler 

0.00 

8483.5000 - 
Schwungräder, Riemen- und Seilscheiben, einschliesslich Rol-

lenblöcke für Flaschenzüge 
0.00 

8483.6000 - 
Schaltkupplungen und Wellenkupplungen, einschliesslich Ge-

lenkverbindungen 
0.00 

8483.9000 - 
Zahnräder und andere einfache Einzelelemente für die Kraftüber-

tragung, getrennt gestellt; Teile 
0.00 
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8484   

Metalloplastische Dichtungen; Sätze oder Zusammenstellungen 
von Dichtungen verschiedenartiger Zusammensetzung in Beuteln, 
Umschlägen oder ähnlichen Umschliessungen; mechanische Dich-
tungen 

  

8484.1000 - metalloplastische Dichtungen 0.00 

8484.2000 - mechanische Dichtungen 0.00 

8484.9000 - andere 0.00 

8486   

Maschinen und Apparate, ausschliesslich oder hauptsächlich zum 
Herstellen von Halbleiterbarren, Halbleiterscheiben oder Halbleiter-
bauelementen, elektronischen integrierten Schaltungen oder Flach-
bildschirmen; in Anmerkung 9 C) zu diesem Kapitel genannte Ma-
schinen und Apparate; Teile und Zubehör 

  

8486.1000 - 
Maschinen und Apparate zum Herstellen von Barren oder Schei-

ben 
0.00 

8486.2000 - 
Maschinen und Apparate zum Herstellen von Halbleiterbauele-

menten oder elektronischen integrierten Schaltungen 
0.00 

8486.3000 - Maschinen und Apparate zum Herstellen von Flachbildschirmen 0.00 

8486.4000 - 
in Anmerkung 9 C) zu diesem Kapitel genannte Maschinen und 

Apparate 
0.00 

8486.9000 - Teile und Zubehör 0.00 

8487   

Teile von Maschinen oder Apparaten, in diesem Kapitel anderweit 
weder genannt noch inbegriffen, ausgenommen Teile mit elektri-
schen Anschlussstücken, elektrischen Isolierungen, Wicklungen, 
Kontakten oder anderen charakteristischen Merkmalen elektrotech-
nischer Waren 

  

8487.1000 - Schiffsschrauben und ihre Flügel 0.00 

8487.9000 - andere 0.00 

85   

Elektrische Maschinen und Apparate und andere elektrotechnische 
Waren sowie Teile davon; Tonaufnahme- oder Tonwiedergabege-
räte, Fernsehbild- und Fernsehtonaufzeichnungs- oder -wiederga-
begeräte sowie Teile und Zubehör für diese Geräte 

  

8501   
Elektromotoren und elektrische Generatoren, ausgenommen 
Stromerzeugungsaggregate 

  

8501.1000 - Motoren mit einer Leistung von nicht mehr als 37,5 W 0.00 

8501.2000 - 
Allstrom-(Universal-)motoren mit einer Leistung von mehr als 

37,5 W 
0.00 

  - andere Gleichstrommotoren; Gleichstromgeneratoren   

8501.3100 - - mit einer Leistung von nicht mehr als 750 W 0.00 

8501.3200 - - 
mit einer Leistung von mehr als 750 W, jedoch nicht mehr als 

75 kW 
0.00 

8501.3300 - - 
mit einer Leistung von mehr als 75 kW, jedoch nicht mehr als 

375 kW 
0.00 

8501.3400 - - mit einer Leistung von mehr als 375 kW 0.00 

8501.4000 - andere Einphasen-Wechselstrommotoren 0.00 

  - andere Mehrphasen-Wechselstrommotoren   

8501.5100 - - mit einer Leistung von nicht mehr als 750 W 0.00 
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8501.5200 - - 
mit einer Leistung von mehr als 750 W, jedoch nicht mehr als 

75 kW 
0.00 

8501.5300 - - mit einer Leistung von mehr als 75 kW 0.00 

  - Wechselstromgeneratoren (Alternatoren)   

8501.6100 - - mit einer Leistung von nicht mehr als 75 kVA 0.00 

8501.6200 - - 
mit einer Leistung von mehr als 75 kVA, jedoch nicht mehr als 

375 kVA 
0.00 

8501.6300 - - 
mit einer Leistung von mehr als 375 kVA, jedoch nicht mehr als 

750 kVA 
0.00 

8501.6400 - - mit einer Leistung von mehr als 750 kVA 0.00 

8502   Stromerzeugungsaggregate und elektrische rotierende Umformer   

  - 
Stromerzeugungsaggregate, angetrieben durch Kolbenmotoren 

mit Kompressionszündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren) 
  

8502.1100 - - mit einer Leistung von nicht mehr als 75 kVA 0.00 

8502.1200 - - 
mit einer Leistung von mehr als 75 kVA, jedoch nicht mehr als 

375 kVA 
0.00 

8502.1300 - - mit einer Leistung von mehr als 375 kVA 0.00 

8502.2000 - 
Stromerzeugungsaggregate, angetrieben durch Kolbenmotoren 

mit Funkenzündung (Verbrennungsmotoren) 
0.00 

  - andere Stromerzeugungsaggregate   

8502.3100 - - Durch Windkraft angetrieben 0.00 

8502.3900 - - andere 0.00 

8502.4000 - elektrische rotierende Umformer 0.00 

8503.0000   
Teile, erkennbar als ausschliesslich oder hauptsächlich für Maschi-
nen der Nrn. 8501 oder 8502 bestimmt 

0.00 

8504   
Elektrische Transformatoren, elektrische statische Umformer (z.B. 
Gleichrichter), Reaktanz- und Drosselspulen 

  

8504.1000 - Vorschaltgeräte für Entladungslampen oder -röhren 0.00 

  - Transformatoren mit Flüssigkeitsisolation   

8504.2100 - - mit einer Leistung von nicht mehr als 650 kVA 0.00 

8504.2200 - - 
mit einer Leistung von mehr als 650 kVA, jedoch nicht mehr als 

10000 kVA 
0.00 

8504.2300 - - mit einer Leistung von mehr als 10000 kVA 0.00 

  - andere Transformatoren   

8504.3100 - - mit einer Leistung von nicht mehr als 1 kVA 0.00 

8504.3200 - - 
mit einer Leistung von mehr als 1 kVA, jedoch nicht mehr als 

16 kVA 
0.00 

8504.3300 - - 
mit einer Leistung von mehr als 16 kVA, jedoch nicht mehr als 

500 kVA 
0.00 

8504.3400 - - mit einer Leistung von mehr als 500 kVA 0.00 

8504.4000 - statische Umformer 0.00 

8504.5000 - andere Reaktanz- und Drosselspulen 0.00 

8504.9000 - Teile 0.00 

8505   

Elektromagnete; Dauermagnete und Waren, die bestimmt sind, 
nach der Magnetisierung Dauermagnete zu werden; Spannplatten, 
Spannfutter und ähnliche dauermagnetische oder elektromagneti-
sche Aufspannvorrichtungen; elektromagnetische Kupplungen, Ge-
triebe und Bremsen; elektromagnetische Hebeköpfe 
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  - 
Dauermagnete und Waren, die bestimmt sind, nach der Magneti-

sierung Dauermagnete zu werden 
  

8505.1100 - - aus Metall 0.00 

8505.1900 - - andere 0.00 

8505.2000 - elektromagnetische Kupplungen, Getriebe und Bremsen 0.00 

8505.9000 - andere, einschliesslich Teile 0.00 

8506   Elektrische Primärelemente und Primärbatterien   

8506.1000 - Mangandioxidelemente und -batterien 0.00 

8506.3000 - Quecksilberoxidelemente und -batterien 0.00 

8506.4000 - Silberoxidelemente und -batterien 0.00 

8506.5000 - Lithiumelemente und -batterien 0.00 

8506.6000 - Luft-Zink-Elemente und -batterien 0.00 

8506.8000 - andere Primärelemente und Primärbatterien 0.00 

8506.9000 - Teile 0.00 

8507   
Elektrische Akkumulatoren, einschliesslich Separatoren dafür, auch 
in quadratischer oder rechteckiger Form 

  

8507.1000 - 
Blei-Akkumulatoren, der zum Starten von Kolbenmotoren ver-

wendeten Art 
0.00 

8507.2000 - andere Blei-Akkumulatoren 0.00 

8507.3000 - Nickel-Cadmium-Akkumulatoren 0.00 

8507.4000 - Nickel-Eisen-Akkumulatoren 0.00 

8507.5000 - Nickel-Metallhydrid-Akkumulatoren 0.00 

8507.6000 - Lithium-Ionen-Akkumulatoren 0.00 

8507.8000 - andere Akkumulatoren 0.00 

8507.9000 - Teile 0.00 

8508   Staubsauger   

  - mit eingebautem Elektromotor   

8508.1100 - - 
mit einer Leistung von nicht mehr als 1500 W und einem Fas-

sungsvermögen des Staubbehälters von nicht mehr als 20 l 
0.00 

8508.1900 - - andere 0.00 

8508.6000 - andere Staubsauger 0.00 

8508.7000 - Teile 0.00 

8509   
Elektromechanische Haushaltgeräte mit eingebautem Elektromotor, 
andere als Staubsauger der Nr. 8508 

  

8509.4000 - 
Zerkleinerungs- und Mischmaschinen für Nahrungsmittel; Frucht- 

und Gemüsepressen 
0.00 

8509.8000 - andere Geräte 0.00 

8509.9000 - Teile 0.00 

8510   
Rasierapparate, Haarschneide- und Schermaschinen und Enthaa-
rungsapparate, mit eingebautem Elektromotor 

  

8510.1000 - Rasierapparate 0.00 

8510.2000 - Haarschneide- und Schermaschinen 0.00 

8510.3000 - Enthaarungsapparate 0.00 

8510.9000 - Teile 0.00 

8511   

Elektrische Zündapparate, Zündvorrichtungen und Anlasser für Mo-
toren mit Funken- oder Kompressionszündung (z.B. Magnetzünder, 
Lichtmagnetzünder, Zündspulen, Zünd- oder Glühkerzen); mit die-
sen Motoren verwendete Generatoren (z.B. Gleich- und Wechsel-
stromerzeuger) und Lade- oder Rückstromschalter 
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8511.1000 - Zündkerzen 0.00 

8511.2000 - Magnetzünder; Lichtmagnetzünder; Schwungmagnetzünder 0.00 

8511.3000 - Zündverteiler; Zündspulen 0.00 

8511.4000 - Anlasser, auch als Generatoren verwendbare 0.00 

8511.5000 - andere Generatoren 0.00 

8511.8000 - andere Apparate und Vorrichtungen 0.00 

8511.9000 - Teile 0.00 

8512   

Elektrische Beleuchtungs- oder Signalgeräte (ausgenommen Wa-
ren der Nr. 8539), Scheibenwischer, Scheibenentfroster und elektri-
sche Vorrichtungen gegen das Beschlagen von Fensterscheiben, 
der für Fahrräder oder Motorfahrzeuge verwendeten Art 

  

8512.1000 - 
Geräte für die Beleuchtung oder die sichtbare Signalisation der 

für Fahrräder verwendeten Art 
0.00 

8512.2000 - 
andere Beleuchtungsgeräte oder Geräte zum Geben von sicht-

baren Signalen 
0.00 

8512.3000 - Geräte zum Geben von akustischen Signalen 0.00 

8512.4000 - 
Scheibenwischer, Scheibenentfroster und Vorrichtungen gegen 

das Beschlagen von Fensterscheiben 
0.00 

8512.9000 - Teile 0.00 

8513   
Tragbare elektrische Lampen zum Betrieb mit eigener Stromquelle 
(z.B. mit Primärbatterien, Akkumulatoren, Dynamo), andere als Be-
leuchtungsgeräte der Nr. 8512 

  

8513.1000 - Lampen 0.00 

8513.9000 - Teile 0.00 

8514   

Elektrische Industrie- oder Laboratoriumsöfen, einschliesslich der 
mittels Induktion oder dielektrischer Erwärmung arbeitenden Öfen; 
andere Industrie- oder Laboratoriumsapparate zur thermischen Be-
handlung von Stoffen mittels Induktion oder dielektrischer Erwär-
mung 

  

8514.1000 - Widerstandsöfen mit indirekter Beheizung 0.00 

8514.2000 - 
Öfen, die mittels Induktion oder dielektrischer Erwärmung arbei-

ten 
0.00 

8514.3000 - andere Öfen 0.00 

8514.4000 - 
andere Apparate zur thermischen Behandlung von Stoffen mittels 

Induktion oder dielektrischer Erwärmung 
0.00 

8514.9000 - Teile 0.00 

8515   

Maschinen und Apparate zum Löten oder Schweissen (auch zum 
Schneiden geeignet), elektrisch (einschliesslich solche mit 
elektrisch beheizten Gasen) oder mit Laser- oder anderen Licht- o-
der Photonenstrahlen, mit Ultraschall, mit Elektronenstrahlen, mit 
Magnetimpulsen oder mit Plasmastrahl arbeitend; elektrische Ma-
schinen und Apparate zum Spritzen schmelzflüssiger Metalle oder 
Cermets 

  

  - Maschinen und Apparate zum Hart- oder Weichlöten   

8515.1100 - - Lötkolben und -pistolen 0.00 

8515.1900 - - andere 0.00 

  - 
Maschinen und Apparate zum Widerstandsschweissen von Me-

tallen 
  

8515.2100 - - ganz oder teilweise selbsttätig arbeitend 0.00 

8515.2900 - - andere 0.00 
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  - 
Maschinen und Apparate zum Lichtbogen- oder Plasmastrahl-

schweissen von Metallen 
  

8515.3100 - - ganz oder teilweise selbsttätig arbeitend 0.00 

8515.3900 - - andere 0.00 

8515.8000 - andere Maschinen und Apparate 0.00 

8515.9000 - Teile 0.00 

8516   

Elektrische Warmwasserbereiter und Tauchsieder; elektrische Ap-
parate zum Heizen von Räumen, des Bodens oder zu ähnlichen 
Zwecken; elektrothermische Apparate zur Haarpflege (z.B. Haar-
trockner, Dauerwellenapparate, Brennscherenwärmer) oder zum 
Händetrocknen; elektrische Bügeleisen; andere elektrothermische 
Haushaltapparate; elektrische Heizwiderstände, andere als solche 
der Nr. 8545 

  

8516.1000 - elektrische Warmwasserbereiter und Tauchsieder 0.00 

  - 
elektrische Apparate zum Heizen von Räumen, des Bodens oder 

zu ähnlichen Zwecken 
  

8516.2100 - - Speicherheizgeräte 0.00 

8516.2900 - - andere 0.00 

  - 
elektrothermische Apparate zur Haarpflege oder zum Hände-

trocknen 
  

8516.3100 - - Haartrockner 0.00 

8516.3200 - - andere Apparate zur Haarpflege 0.00 

8516.3300 - - Händetrockner 0.00 

8516.4000 - elektrische Bügeleisen 0.00 

8516.5000 - Mikrowellenöfen 0.00 

8516.6000 - andere Öfen; Kochherde, Kochplatten, Grill- und Bratgeräte 0.00 

  - andere elektrothermische Apparate   

8516.7100 - - Kaffee- oder Teemaschinen 0.00 

8516.7200 - - Brotröster (Toaster) 0.00 

8516.7900 - - andere 0.00 

8516.8000 - elektrische Heizwiderstände 0.00 

8516.9000 - Teile 0.00 

8517   

Telefonapparate, einschliesslich Telefone für zellulare Netze und 
für andere drahtlose Netze; andere Sende-, Übermittlungs- oder 
Empfangsgeräte für Sprache, Bilder oder andere Daten, ein-
schliesslich Apparate für den Informationsaustausch in einem 
drahtgebundenen oder drahtlosen Netz (wie ein lokales Netz (LAN) 
oder ein Weitverkehrsnetz (WAN)), andere als solche der Nrn. 
8443, 8525, 8527 oder 8528 

  

  - 
Telefonapparate, einschliesslich Telefone für zellulare Netze und 

andere drahtlose Netze 
  

8517.1100 - - drahtgebundene Telefonapparate mit drahtlosem Handapparat 0.00 

8517.1200 - - Telefone für zellulare Netze und andere drahtlose Netze 0.00 

8517.1800 - - andere 0.00 
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  - 

andere Sende-, Übermittlungs- oder Empfangsgeräte für Spra-
che, Bilder oder andere Daten, einschliesslich Apparate für den In-
formationsaustausch in einem drahtgebundenen oder drahtlosen 
Netz (wie ein lokales Netz (LAN) oder ein Weitverkehrsnetz (WAN)) 

  

8517.6100 - - Basisstationen 0.00 

8517.6200 - - 
Apparate zum Empfangen, Konvertieren, Senden und Übermit-

teln oder Wiederherstellen von Sprache, Bildern oder anderen Da-
ten, einschliesslich Vermittlungs- und Wegewahlapparate 

0.00 

8517.6900 - - andere 0.00 

8517.7000 - Teile 0.00 

8518   

Mikrofone und Haltevorrichtungen dazu; Lautsprecher, auch in Ge-
häuse eingebaut; Kopf- und Ohrhörer, auch mit Mikrofon kombi-
niert, und Kompaktgeräte oder Zusammenstellungen, bestehend 
aus einem Mikrofon und einem oder mehreren Lautsprechern; 
elektrische Tonfrequenzverstärker; elektrische Tonverstärkerein-
richtungen 

  

8518.1000 - Mikrofone und Haltevorrichtungen dazu 0.00 

  - Lautsprecher, auch in Gehäuse eingebaut   

8518.2100 - - Einzellautsprecher, in Gehäuse eingebaut 0.00 

8518.2200 - - Lautsprechersysteme, in gemeinsames Gehäuse eingebaut 0.00 

8518.2900 - - andere 0.00 

8518.3000 - 
Kopf- und Ohrhörer, auch mit Mikrofon kombiniert, und Kompakt-

geräte oder Zusammenstellungen, bestehend aus einem Mikrofon 
und einem oder mehreren Lautsprechern 

0.00 

8518.4000 - elektrische Tonfrequenzverstärker 0.00 

8518.5000 - elektrische Tonverstärkereinrichtungen 0.00 

8518.9000 - Teile 0.00 

8519   
Tonaufnahmegeräte; Tonwiedergabegeräte; Tonaufnahme-  und -
wiedergabegeräte 

  

8519.2000 - 
Geräte, die durch Einwurf eines Geldstücks, einer Banknote, ei-

ner Bankkarte, eines Jetons oder eines anderen Zahlungsmittels in 
Gang gesetzt werden 

0.00 

8519.3000 - Plattenspieler ohne Verstärker 0.00 

8519.5000 - Telefonanrufbeantworter 0.00 

  - andere Apparate   

8519.8100 - - für magnetische, optische oder Halbleiter-Träger 0.00 

8519.8900 - - andere 0.00 

8521   
Videogeräte zur Bild- und Tonaufzeichnung oder -wiedergabe, 
auch mit eingebautem Videosignalempfänger 

  

8521.1000 - Magnetbandgeräte 0.00 

8521.9000 - andere 0.00 

8522   
Teile und Zubehör, erkennbar als ausschliesslich oder überwie-
gend für Geräte der Nrn. 8519 oder 8521 bestimmt 

  

8522.1000 - Tonabnehmer für Plattenspieler 0.00 

8522.9000 - andere 0.00 
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8523   

Platten, Bänder, nichtflüchtige Datenspeicher auf Halbleiterbasis, 
«intelligente Karten» und andere Träger zur Aufnahme von Ton o-
der anderen Erscheinungen, auch mit Aufzeichnungen, einschliess-
lich Matrizen und Galvanos zum Herstellen von Schallplatten, aus-
genommen Waren des Kapitels 37 

  

  - magnetische Träger   

8523.2100 - - Karten mit Magnetstreifen 0.00 

8523.2900 - - andere 0.00 

  - optische Träger   

8523.4100 - - ohne Aufzeichnungen 0.00 

8523.4900 - - andere 0.00 

  - Halbleiter-Träger   

8523.5100 - - nichtflüchtige Datenspeicher auf Halbleiterbasis 0.00 

8523.5200 - - «intelligente Karten» 0.00 

8523.5900 - - andere 0.00 

8523.8000 - andere 0.00 

8525   

Sendegeräte für den Rundfunk oder das Fernsehen, auch mit ein-
gebautem Empfangsgerät oder Tonaufnahme- oder Tonwiederga-
begerät; Fernsehkameras, digitale Fotoapparate und Videokamera-
Rekorder 

  

8525.5000 - Sendegeräte 0.00 

8525.6000 - Sendegeräte mit eingebautem Empfangsgerät 0.00 

8525.8000 - 
Fernsehkameras, digitale Fotoapparate und Videokamera-Rekor-

der 
0.00 

8526   
Geräte für Funkmessung und -ortung (Radar), Geräte für Funknavi-
gation und Geräte für Funkfernsteuerung 

  

8526.1000 - Geräte für Funkmessung und -ortung (Radar) 0.00 

  - andere   

8526.9100 - - Geräte für Funknavigation 0.00 

8526.9200 - - Geräte für Funkfernsteuerung 0.00 

8527   
Empfangsgeräte für den Rundfunk, auch in einem gemeinsamen 
Gehäuse mit einem Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegerät oder 
einer Uhr kombiniert 

  

  - 
Rundfunkempfangsgeräte, die ohne externe Stromquelle arbei-

ten können 
  

8527.1200 - - Taschen-Radiokassettengeräte 0.00 

8527.1300 - - 
andere Geräte, kombiniert mit einem Tonaufnahme- oder Ton-

wiedergabegerät 
0.00 

8527.1900 - - andere 0.00 

  - 
Rundfunkempfangsgeräte, die nur mit externer Stromquelle ar-

beiten können, der in Motorfahrzeugen verwendeten Art 
  

8527.2100 - - mit einem Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegerät kombiniert 0.00 

8527.2900 - - andere 0.00 

  - andere   

8527.9100 - - mit einem Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegerät kombiniert 0.00 
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8527.9200 - - 
nicht mit einem Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegerät, je-

doch mit einer Uhr kombiniert 
0.00 

8527.9900 - - andere 0.00 

8528   

Monitoren und Projektoren, ohne eingebautes Fernsehempfangs-
gerät; Fernsehempfangsgeräte, auch mit eingebautem Rundfunk-
empfangsgerät oder Ton- oder Videoaufnahme- oder -wiedergabe-
gerät 

  

  - Monitore mit Kathodenstrahlröhre   

8528.4200 - - 
die direkt an eine automatische Datenverarbeitungsmaschine 

der Nr. 8471 angeschlossen werden können und die zur Verwen-
dung mit einer solchen hergerichtet sind 

0.00 

8528.4900 - - andere 0.00 

  - andere Monitore   

8528.5200 - - 
die direkt an eine automatische Datenverarbeitungsmaschine 

der Nr. 8471 angeschlossen werden können und die zur Verwen-
dung mit einer solchen hergerichtet sind 

0.00 

8528.5900 - - andere 0.00 

  - Projektoren   

8528.6200 - - 
die direkt an eine automatische Datenverarbeitungsmaschine 

der Nr. 8471 angeschlossen werden können und die zur Verwen-
dung mit einer solchen hergerichtet sind 

0.00 

8528.6900 - - andere 0.00 

  - 
Fernsehempfangsgeräte, auch mit eingebautem Rundfunkemp-

fangsgerät oder Ton- oder Videoaufnahme- oder -wiedergabegerät 
  

8528.7100 - - nicht für den Einbau eines Videobildschirms hergerichtet 0.00 

8528.7200 - - andere, für mehrfarbiges Bild 0.00 

8528.7300 - - andere, für einfarbiges Bild 0.00 

8529   
Teile, als ausschliesslich oder hauptsächlich für Geräte der Nrn. 
8525 bis 8528 bestimmt erkennbar 

  

8529.1000 - 
Antennen und Antennenreflektoren aller Art; Teile, die erkennbar 

gemeinsam mit diesen Waren verwendet werden 
0.00 

8529.9000 - andere 0.00 

8530   

Elektrische Signalgeräte (andere als solche zur Nachrichtenüber-
mittlung), Sicherungs-, Überwachungs- oder Steuergeräte, für 
Schienenwege oder dergleichen, Strassen, Binnenwasserwege, 
Abstell- oder Parkplätze, Hafenanlagen oder Flugplätze (andere als 
solche der Nr. 8608) 

  

8530.1000 - Geräte für Schienenwege oder dergleichen 0.00 

8530.8000 - andere Geräte 0.00 

8530.9000 - Teile 0.00 

8531   

Elektrische Signalgeräte zum Geben von akustischen oder sichtba-
ren Signalen (z.B. Läutwerke, Sirenen, Anzeigetafeln, Diebstahl-
alarmgeräte oder Feuermelder), andere als solche der Nrn. 8512 o-
der 8530 
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8531.1000 - 
elektrische Diebstahlalarmgeräte oder Feuermelder und ähnliche 

Geräte 
0.00 

8531.2000 - 
Anzeigetafeln mit Flüssigkristall-Anzeige (LCD) oder Leuchtdio-

den-Anzeige (LED) 
0.00 

8531.8000 - andere Geräte 0.00 

8531.9000 - Teile 0.00 

8532   Elektrische Fest-, Dreh- oder andere einstellbare Kondensatoren   

8532.1000 - 
Festkondensatoren für Stromnetze von 50/60 Hz und einer Blind-

leistung von 0,5 kvar oder mehr hergerichtet (Leistungskondensa-
toren) 

0.00 

  - andere Festkondensatoren   

8532.2100 - - Tantalkondensatoren 0.00 

8532.2200 - - Aluminium-Elektrolytkondensatoren 0.00 

8532.2300 - - mit Dielektrikum aus Keramik, einschichtig 0.00 

8532.2400 - - mit Dielektrikum aus Keramik, mehrschichtig 0.00 

8532.2500 - - mit Dielektrikum aus Papier oder Kunststoffen 0.00 

8532.2900 - - andere 0.00 

8532.3000 - Dreh- oder andere einstellbare Kondensatoren 0.00 

8532.9000 - Teile 0.00 

8533   
Nichtheizende elektrische Widerstände (einschliesslich Rheostate 
und Potentiometer) 

  

8533.1000 - Kohlemasse- oder Kohleschicht-Festwiderstände 0.00 

  - andere Festwiderstände   

8533.2100 - - für eine Leistung von nicht mehr als 20 W 0.00 

8533.2900 - - andere 0.00 

  - 
Draht-Stellwiderstände (einschliesslich Rheostate und Potentio-

meter) 
  

8533.3100 - - für eine Leistung von nicht mehr als 20 W 0.00 

8533.3900 - - andere 0.00 

8533.4000 - 
andere Stellwiderstände (einschliesslich Rheostate und Potentio-

meter) 
0.00 

8533.9000 - Teile 0.00 

8534.0000   Gedruckte Schaltungen 0.00 

8535   

Geräte zum Unterbrechen, Trennen, Schützen, Abzweigen, Verbin-
den oder Anschliessen elektrischer Stromkreise (z.B. Schalter, 
Kommutatoren, Sicherungen, Überspannungsableiter, Spannungs-
begrenzer, Überspannungsausgleicher, Stromentnahmevorrichtun-
gen und andere Verbindungselemente, Verbindungskästen), für 
Spannungen von mehr als 1000 V 

  

8535.1000 - Sicherungen 0.00 

  - automatische Schutzschalter   

8535.2100 - - für eine Spannung von weniger als 72,5 kV 0.00 

8535.2900 - - andere 0.00 

8535.3000 - andere Schalter und Trenner 0.00 

8535.4000 - 
Überspannungsableiter, Spannungsbegrenzer und Überspan-

nungsausgleicher 
0.00 

8535.9000 - andere 0.00 
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8536   

Geräte zum Unterbrechen, Trennen, Schützen, Abzweigen, Verbin-
den oder Anschliessen elektrischer Stromkreise (z.B. Schalter, 
Kommutatoren, Relais, Sicherungen, Überspannungsausgleicher, 
Stecker, Stromentnahmevorrichtungen, Lampenfassungen und an-
dere Verbindungselemente, Verbindungskästen), für eine Span-
nung von nicht mehr als 1000 V; Verbinder für optische Fasern, op-
tische Bündel oder Kabel 

  

8536.1000 - Sicherungen 0.00 

8536.2000 - automatische Schutzschalter 0.00 

8536.3000 - andere Geräte zum Schützen von elektrischen Stromkreisen 0.00 

  - Relais   

8536.4100 - - für eine Spannung von nicht mehr als 60 V 0.00 

8536.4900 - - andere 0.00 

8536.5000 - andere Schalter, Trenner und Kommutatoren 0.00 

  - 
Lampenfassungen, Stecker und andere Stromentnahmevorrich-

tungen 
  

8536.6100 - - Lampenfassungen 0.00 

8536.6900 - - andere 0.00 

8536.7000 - Verbinder für optische Fasern, optische Bündel oder Kabel 0.00 

8536.9000 - andere Geräte 0.00 

8537   

Tafeln, Bretter, Konsolen, Pulte, Schränke und andere Träger, mit 
mehreren Geräten der Nrn. 8535 oder 8536 ausgerüstet, für die 
elektrische Steuerung oder die Stromverteilung, auch Instrumente 
oder Apparate des Kapitels 90 enthaltend, sowie numerische Steu-
erungen, andere als Vermittlungsapparate der Nr. 8517 

  

8537.1000 - für eine Spannung von nicht mehr als 1000 V 0.00 

8537.2000 - für eine Spannung von mehr als 1000 V 0.00 

8538   
Teile, als ausschliesslich oder hauptsächlich für Geräte der Nrn. 
8535, 8536 oder 8537 bestimmt erkennbar 

  

8538.1000 - 
Tafeln, Bretter, Konsolen, Pulte, Schränke und andere Träger der 

Nr. 8537, nicht mit ihren Geräten ausgerüstet 
0.00 

8538.9000 - andere 0.00 

8539   
Elektrische Glühlampen und Entladungslampen, einschliesslich in-
nenverspiegelte Scheinwerferlampen und Lampen für Ultraviolett- 
oder Infrarotstrahlung; Bogenlampen; Leuchtdioden (LED)-Lampen 

  

8539.1000 - innenverspiegelte Scheinwerferlampen 0.00 

  - 
andere Glühlampen, ausgenommen Lampen für Ultraviolett- oder 

Infrarotstrahlung 
  

8539.2100 - - Wolfram-Halogen-Glühlampen 0.00 

8539.2200 - - 
andere, mit einer Leistung von nicht mehr als 200 W und für 

eine Spannung von mehr als 100 V 
0.00 

8539.2900 - - andere 0.00 

  - Entladungslampen, andere als solche für Ultraviolettstrahlung   

8539.3100 - - Glühkathoden-Fluoreszenzlampen 0.00 

8539.3200 - - 
Quecksilber- oder Natriumdampflampen; Halogen-Metall-

dampflampen 
0.00 

8539.3900 - - andere 0.00 
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  - Lampen für Ultraviolett- oder Infrarotstrahlung; Bogenlampen   

8539.4100 - - Bogenlampen 0.00 

8539.4900 - - andere 0.00 

8539.5000 - Leuchtdioden (LED)-Lampen 0.00 

8539.9000 - Teile 0.00 

8540   

Glühkathoden-, Kaltkathoden- oder Fotokathoden-Elektronenröh-
ren (z.B. Vakuumröhren, Röhren mit Dampf- oder Gasfüllung, 
Quecksilberdampfgleichrichterröhren, Kathodenstrahlröhren, Fern-
sehbildaufnahmeröhren), andere als solche der Nr. 8539 

  

  - 
Kathodenstrahlröhren für Fernsehempfangsgeräte, einschliess-

lich Kathodenstrahlröhren für Video-Monitoren 
  

8540.1100 - - für mehrfarbiges Bild 0.00 

8540.1200 - - für einfarbiges Bild 0.00 

8540.2000 - 
Fernsehbildaufnahmeröhren; Bildwandler- oder Bildverstärker-

röhren; andere Fotokathodenröhren 
0.00 

8540.4000 - 

Röhren zum Anzeigen grafischer Daten für einfarbiges Bild; Röh-
ren zum Anzeigen grafischer Daten, für mehrfarbiges Bild, mit 
phosphorbeschichtetem Bildschirm, mit einem Leuchtpunktabstand 
von weniger als 0,4 mm 

0.00 

8540.6000 - andere Kathodenstrahlröhren 0.00 

  - 
Höchstfrequenzröhren (z.B. Magnetrone, Klystrone, Wanderfeld-

röhren, Karcinotrone), ausgenommen gittergesteuerte Röhren 
  

8540.7100 - - Magnetrone 0.00 

8540.7900 - - andere 0.00 

  - andere Röhren   

8540.8100 - - Empfänger- oder Verstärkerröhren 0.00 

8540.8900 - - andere 0.00 

  - Teile   

8540.9100 - - von Kathodenstrahlröhren 0.00 

8540.9900 - - andere 0.00 

8541   

Dioden, Transistoren und ähnliche Halbleiterbauelemente; licht-
empfindliche Halbleiterbauelemente, einschliesslich auch zu Modu-
len zusammengesetzte oder in Tafeln aufgemachte fotovoltaische 
Zellen; Leuchtdioden (LED); gefasste oder montierte piezoelektri-
sche Kristalle 

  

8541.1000 - Dioden, andere als Fotodioden und Leuchtdioden (LED) 0.00 

  - Transistoren, andere als Fototransistoren   

8541.2100 - - mit einer Verlustleistung von weniger als 1 W 0.00 

8541.2900 - - andere 0.00 

8541.3000 - 
Thyristoren, Diacs und Triacs, andere als lichtempfindliche Bau-

elemente 
0.00 

8541.4000 - 
lichtempfindliche Halbleiterbauelemente, auch zu Modulen zu-

sammengesetzte oder in Tafeln aufgemachte fotovoltaische Zellen; 
Leuchtdioden (LED) 

0.00 

8541.5000 - andere Halbleiterbauelemente 0.00 

8541.6000 - gefasste oder montierte piezoelektrische Kristalle 0.00 

8541.9000 - Teile 0.00 

8542   Elektronische integrierte Schaltungen   
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  - elektronische integrierte Schaltungen   

8542.3100 - - 
Prozessoren und Controller, auch mit Speichern, Konvertern, 

logischen Schaltungen, Verstärkern, Zeitsteuerungs- und Taktge-
berschaltungen oder anderen Schaltungen kombiniert 

0.00 

8542.3200 - - Speicher 0.00 

8542.3300 - - Verstärker 0.00 

8542.3900 - - andere 0.00 

8542.9000 - Teile 0.00 

8543   
Elektrische Maschinen und Apparate mit eigenständiger Funktion, 
in diesem Kapitel anderweit weder genannt noch inbegriffen 

  

8543.1000 - Teilchenbeschleuniger 0.00 

8543.2000 - Signalgeneratoren 0.00 

8543.3000 - 
Maschinen und Apparate für die Galvanoplastik, Elektrolyse oder 

Elektrophorese 
0.00 

8543.7000 - andere Maschinen und Apparate 0.00 

8543.9000 - Teile 0.00 

8544   

Isolierte (auch lackisolierte oder elektrolytisch oxidierte) Drähte, Ka-
bel (einschliesslich Koaxialkabel) und andere isolierte Leiter für die 
Elektrotechnik, auch mit Anschlussstücken; Kabel aus optischen, 
einzeln umhüllten Fasern, auch elektrische Leiter enthaltend oder 
mit Anschlussstücken versehen 

  

  - Draht für Wicklungen   

8544.1100 - - aus Kupfer 0.00 

8544.1900 - - andere 0.00 

8544.2000 - Koaxialkabel und andere koaxiale elektrische Leiter 0.00 

8544.3000 - 
Zündkabelsätze und andere Kabelsätze der für Beförderungsmit-

tel verwendeten Art 
0.00 

  - 
andere elektrische Leiter, für Spannungen von nicht mehr als 

1000 V 
  

8544.4200 - - mit Anschlussstücken 0.00 

8544.4900 - - andere 0.00 

8544.6000 - andere elektrische Leiter, für Spannungen von mehr als 1000 V 0.00 

8544.7000 - Kabel aus optischen Fasern 0.00 

8545   
Kohleelektroden, Kohlebürsten, Kohlen für Lampen oder für Pri-
märelemente und andere Waren aus Graphit oder aus anderem 
Kohlenstoff, auch in Verbindung mit Metall, für die Elektrotechnik 

  

  - Elektroden   

8545.1100 - - der für Öfen verwendeten Art 0.00 

8545.1900 - - andere 0.00 

8545.2000 - Bürsten 0.00 

8545.9000 - andere 0.00 

8546   Isolatoren aus Stoffen aller Art, für die Elektrotechnik   

8546.1000 - aus Glas 0.00 

8546.2000 - aus Keramik 0.00 

8546.9000 - andere 0.00 
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8547   

Isolierteile, ganz aus Isolierstoffen oder nur mit in die Masse einge-
lassenen einfachen Metallteilen zum Befestigen (z.B. Hülsen mit In-
nengewinde), für elektrische Maschinen, Apparate oder Installatio-
nen, ausgenommen Isolatoren der Nr. 8546; Isolierrohre und 
Verbindungsstücke dazu, aus unedlen Metallen, mit Innenisolie-
rung 

  

8547.1000 - Isolierteile aus Keramik 0.00 

8547.2000 - Isolierteile aus Kunststoffen 0.00 

8547.9000 - andere 0.00 

8548   

Abfälle und Schrott von elektrischen Primärelementen, Primärbatte-
rien und Akkumulatoren; ausgediente elektrische Primärelemente, 
Primärbatterien und Akkumulatoren; elektrische Teile von Maschi-
nen oder Apparaten, in diesem Kapitel anderweit weder genannt 
noch inbegriffen 

  

8548.1000 - 
Abfälle und Schrott von elektrischen Primärelementen, Primär-

batterien und Akkumulatoren; ausgediente elektrische Primärele-
mente, Primärbatterien und Akkumulatoren 

0.00 

8548.9000 - andere 0.00 

XVII   BEFÖRDERUNGSMITTEL   

86   
Schienenfahrzeuge und ortsfestes Gleismaterial, und Teile davon; 
mechanische (einschliesslich elektromechanische) Signalvorrich-
tungen für Verkehrswege 

  

8601   
Lokomotiven aller Art, mit Stromspeisung aus dem elektrischen 
Stromnetz oder aus elektrischen Akkumulatoren 

  

8601.1000 - mit Stromspeisung aus dem elektrischen Stromnetz 0.00 

8601.2000 - mit Stromspeisung aus elektrischen Akkumulatoren 0.00 

8602   Andere Lokomotiven; Lokomotivtender   

8602.1000 - dieselelektrische Lokomotiven 0.00 

8602.9000 - andere 0.00 

8603   
Triebwagen und Schienenbusse, ausgenommen solche der Nr. 
8604 

  

8603.1000 - mit Stromspeisung aus dem elektrischen Stromnetz 0.00 

8603.9000 - andere 0.00 

8604.0000   

Schienenfahrzeuge für den Unterhalt oder den Betrieb von schie-
nengebundenen Bahnen, auch selbstfahrend (z.B. Werkstattwa-
gen, Kranwagen, Wagen mit Gleisstopfmaschinen, Gleisrichtwa-
gen, Prüfwagen und Draisinen) 

0.00 

8605.0000   
Personenwagen, Gepäckwagen, Postwagen und andere schienen-
gebundene Spezialwagen (ausgenommen Wagen der Nr. 8604) 

0.00 

8606   Schienengebundene Güterwagen   

8606.1000 - Kesselwagen und dergleichen 0.00 

8606.3000 - Selbstentladewagen, andere als solche der Nr. 8606.10 0.00 

  - andere   

8606.9100 - - gedeckt und geschlossen 0.00 



Botschaft Aufhebung Industriezölle: Änderung Anhang 1 Zolltarifgesetz 

  

 

174 

Tarifnr.   Bezeichnung der Ware Generaltarif 

      
Fr./100 kg 

brutto 

8606.9200 - - 
offen, mit nicht abnehmbaren Stirn und Seitenwänden von 

mehr als 60 cm Höhe (Mulden) 
0.00 

8606.9900 - - andere 0.00 

8607   Teile von Schienenfahrzeugen   

  - 
Drehgestelle und Lenkgestelle (Bogies, Bissels), Achsen und Rä-

der, und Teile davon 
  

8607.1100 - - Triebdrehgestelle 0.00 

8607.1200 - - andere Drehgestelle und Lenkgestelle 0.00 

8607.1900 - - andere, einschliesslich Teile 0.00 

  - Bremsen und Teile davon   

8607.2100 - - Druckluftbremsen und Teile davon 0.00 

8607.2900 - - andere 0.00 

8607.3000 - 
Zughaken und andere Kupplungsvorrichtungen, Puffer, und Teile 

davon 
0.00 

  - andere   

8607.9100 - - für Lokomotiven 0.00 

8607.9900 - - andere 0.00 

8608.0000   

Ortsfestes Gleismaterial; mechanische (einschliesslich elektrome-
chanische) Signal-, Sicherungs-, Überwachungs- oder Steuerge-
räte für Schienenwege oder dergleichen, Strassen, Binnenwasser-
wege, Abstell- oder Parkplätze, Hafenanlagen oder Flugplätze; 
Teile davon 

0.00 

8609.0000   
Warenbehälter (Container), einschliesslich solcher für Flüssigkei-
ten, für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders hergerich-
tet und ausgestattet 

0.00 

87   
Automobile, Traktoren, Motorräder, Fahrräder und andere Land-
fahrzeuge; Teile und Zubehör dazu 

  

8701   Traktoren (ausgenommen Zugkarren der Nr. 8709)   

8701.1000 - Einachstraktoren 0.00 

8701.2000 - Sattelschlepper für den Strassenverkehr 0.00 

8701.3000 - Raupentraktoren 0.00 

  - andere, mit einer Motorleistung von   

8701.9100 - - nicht mehr als 18 kW 0.00 

8701.9200 - - mehr als 18 kW, jedoch nicht mehr als 37 kW 0.00 

8701.9300 - - mehr als 37 kW, jedoch nicht mehr als 75 kW 0.00 

8701.9400 - - mehr als 75 kW, jedoch nicht mehr als 130 kW 0.00 

8701.9500 - - mehr als 130 kW 0.00 

8702   
Automobile zum Befördern von 10 Personen oder mehr, ein-
schliesslich Fahrer 

  

 - 
nur mit Kolbenmotor mit Kompressionszündung (Diesel oder 

Halbdiesel) 
  

8702.1030 - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1600 kg 0.00 

8702.1040 - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 

 - 
sowohl mit Kolbenmotor mit Kompressionszündung (Diesel oder 

Halbdiesel) als auch mit Elektromotor angetrieben 
  

8702.2010 - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1600 kg 0.00 

8702.2020 - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 
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 - 
sowohl mit Hubkolbenmotor mit Funkenzündung als auch mit 

Elektromotor angetrieben 
  

8702.3010 - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1600 kg 0.00 

8702.3020 - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 
 - nur mit Elektromotor angetrieben   

8702.4010 - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1600 kg 0.00 

8702.4020 - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 
 - andere   

8702.9030 - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1600 kg 0.00 

8702.9040 - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 

8703   
Personenautomobile und andere hauptsächlich zum Befördern von 
Personen gebaute Automobile (andere als solche der Nr. 8702), 
einschliesslich «Breaks» und Rennwagen 

  

8703.1000 - 
Fahrzeuge, besonders zur Fortbewegung auf Schnee gebaut; 

Spezialfahrzeuge zum Befördern von Personen auf Golfplätzen 
und ähnliche Fahrzeuge 

0.00 

  - andere Fahrzeuge, nur mit Hubkolbenmotor mit Funkenzündung   

8703.2100 - - mit einem Hubraum von nicht mehr als 1000 cm3 0.00 

8703.2200 - - 
mit einem Hubraum von mehr als 1000 cm3, jedoch nicht mehr 

als 1500 cm3 
0.00 

 - - 
mit einem Hubraum von mehr als 1500 cm3, jedoch nicht mehr 

als 3000 cm3 
  

8703.2340 - - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1200 kg 0.00 

8703.2350 - - - 
im Stückgewicht von mehr als 1200 kg, jedoch nicht mehr 

als 1600 kg 
0.00 

8703.2360 - - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 

 - - mit einem Hubraum von mehr als 3000 cm3   

8703.2430 - - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1600 kg 0.00 

8703.2440 - - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 

  - 
andere Fahrzeuge, nur mit Kolbenmotor mit Kompressionszün-

dung (Diesel oder Halbdiesel) 
  

8703.3100 - - mit einem Hubraum von nicht mehr als 1500 cm3 0.00 

 - - 
mit einem Hubraum von mehr als 1500 cm3, jedoch nicht mehr 

als 2500 cm3 
  

8703.3240 - - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1200 kg 0.00 

8703.3250 - - - 
im Stückgewicht von mehr als 1200 kg, jedoch nicht mehr 

als 1600 kg 
0.00 

8703.3260 - - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 
 - - mit einem Hubraum von mehr als 2500 cm3   

8703.3330 - - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1600 kg 0.00 

8703.3340 - - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 

 - 

andere Fahrzeuge, sowohl mit Hubkolbenmotor mit Funkenzün-
dung als auch mit Elektromotor angetrieben, ausgenommen sol-
che, die durch Anschliessen an eine externe elektrische Strom-
quelle aufgeladen werden können 

  

8703.4010 - - mit einem Hubraum von nicht mehr als 1000 cm3 0.00 

8703.4020 - - 
mit einem Hubraum von mehr als 1000 cm3, jedoch nicht mehr 

als 1500 cm3 
0.00 
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  - - 
mit einem Hubraum von mehr als 1500 cm3, jedoch nicht mehr 

als 3000 cm3 
  

8703.4031 - - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1200 kg 0.00 

8703.4032 - - - 
im Stückgewicht von mehr als 1200 kg, jedoch nicht mehr 

als 1600 kg 
0.00 

8703.4033 - - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 

  - - mit einem Hubraum von mehr als 3000 cm3   

8703.4041 - - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1600 kg 0.00 

8703.4042 - - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 

 - 

andere Fahrzeuge, sowohl mit Kolbenmotor mit Kompressions-
zündung (Diesel oder Halbdiesel) als auch mit Elektromotor ange-
trieben, ausgenommen solche, die durch Anschliessen an eine ex-
terne elektrische Stromquelle aufgeladen werden können 

  

8703.5010 - - mit einem Hubraum von nicht mehr als 1500 cm3 0.00 

  - - 
mit einem Hubraum von mehr als 1500 cm3, jedoch nicht mehr 

als 2500 cm3 
  

8703.5021 - - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1200 kg 0.00 

8703.5022 - - - 
im Stückgewicht von mehr als 1200 kg, jedoch nicht mehr 

als 1600 kg 
0.00 

8703.5023 - - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 

  - - mit einem Hubraum von mehr als 2500 cm3   

8703.5031 - - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1600 kg 0.00 

8703.5032 - - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 

 - 

andere Fahrzeuge, sowohl mit Hubkolbenmotor mit Funkenzün-
dung als auch mit Elektromotor angetrieben, die durch Anschlies-
sen an eine externe elektrische Stromquelle aufgeladen werden 
können 

  

8703.6010 - - mit einem Hubraum von nicht mehr als 1000 cm3 0.00 

8703.6020 - - 
mit einem Hubraum von mehr als 1000 cm3, jedoch nicht mehr 

als 1500 cm3 
0.00 

  - - 
mit einem Hubraum von mehr als 1500 cm3, jedoch nicht mehr 

als 3000 cm3 
  

8703.6031 - - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1200 kg 0.00 

8703.6032 - - - 
im Stückgewicht von mehr als 1200 kg, jedoch nicht mehr 

als 1600 kg 
0.00 

8703.6033 - - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 

  - - mit einem Hubraum von mehr als 3000 cm3   

8703.6041 - - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1600 kg 0.00 

8703.6042 - - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 

 - 

andere Fahrzeuge, sowohl mit Kolbenmotor mit Kompressions-
zündung (Diesel oder Halbdiesel) als auch mit Elektromotor ange-
trieben, die durch Anschliessen an eine externe elektrische Strom-
quelle aufgeladen werden können 

  

8703.7010 - - mit einem Hubraum von nicht mehr als 1500 cm3 0.00 

  - - 
mit einem Hubraum von mehr als 1500 cm3, jedoch nicht mehr 

als 2500 cm3 
  

8703.7021 - - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1200 kg 0.00 

8703.7022 - - - 
im Stückgewicht von mehr als 1200 kg, jedoch nicht mehr 

als 1600 kg 
0.00 

8703.7023 - - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 

  - - mit einem Hubraum von mehr als 2500 cm3   



Botschaft Aufhebung Industriezölle: Änderung Anhang 1 Zolltarifgesetz   

 

177 

Tarifnr.   Bezeichnung der Ware Generaltarif 

      
Fr./100 kg 

brutto 

8703.7031 - - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1600 kg 0.00 

8703.7032 - - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 

 - andere Fahrzeuge, nur mit Elektromotor angetrieben   

8703.8010 - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1200 kg 0.00 

8703.8020 - - 
im Stückgewicht von mehr als 1200 kg, jedoch nicht mehr als 

1600 kg 
0.00 

8703.8030 - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 
 - andere   

8703.9040 - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1200 kg 0.00 

8703.9050 - - 
im Stückgewicht von mehr als 1200 kg, jedoch nicht mehr als 

1600 kg 
0.00 

8703.9060 - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 

8704   Automobile zum Befördern von Waren   

8704.1000 - 
Muldenkipper, zur Verwendung ausserhalb des Strassennetzes 

gebaut 
0.00 

  - 
andere, mit Kolbenmotor mit Kompressionszündung (Diesel oder 

Halbdiesel) 
  

 - - 
mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 

5 t 
  

8704.2110 - - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1200 kg 0.00 

8704.2120 - - - 
im Stückgewicht von mehr als 1200 kg, jedoch nicht mehr 

als 1600 kg 
0.00 

8704.2130 - - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 

8704.2200 - - 
mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von mehr als 5 t, 

jedoch nicht mehr als 20 t 
0.00 

8704.2300 - - mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von mehr als 20 t 0.00 

  - andere, mit Kolbenmotor mit Funkenzündung   

 - - 
mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 

5 t 
  

8704.3110 - - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1200 kg 0.00 

8704.3120 - - - 
im Stückgewicht von mehr als 1200 kg, jedoch nicht mehr 

als 1600 kg 
0.00 

8704.3130 - - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 

8704.3200 - - mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von mehr als 5 t 0.00 

 - andere   

8704.9010 - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1200 kg 0.00 

8704.9020 - - 
im Stückgewicht von mehr als 1200 kg, jedoch nicht mehr als 

1600 kg 
0.00 

8704.9030 - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 

8705   

Automobile zu besonderen Zwecken, andere als solche, die haupt-
sächlich zum Befördern von Personen oder Waren gebaut sind 
(z.B. Abschleppwagen, Kranwagen, Feuerlöschwagen, Betonmi-
scher-Lastwagen, Strassenkehrwagen, Sprengwagen, Werkstatt-
wagen, mit Röntgenanlage ausgestattete Wagen) 

  

8705.1000 - Kranwagen 0.00 

8705.2000 - Automobile mit Derrickkran, zu Tiefbohrzwecken 0.00 

8705.3000 - Feuerwehrwagen 0.00 

8705.4000 - Betonmischer-Lastwagen 0.00 
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8705.9000 - andere 0.00 

8706   Chassis für Motorfahrzeuge der Nrn. 8701 bis 8705, mit Motor   

8706.0010 - für Traktoren der Nr. 8701 0.00 

  - für Automobile der Nr. 8702   

8706.0021 - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1600 kg 0.00 

8706.0022 - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 

  - für Automobile der Nr. 8703   

8706.0031 - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1200 kg 0.00 

8706.0032 - - 
im Stückgewicht von mehr als 1200 kg, jedoch nicht mehr als 

1600 kg 
0.00 

8706.0033 - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 

  - für Automobile der Nr. 8704   

8706.0041 - - für Muldenkipper der Nr. 8704.1000 0.00 

  - - für andere Fahrzeuge   

8706.0042 - - - im Stückgewicht von nicht mehr als 1200 kg 0.00 

8706.0043 - - - 
im Stückgewicht von mehr als 1200 kg, jedoch nicht mehr 

als 1600 kg 
0.00 

8706.0044 - - - im Stückgewicht von mehr als 1600 kg 0.00 

  - für Automobile der Nr. 8705   

8706.0051 - - für Fahrzeuge der Nrn. 8705.1010, 8705.2010 oder 8705.9010 0.00 

8706.0059 - - für andere Fahrzeuge 0.00 

8707   
Karosserien für Motorfahrzeuge der Nrn. 8701 bis 8705, ein-
schliesslich Führerkabinen 

  

8707.1000 - für Fahrzeuge der Nr. 8703 0.00 

8707.9000 - andere 0.00 

8708   Teile und Zubehör für Motorfahrzeuge der Nrn. 8701 bis 8705   

8708.1000 - Stossstangen und Teile davon 0.00 

  - 
andere Karosserieteile und anderes Karosseriezubehör (ein-

schliesslich Führerkabinen) 
  

8708.2100 - - Sicherheitsgurte 0.00 

8708.2900 - - andere 0.00 

8708.3000 - Bremsen und Servobremsen; Teile davon 0.00 

8708.4000 - Schaltgetriebe und Teile davon 0.00 

8708.5000 - 
Triebachsen mit Differential, auch mit anderen Kraftübertra-

gungsorganen versehen, und Tragachsen; Teile davon 
0.00 

8708.7000 - Räder, Teile und Zubehör davon 0.00 

8708.8000 - 
Aufhängesysteme und Teile davon (einschliesslich Stossdämp-

fer) 
0.00 

  - andere Teile und Zubehör   

8708.9100 - - Kühler und Teile davon 0.00 

8708.9200 - - Auspufftöpfe und Auspuffrohre; Teile davon 0.00 

8708.9300 - - Kupplungen und Teile davon 0.00 

8708.9400 - - Lenkräder, Lenkstocksäulen und Lenkgetriebe; Teile davon 0.00 

8708.9500 - - 
aufblasbare Sicherheits-Luftsäcke mit Füllsystem (Airbags); 

Teile davon 
0.00 

8708.9900 - - andere 0.00 
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8709   

Selbstfahrende Arbeitskarren ohne Hebevorrichtung, der Art, wie 
sie in Fabriken, Lagerhäusern, Häfen oder auf Flughäfen zum 
Transport von Waren auf kurzen Strecken verwendet werden; Zug-
karren der Art, wie sie auf Bahnhöfen verwendet werden; Teile da-
von 

  

  - Karren   

8709.1100 - - elektrische 0.00 

8709.1900 - - andere 0.00 

8709.9000 - Teile 0.00 

8710.0000   
Panzerkampfwagen und andere selbstfahrende gepanzerte Kampf-
fahrzeuge, auch mit Waffen; Teile davon 

0.00 

8711   
Motorräder (einschliesslich Motorfahrräder) und Fahrräder mit Hilfs-
motor, auch mit Seitenwagen; Seitenwagen 

  

8711.1000 - 
mit Hubkolbenmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 

50 cm3 
0.00 

8711.2000 - 
mit Hubkolbenmotor mit einem Hubraum von mehr als 50 cm3,  

jedoch nicht mehr als 250 cm3 
0.00 

8711.3000 - 
mit Hubkolbenmotor mit einem Hubraum von mehr als 250 cm3,  

jedoch nicht mehr als 500 cm3 
0.00 

8711.4000 - 
mit Hubkolbenmotor mit einem Hubraum von mehr als 500 cm3,  

jedoch nicht mehr als 800 cm3 
0.00 

8711.5000 - mit Hubkolbenmotor mit einem Hubraum von mehr als 800 cm3 0.00 

8711.6000 - mit Elektromotor angetrieben 0.00 

8711.9000 - andere 0.00 

   Fr./Stück 

8712.0000   
Zweiräder und andere Fahrräder (einschliesslich Lastendreiräder), 
ohne Motor 

0.00 

8713   
Rollstühle und andere Invalidenfahrzeuge, auch mit Motor oder an-
derem Antriebsmechanismus 

 Fr./100 kg 
brutto 

8713.1000 - ohne Antriebsmechanismus 0.00 

8713.9000 - andere 0.00 

8714   Teile und Zubehör für Fahrzeuge der Nrn. 8711 bis 8713   

8714.1000 - für Motorräder (einschliesslich Motorfahrräder) 0.00 

8714.2000 - für Rollstühle oder andere Invalidenfahrzeuge 0.00 

  - andere   

8714.9100 - - Rahmen und Gabeln sowie Teile davon 0.00 

8714.9200 - - Felgen und Speichen 0.00 

8714.9300 - - Naben (andere als Bremsnaben) und Freilaufzahnkränze 0.00 

8714.9400 - - Bremsen, einschliesslich Bremsnaben, und Teile davon 0.00 

8714.9500 - - Sättel 0.00 

8714.9600 - - Pedale und Tretlager sowie Teile davon 0.00 

8714.9900 - - andere 0.00 

8715.0000   
Kinderkastenwagen, Kindersportwagen und ähnliche Fahrzeuge 
zum Befördern von Kindern, und Teile davon 

0.00 

8716   
Anhänger, einschliesslich Sattelanhänger, für Fahrzeuge aller Art; 
andere nicht selbstfahrende Fahrzeuge; Teile davon 
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8716.1000 - 
Anhänger, einschliesslich Sattelanhänger, in der Art von Cara-

vans, für Wohn- oder Campingzwecke 
0.00 

8716.2000 - 
Selbstlade- und Selbstentladeanhänger, einschliesslich -sattelan-

hänger, für die Landwirtschaft 
0.00 

  - 
andere Anhänger, einschliesslich Sattelanhänger, zum Befördern 

von Waren 
  

8716.3100 - - mit Kesselaufbau 0.00 

8716.3900 - - andere 0.00 

8716.4000 - andere Anhänger, einschliesslich Sattelanhänger 0.00 

8716.8000 - andere Fahrzeuge 0.00 

8716.9000 - Teile 0.00 

88   Luft- oder Raumfahrzeuge   

8801.0000   
Ballone und Luftschiffe; Segelflugzeuge, Hängegleiter und andere 
Luftfahrzeuge, nicht zum Motorantrieb gebaut 

0.00 

8802   
Andere Luftfahrzeuge (z.B. Hubschrauber, Flugzeuge); Raumfahr-
zeuge (einschliesslich Satelliten) und ihre Trägerraketen und subor-
bitale Fahrzeuge 

  

  - Hubschrauber   

8802.1100 - - mit einem Leergewicht von nicht mehr als 2000 kg 0.00 

8802.1200 - - mit einem Leergewicht von mehr als 2000 kg 0.00 

8802.2000 - 
Flugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht von 

nicht mehr als 2000 kg 
0.00 

8802.3000 - 
Flugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht von 

mehr als 2000 kg, jedoch nicht mehr als 15000 kg 
0.00 

8802.4000 - 
Flugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht von 

mehr als 15000 kg 
0.00 

8802.6000 - 
Raumfahrzeuge (einschliesslich Satelliten) und ihre Trägerrake-

ten und suborbitale Fahrzeuge 
0.00 

8803   Teile von Waren der Nrn. 8801 oder 8802   

8803.1000 - Propeller und Rotoren, und Teile davon 0.00 

8803.2000 - Fahrgestelle und Teile davon 0.00 

8803.3000 - andere Teile von Flugzeugen oder Hubschraubern 0.00 

8803.9000 - andere 0.00 

8804.0000   
Fallschirme (einschliesslich lenkbare Fallschirme und Gleitschirme) 
und rotierende Fallschirme; Teile und Zubehör davon 

0.00 

8805   

Startapparate und -vorrichtungen für Luftfahrzeuge; Apparate und 
Vorrichtungen für Decklandungen von Luftfahrzeugen und ähnliche 
Apparate und Vorrichtungen; Bodengeräte zur Flugausbildung; 
Teile davon 

  

8805.1000 - 
Startapparate und -vorrichtungen für Luftfahrzeuge, und Teile da-

von; Apparate und Vorrichtungen für Decklandungen von Luftfahr-
zeugen und ähnliche Apparate und Vorrichtungen, und Teile davon 

0.00 

  - Bodengeräte zur Flugausbildung und Teile davon   

8805.2100 - - Flugkampf-Simulatoren und Teile davon 0.00 

8805.2900 - - andere 0.00 

89   Wasserfahrzeuge   

8901   
Passagierschiffe, Schiffe für Kreuzfahrten, Fährschiffe, Fracht-
schiffe, Lastkähne und ähnliche Schiffe zum Befördern von Perso-
nen oder Waren 
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8901.1000 - 
Passagierschiffe, Schiffe für Kreuzfahrten und ähnliche Schiffe, 

hauptsächlich zum Befördern von Personen geeignet; Fährschiffe 
0.00 

8901.2000 - Tankschiffe 0.00 

8901.3000 - Kühlschiffe, andere als solche der Nr. 8901.20 0.00 

8901.9000 - 
andere Schiffe zum Befördern von Waren und andere Schiffe 

zum gleichzeitigen Befördern von Personen und Waren geeignet 
0.00 

8902.0000   
Fischereischiffe; Fabrikschiffe und andere Schiffe zum Verarbeiten 
oder Konservieren von Fischereierzeugnissen 

0.00 

8903   
Jachten und andere Vergnügungs- oder Sportboote; Ruderboote 
und Kanus 

  

8903.1000 - aufblasbare Boote 0.00 

  - andere   

8903.9100 - - Segelboote, auch mit Hilfsmotor 0.00 

8903.9200 - - Motorboote, ausgenommen solche mit Aussenbordmotor 0.00 

8903.9900 - - andere 0.00 

8904.0000   Schlepper und Schubschiffe 0.00 

8905   

Leuchtschiffe, Feuerlöschschiffe, Schwimmbagger, Schwimmkrane 
und andere Schiffe, bei denen das Fahren im Vergleich zu ihrem 
Verwendungszweck von untergeordneter Bedeutung ist; Schwimm-
docks; schwimmende oder unter Wasser absenkbare Bohr- oder 
Förderplattformen 

  

8905.1000 - Schwimmbagger 0.00 

8905.2000 - 
schwimmende oder unter Wasser absenkbare Bohr- oder Förder-

plattformen 
0.00 

8905.9000 - andere 0.00 

8906   
Andere Schiffe, einschliesslich Kriegsschiffe und Rettungsschiffe, 
ausgenommen Ruderboote 

  

8906.1000 - Kriegsschiffe 0.00 

8906.9000 - andere 0.00 

8907   
Andere Schwimmkörper (z.B. Flösse, Schwimmtanks, Senkkästen, 
Festmachetonnen, Bojen, Baken) 

  

8907.1000 - aufblasbare Flösse 0.00 

8907.9000 - andere 0.00 

8908.0000   Schiffe und andere Schwimmkörper, zum Abwracken 0.00 

XVIII   

OPTISCHE, FOTOGRAFISCHE ODER KINEMATOGRAFISCHE 
INSTRUMENTE, APPARATE UND GERÄTE; MESS-, PRÜF- 
ODER PRÄZISIONSINSTRUMENTE, -APPARATE UND -
GERÄTE; MEDIZINISCHE UND CHIRURGISCHE 
INSTRUMENTE, APPARATE UND GERÄTE; 
UHRMACHERWAREN; MUSIKINSTRUMENTE; TEILE UND 
ZUBEHÖR FÜR DIESE INSTRUMENTE, APPARATE UND 
GERÄTE 

  

90   

Optische, fotografische oder kinematografische Instrumente, Appa-
rate und Geräte; Mess-, Prüf- oder Präzisionsinstrumente, -appa-
rate und -geräte; medizinische und chirurgische Instrumente, Appa-
rate und Geräte; Teile und Zubehör für diese Instrumente, 
Apparate und Geräte 
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9001   

Optische Fasern und Bündel aus optischen Fasern; Kabel aus opti-
schen Fasern, andere als solche der Nr. 8544; polarisierende 
Stoffe in Form von Folien oder Platten; Linsen (einschliesslich Kon-
taktlinsen), Prismen, Spiegel und andere optische Elemente, aus 
Stoffen aller Art, ungefasst, ausgenommen solche aus optisch nicht 
bearbeitetem Glas 

  

9001.1000 - optische Fasern, Bündel und Kabel aus optischen Fasern 0.00 

9001.2000 - polarisierende Stoffe in Form von Folien oder Platten 0.00 

9001.3000 - Kontaktlinsen 0.00 

9001.4000 - Brillengläser aus Glas 0.00 

9001.5000 - Brillengläser aus anderen Stoffen 0.00 

9001.9000 - andere 0.00 

9002   
Linsen, Prismen, Spiegel und andere optische Elemente, aus Stof-
fen aller Art, gefasst, ausgenommen solche aus optisch nicht bear-
beitetem Glas, für Instrumente, Apparate oder Geräte 

  

  - Objektive   

9002.1100 - - 
für Kameras, für Projektionsapparate oder für fotografische o-

der kinematografische Vergrösserungs- oder Verkleinerungsappa-
rate 

0.00 

9002.1900 - - andere 0.00 

9002.2000 - Filter 0.00 

9002.9000 - andere 0.00 

9003   Fassungen für Brillen oder für ähnliche Waren, und Teile davon   

  - Fassungen   

9003.1100 - - aus Kunststoffen 0.00 

9003.1900 - - aus anderen Stoffen 0.00 

9003.9000 - Teile 0.00 

9004   
Brillen (Korrektionsbrillen, Schutzbrillen oder andere) und ähnliche 
Waren 

  

9004.1000 - Sonnenbrillen 0.00 

9004.9000 - andere 0.00 

9005   
Ferngläser, Fernrohre, astronomische Fernrohre, optische Tele-
skope und Gestelle davon; andere astronomische Instrumente und 
Gestelle davon, ausgenommen Apparate für die Radio-Astronomie 

  

9005.1000 - Ferngläser 0.00 

9005.8000 - andere Instrumente 0.00 

9005.9000 - Teile und Zubehör (einschliesslich Gestelle) 0.00 

9006   
Fotografische Aufnahmeapparate; Blitzlichtgeräte und -vorrichtun-
gen, einschliesslich Blitzlichtlampen, für fotografische Zwecke, aus-
genommen Entladungslampen der Nr. 8539 

  

9006.3000 - 

fotografische Aufnahmeapparate für die Unterwasser- oder Luft-
bildfotografie, für die medizinische Untersuchung innerer Organe o-
der für gerichtsmedizinische oder kriminalistische Laboratorien be-
sonders hergerichtet 

0.00 

9006.4000 - Sofortbild-Kameras 0.00 

  - andere fotografische Aufnahmeapparate   
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9006.5100 - - 
Spiegelreflex-Kameras für Rollfilme mit einer Breite von nicht 

mehr als 35 mm 
0.00 

9006.5200 - - andere, für Rollfilme mit einer Breite von weniger als 35 mm 0.00 

9006.5300 - - andere, für Rollfilme mit einer Breite von 35 mm 0.00 

9006.5900 - - andere 0.00 

  - 
Blitzlichtgeräte und -vorrichtungen, einschliesslich Blitzlichtlam-

pen, für fotografische Zwecke 
  

9006.6100 - - Blitzlichtgeräte mit Entladungslampe (Elektronenblitzgeräte) 0.00 

9006.6900 - - andere 0.00 

  - Teile und Zubehör   

9006.9100 - - für fotografische Aufnahmeapparate 0.00 

9006.9900 - - andere 0.00 

9007   
Kinematografische Kameras und Projektoren, auch mit eingebau-
ten Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräten 

  

9007.1000 - Kameras 0.00 

9007.2000 - Projektoren 0.00 

  - Teile und Zubehör   

9007.9100 - - für Kameras 0.00 

9007.9200 - - für Projektoren 0.00 

9008   
Projektoren für Stehbilder; fotografische Vergrösserungs- oder Ver-
kleinerungsapparate 

  

9008.5000 - Projektoren und Vergrösserungs- oder Verkleinerungsapparate 0.00 

9008.9000 - Teile und Zubehör 0.00 

9010   
Apparate und Ausrüstung für fotografische oder kinematografische 
Laboratorien, in diesem Kapitel anderweit weder genannt noch in-
begriffen; Negativbetrachter; Projektionsschirme 

  

9010.1000 - 

Apparate und Ausrüstung zum selbsttätigen Entwickeln von foto-
grafischen oder kinematografischen Filmen oder von fotografi-
schem Papier in Rollen oder zum selbsttätigen Herstellen von Ab-
zügen von entwickelten Filmen auf fotografisches Papier in Rollen 

0.00 

9010.5000 - 
andere Apparate und Ausrüstungen für fotografische oder kine-

matografische Laboratorien; Negativbetrachter 
0.00 

9010.6000 - Projektionsschirme 0.00 

9010.9000 - Teile und Zubehör 0.00 

9011   
Optische Mikroskope, einschliesslich Mikroskope für die Fotomikro-
grafie, die Mikrokinematografie oder die Mikroprojektion 

  

9011.1000 - Stereomikroskope 0.00 

9011.2000 - 
andere Mikroskope, für die Fotomikrografie, die Mikrokinemato-

grafie oder die Mikroprojektion 
0.00 

9011.8000 - andere Mikroskope 0.00 

9011.9000 - Teile und Zubehör 0.00 

9012   Andere als optische Mikroskope; Diffraktografen   

9012.1000 - andere als optische Mikroskope; Diffraktografen 0.00 

9012.9000 - Teile und Zubehör 0.00 
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9013   

Flüssigkristallanzeigen, keine anderweit genauer erfassten Waren 
darstellend; Laser, andere als Laserdioden; andere optische Appa-
rate, Geräte und Instrumente, in diesem Kapitel anderweit weder 
genannt noch inbegriffen 

  

9013.1000 - 
Zielfernrohre für Waffen; Periskope; Fernrohre für Maschinen, 

Apparate oder Instrumente dieses Kapitels oder des Abschnitts XVI 
0.00 

9013.2000 - Laser, andere als Laserdioden 0.00 

9013.8000 - andere Vorrichtungen, Apparate und Instrumente 0.00 

9013.9000 - Teile und Zubehör 0.00 

9014   
Kompasse, einschliesslich Navigationskompasse; andere Navigati-
onsinstrumente, -apparate und -geräte 

  

9014.1000 - Kompasse, einschliesslich Navigationskompasse 0.00 

9014.2000 - 
Instrumente, Apparate und Geräte für die Luft- oder Raumfahrt-

navigation (andere als Kompasse) 
0.00 

9014.8000 - andere Instrumente, Apparate und Geräte 0.00 

9014.9000 - Teile und Zubehör 0.00 

9015   

Instrumente, Apparate und Geräte für Geodäsie, Topografie, Feld-
vermessung, Höhenvermessung, Fotogrammetrie, Hydrografie, 
Ozeanografie, Hydrologie, Meteorologie oder Geophysik, ausge-
nommen Kompasse; Telemeter 

  

9015.1000 - Telemeter 0.00 

9015.2000 - Theodolite und Tachymeter 0.00 

9015.3000 - Nivellierinstrumente 0.00 

9015.4000 - Instrumente, Apparate und Geräte für Fotogrammetrie 0.00 

9015.8000 - andere Instrumente, Apparate und Geräte 0.00 

9015.9000 - Teile und Zubehör 0.00 

9016.0000   
Präzisionswaagen mit einer Empfindlichkeit von 5 cg oder weniger, 
auch mit Gewichten 

0.00 

9017   

Zeichen-, Anreiss- oder Recheninstrumente (z.B. Zeichenmaschi-
nen, Pantographen, Winkelmesser, Reisszeuge, Rechenschieber 
und Rechenscheiben); Längenmessinstrumente, für den Handge-
brauch (z.B. Metermasse, Mikrometer, Schieblehren und Kaliber), 
in diesem Kapitel anderweit weder genannt noch inbegriffen 

  

9017.1000 - Zeichentische und Zeichenmaschinen, auch selbsttätige 0.00 

9017.2000 - andere Zeichen-, Anreiss- oder Recheninstrumente 0.00 

9017.3000 - Mikrometer, Schieblehren, Kaliber und Eichmasse 0.00 

9017.8000 - andere Instrumente 0.00 

9017.9000 - Teile und Zubehör 0.00 

9018   

Instrumente, Apparate und Geräte für medizinische, chirurgische, 
zahnärztliche oder tierärztliche Zwecke, einschliesslich Apparate 
und Geräte für die Szintigrafie und andere elektromedizinische Ap-
parate und Geräte sowie Apparate und Geräte zum Prüfen des 
Sehvermögens 

  

  - 
Apparate und Geräte für die Elektrodiagnose (einschliesslich Ap-

parate und Geräte für die Funktionsprüfung oder für die Überwa-
chung physiologischer Parameter) 

  

9018.1100 - - Elektrokardiografen 0.00 

9018.1200 - - 
Diagnoseapparate, mit Ultraschallabtastung arbeitend (Scan-

ners) 
0.00 
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9018.1300 - - 
Diagnoseapparate für die bildliche Darstellung mittels Mag-

netresonanz 
0.00 

9018.1400 - - Szintigrafieapparate 0.00 

9018.1900 - - andere 0.00 

9018.2000 - Ultraviolett- oder Infrarotbestrahlungsgeräte 0.00 

  - Spritzen, Nadeln, Katheter, Kanülen und dergleichen   

9018.3100 - - Spritzen, auch mit Nadeln 0.00 

9018.3200 - - Hohlnadeln aus Metall und Nähnadeln 0.00 

9018.3900 - - andere 0.00 

  - 
andere Instrumente, Apparate und Geräte, für zahnmedizinische 

Zwecke 
  

9018.4100 - - 
Dentalbohrmaschinen, auch mit Sockel und eingebauten ande-

ren zahnärztlichen Ausrüstungen 
0.00 

9018.4900 - - andere 0.00 

9018.5000 - 
andere Instrumente, Apparate und Geräte, für die Ophthalmolo-

gie 
0.00 

9018.9000 - andere Instrumente, Apparate und Geräte 0.00 

9019   

Apparate und Geräte für Mechanotherapie; Massageapparate und -
geräte; Apparate und Geräte für Psychotechnik; Apparate und Ge-
räte für Ozontherapie, Sauerstofftherapie, Aerosoltherapie, Beat-
mungsapparate und -geräte zum Wiederbeleben und andere Appa-
rate und Geräte für Atmungstherapie 

  

9019.1000 - 
Apparate und Geräte für Mechanotherapie; Massageapparate 

und -geräte; Apparate und Geräte für Psychotechnik 
0.00 

9019.2000 - 
Apparate und Geräte für Ozontherapie, Sauerstofftherapie, Aero-

soltherapie, Beatmungsapparate und -geräte zum Wiederbeleben 
und andere Apparate und Geräte für Atmungstherapie 

0.00 

9020.0000   
Andere Atmungsapparate und -geräte und Gasmasken, ausgenom-
men Schutzmasken ohne mechanische Teile und ohne auswech-
selbares Filterelement 

0.00 

9021   

Apparate und Vorrichtungen zu orthopädischen Zwecken, ein-
schliesslich medizinisch-chirurgische Gürtel und Bandagen sowie 
Krücken; Schienen, Rinnen und andere Apparate und Vorrichtun-
gen zum Behandeln von Knochenbrüchen; Prothesen; Schwerhöri-
genapparate und andere Vorrichtungen zum Beheben von Funkti-
onsschäden oder Gebrechen, zum Tragen in der Hand, auf dem 
Körper oder zum Einpflanzen in den Organismus 

  

9021.1000 - 
Apparate und Vorrichtungen zu orthopädischen Zwecken oder 

zum Behandeln von Knochenbrüchen 
0.00 

  - Zahnprothesen   

9021.2100 - - künstliche Zähne 0.00 

9021.2900 - - andere 0.00 

  - andere Prothesen und andere Waren der Prothetik   

9021.3100 - - Gelenkprothesen 0.00 

9021.3900 - - andere 0.00 

9021.4000 - Schwerhörigenapparate, ausgenommen Teile und Zubehör 0.00 

9021.5000 - Herzschrittmacher, ausgenommen Teile und Zubehör 0.00 
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9021.9000 - andere 0.00 

9022   

Röntgenapparate und -geräte und Apparate und Geräte, die Alpha-
, Beta- oder Gammastrahlen verwenden, auch für medizinische, 
chirurgische, zahnärztliche oder tierärztliche Zwecke, einschliess-
lich Apparate und Geräte für Strahlenfotografie oder Strahlenthera-
pie, Röntgenröhren und andere Vorrichtungen zur Erzeugung von 
Röntgenstrahlen, Hochspannungsgeneratoren, Steuerpulte, Bild-
schirme, Untersuchungs- oder Behandlungstische, -sessel und der-
gleichen 

  

  - 
Röntgenapparate und -geräte, auch für medizinische, chirurgi-

sche, zahnärztliche oder tierärztliche Zwecke, einschliesslich Appa-
rate und Geräte für Strahlenfotografie oder Strahlentherapie 

  

9022.1200 - - Computertomografen 0.00 

9022.1300 - - andere, für zahnärzliche Zwecke 0.00 

9022.1400 - - 
andere, für medizinische, chirurgische oder tierärztliche Zwe-

cke 
0.00 

9022.1900 - - für andere Zwecke 0.00 

  - 

Apparate und Geräte, die Alpha-, Beta- oder Gammastrahlen 
verwenden, auch für medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder 
tierärztliche Zwecke, einschliesslich Apparate und Geräte für Strah-
lenfotografie oder Strahlentherapie 

  

9022.2100 - - 
für medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder tierärztliche 

Zwecke 
0.00 

9022.2900 - - für andere Zwecke 0.00 

9022.3000 - Röntgenröhren 0.00 

9022.9000 - andere, einschliesslich Teile und Zubehör 0.00 

9023.0000   
Instrumente, Apparate, Geräte und Modelle für Demonstrations-
zwecke (z.B. im Unterricht oder in Ausstellungen), nicht zu anderer 
Verwendung geeignet 

0.00 

9024   

Maschinen, Apparate und Geräte zum Prüfen der Härte, Zugfestig-
keit, Druckfestigkeit, Elastizität oder anderer mechanischer Eigen-
schaften von Materialien (z.B. Metallen, Holz, Textilien, Papier, 
Kunststoffen) 

  

9024.1000 - Maschinen, Apparate und Geräte zum Prüfen von Metallen 0.00 

9024.8000 - andere Maschinen, Apparate und Geräte 0.00 

9024.9000 - Teile und Zubehör 0.00 

9025   

Dichtemesser, Aräometer, Senkwaagen und ähnliche schwim-
mende Instrumente, Thermometer, Pyrometer, Barometer, Hygro-
meter und Psychrometer, auch mit Registriervorrichtung, auch mit-
einander kombiniert 

  

  - 
Thermometer und Pyrometer, nicht mit anderen Instrumenten 

kombiniert 
  

9025.1100 - - direkt ablesbare Flüssigkeitsthermometer 0.00 

9025.1900 - - andere 0.00 

9025.8000 - andere Instrumente 0.00 

9025.9000 - Teile und Zubehör 0.00 
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9026   

Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder Kontrollieren 
von Durchfluss, Füllhöhe, Druck oder von anderen veränderlichen 
Grössen von Flüssigkeiten oder Gasen (z.B. Durchflussmesser, 
Flüssigkeitsstand- oder Gasstandanzeiger, Manometer, Wärmezäh-
ler), ausgenommen Instrumente, Apparate und Geräte der 
Nrn. 9014, 9015, 9028 oder 9032 

  

9026.1000 - 
zum Messen oder Kontrollieren von Durchfluss oder Füllhöhe von 

Flüssigkeiten 
0.00 

9026.2000 - zum Messen oder Kontrollieren des Druckes 0.00 

9026.8000 - andere Instrumente, Apparate und Geräte 0.00 

9026.9000 - Teile und Zubehör 0.00 

9027   

Instrumente, Apparate und Geräte für physikalische oder chemi-
sche Untersuchungen (z.B. Polarimeter, Refraktometer, Spektro-
meter, Gas- oder Rauchgasprüfer); Instrumente, Apparate und Ge-
räte zum Bestimmen der Viskosität, Porosität, Dilatation, 
Oberflächenspannung oder dergleichen oder für kalorimetrische, 
akustische oder fotometrische Messungen (einschliesslich der Be-
lichtungsmesser); Mikrotome 

  

9027.1000 - Gas- oder Rauchgasprüfer 0.00 

9027.2000 - Chromatografen und Elektrophorese-Geräte 0.00 

9027.3000 - 
Spektrometer, Spektrofotometer und Spektrografen die optische 

Strahlen (UV, sichtbares Licht, IR) verwenden 
0.00 

9027.5000 - 
andere Instrumente, Apparate und Geräte die optische Strahlen 

(UV, sichtbares Licht, IR) verwenden 
0.00 

9027.8000 - andere Instrumente, Apparate und Geräte 0.00 

9027.9000 - Mikrotome; Teile und Zubehör 0.00 

9028   
Gaszähler, Flüssigkeitszähler oder Elektrizitätszähler, einschliess-
lich Zähler für die Eichung dieser Geräte 

  

9028.1000 - Gaszähler 0.00 

9028.2000 - Flüssigkeitszähler 0.00 

9028.3000 - Elektrizitätszähler 0.00 

9028.9000 - Teile und Zubehör 0.00 

9029   

Andere Zähler (z.B. Tourenzähler, Produktionszähler, Taxameter, 
Kilometerzähler, Schrittzähler); Tachometer und andere Geschwin-
digkeitsmesser, ausgenommen solche der Nrn. 9014 oder 9015; 
Stroboskope 

  

9029.1000 - 
Tourenzähler, Produktionszähler, Taxameter, Kilometerzähler, 

Schrittzähler und ähnliche Zähler 
0.00 

9029.2000 - Tachometer und andere Geschwindigkeitsmesser; Stroboskope 0.00 

9029.9000 - Teile und Zubehör 0.00 

9030   

Oszilloskope, Geräte für die Spektralanalyse und andere Instru-
mente, Apparate und Geräte zum Messen oder Kontrollieren 
elektrischer Grössen; Instrumente, Apparate und Geräte zum Mes-
sen oder zum Nachweis von Alpha-, Beta-, Gamma-, Röntgen-, 
kosmischer oder anderer ionisierender Strahlen 

  

9030.1000 - 
Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder zum Nach-

weis ionisierender Strahlen 
0.00 

9030.2000 - Oszilloskope und Oszillografen 0.00 
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  - 
andere Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder 

Kontrollieren von Spannung, Stromstärke, Widerstand oder Leis-
tung 

  

9030.3100 - - Multimeter, ohne Registriervorrichtung 0.00 

9030.3200 - - Multimeter, mit Registriervorrichtung 0.00 

9030.3300 - - andere, ohne Registriervorrichtung 0.00 

9030.3900 - - andere, mit Registriervorrichtung 0.00 

9030.4000 - 

andere Instrumente, Apparate und Geräte, speziell für die Tele-
kommunikationstechnik gebaut (z.B. Nebensprechmesser, Verstär-
kungsgradmesser, Verzerrungsmesser, Geräuschspannungsmes-
ser) 

0.00 

  - andere Instrumente, Apparate und Geräte   

9030.8200 - - 
zum Messen oder Prüfen von Halbleiterscheiben (wafers) oder 

von Halbleiterbauelementen 
0.00 

9030.8400 - - andere, mit Registriervorrichtung 0.00 

9030.8900 - - andere 0.00 

9030.9000 - Teile und Zubehör 0.00 

9031   
Instrumente, Apparate, Geräte und Maschinen zum Messen oder 
Kontrollieren, in diesem Kapitel anderweit weder genannt noch in-
begriffen; Profilprojektoren 

  

9031.1000 - Auswuchtmaschinen 0.00 

9031.2000 - Prüfstände 0.00 

  - andere optische Instrumente, Apparate und Geräte   

9031.4100 - - 
zum Prüfen von Halbleiterscheiben (wafers) oder von Halblei-

terbauelementen oder zum Prüfen von Masken oder Zwischenmas-
ken für die Herstellung von Halbleiterbauelementen 

0.00 

9031.4900 - - andere 0.00 

9031.8000 - andere Instrumente, Apparate, Geräte und Maschinen 0.00 

9031.9000 - Teile und Zubehör 0.00 

9032   
Instrumente, Apparate und Geräte zum selbsttätigen Regeln oder 
Kontrollieren 

  

9032.1000 - Thermostate 0.00 

9032.2000 - Druckregler (Pressostate) 0.00 

  - andere Instrumente, Apparate und Geräte   

9032.8100 - - hydraulische oder pneumatische 0.00 

9032.8900 - - andere 0.00 

9032.9000 - Teile und Zubehör 0.00 

9033.0000   
Teile und Zubehör, in diesem Kapitel anderweit weder genannt 
noch inbegriffen, für Maschinen, Apparate, Geräte, Instrumente o-
der andere Waren des Kapitels 90 

0.00 

91   Uhrmacherwaren   

9101   
Armbanduhren, Taschenuhren und ähnliche Uhren (einschliesslich 
Stoppuhren vom gleichen Typ), mit Gehäuse aus Edelmetallen o-
der Edelmetallplattierungen 

Fr./Stück  

  - 
Armbanduhren, elektrisch betrieben, auch mit eingebauter Stopp-

vorrichtung 
  

9101.1100 - - nur mit mechanischer Anzeige 0.00 

9101.1900 - - andere 0.00 

  - andere Armbanduhren, auch mit eingebauter Stoppvorrichtung   
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9101.2100 - - mit automatischem Aufzug 0.00 

9101.2900 - - andere 0.00 

  - andere   

9101.9100 - - elektrisch betrieben 0.00 

9101.9900 - - andere 0.00 

9102   
Armbanduhren, Taschenuhren und ähnliche Uhren (einschliesslich 
Stoppuhren vom gleichen Typ), andere als solche der Nr. 9101 

  

  - 
Armbanduhren, elektrisch betrieben, auch mit eingebauter Stopp-

vorrichtung 
  

9102.1100 - - nur mit mechanischer Anzeige 0.00 

9102.1200 - - nur mit optoelektronischer Anzeige 0.00 

9102.1900 - - andere 0.00 

  - andere Armbanduhren, auch mit eingebauter Stoppvorrichtung   

9102.2100 - - mit automatischem Aufzug 0.00 

9102.2900 - - andere 0.00 

  - andere   

9102.9100 - - elektrisch betrieben 0.00 

9102.9900 - - andere 0.00 

9103   Wecker und Standührchen (Pendulettes), mit Kleinuhrwerk   

9103.1000 - elektrisch betrieben 0.00 

9103.9000 - andere 0.00 

9104.0000   
Armaturenbrettuhren und ähnliche Uhren, für Automobile, Luftfahr-
zeuge, Schiffe oder andere Fahrzeuge 

0.00 

9105   
Wecker, Pendulen, Uhren und ähnliche Apparate der Uhrenindust-
rie, mit anderem als Kleinuhrwerk 

Fr./100 kg 
brutto  

  - Wecker   

9105.1100 - - elektrisch betrieben 0.00 

9105.1900 - - andere 0.00 

  - Wanduhren   

9105.2100 - - elektrisch betrieben 0.00 

9105.2900 - - andere 0.00 

  - andere   

9105.9100 - - elektrisch betrieben 0.00 

9105.9900 - - andere 0.00 

9106   
Zeitkontrollapparate und Zeitmesser, mit Uhrwerk oder Synchron-
motor (z.B. Zeitkontrolluhren, Zeit- und Datumstempeluhren, Zeitre-
gistrieruhren) 

  

9106.1000 - 
Zeitkontrolluhren; Zeit- und Datumstempeluhren, Zeitregistrieruh-

ren 
0.00 

9106.9000 - andere 0.00 

9107.0000   
Zeitschalter und andere Zeitauslöser, mit Uhrwerk oder Synchron-
motor 

0.00 

9108   Kleinuhrwerke, vollständig und zusammengesetzt Fr./Stück 

  - elektrisch betrieben   

9108.1100 - - 
nur mit mechanischer Anzeige oder mit Vorrichtung zur Auf-

nahme einer mechanischen Anzeige 
0.00 

9108.1200 - - nur mit optoelektronischer Anzeige 0.00 
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9108.1900 - - andere 0.00 

9108.2000 - mit automatischem Aufzug 0.00 

9108.9000 - andere 0.00 

9109   
Uhrwerke, vollständig und zusammengesetzt, andere als Kleinuhr-
werke 

Fr./100 kg 
brutto   

9109.1000 - elektrisch betrieben 0.00 

9109.9000 - andere 0.00 

9110   
Uhrwerke, vollständig, nicht zusammengesetzt oder teilweise zu-
sammengesetzt (Schablonen); Uhrwerke, unvollständig, zusam-
mengesetzt; Rohwerke von Uhren 

  

  - von Kleinuhren   

9110.1100 - - 
Uhrwerke, vollständig, nicht zusammengesetzt oder teilweise 

zusammengesetzt (Schablonen) 
0.00 

9110.1200 - - Uhrwerke, unvollständig, zusammengesetzt 0.00 

9110.1900 - - Rohwerke 0.00 

9110.9000 - andere 0.00 

9111   Gehäuse für Uhren der Nrn. 9101 oder 9102, und Teile davon  Fr./Stück 

9111.1000 - Gehäuse aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen 0.00 

9111.2000 - Gehäuse aus unedlen Metallen, auch vergoldet oder versilbert 0.00 

9111.8000 - andere Gehäuse 0.00 

   
Fr./100 kg 

brutto    

9111.9000 - Teile 0.00 

9112   
Gehäuse für andere Uhren oder Apparate der Uhrenindustrie, und 
Teile davon 

 

9112.2000 - Gehäuse 0.00 

9112.9000 - Teile 0.00 

9113   Uhrenarmbänder und Teile davon   

9113.1000 - aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen 0.00 

9113.2000 - aus unedlen Metallen, auch vergoldet oder versilbert 0.00 

9113.9000 - andere 0.00 

9114   Andere Uhrenbestandteile   

9114.1000 - Federn, einschliesslich Spiralfedern 0.00 

9114.3000 - Zifferblätter 0.00 

9114.4000 - Platinen und Brücken 0.00 

9114.9000 - andere 0.00 

92   Musikinstrumente; Teile und Zubehör für diese Instrumente   

9201   
Klaviere, auch selbsttätige; Cembalos und andere Saiteninstru-
mente mit Klaviatur 

  

9201.1000 - Klaviere mit aufrecht stehendem Rahmen 0.00 

9201.2000 - Flügel 0.00 

9201.9000 - andere 0.00 

9202   Andere Saiteninstrumente (z.B. Gitarren, Geigen, Harfen)   

9202.1000 - Streichinstrumente 0.00 

9202.9000 - andere 0.00 
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Fr./100 kg 

brutto 

9205   
Blasinstrumente (z.B. Pfeifenorgeln mit Klaviatur, Akkordeons, Kla-
rinetten, Trompeten, Dudelsäcke), andere als Orchestrien und 
Drehorgeln 

  

9205.1000 - Blechblasinstrumente 0.00 

9205.9000 - andere 0.00 

9206.0000   
Schlaginstrumente (z.B. Trommeln, Pauken, Xylophone, Becken, 
Kastagnetten, Maracas) 

0.00 

9207   
Musikinstrumente, bei denen der Ton elektrisch erzeugt wird oder 
elektrisch verstärkt werden muss (z.B. Orgeln, Gitarren, Akkorde-
ons) 

  

9207.1000 - Instrumente mit Klaviatur, andere als Akkordeons 0.00 

9207.9000 - andere 0.00 

9208   

Spieldosen, Orchestrien, Drehorgeln, singende Vögel, singende 
Sägen und andere Musikinstrumente, in anderen Nummern dieses 
Kapitels nicht erfasst; Lockpfeifen aller Art; Signalpfeifen, Signal-
hörner und andere Mundblasinstrumente zu Ruf- oder Signalzwe-
cken 

  

9208.1000 - Spieldosen 0.00 

9208.9000 - andere 0.00 

9209   

Teile (z.B. Musikwerke für Spieldosen) und Zubehör (z.B. Karten, 
Scheiben und Walzen für mechanische Musikinstrumente) für Mu-
sikinstrumente; Metronome, Stimmgabeln und Stimmpfeifen aller 
Art 

  

9209.3000 - Musiksaiten 0.00 

  - andere   

9209.9100 - - Teile und Zubehör von Klavieren 0.00 

9209.9200 - - Teile und Zubehör von Musikinstrumenten der Nr. 9202 0.00 

9209.9400 - - Teile und Zubehör von Musikinstrumenten der Nr. 9207 0.00 

9209.9900 - - andere 0.00 

XIX   WAFFEN, MUNITION UND TEILE UND ZUBEHÖR DAVON   

93   Waffen, Munition und Teile und Zubehör davon   

9301   Kriegswaffen, andere als Revolver, Pistolen und blanke Waffen   

9301.1000 - Artilleriewaffen (z.B. Kanonen, Haubitzen und Mörser) 0.00 

9301.2000 - 
Raketenwerfer; Flammenwerfer; Granatwerfer; Torpedoausstoss-

rohre und ähnliche Werfer 
0.00 

9301.9000 - andere 0.00 

9302.0000   Revolver und Pistolen, andere als solche der Nrn. 9303 oder 9304 0.00 

9303   

Andere Feuerwaffen und ähnliche Geräte, bei denen die Explosi-
onswirkung von Pulver genutzt wird (z.B. Jagdgewehre, Vorderla-
der, Leuchtpistolen und andere ausschliesslich zum Verschiessen 
von Leuchtmunition verwendbare Geräte, Schreckschusspistolen 
und -revolver, Bolzen-Viehtötungsapparate, Leinenschiessgeräte) 

  

9303.1000 - Vorderlader 0.00 

9303.2000 - 
andere Jagd- oder Sportgewehre mit mindestens einem glatten 

Lauf 
0.00 

9303.3000 - andere Jagd- oder Sportgewehre 0.00 

9303.9000 - andere 0.00 
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Tarifnr.   Bezeichnung der Ware Generaltarif 

      
Fr./100 kg 

brutto 

9304.0000   
Andere Waffen (z.B. Feder-, Luft- oder Gasdruckgewehre und -pis-
tolen, Knüppel), ausgenommen solche der Nr. 9307 

0.00 

9305   Teile und Zubehör für Waren der Nrn. 9301 bis 9304   

9305.1000 - von Revolvern oder Pistolen 0.00 

9305.2000 - von Gewehren der Nr. 9303 0.00 

  - andere   

9305.9100 - - von Kriegswaffen der Nr. 9301 0.00 

9305.9900 - - andere 0.00 

9306   
Bomben, Granaten, Torpedos, Minen, Raketen, Patronen und an-
dere Munition und Geschosse, und Teile davon, einschliesslich 
Rehposten, Jagdschrot und Patronenpfropfen 

  

  - 
Patronen und Teile davon, für Gewehre mit glattem Lauf; Bleige-

schosse für Luftgewehre 
  

9306.2100 - - Patronen 0.00 
 - - andere   

9306.2910 - - - 
Geschosse für Gewehre mit glattem Lauf, Rehposten und 

Jagdschrot; Kugeln und andere Geschosse für Gewehre der Nr. 
9304 

0.00 

9306.2990 - - - andere 0.00 
 - andere Patronen und Teile davon   

  - - für Kriegswaffen   

9306.3011 - - - Patronen 0.00 

9306.3019 - - - Teile davon 0.00 

  - - andere   

9306.3091 - - - Patronen 0.00 

9306.3092 - - - Geschosse 0.00 

9306.3099 - - - andere 0.00 
 - andere   

9306.9010 - - 
Bomben, Granaten, Torpedos, Minen, Raketen und derglei-

chen, für militärische Zwecke 
0.00 

9306.9020 - - Teile für Waren der Nr. 9306.9010 0.00 

9306.9090 - - andere 0.00 

9307.0000   
Säbel, Degen, Bajonette, Lanzen und andere blanke Waffen, Teile 
davon sowie Scheiden 

0.00 

XX   VERSCHIEDENE WAREN UND ERZEUGNISSE   

94   

Möbel; medizinisch-chirurgisches Mobiliar; Bettzeug und derglei-
chen; Beleuchtungskörper, anderweit weder genannt noch inbegrif-
fen; Reklameleuchten, Leuchtschilder und ähnliche Waren; vorge-
fertigte Gebäude 

  

9401   
Sitzmöbel (ausgenommen solche der Nr. 9402), auch in Betten um-
wandelbare, und Teile davon 

  

9401.1000 - Sitze der für Luftfahrzeuge verwendeten Art 0.00 

9401.2000 - Sitze der für Automobile verwendeten Art 0.00 

9401.3000 - Drehstühle mit verstellbarer Sitzhöhe 0.00 

9401.4000 - 
in Betten umwandelbare Sitzmöbel, andere als solche für Cam-

ping oder für den Garten 
0.00 

  - Sitzmöbel aus Rattan, Weide, Bambus oder ähnlichen Stoffen   

9401.5200 - - aus Bambus 0.00 
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9401.5300 - - aus Rattan 0.00 

9401.5900 - - andere 0.00 

  - andere Sitzmöbel, mit Gestell aus Holz   

9401.6100 - - gepolstert 0.00 

9401.6900 - - andere 0.00 

  - andere Sitzmöbel, mit Gestell aus Metall   

9401.7100 - - gepolstert 0.00 

9401.7900 - - andere 0.00 

9401.8000 - andere Sitzmöbel 0.00 

9401.9000 - Teile 0.00 

9402   

Mobiliar für medizinische, chirurgische, zahnmedizinische oder ve-
terinärmedizinische Zwecke (z.B. Operationstische, Untersu-
chungstische, Spitalbetten mit mechanischen Vorrichtungen, Zahn-
arztstühle); Stühle für Coiffeursalons und ähnliche Stühle mit 
Vorrichtung zum gleichzeitigen Kippen und Heben; Teile zu diesen 
Waren 

  

9402.1000 - 
Zahnarztstühle, Stühle für Coiffeursalons und ähnliche Stühle, 

und Teile davon 
0.00 

9402.9000 - andere 0.00 

9403   Andere Möbel und Teile davon   

9403.1000 - Möbel aus Metall, der in Büros verwendeten Art 0.00 

9403.2000 - andere Möbel aus Metall 0.00 

9403.3000 - Möbel aus Holz, der in Büros verwendeten Art 0.00 

9403.4000 - Möbel aus Holz, der in Küchen verwendeten Art 0.00 

9403.5000 - Möbel aus Holz, der in Schlafzimmern verwendeten Art 0.00 

9403.6000 - andere Möbel aus Holz 0.00 

9403.7000 - Möbel aus Kunststoffen 0.00 

  - 
Möbel aus anderen Stoffen, einschliesslich Rattan, Weide, Bam-

bus oder ähnlichen Stoffen 
  

9403.8200 - - aus Bambus 0.00 

9403.8300 - - aus Rattan 0.00 

9403.8900 - - andere 0.00 

9403.9000 - Teile 0.00 

9404   

Untermatratzen; Bettzeug und ähnliche Waren (z.B. Obermatrat-
zen, Steppdecken, Deckbetten, Kissen, Schlummerrollen, Kopfkis-
sen), mit Federung oder gepolstert oder mit Füllung aus Stoffen al-
ler Art, einschliesslich solcher aus Zellkautschuk oder -kunststoff, 
auch überzogen 

  

9404.1000 - Untermatratzen 0.00 

  - Obermatratzen   

9404.2100 - - aus Zellkautschuk oder -kunststoff, auch überzogen 0.00 

9404.2900 - - aus anderen Stoffen 0.00 

9404.3000 - Schlafsäcke 0.00 

9404.9000 - andere 0.00 

  



Botschaft Aufhebung Industriezölle: Änderung Anhang 1 Zolltarifgesetz 

  

 

194 
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brutto 

9405   

Beleuchtungskörper (einschliesslich Scheinwerfer) und Teile davon, 
anderweit weder genannt noch inbegriffen; Reklameleuchten, 
Leuchtschilder und ähnliche Waren, mit festmontierter Lichtquelle, 
und ihre anderweit weder genannten noch inbegriffenen Teile 

  

9405.1000 - 
Leuchter und andere elektrische Decken- oder Wandlampen, 

ausgenommen solche der zum Beleuchten von öffentlichen Plätzen 
oder Verkehrswegen verwendeten Art 

0.00 

9405.2000 - 
Nachttischlampen, Schreibtischlampen und Ständerlampen für 

die Innenbeleuchtung, elektrische 
0.00 

9405.3000 - elektrische Girlanden der für Weihnachtsbäume verwendeten Art 0.00 

9405.4000 - andere elektrische Beleuchtungskörper 0.00 

9405.5000 - nicht elektrische Beleuchtungskörper 0.00 

9405.6000 - Reklameleuchten, Leuchtschilder und ähnliche Waren 0.00 

  - Teile   

9405.9100 - - aus Glas 0.00 

9405.9200 - - aus Kunststoffen 0.00 

9405.9900 - - andere 0.00 

9406   Vorgefertigte Gebäude   

9406.1000 - aus Holz 0.00 

9406.9000 - andere 0.00 

95   
Spielzeug, Spiele, Unterhaltungsartikel und Sportgeräte; Teile und 
Zubehör davon 

  

9503.0000   

Dreiräder, Trottinette, Autos mit Tretwerk und ähnliche Spielzeuge 
mit Rädern; Puppenwagen; Puppen; anderes Spielzeug; massstäb-
lich verkleinerte Modelle und ähnliche Modelle zur Unterhaltung, 
auch angetrieben; Puzzles aller Art 

0.00 

9504   
Video-Spielkonsolen und -geräte, Gesellschaftsspiele, einschliess-
lich mechanisch betriebene Spiele, Billards, Spezialtische für Spiel-
kasinos und automatische Kegelspiele (z.B. Bowlings) 

  

9504.2000 - Billards aller Art und Zubehör dazu 0.00 

9504.3000 - 

andere Spiele, die durch Einwurf eines Geldstücks, einer Bank-
note, einer Bankkarte, einer Spielmarke oder jedes anderen Zah-
lungsmittels in Gang gesetzt werden, ausgenommen automatische 
Kegelspiele (Bowlings) 

0.00 

9504.4000 - Spielkarten 0.00 

9504.5000 - 
Video-Spielkonsolen und -geräte, andere als solche der Nr. 

9504.30 
0.00 

9504.9000 - andere 0.00 

9505   
Fest-, Karnevals- oder andere Unterhaltungsartikel, einschliesslich 
Zauber- und Scherzartikel 

  

9505.1000 - Weihnachtsartikel 0.00 

9505.9000 - andere 0.00 

9506   

Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Leibesübungen, Gymnas-
tik, Athletik, andere Sportarten (einschliesslich Tischtennis) oder 
Freiluftspiele, in diesem Kapitel anderweit weder genannt noch in-
begriffen; Schwimm- und Planschbecken 
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Fr./100 kg 

brutto 

  - 
Ski und andere Ausrüstungsgegenstände zum Skifahren, für den 

Wintersport 
  

9506.1100 - - Ski 0.00 

9506.1200 - - Skibindungen 0.00 

9506.1900 - - andere 0.00 

  - 
Wasserski, Wellenreiter, Segelbretter und andere Ausrüstungs-

gegenstände für den Wassersport 
  

9506.2100 - - Segelbretter 0.00 

9506.2900 - - andere 0.00 

  - 
Golfschläger und andere Ausrüstungsgegenstände für den Golf-

sport 
  

9506.3100 - - Golfschläger, vollständige 0.00 

9506.3200 - - Bälle 0.00 

9506.3900 - - andere 0.00 

9506.4000 - Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Tischtennis 0.00 

  - 
Tennis-, Federball- und ähnliche Schläger, auch ohne Bespan-

nung 
  

9506.5100 - - Tennisschläger, auch ohne Bespannung 0.00 

9506.5900 - - andere 0.00 

  - Bälle, andere als Golf- oder Tischtennisbälle   

9506.6100 - - Tennisbälle 0.00 

9506.6200 - - aufblasbare Bälle 0.00 

9506.6900 - - andere 0.00 

9506.7000 - 
Schlittschuhe und Rollschuhe, einschliesslich Schuhe mit fest an-

gebrachten Schlittschuhen oder Rollschuhen 
0.00 

  - andere   

9506.9100 - - 
Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Leibesübungen, 

Gymnastik oder Athletik 
0.00 

9506.9900 - - andere 0.00 

9507   
Angelruten, Angelhaken und andere Angelgeräte; Handnetze zu 
Zwecken aller Art; Lockgeräte (andere als solche der Nrn. 9208 o-
der 9705) und ähnliche Jagdartikel 

  

9507.1000 - Angelruten 0.00 

9507.2000 - Angelhaken, auch mit Vorfach 0.00 

9507.3000 - Angelrollen 0.00 

9507.9000 - andere 0.00 

9508   
Karusselle, Luftschaukeln, Schiessbuden und andere Schausteller-
Einrichtungen; Wanderzirkusse und Wandertierschauen; Wander-
theater 

  

9508.1000 - Wanderzirkusse und Wandertierschauen 0.00 

9508.9000 - andere 0.00 

96   Verschiedene Waren   

9601   
Elfenbein, Bein, Schildpatt, Horn, Geweihe, Korallen, Perlmutter 
und andere tierische Schnitzstoffe, bearbeitet, und Waren aus die-
sen Stoffen (einschliesslich durch Formen erhaltene Waren) 

  

9601.1000 - bearbeitetes Elfenbein und Waren aus Elfenbein 0.00 

9601.9000 - andere 0.00 
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9602.0000   

Pflanzliche oder mineralische Schnitzstoffe, bearbeitet, und Waren 
aus diesen Stoffen; geformte oder geschnitzte Waren aus Wachs, 
aus Paraffin, aus Stearin, aus natürlichen Gummen oder Harzen, 
aus Modelliermassen und andere geformte oder geschnitzte Wa-
ren, anderweit weder genannt noch inbegriffen; nicht gehärtete Ge-
latine, bearbeitet, andere als solche der Nr. 3503, und Waren aus 
nicht gehärteter Gelatine 

0.00 

9603   

Besen und Bürsten, einschliesslich solcher, die Teile von Maschi-
nen, Apparaten oder Fahrzeugen sind, mechanische Besen ohne 
Motor, zum Handgebrauch, Pinsel und Wedel; Pinselköpfe; Tam-
pons und Roller zum Anstreichen; Wischer aus Kautschuk oder 
ähnlichen geschmeidigen Stoffen 

  

9603.1000 - 
Besen aus Reisern oder anderen pflanzlichen Stoffen, gebunden, 

auch mit Stiel 
0.00 

  - 
Zahnbürsten, Rasierpinsel, Haarbürsten, Augenwimpernbürst-

chen, Nagelbürsten und andere Bürsten zur Körperpflege, ein-
schliesslich solche, die Teile von Apparaten sind 

  

9603.2100 - - Zahnbürsten, einschliesslich der Bürsten für Gebisse 0.00 

9603.2900 - - andere 0.00 

9603.3000 - 
Pinsel und Bürsten für Künstler, Schreibpinsel und ähnliche Pin-

sel zum Auftragen kosmetischer Erzeugnisse 
0.00 

9603.4000 - 
Bürsten und Pinsel zum Anstreichen, Lackieren oder dergleichen 

(andere als Pinsel der Nr. 9603.30); Tampons und Roller zum An-
streichen 

0.00 

9603.5000 - 
andere Bürsten, die Teile von Maschinen, Apparaten oder Fahr-

zeugen sind 
0.00 

9603.9000 - andere 0.00 

9604.0000   Handsiebe 0.00 

9605.0000   
Reisezusammenstellungen (Necessaires) von Waren zur Körper-
pflege, zum Nähen oder zum Reinigen von Schuhen oder Beklei-
dungen 

0.00 

9606   
Knöpfe und Druckknöpfe; Knopfformen und andere Knopf- oder 
Druckknopfteile; Knopfrohlinge 

  

9606.1000 - Druckknöpfe und Teile davon 0.00 

  - Knöpfe   

9606.2100 - - aus Kunststoffen, nicht mit Spinnstoffen überzogen 0.00 

9606.2200 - - aus unedlen Metallen, nicht mit Spinnstoffen überzogen 0.00 

9606.2900 - - andere 0.00 

9606.3000 - Knopfformen und andere Knopfteile; Knopfrohlinge 0.00 

9607   Reissverschlüsse und Teile davon   

  - Reissverschlüsse   

9607.1100 - - mit Zähnen aus unedlen Metallen 0.00 

9607.1900 - - andere 0.00 

9607.2000 - Teile 0.00 
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9608   

Kugelschreiber; Schreiber und Markierstifte, mit Filzspitze oder mit 
anderen porösen Spitzen; Füllfederhalter und andere Füllhalter; 
Durchschreibstifte; Füllstifte; Federhalter, Bleistifthalter und ähnli-
che Waren; Teile (einschliesslich Kappen und Klipse) dieser Wa-
ren, ausgenommen solche der Nr. 9609 

  

9608.1000 - Kugelschreiber 0.00 

9608.2000 - 
Schreiber und Markierstifte, mit Filzspitze oder mit anderen porö-

sen Spitzen 
0.00 

9608.3000 - Füllfederhalter und andere Füllhalter 0.00 

9608.4000 - Füllstifte 0.00 

9608.5000 - 
Zusammenstellungen von Waren aus mindestens zwei der vor-

stehenden Unternummern 
0.00 

9608.6000 - Ersatzpatronen mit Spitze, für Kugelschreiber 0.00 

  - andere   

9608.9100 - - Schreibfedern und Schreibfederspitzen 0.00 

9608.9900 - - andere 0.00 

9609   
Bleistifte, Griffel und Farbstifte (ausgenommen Stifte der Nr. 9608), 
Minen für Stifte, Zeichenkohle, Schreib- oder Zeichenkreide und 
Schneiderkreide 

  

9609.1000 - Stifte mit festem Schutzmaterial 0.00 

9609.2000 - Minen für Stifte 0.00 

9609.9000 - andere 0.00 

9610.0000   
Schiefertafeln und Tafeln zum Schreiben oder Zeichnen, auch ge-
rahmt 

0.00 

9611.0000   

Datumstempel, Petschafte, Nummernstempel und ähnliche Waren 
(einschliesslich Apparate zum Drucken von Etiketten), zum Hand-
gebrauch; Zusammensetzstempel und Druckkästen mit Zusam-
mensetzstempel, zum Handgebrauch 

0.00 

9612   
Farbbänder für Schreibmaschinen und ähnliche Farbbänder, mit 
Tinte oder anders für Abdrucke präpariert, auch auf Spulen oder in 
Kassetten; Stempelkissen, auch getränkt, auch mit Schachteln 

  

9612.1000 - Farbbänder 0.00 

9612.2000 - Stempelkissen 0.00 

9613   
Feuerzeuge und Anzünder (ausgenommen Anzünder der Nr. 
3603), auch mechanische oder elektrische, und Teile davon, an-
dere als Steine und Dochte 

  

9613.1000 - Taschenfeuerzeuge für Gas, nicht nachfüllbar 0.00 

9613.2000 - Taschenfeuerzeuge für Gas, nachfüllbar 0.00 

9613.8000 - andere Feuerzeuge und Anzünder 0.00 

9613.9000 - Teile 0.00 

9614.0000   
Tabakpfeifen (einschliesslich Pfeifenköpfe), Zigarren- und Zigaret-
tenspitzen, und Teile davon 

0.00 

9615   

Frisierkämme, Einsteckkämme, Haarspangen und ähnliche Waren; 
Haarnadeln; Haarklemmen, Wellenklammern, Lockenwickel und 
ähnliche Waren für die Frisur, andere als solche der Nr. 8516, und 
Teile davon 

  

  - 
Frisierkämme, Einsteckkämme, Haarspangen und ähnliche Wa-

ren 
  

9615.1100 - - aus Hartkautschuk oder aus Kunststoffen 0.00 
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9615.1900 - - andere 0.00 

9615.9000 - andere 0.00 

9616   
Zerstäuber zu Toilettenzwecken, sowie Zerstäubervorrichtungen 
und Zerstäuberköpfe davon; Puderquasten zum Auftragen von 
Schönheits- oder Körperpflegemitteln 

  

9616.1000 - 
Zerstäuber zu Toilettenzwecken, sowie Zerstäubervorrichtungen 

und Zerstäuberköpfe davon 
0.00 

9616.2000 - 
Puderquasten zum Auftragen von Schönheits- oder Körperpfle-

gemitteln 
0.00 

9617.0000   
Vakuum-Isolierflaschen und andere Vakuum-Isolierbehälter sowie 
Teile davon (ausgenommen Glaskolben) 

0.00 

9618.0000   
Schneiderpuppen und ähnliche Waren; Figuren und Ausstellungs-
stücke, automatisch bewegliche, für Schaufenster 

0.00 

9619.0000   
Hygienische Binden und Tampons, Windeln für Kleinkinder und 
ähnliche Waren, aus Stoffen aller Art 

0.00 

9620.0000   Ein-, Zwei-, Dreibeinstative und ähnliche Waren 0.00 

XXI   
KUNSTGEGENSTÄNDE, SAMMLUNGSSTÜCKE UND 
ANTIQUITÄTEN 

  

97   Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten   

9701   
Bilder, Gemälde und Zeichnungen, vollständig von Hand geschaf-
fen, ausgenommen Zeichnungen der Nr. 4906 und von Hand ver-
zierte gewerblich hergestellte Waren; Collagen und ähnliche Bilder 

  

9701.1000 - Bilder, Gemälde und Zeichnungen 0.00 

9701.9000 - andere 0.00 

9702.0000   Originalstiche, -schnitte und -lithografien 0.00 

9703.0000   Originalerzeugnisse der Bildhauerkunst, aus Stoffen aller Art 0.00 

9704.0000   
Briefmarken, Steuermarken, Postwertstempel, Ersttagsbriefe, 
Ganzsachen und dergleichen, entwertet oder nicht entwertet, an-
dere als Waren der Nr. 4907 

0.00 

9705.0000   

Sammlungen oder Sammlungsstücke, zoologische, botanische, mi-
neralogische oder anatomische oder solche von historischem, ar-
chäologischem, paläontologischem, ethnografischem oder numis-
matischem Wert 

0.00 

9706.0000   Antiquitäten, mehr als 100 Jahre alt 0.00 

 

 

 

Teil 2: Ausfuhrtarif 

 

Teil 2 erhält die folgende neue Fassung: 
 

Tarif 
Nr. 

Nr. des 
Ein-

fuhrtarifs 
Bezeichnung der Ware 

Generaltarif  
Fr./100 kg brutto 

1 0504. Labmagen von Kälbern  

  0010  frei 
 

 0506. Knochen, roh, entfettet, mit Säure behandelt oder entleimt; 
Abfälle von Knochen: 

 

2  1000 - Knochenknorpel (Ossein) und mit Säure behandelter Knochen frei 
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Tarif 
Nr. 

Nr. des 
Ein-

fuhrtarifs 
Bezeichnung der Ware 

Generaltarif  
Fr./100 kg brutto 

3  9000 -  andere, ausgenommen Mehl frei 

4 1520. Glycerol, roh  

  0000  frei 

 2620. Aschen und Rückstände (ausgenommen solche der Eisen- 
oder Stahlherstellung), die Metall oder Metallverbindungen 
enthalten: 

 

5  1100 - Galvanisationsmatte, hauptsächlich Zink enthaltend (Hartzink) frei 

   - hauptsächlich Blei enthaltend:  

6.1  2100 -- Schlämme von bleihaltigem Benzin und Schlämme von blei-
haltigen Antiklopfmitteln 

frei 

6.2  2900 -- andere frei 

7  3000 - hauptsächlich Kupfer enthaltend frei 

8  4000 - hauptsächlich Aluminium enthaltend frei 

 4403. Rohholz, auch entrindet oder entsplintet:  

  - mit Farbe, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln be-
handelt: 

 

9  1100 -- Nadelholz frei 

10  1200 -- Nussbaumholz frei 

  - anderes, Nadelholz:  

12  2300 -- Tannen- und Fichtenholz frei 

12  2400 -- Tannen- und Fichtenholz frei 

13  2100 -- anderes frei 

13  2200 -- anderes frei 

13  2500 -- anderes frei 

13  2600 -- anderes frei 

15  9900 - anderes, Nussbaumholz frei 

 4707. Papier oder Pappe für die Wiederaufbereitung (Abfälle und 
Ausschuss): 

 

16  1000 -  Kraftpapier oder Kraftpappe, ungebleicht, oder Wellpapier 
oder Wellpappe 

frei 

17  2000 - andere Papiere oder Pappen, hauptsächlich aus gebleichten 
chemischen Halbstoffen hergestellt, nicht in der Masse gefärbt 

frei 

18  3000 - Papier oder Pappe, hauptsächlich aus mechanischen 
Halbstoffen hergestellt (z. B. Zeitungen, Zeitschriften und 
ähnliche Drucksachen) 

frei 

19  9000 - andere, einschliesslich unsortierte Abfälle und unsortierter 
Ausschuss 

frei 

 6310. Lumpen, Bindfäden, Seile und Taue, aus Spinnstoffen, in 
Form von Abfällen oder unbrauchbar gewordenen Waren: 

 

  - sortiert:  

20  1000 -- Neuabfälle von der Textilindustrie, aus Seide oder aus 
Abfällen von Seide, synthetischen oder künstlichen 
Spinnstoffen, Flachs, Wolle oder Baumwolle 

frei 

21  1000 -- andere frei 

  - andere:  

22  9000 -- Neuabfälle von der Textilindustrie, aus Seide oder aus 
Abfällen von Seide, synthetischen oder künstlichen 
Spinnstoffen, Flachs, Wolle oder Baumwolle 

frei 

23  9000 -- andere frei 

 7204. Abfälle und Schrott, aus Gusseisen, Eisen oder Stahl 
(Alteisen); Abfallblöcke aus Eisen oder Stahl: 

 

  - Abfälle und Schrott, aus Gusseisen:  

24  1000 -- Bearbeitungsabfälle frei 

25  1000 -- andere frei 

  - Abfälle und Schrott, aus legiertem Stahl:  

  -- aus rostfreiem Stahl:  

26  2100 --- Bearbeitungsabfälle frei 

27  2100 --- andere frei 
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Tarif 
Nr. 

Nr. des 
Ein-

fuhrtarifs 
Bezeichnung der Ware 

Generaltarif  
Fr./100 kg brutto 

  -- andere:  

28  2900 --- Bearbeitungsabfälle frei 

29  2900 --- andere frei 

  - Abfälle und Schrott, aus verzinntem Eisen oder Stahl:  

30  3000 --- Bearbeitungsabfälle frei 

31  3000 --- andere frei 

  - andere Abfälle und anderer Schrott:  

32  4100 -- Dreh-, Bohr-, Hobel-, Fräs-, Feil-, Säge- oder Schleifspäne 
sowie Stanz- und Schnittabfälle, auch pakettiert 

frei 

33  4900 -- andere frei 

34  5000 - Abfallblöcke frei 

 7404. Abfälle und Schrott, aus Kupfer:  

  - Bearbeitungsabfälle:  

35  0000 -- aus Reinkupfer oder Messing frei 

36  0000 -- aus anderen Kupferlegierungen frei 

  - andere:  

37  0000 -- aus Reinkupfer frei 

38  0000 -- aus Kupferlegierungen frei 

 7503. Abfälle und Schrott, aus Nickel:  

39  0000 - Bearbeitungsabfälle frei 

40  0000 - andere frei 

 7602. Abfälle und Schrott, aus Aluminium:  

41  0000 - Bearbeitungsabfälle frei 

42  0000 - andere frei 

 7802. Abfälle und Schrott, aus Blei:  

43  0000 - Bearbeitungsabfälle frei 

44  0000 - andere frei 

 7902. Abfälle und Schrott, aus Zink:  

45  0000 - Bearbeitungsabfälle frei 

46  0000 - andere frei 

 8447. Stickmaschinen, gebraucht  

47  9000  frei 

 
 
 

Anhang 2 

Generaltarif: Zollkontingente 

 

Anhang 2 erfährt keine Änderung. 
 


